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1 Einleitung 

1.1 Rechtsgrundlagen und Aufga-

ben der Umweltprüfung 

Nach § 12 Absatz 4 i.V. m. § 10 Absatz 2 des 

Gesetzes zur Entwicklung und Förderung der 

Windenergie auf See vom 13. Oktober 2016 

(BGBl. I S. 2258, 2310), das zuletzt durch Artikel 

21 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 

706) geändert worden ist (Windenergie-auf-See-

Gesetz WindSeeG) prüft das BSH die Eignung 

einer Fläche für die Errichtung und den Betrieb 

von Windenergieanlagen auf See als Grundlage 

für die gesonderte Feststellung der Eignung. Ge-

mäß § 12 Abs.5 WindSeeG werden das Ergeb-

nis der Eignungsprüfung und die zu installie-

rende Leistung durch Rechtsverordnung festge-

stellt, wenn die Eignungsprüfung ergibt, dass die 

Fläche zur Ausschreibung nach Teil 3 Abschnitt 

2 geeignet ist. Im Rahmen der Eignungsprüfung 

erfolgt eine Umweltprüfung im Sinne des Geset-

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Feb-

ruar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Arti-

kel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I 

S. 706) geändert worden ist (Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz - UVPG), die sog. Strategi-

sche Umweltprüfung (SUP). 

Die Pflicht zur Durchführung einer Strategischen 

Umweltprüfung mit der Erstellung eines Umwelt-

berichts ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG 

i.V.m. Nr. 1.18 des Anhangs 5, wonach Feststel-

lungen der Eignung einer Fläche und der instal-

lierbaren Leistung auf der Fläche nach § 12 Abs. 

5 WindSeeG Pläne oder Programme im Sinne 

des UVPG darstellen und der SUP-Pflicht unter-

liegen. Gemäß § 33 UVPG ist die SUP dabei 

„unselbständiger Teil behördlicher Verfahren zur 

Aufstellung oder Änderung von Plänen und Pro-

grammen“. Das behördliche Verfahren zur Auf-

stellung des Plans, hier zur Feststellung der Eig-

nung, ist die Eignungsprüfung, da in diesem 

Rahmen eine etwaige Gefährdung der Mee-

resumwelt zu untersuchen ist.  

Die Eignungs- und Leistungsfeststellung selbst 

sind der „Plan“ im Sinne des UVPG, also der for-

mell bestätigende Akt auf Grundlage des Ergeb-

nisses der Eignungsprüfung.   

Ziel der strategischen Umweltprüfung ist es nach 

Art. 1 der SUP-RL 2001/42/EG, zur Förderung 

einer nachhaltigen Entwicklung ein hohes Um-

weltschutzniveau sicherzustellen und dazu bei-

zutragen, dass Umwelterwägungen bereits bei 

der Ausarbeitung und Annahme von Plänen weit 

vor der konkreten Vorhabenplanung angemes-

sen Rechnung getragen werden. Die Strategi-

sche Umweltprüfung hat die Aufgabe, die vo-

raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-

gen der Durchführung des Plans zu ermitteln, zu 

beschreiben und zu bewerten. Sie dient einer 

wirksamen Umweltvorsorge nach Maßgabe der 

geltenden Gesetze und wird nach einheitlichen 

Grundsätzen sowie unter Beteiligung der Öffent-

lichkeit durchgeführt. Dabei sind alle Schutzgü-

ter gemäß § 2 Abs. 1 UVPG zu betrachten: 

 Menschen, insbesondere die menschliche 
Gesundheit,  

 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

 Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, 

 kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter so-
wie 

 die Wechselwirkungen zwischen den vorge-
nannten Schutzgütern. 

Das inhaltliche Hauptdokument der Strategi-

schen Umweltprüfung für die Fläche N-3.8 ist der 

vorliegende Umweltbericht. Dieser ermittelt, be-

schreibt und bewertet die voraussichtlichen er-

heblichen Umweltauswirkungen bei Durchfüh-

rung des Plans für diese Fläche sowie mögliche 

Planungsalternativen unter Berücksichtigung 

der wesentlichen Zwecke des Plans.  
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1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und 

der wichtigsten Ziele der Eig-

nungs- und Leistungsfeststel-

lung  

Mit Einführung des zentralen Modells wurde das 

Fördersystem im Bereich Windenerigie auf See 

auf ein Ausschreibungsmodell umgestellt. Ge-

genstand der Ausschreibungen für Windenergie 

auf See sind Flächen in der deutschen Nord- und 

Ostsee, auf denen Windenergieanlagen errichtet 

werden sollen. Der dieser Eignungsprüfung und 

späteren -feststellung vorgelagerte Flächenent-

wicklungsplan (FEP, BSH2019c) legt Gebiete 

und in diesen Gebieten Flächen fest und be-

stimmt die zeitliche Reihenfolge, in der die Flä-

chen durch die BNetzA ausgeschrieben werden. 

Die Festlegung der Flächen orientiert sich dabei 

an den geltenden Ausbauzielen der Bundesre-

gierung.  Die Ausschreibung einer Fläche durch 

die Bundesnetzagentur setzt voraus, dass diese 

konkrete Fläche für die Errichtung von Wind-

energieanlagen auf See geeignet ist.  

Hierzu dient die Feststellung der Eignung der 

Fläche und der jeweils zu installierenden Leis-

tung durch Rechtsverordnung gemäß § 12 Abs. 

5 WindSeeG. Die Eignung wird festgestellt, so-

fern die vorangegangene Eignungsprüfung 

ergibt, dass die Fläche grundsätzlich zur Errich-

tung eines Windparks geeignet ist.  

Die Feststellung der Eignung dient zusätzlich 

der Abschichtung zum späteren Planfeststel-

lungsverfahren. Durch diese Vorabprüfung der 

Belange und Kriterien des Planfeststellungsver-

fahrens, soweit ohne Kenntnis der konkreten 

Ausgestaltung des Vorhabens möglich, soll eine 

ablehnende Entscheidung im Planfeststellungs-

verfahren möglichst vermieden werden, da eine 

so späte Ablehnung und damit der Ausfall der 

Fläche das primäre Ziel des WindSeeG, die in-

stallierte Leistung von Windenergieanlagen auf 

See bis zum Zielwert in 2030 stetig zu steigern, 

gefährden würde.  

Durch diese frühzeitige Prüfung können zulas-

sungsrelevante Fragestellungen abgeschichtet 

und so anschließende Planfeststellungsverfah-

ren beschleunigt werden. Dies dient vorrangig 

der Verwaltungsvereinfachung und kommt mit-

telbar auch dem späteren Träger des Vorhabens 

zugute. 

Wesentlicher Inhalt der Rechtsverordnung zur 

Eignungsfeststellung werden sein:  

 die Feststellung der Eignung der kon-

kreten Flächen zum Zeitpunkt ihrer Aus-

schreibung nach Teil 3 Abschnitt 2 

Wind-Energie-auf-See-Gesetz, sowie 

 die Festlegung der jeweils zu installie-

renden Leistung.  

Eine Fläche ist nach § 10 Abs. 2 WindSeeG zur 

Errichtung von Windenergieanlagen geeignet, 

wenn  

 die Erfordernisse der Raumordnung 

beachtet werden,  

 keine Gefährdung der Meeresumwelt,  

 insbesondere keine Besorgnis der 

Verschmutzung der Meeresumwelt im 

Sinn Art. 1 Abs. 1 Nr.4 Seerechts-

übereinkommen der Vereinten Natio-

nen (SRÜ) und  

 keine Gefährdung des Vogelzugs zu 

besorgen ist,  

 die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Schiffs- und Luftverkehrs sowie  

 die Sicherheit der Landes- und Bünd-

nisverteidigung gewährleistet ist,  

 die Flächen außerhalb von Schutzge-

bieten und Clustern des Bundesfach-

plans Offshore (BFO) liegen,  

 sonstige überwiegende öffentliche o-

der private Belange nicht entgegen-

stehen,  
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 eine etwaige Bebauung mit bestehen-

den und geplanten Kabel-, Offshore-

Anbindungs-, Rohr- und sonstigen 

Leitungen und  

 mit bestehenden und geplanten 

Standorten von Konverterplattformen 

oder Umspannanlagen vereinbar 

wäre sowie  

 andere Anforderungen nach dem 

WindSeeG und sonstigen öffentlich 

rechtlichen Bestimmungen eingehal-

ten werden. 

 

Zu der Frage, ob eine Gefährdung der Mee-

resumwelt vorliegt, wird diese strategische Um-

weltprüfung durchgeführt.  

Die Rechtsverordnung zur Eignungsfeststellung 

kann Vorgaben für die späteren Vorhaben ma-

chen, wenn andernfalls durch die Errichtung und 

den Betrieb von Windenergieanlagen auf See 

auf der Fläche Beeinträchtigungen der genann-

ten Kriterien und Belange zu besorgen sind. Die  

geplanten Vorgaben sind für den Bereich der 

Meeresumwelt unter Kap. 9 (Geplante Maßnah-

men zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich der Umweltauswirkungen) und Kap. 

11 (Geplante Maßnahmen zur Überwachung der 

Auswirkungen) zusammengefasst. 

1.3 Gestufte Planungsverfahren – 

Beziehung zu anderen relevan-

ten Plänen, Programmen und 

Vorhaben  

1.3.1 Einleitung  

Die Eignungsfeststellung mit vorgelagerter Eig-

nungsprüfung ist Teil eines gestuften Planungs-

prozesses für Windenergie auf See, der der Ab-

schichtung dient und mit der Raumordnung als 

strategischer Raumplanung für die gesamte 

AWZ beginnt. Bei der Aufstellung des Raumord-

nungsplans ist eine Strategische Umweltprüfung 

durchzuführen. Danach folgt die Flächenent-

wicklungsplanung als steuerndes Planungs-

instrument, die darauf ausgerichtet ist, die Nut-

zung der Windenergie auf See durch die Festle-

gung von Gebieten und Flächen sowie von 

Standorten, Trassen und Trassenkorridoren für 

Netzanbindungen bzw. für grenzüberschrei-

tende Seekabelsysteme gezielt und möglichst 

optimal unter den gegebenen Rahmenbedingun-

gen zu planen. Begleitend zur Aufstellung des 

FEP wird eine Strategische Umweltprüfung 

durchgeführt. 

Daran schließt sich die Voruntersuchung und 

Prüfung der Eignung und zuletzt die Eignungs-

feststellung an. Diese ist wiederum Grundlage 

für die spätere Planfeststellung. Wird die Eig-

nung einer Fläche für die Nutzung von Wind-

energie auf See festgestellt, kommt die Fläche 

zur Ausschreibung und der obsiegende Bieter 

kann einen Antrag auf Zulassung (Planfeststel-

lung bzw. Plangenehmigung) für die Errichtung 

und den Betrieb von Windenergieanlagen auf 

der Fläche stellen. Im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens wird bei Vorliegen der Voraus-

setzungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt. 
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Abbildung 1: Übersicht der in den Verfahrensstufen jeweils durchzuführenden Umweltprüfungen 

 

Bei mehrstufigen Planungs- und Zulassungspro-

zessen ergibt sich für Umweltprüfungen aus 

dem jeweiligen Fachrecht (etwa Raumordnungs-

gesetz, WindSeeG und Bundesberggesetz 

[BBergG]) bzw. verallgemeinernd aus § 39 Abs. 

3 UVPG, dass bei Plänen bereits bei der Festle-

gung des Untersuchungsrahmens bestimmt 

werden soll, auf welcher der Stufen des Prozes-

ses bestimmte Umweltauswirkungen schwer-

punktmäßig geprüft werden sollen. Auf diese 

Weise sollen Mehrfachprüfungen vermieden 

werden. Art und Umfang der Umweltauswirkun-

gen, fachliche Erfordernisse sowie Inhalt und 

Entscheidungsgegenstand des Plans sind dabei 

zu berücksichtigen. 

Bei nachfolgenden Plänen sowie bei nachfol-

genden Zulassungen von Vorhaben, für die der 

Plan einen Rahmen setzt, soll sich die Umwelt-

prüfung nach § 39 Abs. 3 Satz 3 UVPG auf zu-

sätzliche oder andere erhebliche Umweltauswir-

kungen sowie auf erforderliche Aktualisierungen 

und Vertiefungen beschränken. 

Im Rahmen des gestuften Planungs- und Zulas-

sungsprozesses haben alle Prüfungen gemein-

sam, dass Umweltauswirkungen auf die in § 2 

Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter ein-

schließlich ihrer Wechselwirkungen betrachtet 

werden. 

Nach der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 2 

UVPG sind Umweltauswirkungen im Sinne des 

UVPG unmittelbare oder mittelbare Auswirkun-

gen eines Vorhabens oder der Durchführung ei-

nes Plans oder Programms auf die Schutzgüter. 

Nach § 3 UVPG umfassen Umweltprüfungen die 

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der er-

heblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder 
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eines Plans oder Programms auf die Schutzgü-

ter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvorsorge 

nach Maßgabe der geltenden Gesetze und wer-

den nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter 

Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 

Im Offshore-Bereich haben sich als Unterfälle 

der gesetzlich genannten Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt die folgenden 

speziellen Schutzgüter etabliert: 

 

 Avifauna: See-/Rastvögel und Zugvögel 

 Benthos 

 Plankton 

 Marine Säuger 

 Fische 

 Fledermäuse

 

Abbildung 2: Übersicht zu den Schutzgütern in den Umweltprüfungen

Im Einzelnen stellt sich der gestufte Planungs-

prozess wie folgt dar: 
1.3.2 Maritime Raumordnung (AWZ)  

Auf der obersten und übergeordneten Stufe 

steht das Instrument der maritimen Raumord-

nung. Für eine nachhaltige Raumentwicklung in 
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der AWZ erstellt das BSH im Auftrag des zustän-

digen Bundesministeriums Raumordnungs-

pläne, die in Form von Rechtsverordnungen in 

Kraft treten. Die Verordnung des (damaligen) 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung (BMVBS) über die Raumordnung in 

der deutschen AWZ in der Nordsee vom 21. 

September 2009, BGBl. I S. 3107, ist am 26. 

September 2009 und die Verordnung für den Be-

reich der deutschen AWZ in der Ostsee vom 10. 

Dezember 2009, BGBl I S. 3861, ist am 19. De-

zember 2009 in Kraft getreten.  

Die Raumordnungspläne sollen unter Berück-

sichtigung etwaiger Wechselwirkungen zwi-

schen Land und Meer sowie unter Berücksichti-

gung von Sicherheitsaspekten Festlegungen 

treffen 

 zur Gewährleistung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, 

 zu weiteren wirtschaftlichen Nutzungen, 

 zu wissenschaftlichen Nutzungen sowie 

 zum Schutz und zur Verbesserung der 

Meeresumwelt. 

Im Rahmen der Raumordnung werden Festle-

gungen überwiegend in Form von Vorrang- und 

Vorbehaltsgebieten sowie Zielen und Grundsät-

zen getroffen. Nach § 8 Abs. 1 ROG ist bei der 

Aufstellung von Raumordnungsplänen von der 

für den Raumordnungsplan zuständigen Stelle 

eine Strategische Umweltprüfung durchzufüh-

ren, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Auswirkungen des jeweiligen Raumordnungs-

plans auf die Schutzgüter einschließlich der 

Wechselwirkungen zu ermitteln, zu beschreiben 

und zu bewerten sind. 

Ziel des Instruments der Raumordnung ist die 

Optimierung planerischer Gesamtlösungen. Be-

trachtet wird ein größeres Spektrum an Nutzun-

gen. Zu Beginn eines Planungsprozesses sollen 

strategische Grundsatzfragen geklärt werden. 

Damit fungiert das Instrument primär als steu-

erndes Planungsinstrument der planenden Ver-

waltungsstellen, um einen raum- und naturver-

träglichen Rahmen für sämtliche Nutzungen zu 

schaffen.  

Die Prüfungstiefe der SUP ist bei der Raumord-

nung grundsätzlich durch eine größere Untersu-

chungsbreite, d.h. eine grundsätzlich größere 

Anzahl an Alternativen, und eine geringere Un-

tersuchungstiefe im Sinne von Detailanalysen 

gekennzeichnet. Es werden vor allem regionale, 

nationale und globale Auswirkungen sowie se-

kundäre, kumulative und synergetische Auswir-

kungen berücksichtigt.  

Im Schwerpunkt sind daher mögliche kumulative 

Effekte, strategische und großräumige Alternati-

ven und mögliche grenzüberschreitende Auswir-

kungen Gegenstand der Strategischen Umwelt-

prüfung. 

1.3.3 Flächenentwicklungsplan 

Auf der nächsten Stufe steht der FEP.  

Die vom FEP zu treffenden und im Rahmen der 

SUP zu prüfenden Festlegungen ergeben sich 

aus § 5 Abs. 1 WindSeeG. In dem Plan werden 

überwiegend Festlegungen zu Gebieten und 

Flächen für Windenergieanlagen sowie der vo-

raussichtlich zu installierenden Leistung auf den 

Flächen getroffen. Darüber hinaus trifft der FEP 

Festlegungen zu Trassen, Trassenkorridoren 

und Standorten. Ferner werden Planungs- und 

Technikgrundsätze festgelegt. Diese dienen 

zwar u.a. auch der Verminderung von Umwelt-

auswirkungen, können ihrerseits aber auch zu 

Auswirkungen führen, so dass eine Prüfung im 

Rahmen der SUP erforderlich ist. 

Darüber hinaus trifft der FEP Festlegungen in 

zeitlicher Hinsicht, indem etwa die zeitliche Rei-

henfolge, in der die Flächen für Windenergie auf 

See zur Ausschreibung kommen sollen, und die 

Kalenderjahre für die Inbetriebnahme festgelegt 

werden. Diese sind kein Prüfungsschwerpunkt, 

da hierdurch gegenüber den räumlichen Festle-

gungen keine weiteren Umweltauswirkungen 

entstehen.  
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Die Festlegungen des FEP müssen nach den 

Anforderungen des § 5 WindSeeG zulässig sein. 

Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 WindSeeG sind 

Festlegungen insbesondere dann unzulässig, 

wenn überwiegende öffentliche oder private Be-

lange entgegenstehen. Im Rahmen der SUP be-

deutet dies, dass die zu prüfendenden Festle-

gungen insbesondere dann unzulässig sind, 

wenn sie  

 die Meeresumwelt gefährden bzw.  

 gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 Wind-

SeeG im Falle der Festlegung eines Ge-

biets oder einer Fläche diese in einem 

nach § 57 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) ausgewiesenen Schutzge-

biet liegen oder  

 außerhalb der vom BFO nach § 17a 

EnWG festgelegten Cluster 1 bis 8 in 

der Nordsee und Cluster 1 bis 3 in der 

Ostsee liegen.  

Etwas anderes gilt hinsichtlich der Cluster nur 

dann, wenn in diesen Clustern nicht ausreichend 

Gebiete und Flächen festgelegt werden, um das 

Ausbauziel nach § 4 Nr. 2b EEG zu erreichen.  

Nach § 40 Abs. 1 Satz 2 UVPG sind im Rahmen 

des Umweltberichts die voraussichtlichen erheb-

lichen Umweltauswirkungen der Durchführung 

des Plans sowie vernünftige Alternativen zu er-

mitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Nach 

§ 40 Abs. 3 UVPG bewertet die zuständige Be-

hörde vorläufig im Umweltbericht die Umwelt-

auswirkungen des Plans auf die Schutzgüter 

nach den Grundsätzen der Umweltprüfung. Der 

Prüfungsmaßstab des Fachrechts und des 

UVPG sind im Wesentlichen deckungsgleich, da 

die Bewertung der Umweltauswirkungen in den 

Umweltprüfungen nach Maßgabe der geltenden 

Gesetze erfolgt.  

Da der FEP die Aufgabe der Bundesfachpla-

nung Offshore nach § 17a EnWG fortführt, setzt 

die SUP auf die bereits durchgeführten Prüfun-

gen für die Aufstellung und die Fortschreibungen 

der Bundesfachpläne Offshore (BFO) auf.  

Im Hinblick auf die Zielrichtung des FEP behan-

delt dieser für die Nutzung Windenergie auf See 

und Netzanbindungen auf Grundlage der ge-

setzlichen Vorgaben die Grundsatzfragen vor al-

lem nach dem Bedarf, dem Zweck, der Techno-

logie und die Findung von Standorten und Tras-

sen bzw. Trassenkorridoren. Der Plan hat daher 

in erster Linie die Funktion eines steuernden Pla-

nungsinstruments und schafft den Rahmen für 

die Realisierung von Einzelvorhaben, d.h. die 

Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-

lagen auf See, deren Netzanbindungen, grenz-

überschreitende Seekabelsysteme und Verbin-

dungen untereinander. 

Die Tiefe der Prüfung von voraussichtlichen er-

heblichen Umweltauswirkungen ist gekenn-

zeichnet durch eine größere Untersuchungs-

breite, d.h. etwa eine größere Zahl an Alternati-

ven und im Grundsatz eine geringere Untersu-

chungstiefe. Auf der Ebene der Fachplanung er-

folgen grundsätzlich noch keine Detailanalysen. 

Berücksichtigt werden vor allem lokale, natio-

nale und globale Auswirkungen sowie sekun-

däre, kumulative und synergetische Auswirkun-

gen im Sinne einer Gesamtbetrachtung.  

Der Schwerpunkt der Prüfung liegt ebenso wie 

bei dem Instrument der maritimen Raumplanung 

auf möglichen kumulativen Effekten sowie mög-

lichen grenzüberschreitenden Auswirkungen. 

Darüber hinaus sind im FEP speziell für die Nut-

zung Windenergie und Stromleitungen die stra-

tegischen, technischen und räumlichen Alterna-

tiven ein Prüfungsschwerpunkt. 

1.3.4 Eignungsprüfung 

Der nächste Schritt im gestuften Planungspro-

zess ist die Eignungsprüfung von Flächen für 

Windenergieanlagen auf See. Zudem wird die zu 

installierende Leistung auf der gegenständlichen 

Fläche bestimmt.  

Als Grundlage für die Eignungsfeststellung wird 

nach § 10 Abs. 2 WindSeeG geprüft, ob der Er-
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richtung und dem Betrieb von Windenergieanla-

gen auf See auf der Fläche die Kriterien für die 

Unzulässigkeit die  

Festlegung einer Fläche im Flächenentwick-

lungsplan nach § 5 Abs. 3 WindSeeG oder, so-

weit sie unabhängig von der späteren Ausgestal-

tung des Vorhabens beurteilt werden können, 

die nach § 48 Abs. 4 Satz 1 WindSeeG für die 

Planfeststellung maßgeblichen Belange nicht 

entgegenstehen.  

Sowohl die Kriterien des § 5 Abs. 3 WindSeeG 

als auch die Belange des § 48 Abs. 4 Satz 1 

WindSeeG bedingen eine Prüfung, ob die Mee-

resumwelt gefährdet wird. In Bezug auf die letzt-

genannten Belange ist insbesondere zu über-

prüfen, ob eine Verschmutzung der Meeresum-

welt im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 4 

des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 

Nationen nicht zu besorgen ist und der Vogelzug 

nicht gefährdet wird. 

Die Eignungsprüfung ist damit das zwischen 

FEP und Planfeststellungsverfahren für Wind-

energieanlagen auf See geschaltete Instrument. 

Sie bezieht sich auf eine konkrete, im FEP aus-

gewiesene Fläche und ist damit deutlich kleintei-

liger angelegt als der FEP. Gegenüber dem 

Planfeststellungsverfahren ist sie dadurch abge-

grenzt, dass ein vom späteren konkreten Anla-

gentyp und Layout unabhängiger Prüfansatz an-

zulegen ist. So werden der Auswirkungsprog-

nose modellhafte Parameter in2 Szenarien zu-

grunde gelegt, die mögliche realistische Ent-

wicklungen abbilden sollen (siehe hierzu Tabelle 

3: modellhafte Parameter für die Betrachtung 

der Fläche).  

Die SUP der Eignungsprüfung zeichnet sich so-

mit im Vergleich zum FEP durch einen kleinräu-

migeren Untersuchungsraum und eine größere 

Untersuchungstiefe aus. Es kommen grundsätz-

lich weniger und räumlich eingegrenztere Alter-

nativen ernsthaft in Betracht. Die beiden pri-

mären Alternativen sind die Feststellung der Eig-

nung einer Fläche auf der einen und die Fest-

stellung ihrer (ggf. auch teilweisen) Nichteignung 

(siehe hierzu § 12 Abs. 6 WindSeeG) auf der an-

deren Seite. Beschränkungen zu Art und Um-

fang der Bebauung, die als Vorgaben in der Eig-

nungsfeststellung enthalten sind, sind hingegen 

keine Alternativen in diesem Sinne (siehe hierzu 

Kap. 10). 

Der Schwerpunkt der Umweltprüfung liegt im 

Rahmen der Eignungsprüfung auf der Betrach-

tung der lokalen Auswirkungen durch eine Be-

bauung mit Windenergieanlagen bezogen auf 

die Fläche und die Lage der Bebauung auf der 

Fläche.  

1.3.5 Zulassungsverfahren für Windener-

gieanlagen auf See 

Auf der nächsten Stufe nach der Eignungsprü-

fung steht das Zulassungsverfahren für die Er-

richtung und den Betrieb von Windenergieanla-

gen auf See. Nachdem die Eignung der Fläche 

festgestellt und die Fläche durch die BNetzA 

ausgeschrieben wurde, kann der obsiegende 

Bieter mit dem Zuschlag der BNetzA gemäß § 

46 Abs. 1 WindSeeG einen Antrag auf Planfest-

stellung bzw. – bei Vorliegen der Voraussetzun-

gen auf Plangenehmigung – für die Errichtung 

und den Betrieb von Windenergieanlagen auf 

See einschließlich der erforderlichen Nebenan-

lagen auf der voruntersuchten Fläche stellen. 

Der Plan muss zusätzlich zu den gesetzlichen 

Vorgaben des § 73 Abs. 1 S. 2 VwVfG die in § 

47 Abs. 1 WindSeeG enthaltenen Angaben um-

fassen. Der Plan darf nur unter bestimmten in § 

48 Abs. 4 WindSeeG aufgezählten Vorausset-

zungen festgestellt werden, und zwar u.a. nur 

dann, wenn die Meeresumwelt nicht gefährdet 

wird, insbesondere eine Verschmutzung der 

Meeresumwelt im Sinn des Artikels 1 Absatz 1 

Nummer 4 des Seerechtsübereinkommens nicht 

zu besorgen ist und der Vogelzug nicht gefähr-

det wird. 

Nach § 24 UVPG erarbeitet die zuständige Be-

hörde eine zusammenfassende Darstellung 
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 der Umweltauswirkungen des Vorha-

bens, 

 der Merkmale des Vorhabens und des 

Standorts, mit denen erhebliche nachtei-

lige Umweltauswirkungen ausgeschlos-

sen, vermindert oder ausgeglichen wer-

den sollen,  

 der Maßnahmen, mit denen erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen ausge-

schlossen, vermindert oder ausgegli-

chen werden sollen, sowie 

 der Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in 

Natur und Landschaft. 

Nach § 16 Abs. 1 UVPG hat der Vorhabenträger 

dazu der zuständigen Behörde einen Bericht zu 

den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen, der min-

destens folgende Angaben enthält:  

 eine Beschreibung des Vorhabens mit 

Angaben zum Standort, zur Art, zum 

Umfang und zur Ausgestaltung, zur 

Größe und zu anderen wesentlichen 

Merkmalen des Vorhabens, 

 eine Beschreibung der Umwelt und ihrer 

Bestandteile im Einwirkungsbereich des 

Vorhabens, 

 eine Beschreibung der Merkmale des 

Vorhabens und des Standorts, mit de-

nen das Auftreten erheblicher nachteili-

ger Umweltauswirkungen des Vorha-

bens ausgeschlossen, vermindert oder 

ausgeglichen werden soll, 

 eine Beschreibung der geplanten Maß-

nahmen, mit denen das Auftreten erheb-

licher nachteiliger Umweltauswirkungen 

des Vorhabens ausgeschlossen, ver-

mindert oder ausgeglichen werden soll, 

sowie eine Beschreibung geplanter Er-

satzmaßnahmen, 

 eine Beschreibung der zu erwartenden 

erheblichen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens, 

 eine Beschreibung der vernünftigen Al-

ternativen, die für das Vorhaben und 

seine spezifischen Merkmale relevant 

und vom Vorhabenträger geprüft wor-

den sind, und die Angabe der wesentli-

chen Gründe für die getroffene Wahl un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen Um-

weltauswirkungen sowie 

 eine allgemein verständliche, nichttech-

nische Zusammenfassung des UVP-Be-

richts. 

Pilotwindenergieanlagen werden ausschließlich 

im Rahmen der Umweltprüfung im Zulassungs-

verfahren und nicht schon auf vorgelagerten 

Stufen behandelt.



10 Einleitung 

 

 

 

1.3.6 Zusammenfassende Übersichten zu den Umweltprüfungen  

 

Abbildung 3: Gegenstand der Planungs- und Zulassungsverfahren mit Schwerpunkten in der Umweltprü-

fung
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Abbildung 4: Gegenstand der Planungs- und Zulassungsverfahren mit Schwerpunkten in der Umweltprü-

fung 
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Tabelle 1: Übersicht zu Schwerpunkten in den Umweltprüfungen auf im Planungs- und Zulas-

sungsverfahren 

 

Raumordnung 

(SUP) 

 

FEP 

(SUP) 

 

 

Eignungsprüfung 

(SUP) 

 

Strategische Planung für 

die Festlegungen 
 

 

Strategische Planung für 

die Festlegungen 
 

 

Strategische 

Umweltprüfung für Flächen 

mit WEA 

Festlegungen und Prüfungsgegenstand 

-Vorrang- und Vorbehaltsgebiete  

 zur Gewährleistung der Si-
cherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs, 

 zu weiteren wirtschaftlichen 
Nutzungen. insbesondere 
Offshore-Windenergie und 
Rohrleitungen 

 zu wissenschaftlichen Nut-
zungen sowie 

 zum Schutz und zur Verbes-
serung der Meeresumwelt  

 

-Ziele und Grundsätze 

-Anwendung des Ökosysteman-

satzes  

 Gebiete für Windenergiean-
lagen auf See  

 Flächen für Windenergiean-
lagen auf See, einschl. der 
voraussichtlich zu installie-
rende Leistung 

 Standorte Plattformen 

 Trassen- und Trassenkorri-
dore für Seekabelsysteme 

 Technik- und Planungs-
grundsätze 

 Prüfung/ Feststellung der 
Eignung der Fläche für die 
Errichtung und den Betrieb 
von Windenergieanlagen, 
einschließlich der zu instal-
lierenden Leistung 

 auf Grundlage der abgetre-
tenen und erhobenen Daten 
(STUK) sowie sonstigen mit 
zumutbarem Aufwand ermit-
telbaren Angaben 

 Vorgaben insb. zu Art, Um-
fang und Lage der Bebau-
ung 

 

Analyse Umweltauswirkungen 

Analysiert (ermittelt, beschreibt 
und bewertet) die voraussichtli-
chen erheblichen Auswirkungen 
des Plans auf die Meeresum-
welt. 

 
 

Analysiert (ermittelt, beschreibt 
und bewertet) die voraussichtli-
chen erheblichen Auswirkun-
gen des Plans auf die Mee-
resumwelt. 
 

 

Analysiert (ermittelt, beschreibt 
und bewertet) die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswir-
kungen durch die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergiean-
lagen, die unabhängig von der 
späteren Ausgestaltung des Vor-
habens beurteilt werden können 
anhand von Modellannahmen 

Zielrichtung 

Zielt auf die Optimierung planeri-
scher Gesamtlösungen, also um-
fassender Maßnahmenbündel, 
ab.  
Betrachtung eines größeren 
Spektrums an Nutzungen.  
Setzt am Beginn des Planungs-
prozesses zur Klärung von stra-
tegischen Grundsatzfragen ein, 
also zu einem frühen Zeitpunkt, 

Behandelt für die Nutzung Offs-
hore-Windenergie die Grund-
satzfragen nach dem  

 Bedarf bzw. gesetzlichen 
Zielen  

 Zweck  

 Technologie 

 Kapazitäten  

 Findung von Standorten für 
Plattformen und Trassen. 

Behandelt für die Nutzung Offs-
hore-Windenergie die Grund-
satzfragen nach  

 Kapazität 

 Eignung der konkreten Flä-
che 

 
Beurteilt die Eignung der Fläche 
insb. in Bezug auf 

 Art der Bebauung 
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zu dem noch größerer Hand-
lungsspielraum besteht. 
 

 
Sucht nach Maßnahmenbün-
deln, ohne die Umweltverträg-
lichkeit der Planung absolut zu 
beurteilen.  

 Maß der Bebauung 

 Lage der Bebauung auf der 
Fläche 

 

Fungiert im Wesentlichen als 
steuerndes Planungsinstrument 
der planenden Verwaltungsstel-
len, um einen raum- und natur-
verträglichen Rahmen für sämtli-
che Nutzungen zu schaffen. 

Fungiert überwiegend als steu-
erndes Planungsinstrument, um 
einen raum- und naturverträgli-
chen Rahmen für die Realisie-
rung von Einzelvorhaben (WEA 
und Netzanbindungen, grenz-
überschreitende Seekabel) zu 
schaffen 

Fungiert als Instrument zwischen 
FEP und Zulassungsverfahren 
für Windenergieanlagen auf ei-
ner konkreten Fläche.  
 

Prüfungstiefe 

Gekennzeichnet durch größere 
Untersuchungsbreite, d.h. eine 
größere Zahl an Alternativen, 
und geringere Untersu-
chungstiefe (keine Detailanaly-
sen)  

 
Berücksichtigt raumbezogene, 
nationale und globale Auswir-
kungen sowie sekundäre, kumu-
lative und synergetische Auswir-
kungen im Sinne einer Gesamt-
betrachtung. 

Gekennzeichnet durch größere 
Untersuchungsbreite, d.h. grö-
ßere Zahl an Alternativen, und 
geringere Untersuchungstiefe 
(keine Detailanalysen) 

 
Berücksichtigt lokale, nationale 
und globale Auswirkungen so-
wie sekundäre, kumulative und 
synergetische Auswirkungen im 
Sinne einer Gesamtbetrach-
tung. 

Gekennzeichnet durch einen 
kleinräumigen Untersuchungs-
raum, größere Untersu-
chungstiefe (detaillierte Analy-
sen). 

 
 

Berücksichtigt vorrangig lokale, 
nationale bzw. Auswirkungen auf 
Nachbarstaaten ggf. zusätzliche/ 
neue sekundäre, kumulative und 
synergetische Auswirkungen. 

 Schwerpunkt der Prüfung  

Kumulative Effekte 

 Gesamtplanbetrachtung 

 Strategische und großräu-
mige Alternativen 

 Mögliche grenzüberschrei-
tende Auswirkungen  

 

 

 

 

Kumulative Effekte 

 Gesamtplanbetrachtung 

 Strategische, technische 
und räumliche Alternativen 

 Mögliche grenzüberschrei-
tende Auswirkungen  

Lokale Auswirkungen einer et-

waigen Bebauung 

 Betrachtung der konkreten 
Fläche 

 Technische und kleinräu-
mige Alternativen 

 

 

 

 

Zulassungsverfahren (Planfeststellung bzw. Plangenehmigung) für 

Windenergieanlagen (UVP) 

Prüfungsgegenstand 

Prüfung der Umweltverträglichkeit auf Antrag für  

 die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen  

 auf der im FEP festgelegten und voruntersuchten und auf Eignung geprüften Fläche  

 nach den Festlegungen des FEP und Vorgaben der Eignungsfeststellung 

Prüfung Umweltauswirkungen 

Analysiert (ermittelt, beschreibt und bewertet) die Umweltauswirkungen des konkreten Vorhabens 
(Windenergieanlagen, ggf. Plattformen und parkinterne Verkabelung) 
Nach § 24 UVPG erarbeitet die zuständige Behörde eine zusammenfassende Darstellung 

 der Umweltauswirkungen des Vorhabens, 
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 der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen,  

 der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermin-
dert oder ausgeglichen werden sollen, sowie 

 der Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft (Anmerkung: Ausnahme nach § 56 
Abs. 3 BNatSchG 

Zielrichtung 

Behandelt die Fragen nach der konkreten Ausgestaltung („Wie“) eines Vorhabens (technische Ausstat-
tung, Bauausführung)auf Antrag des Ausschreibungsgewinners/Vorhabenträgers  

Prüfungstiefe 

Gekennzeichnet durch geringere Untersuchungsbreite, d.h. eine begrenzte Zahl an Alternativen, und 
größere Untersuchungstiefe (detaillierte Analysen). 
Beurteilt die Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf der voruntersuchten Fläche und formuliert dazu 
Auflagen. 
Berücksichtigt überwiegend lokale Auswirkungen im Nahbereich des Vorhabens. 

Schwerpunkt der Prüfung 

Den Schwerpunkt der Prüfung bilden: 

 Errichtungs- und betriebsbedingte Umweltauswirkungen. 

 Prüfung bezogen auf das konkrete Anlagendesign. 

 Anlagenrückbau. 
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1.4 Darstellung und Berücksichti-

gung der Ziele des Umweltschut-

zes 

Die Prüfung und Feststellung der Eignung und 

zu installierenden Leistung erfolgt unter Berück-

sichtigung von für den Plan relevanten Zielen 

des Umweltschutzes. Diese geben Auskunft dar-

über, welcher Umweltzustand mit Bezug auf die 

relevanten Schutzgüter in Zukunft angestrebt 

wird (Umweltqualitätsziele). Die Ziele des Um-

weltschutzes lassen sich den folgenden interna-

tionalen, gemeinschaftlichen und nationalen 

Übereinkommen bzw. Vorschriften, Verwal-

tungsvorschriften und Strategien entnehmen, 

die sich mit dem Meeresumweltschutz befassen 

und aufgrund derer sich die Bundesrepublik 

Deutschland zu bestimmten Grundsätzen be-

kannt und zu Zielen verpflichtet hat: 

1.4.1 Internationale Übereinkommen zum 

Meeresumweltschutz 

Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertrags-

partei aller relevanten internationalen Überein-

kommen zum Meeresumweltschutz. 

1.4.1.1 Weltweit gültige Übereinkommen, 

die ganz oder teilweise dem Mee-

resumweltschutz dienen 

 Übereinkommen von 1973 zur Verhütung 

der Verschmutzung durch Schiffe in der 

Fassung des Protokolls von 1978 (MARPOL 

73/78) 

Das unter der Federführung der Internationalen 

Maritimen Organisation (International Maritime 

Organization) entwickelte Übereinkommen zur 

Verhütung der Meeresverschmutzung durch 

Schiffe von 1973  (Internationales Übereinkom-

men zur Verhütung der Meeresverschmutzung 

durch Schiffe von 1973, verkündet durch das 

Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen 

von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmut-

zung durch Schiffe und zu dem Protokoll von 

1978 zu diesem Übereinkommen vom 23. De-

zember 1981, BGBl 1982 II S. 2.) stellt die recht-

liche Grundlage für den Umweltschutz in der 

Seeschifffahrt dar. Es wendet sich vor allem an 

Schiffseigentümer zur Unterlassung von be-

triebsbedingten Einleitungen in das Meer, gilt 

aber nach Art. 2 Abs. 4 MARPOL auch für Offs-

hore Plattformen. Relevant für die Eignungsprü-

fung sind vor allem die Ziele der Regelungen der 

Anlagen IV und V zur Vermeidung und Vermin-

derung der Einleitung von Abwässern und 

Schiffsmüll. In den Vorgaben zur Vermeidung 

und Verminderung von stofflichen Emissionen 

werden diese Ziele im Hinblick auf die Zulässig-

keit von Kläranlagen und Schiffsmüll umgesetzt.  

 Übereinkommen über die Verhütung der 

Meeresverschmutzung durch das Einbrin-

gen von Abfällen und anderen Stoffen vom 

29. Dezember 1972 (London-Übereinkom-

men) sowie das Protokoll von 1996 (Lon-

don-Protokoll) 

Das Übereinkommen zur Verhütung der Mee-

resverschmutzung durch das Einbringen von 

Abfällen und anderen Stoffen vom 29. Dezem-

ber 1972 (Bekanntmachung über das Inkrafttre-

ten des Übereinkommens zur Verhütung der 

Meeresverschmutzung durch das Einbringen 

von Abfällen und anderen Stoffen, vom 21. De-

zember 1977, BGBl II 1977, S. 1492.) umfasst 

die Einbringung von Abfällen und anderer Mate-

rie von Schiffen, Flugzeugen und Offshore-

Plattformen. Während das London-Überein-

kommen von 1972 Einbringungsverbote ledig-

lich für bestimmte Stoffe (Schwarze Liste) vor-

sieht, ist im Protokoll von 1996 (Bekanntma-

chung über das Inkrafttreten des Protokolls von 

1996 zum Übereinkommen über die Verhütung 

der Meeresverschmutzung durch das Einbrin-

gen von Abfällen und anderen Stoffen, vom 9. 

Dezember 2010, BGBl II Nr. 35.) ein generelles 

Einbringungsverbot verankert. Ausnahmen von 

diesem Verbot sind nur für bestimmte Abfallka-

tegorien wie Baggergut und inerte, anorgani-

sche, geologische Stoffe zulässig. Diese Rege-

lungen werden im Rahmen der Vorgaben um-

gesetzt. 
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 Seerechtsübereinkommen der Vereinten 

Nationen von 1982 

Für die Errichtung von Anlagen zur Förderung 

und Erzeugung von Energie im Meer ist Art. 208 

des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 10. Dezember 1982 (SRÜ) zu be-

rücksichtigen. Dieser verpflichtet die Küsten-

staaten zum Erlass und zur Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zur Verhütung und Verringe-

rung von Verschmutzungen, die durch Tätigkei-

ten auf dem Meeresboden entstehen oder von 

künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerken her-

rühren. Ansonsten sind die Vertragsstaaten all-

gemein dazu verpflichtet, die Meeresumwelt ent-

sprechend ihrer Möglichkeiten zu schützen (vgl. 

Art. 194 Abs. 1 SRÜ). Anderen Staaten und de-

ren Umwelt darf kein Schaden durch Verschmut-

zung zugefügt werden. Für den Einsatz von 

Technologien ist geregelt, dass alle notwendi-

gen Maßnahmen zur Verhütung und Verringe-

rung daraus entstehender Meeresverschmut-

zungen unternommen werden (Art. 196 SRÜ). 

Die Strategische Umweltprüfung dient der Er-

mittlung, Beschreibung und Bewertung der vo-

raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen. 

Die Eignung einer Fläche für die Errichtung ei-

nes Windparks wird im Hinblick auf die Gefähr-

dung der Meeresumwelt und Nutzungskonflikte 

geprüft. Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-

minderung von Auswirkungen werden ausgear-

beitet und Vorgaben festgelegt, die u.a. auch 

dem Schutz vor Verschmutzungen dienen.  

1.4.1.2 Regionale Übereinkommen zum 

Meeresumweltschutz  

 Trilaterale Wattenmeer Kooperation (1978) 

und Trilaterales Monitoring und Assess-

ment-Programm von 1997 (TMAP) 

Ziel der Trilateralen Wattenmeer Kooperation 

und dem Trilateralen Monitoring und Assess-

ment-Programm von 1997 zwischen Dänemark, 

der Niederlande und Deutschland ist die Vielfalt 

der Biotoptypen im Ökosystem Wattenmeer zu 

erhalten. Es wird das Prinzip verfolgt, möglichst 

ein natürliches und sich selbst erhaltendes Öko-

system zu erreichen, in dem natürliche Prozesse 

ungestört ablaufen können. Hierfür wurde ein 

Wattenmeerplan mit gemeinsamen Eckpunkten 

verabschiedet (COMMON WADDEN SEA SECRETARIAT 

2010). Die Ziele des Wattenmeerplans werden 

u.a. durch Vorgaben zur Verlegetiefe im Hinblick 

auf das 2K-Kriterium und zu Kabelkreuzungen 

berücksichtigt. Auch werden die Auswirkungen 

auf Naturschutzgebiete geprüft und in die Be-

wertung und Abwägung zum Plan eingestellt. 

 Übereinkommen zum Schutz der Mee-

resumwelt des Nordostatlantiks von 1992 

(OSPAR-Übereinkommen) 

Ziel des Übereinkommens zum Schutz der Mee-

resumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR-Über-

einkommen) ist es, die Meeresumwelt des Nord-

ostatlantiks vor Risiken durch anthropogene 

Verschmutzungen aus sämtlichen Quellen zu 

schützen. Hierfür ist die Anwendung der besten 

verfügbaren Emissionsminderungstechnik erfor-

derlich (Art. 2 Abs. 2 und 3 OSPAR-Übereinkom-

men). Mit den Vorgaben werden Anforderungen 

an die Reduzierung von Emissionen durch den 

Betrieb der Windparks, Plattformen und Kabel 

gestellt.  

 UNECE Konvention über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP) im grenzüber-

schreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) 

und UNECE-Protokoll über die strategische 

Umweltprüfung (SUP-Protokoll) 

Das Übereinkommen der Wirtschaftskommis-

sion für Europa der Vereinten Nationen (Über-

einkommen vom 25. 2. 1991 über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung im grenzüberschreiten-

den Rahmen, umgesetzt durch das Espoo-Ver-

tragsgesetz vom 7. 6. 2002, BGBl. 2002 II, S. 

1406 ff. sowie das Zweite Espoo-Vertragsgesetz 

vom 17. 3. 2006, BGBl. 2006 II, S. 224 f - UN-

ECE) verpflichtet die Vertragsparteien bei ge-

planten Projekten, die möglicherweise erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen haben, 

eine UVP durchzuführen und die betroffenen 
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Parteien zu benachrichtigen. Die Benachrichti-

gung umfasst Angaben über das geplante Pro-

jekt einschließlich Informationen über seine 

grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen 

und weist auf die Art der möglichen Entschei-

dung hin. Die Partei, in deren Zuständigkeitsbe-

reich ein Projekt geplant ist, stellt sicher, dass im 

Rahmen des UVP-Verfahrens eine UVP-Doku-

mentation erstellt wird und übermittelt diese der 

betroffenen Partei. Die UVP-Dokumentation ist 

Basis für die Konsultationen, die mit der betroffe-

nen Partei unter anderem über die möglichen 

grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen 

des Vorhabens und deren Verminderung und 

Vermeidung zu führen sind. Die Vertragspar-

teien stellen sicher, dass die betroffene Öffent-

lichkeit des betroffenen Staates über das Vorha-

ben informiert wird und Gelegenheit zur Abgabe 

von Stellungnahmen erhält. 

Das SUP-Protokoll ist ein Zusatzprotokoll zur 

Espoo-Konvention. Das Protokoll über die stra-

tegische Umweltprüfung - SUP-Protokoll – der 

UNECE fordert von den Vertragsparteien eine 

umfassende Berücksichtigung von Umwelterwä-

gungen bei der Ausarbeitung von Plänen und 

Programmen.  

Die Ziele des Protokolls umfassen die Integra-

tion von Umweltaspekten (einschließlich ge-

sundheitsbezogener Aspekte) in die Ausarbei-

tung von Plänen und Programmen, die freiwillige 

Berücksichtigung von Umweltaspekten (ein-

schließlich gesundheitsbezogener) in Politiken 

und Rechtsvorschriften, das Schaffen klarer 

Rahmenbedingungen für ein SUP-Verfahren 

und die Sicherstellung der Beteiligung der Öf-

fentlichkeit in SUP-Verfahren. Im Rahmen der 

der Eignungsfeststellung zugrunde liegenden 

Eignungsprüfung werden die Nachbarstaaten in-

formiert und erhalten Gelegenheit zur Stellung-

nahme. 

1.4.1.3 Schutzgutspezifische Abkommen 

 Übereinkommen über die Erhaltung der eu-

ropäischen wildlebenden Pflanzen und 

Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume 

(Berner Konvention) von 1979 

Das Übereinkommen über die Erhaltung der eu-

ropäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere 

und ihrer natürlichen Lebensräume (siehe Ge-

setz zum Übereinkommen vom 19. September 

1779 über die Erhaltung der europäischen wild 

lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürli-

chen Lebensräume, vom 17. Juli 1984, BGBl II 

1984 S. 618, das zuletzt durch Artikel 416 der 

Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 

1474) geändert worden ist, - Berner Konvention) 

von 1979 regelt den Schutz von Arten durch Ent-

nahme- und Nutzungsbeschränkungen und der 

Verpflichtung zum Schutz ihrer Lebensräume. 

Durch den Anhang II der streng geschützten 

Tierarten werden beispielsweise auch 

Schweinswale, Seetaucher, Zwergmöve u.a. ge-

schützt. Über das Artenschutzrecht finden die In-

halte auch Eingang in die Prüfung der Umwelt-

auswirkungen. 

 Übereinkommen zur Erhaltung der wan-

dernden wild lebenden Tierarten von 1979  

(Bonner Konvention) 

Das Übereinkommen zur Erhaltung der wan-

dernden wildlebenden Tierarten von 1979 (siehe 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 23. Juni 

1979 zur Erhaltung der wandernden wild leben-

den Tierarten vom 29. Juni 1984 (BGBl. 1984 II 

S. 569), das zuletzt durch Artikel 417 der Verord-

nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) ge-

ändert worden ist) verpflichtet die Vertragsstaa-

ten, Maßnahmen zum Schutz wild lebender, 

grenzüberschreitend wandernder Tierarten und 

zu ihrer nachhaltigen Nutzung zu ergreifen. Die 

sog. Arealstaaten, in denen die bedrohten Arten 

verbreitet sind, müssen deren Habitate erhalten, 

sofern sie von Bedeutung sind, um die Art vor 

der Gefahr des Aussterbens zu bewahren (Art. 3 

Abs. 4 a Bonner Konvention). Sie müssen au-

ßerdem nachteilige Auswirkungen von Tätigkei-

ten oder Hindernissen, welche die Wanderung 

der Art ernstlich erschweren, beseitigen, aus-

gleichen oder auf ein Mindestmaß beschränken 
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(Art. 3 Abs. 4 b Bonner Konvention) und Einflüs-

sen, welche die Arten gefährden, soweit dies 

durchführbar ist, vorbeugen oder diese verrin-

gern. Über das Artenschutz- und Gebietsschutz-

recht werden die Voraussetzungen geprüft und 

im Rahmen des Umweltberichts dargestellt. 

Im Rahmen der Bonner Konvention wurden 

nach Art. 4 Nr. 3 Bonner Konvention regionale 

Abkommen zur Erhaltung der in Anhang II ge-

nannten Arten geschlossen: 

 Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-

eurasischen wandernden Wasservögel von 

1995 (AEWA) 

Das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-

eurasischen wandernden Wasservögel von 

1995 (siehe Gesetz zu dem Abkommen vom 16. 

Juni 1995 zur Erhaltung der afrikanisch-eurasi-

schen wandernden Wasservögel vom 18. Sep-

tember 1998 (BGBl. 1998 II S. 2498), das zuletzt 

durch Artikel 29 der Verordnung vom 31. August 

2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.) er-

fasst auch über der Nordsee ziehende Vogelar-

ten. Die Zugvögel sollen auf ihren Zugwegen in 

einem günstigen Erhaltungszustand belassen 

bzw. dieser wiederhergestellt werden. Der Um-

weltbericht prüft die Auswirkungen des Plans im 

Hinblick auf die Zugvogelbewegungen in der 

AWZ.  

 Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in 

Nord- und Ostsee von 1991 (ASCOBANS) 

Das Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in 

Nord- und Ostsee von 1991 (siehe Gesetz zu 

dem Abkommen vom 31. März 1992 zur Erhal-

tung der Kleinwale in der Nord- und Ostsee vom 

21. Juli 1993 (BGBl. 1993 II S. 1113), das zuletzt 

durch Artikel 419 der Verordnung vom 31. Au-

gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 

ist.) schreibt den Schutz von Zahnwalen mit Aus-

nahme des Pottwals (Physeter macrocephalus) 

speziell für den Bereich der Nord- und Ostsee 

fest. Vor allem wurde ein Erhaltungsplan ausge-

arbeitet, der die Beifangrate reduzieren soll. Im 

Umweltbericht werden die Auswirkungen der 

Festlegungen auf Säugetiere geprüft und im Ent-

wurf der Eignungsfeststellung Schallminde-

rungs- und Schallverhütungsmaßnahmen, die 

Koordination von Rammarbeiten usw. zum 

Schutz der Kleinwale vorgeschrieben.  

 Abkommen zur Erhaltung der Seehunde im 

Wattenmeer von 1991 

Mit dem Abkommen zur Erhaltung der See-

hunde im Wattenmeer von 1991 (siehe Bekannt-

machung des Abkommens zum Schutz der See-

hunde im Wattenmeer, vom 19. November 1991, 

BGBl II Nr. 32 S. 1307.) soll die günstige Erhal-

tungssituation für die Seehundpopulation im 

Wattenmeer hergestellt und erhalten werden. Es 

enthält Regelungen zum Monitoring, zur Ent-

nahme und dem Schutz der Habitate. Im Um-

weltbericht werden die voraussichtlich erhebli-

chen Auswirkungen auf marine Säuger, damit 

auch auf Seehunde geprüft und in die Bewertung 

und spätere Abwägung eingestellt. 

 Abkommen zur Erhaltung der europäischen 

Fledermauspopulationen von 1991 (EURO-

BATS) 

Das Abkommen zur Erhaltung der europäischen 

Fledermauspopulationen von 1991 (EURO-

BATS, siehe Gesetz zu dem Abkommen vom 4. 

Dezember 1991 zur Erhaltung der Fledermäuse 

in Europa, BGBl II 1993 S. 1106.) soll den 

Schutz aller 53 europäischen Fledermausarten 

durch geeignete Maßnahmen sicherstellen. Das 

Abkommen steht nicht nur europäischen Staa-

ten offen, sondern allen Arealstaaten, die zum 

Verbreitungsgebiet mindestens einer europäi-

schen Fledermauspopulation gehören. Als wich-

tigste Instrumente sieht das Abkommen Rege-

lungen zur Entnahme von Tieren, die Benen-

nung von bedeutsamen Schutzgebieten sowie 

die Förderung von Forschung, Monitoring und 

Öffentlichkeitsarbeit vor. Fledermäuse sind als 

besonders und streng geschützte Art nach § 7 

Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG Gegenstand der 

artenschutzrechtlichen Prüfung und auch ge-

bietsschutzrechtlich geschützt, was in der Ver-

träglichkeitsprüfung abgebildet ist. 

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Agreementtexts/Amendment%20Annex_MoP7.pdf
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 Übereinkommen über die biologische Viel-

falt von 1993 

Das Übereinkommen über die biologische Viel-

falt (siehe Gesetz zu dem Übereinkommen vom 

5. Juni 1992 über die biologische Vielfalt, vom 

30. August 1993, BGBl II Nr. 72, S. 1741) be-

zweckt die Erhaltung der biologischen Vielfalt 

sowie die ausgewogene und gerechte Aufteilung 

der sich aus der Nutzung genetischer Ressour-

cen ergebenden Vorteile. Darüber hinaus ist die 

nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressour-

cen auch zur Erhaltung für künftige Generatio-

nen als Ziel verankert. Das Übereinkommen gilt 

nach Art. 4b auch für Verfahren und Tätigkeiten 

außerhalb der Küstengewässer in der AWZ. Die 

biologische Vielfalt stellt ein Schutzgut im Rah-

men der Strategischen Umweltprüfung dar, wes-

halb voraussichtlich erhebliche Umweltauswir-

kungen auch in Bezug auf dieses Schutzgut er-

mittelt und bewertet werden.  

1.4.2 Umwelt- und Naturschutzvorgaben 

auf EU-Ebene 

Der sachliche Anwendungsbereich des AEUV 

(Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47.) 

und damit grundsätzlich auch der des Sekundär-

rechts erweitert sich, soweit die Mitgliedstaaten 

einen Zuwachs an Rechten in einem Bereich au-

ßerhalb ihres Hoheitsgebiets erfahren, den sie 

auf die EU übertragen haben (EuGH, 

Kommission./.Vereinigtes Königreich, 2005). Für 

den Bereich des Meeresumweltschutzes, Natur-

schutzes oder Gewässerschutzes gilt also die 

Anwendbarkeit der unionsrechtlichen Vorgaben 

auch im Bereich der AWZ. 

Als einschlägige Rechtsvorschriften der EU sind 

zu berücksichtigen: 

 Richtlinie 337/85/EWG des Rates vom 27. 

Juni 1985 über die Umweltverträglichkeits-

prüfung bei bestimmten öffentlichen und pri-

vaten Projekten (Umweltverträglichkeitsprü-

fungs-Richtlinie, UVP-Richtlinie) und Richtli-

nie 2001/42/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 27. Juni 2001 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen 

bestimmter Pläne und Programme (Strate-

gische Umweltprüfungs-Richtlinie, SUP-RL) 

Die Richtlinie 337/85/EWG des Rates vom 27. 

Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung bei bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten ((ABl. 175 S. 40) (kodifiziert durch die 

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. Dezember 2011 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-

stimmten öffentlichen und privaten Projekten; 

Richtlinie 2011/92/EU vom 28.11.2011, ABl. 

26/11.) wurde mit dem Gesetz über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung in das nationale Recht 

umgesetzt. Die Richtlinie 2001/42/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 27. 

Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswir-

kungen bestimmter Pläne und Programme (Stra-

tegische Umweltprüfungs-Richtlinie, SUP-RL 

ABl. L 197, vom 21.07.2001) wurde ebenfalls im 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

in nationales Recht umgesetzt, weshalb die 

Ziele gemäß UVPG hier vorrangig heranzuzie-

hen sind. 

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-

zen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, FFH-RL) 

ABl. L 206, vom 22.07.1992.) 

In ausgewiesenen FFH-Gebieten und für Vorha-

ben in deren Umfeld ist im Rahmen von Zulas-

sungsverfahren für Vorhaben die Durchführung 

einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 

Abs. 3 FFH-RL erforderlich, wenn Anlagen er-

richtet werden sollen. Liegen zwingende Gründe 

des öffentlichen Interesses vor, kann die Errich-

tung auch bei einer Unverträglichkeit gerechtfer-

tigt sein. Die FFH-Gebiete in der Nordsee wur-

den mittlerweile nach den nationalen Schutzge-

bietskategorien als Naturschutzgebiete ausge-

wiesen. Die Verträglichkeitsprüfung richtet sich 
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damit nach den Schutzzwecken in den Natur-

schutzgebieten. Die Richtlinie wurde in Deutsch-

land durch das Bundesnaturschutzgesetz, dort 

die Regelung zu den Natura 2000-Gebieten und 

zum Artenschutz umgesetzt. 

 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-

mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmen-

richtlinie, WRRL) 

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik (WRRL, ABl. L 327, vom 

22.12.2000) bezweckt die Erreichung eines gu-

ten ökologischen Zustands der Oberflächenge-

wässer. Hiermit sind Monitoring, Bewertung, 

Zielsetzung und eine Umsetzung der Maßnah-

men als Schritte geknüpft. Sie gilt u.a. auch für 

Übergangs- und Küstengewässer, nicht jedoch 

für die AWZ. Dementsprechend sind bei der Er-

arbeitung des Umweltberichts primär die Rege-

lungen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

einschlägig. 

 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrah-

mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 

Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrate-

gie-Rahmenrichtlinie, MSRL) 

Die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-

nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Mee-

resumwelt (MSRL, ABl. L 164, vom 25.06.2008.) 

als umweltpolitischer Säule einer integrierten eu-

ropäischen Meerespolitik hat das Ziel, „spätes-

tens bis zum Jahr 2020 einen guten Zustand der 

Meeresumwelt zu erreichen oder zu erhalten” 

(Art. 1 Abs. 1 MSRL). Im Vordergrund stehen die 

Bewahrung der biologischen Vielfalt und die Er-

haltung bzw. Schaffung vielfältiger und dynami-

scher Ozeane und Meere, die sauber, gesund 

und produktiv sind (vgl. Erwägungsgrund 3 zur 

MSRL). Im Ergebnis soll eine Balance zwischen 

den anthropogenen Nutzungen und dem ökolo-

gischen Gleichgewicht erreicht werden.  

Die Umweltziele der MSRL sind unter Anwen-

dung eines Ökosystemansatzes für die Steue-

rung menschlichen Handelns und nach dem 

Vorsorge- und Verursacherprinzip entwickelt 

worden: 

 Meere ohne Beeinträchtigung durch anthro-
pogene Eutrophierung 

 Meere ohne Verschmutzung durch Schad-
stoffe 

 Meere ohne Beeinträchtigung der marinen 
Arten und Lebensräume durch die Auswir-
kungen menschlicher Aktivitäten 

 Meere mit nachhaltig und schonend genutz-
ten Ressourcen 

 Meere ohne Belastung durch Abfall 

 Meere ohne Beeinträchtigung durch anthro-
pogene Energieeinträge 

 Meere mit natürlicher hydromorphologi-
scher Charakteristik (vgl. BMU 2012). 

Der Umweltbericht dient einer systematischen 

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Auswirkungen der Festlegungen auf die Mee-

resumwelt.  

Vor allem die Auswirkungen auf marine Arten 

und Habitate werden geprüft und zur Verringe-

rung von Umweltauswirkungen werden Vorga-

ben zur Abfallbehandlung, Ressourcennutzung 

und im Hinblick auf Schadstoffe aufgenommen.  

 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 

Parlaments und Rates über die Erhaltung 

der wildlebenden Vogelarten (V-RL) 

Mit der Richtlinie 2009/147/EG des Rates über 

die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 

30. November 2009 (V-RL, ABl. L 20/7 vom 

26.01.2010.) sollen sämtliche in den Gebieten 
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der EU-Staaten natürlicherweise vorkommen-

den Vogelarten einschließlich der Zugvogelarten 

in ihrem Bestand dauerhaft erhalten und neben 

dem Schutz auch die Bewirtschaftung und die 

Nutzung der Vögel geregelt werden. Alle euro-

päischen Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der 

Richtlinie 2009/147/EG sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 

13 b) bb) Gesetz über Naturschutz und Land-

schaftspflege geschützt. Im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Prüfung werden die Vorgaben 

der Richtlinie untersucht.  

 Vorschriften zur nachhaltigen Fischerei im 

Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 

Im Bereich der Fischereipolitik verfügt die EU 

über die ausschließliche Zuständigkeit (vgl. Art. 

3 Abs. 1d Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-

ropäischen Union). Die Vorschriften beinhalten 

beispielsweise Fangquoten, die auf dem höchst-

möglichen Dauerertrag beruhen, mehrjährige 

Bewirtschaftungspläne, eine Anlandeverpflich-

tung für Beifang sowie die Förderung von Aqua-

kulturanlagen. Die Nutzung der AWZ für die Fi-

scherei ist als ein Belang bei der der Eignungs-

feststellung vorgelagerten Eignungsprüfung zu 

berücksichtigen. 

1.4.3 Umwelt- und Naturschutzvorgaben 

auf nationaler Ebene 

Auch auf der nationalen Ebene bestehen diverse 

Rechtsvorschriften, deren Vorgaben im Umwelt-

bericht zu berücksichtigen sind. 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(WHG) 

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 

2017 (Wasserhaushaltsgesetz, WHG-, BGBl. I 

S. 2771) setzt in den §§ 45a bis 45l die MSRL in 

nationales Recht um. § 45a WHG implementiert 

das Ziel, bis 2020 einen guten Zustand der Mee-

resgewässer zu gewährleisten. Eine Ver-

schlechterung des Zustands soll verhindert und 

menschliche Einträge vermieden oder vermin-

dert werden. Regelungen zu Nutzungen wie Er-

laubnisvorbehalte sind hieran jedoch nicht ge-

knüpft. Vielmehr sind die §§ 45a ff. dahingehend 

auszulegen, dass dadurch der Staat beauftragt 

wird, Strategien für die Umsetzung zu entwi-

ckeln, wobei § 45a WHG den Maßstab dafür bil-

det, welcher Umweltzustand mit Bezug auf die 

relevanten Schutzgüter in Zukunft angestrebt 

werden soll (Umweltqualitätsziele). Dieser Maß-

stab wiederum wird bei der Auslegung der fach-

gesetzlichen Vorgaben herangezogen. Die § 

45a ff. WHG setzen die Vorgaben der MSRL um.  

Der Umweltbericht dient einer systematischen 

Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Auswirkungen der Festlegungen auf die Mee-

resumwelt.  

 Gesetz über Naturschutz und Landschafts-

pflege (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) 

Das Gesetz über Naturschutz und Landschafts-

pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) ) ist nach § 56 

Abs. 1 BNatSchG bis auf die Vorgaben zur Land-

schaftsplanung auch in der AWZ anwendbar. 

Ziele des BNatSchG stellen nach § 1 BNatSchG 

u.a. die Sicherung der biologischen Vielfalt, der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts sowie der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit und des Erholungswerts von Natur 

und Landschaft dar. Die §§ 56 ff. BNatSchG be-

inhalten Vorgaben für den Meeresnaturschutz, 

die bestimmte Prüfungen erfordern, die im Um-

weltbericht abgebildet werden. Dies betrifft den 

Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen 

nach § 30 BNatSchG, deren Zerstörung oder 

sonstige erhebliche Beeinträchtigung verboten 

ist. Weiterhin ist für Pläne in Naturschutzgebie-

ten oder bei Auswirkungen auf den Schutzzweck 

von Naturschutzgebieten eine Verträglichkeits-

prüfung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG durchzu-

führen. In artenschutzrechtlicher Hinsicht ist 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten, wildle-

bende Tiere besonders geschützter Arten zu 
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verletzen oder zu töten oder wildlebende Tiere 

der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören.  

Zur Beurteilung der Eignung der Fläche wird ins-

besondere überprüft, ob eine Gefährdung der 

Meeresumwelt vorliegt. Es werden in den Ent-

wurf der Eignungsfesttsellung Vorgaben aufge-

nommen, um eine Beeinträchtigung der Mee-

resumwelt zu verhindern. 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) sieht die Durchführung einer Stra-

tegischen Umweltprüfung für bestimmte Pläne 

oder Programme vor. In Anlage 5.1 des UVPG 

ist die Eignungsfeststellung aufgeführt, so dass 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG generell eine 

Pflicht zur Durchführung einer SUP besteht. In 

diesem Rahmen werden der vorliegende Um-

weltbericht nach den Vorgaben des UVPG aus-

gearbeitet sowie die nationale und grenzüber-

schreitende Öffentlichkeitsbeteiligung durchge-

führt. 

 Gesetz zur Entwicklung und Förderung der 

Windenergie auf See (Windenergie-auf-

See-Gesetz - WindSeeG) 

Ziel des Gesetzes zur Entwicklung und Förde-

rung der Windenergie auf See (Windenergie-

auf-See-Gesetz – WindSeeG) ist gemäß § 1 

Abs.1 WindSeeG im Interesse des Klima- und 

Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie 

auf See auszubauen, wobei dies gemäß Absatz 

2 durch stetigen und kosteneffizienten Ausbau 

der installierten Leistung von Windenergieanla-

gen auf See ab dem Jahr 2021 auf insgesamt 15 

Gigawatt bis zum Jahr 2030 erfolgen soll (siehe 

ergänzend Beschlüsse des Klimakabinetts vom 

20.09.2019 und des Bundeskabinetts vom 

09.10.2019). Wesentliche Elemente zur Ge-

währleistung eines stetigen Zubaus sind der Flä-

chenentwicklungsplan, der potenzielle Flächen 

für die Errichtung von Windenergieanlagen iden-

tifiziert und die dem Planfeststellungsverfahren 

vorangehende Prüfung der Eignung dieser Flä-

che. Dabei soll dieser im Interesse des Klima- 

und Umweltschutzes voranzutreibende Ausbau 

jedoch seinerseits unter Berücksichtigung der 

Belange des Umweltschutzes erfolgen: § 10 

Abs. 2 WindSeeG normiert, dass für die Feststel-

lung, ob eine Fläche geeignet ist, geprüft werden 

muss, ob die Kriterien für die Unzulässigkeit von 

Festlegungen im FEP bzw. die für eine spätere 

Planfeststellung maßgeblichen Kriterien nicht 

entgegenstehen. Gemäß § 5 Abs. 3 WindSeeG 

sind Festlegungen unzulässig, wenn überwie-

gende öffentliche oder private Belange entge-

genstehen. In der nachfolgenden Aufzählung 

unzulässiger Festlegungen ist die Gefährdung 

der Meeresumwelt als ein Regelbeispiel aufge-

führt (vgl. § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WindSeeG). 

Weiterhin darf gemäß § 48 Abs. 4 Nr.1 Wind-

SeeG ein Plan für die Errichtung und den Betrieb 

eines Windparks nur festgestellt werden, wenn 

die Meeresumwelt nicht gefährdet ist. Ein effizi-

enter Ausbau kann nur erfolgen, wenn das Leis-

tungspotenzial einer Fläche optimal ausgenutzt 

wird. Gleichzeitig darf dieser Ausbau nicht die 

Meeresumwelt gefährden, weshalb Vorgaben 

aufgenommen werden, die deren Schutz dienen. 

Diese beiden wesentlichen Ziele des Umwelt-

schutzes aus dem WindSeeG sind Leitlinien für 

Aufstellung des Plans und die planerische Ab-

wägung. 

 Schutzgebietsverordnungen 

Mit Rechtsverordnungen vom 22.09.2017 wur-

den nach § 57 BNatSchG die bereits bestehen-

den Naturschutz- bzw. FFH-Gebiete in der deut-

schen AWZ in die nationalen Gebietskategorien 

aufgenommen und zu Naturschutzgebieten er-

klärt. In diesem Rahmen wurden sie teilweise 

neu gruppiert. So bestehen durch die Verord-

nung über die Festsetzung des Naturschutzge-

bietes „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche 

Bucht“ (NSGSylV vom 22. September 2017, 

BGBl. I S. 3423), die Verordnung über die Fest-
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setzung des Naturschutzgebietes „Borkum Riff-

grund“ (NSGBRgV vom 22. September 2017, 

BGBl. I S. 3395) und die Verordnung über die 

Festsetzung des Naturschutzgebietes „Dog-

gerbank“ (NSGDgbV vom 22. September 2017, 

BGBl. I S. 3400.) nun die Naturschutzgebiete 

„Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“, 

„Borkum Riffgrund“ und „Doggerbank“. Hier-

durch ergeben sich in Bezug auf die räumliche 

Ausdehnung keine Unterschiede. Vereinzelt er-

folgte hierdurch erstmalig die Unterschutzstel-

lung einiger Arten ((Skua (Stercorarius skua) 

und Spatelraubmöwe (Stercorarius pomarinus)). 

Im Rahmen der SUP werden etwaige Auswir-

kungen auf die Schutzgebiete bzw. die Verträg-

lichkeit von mit Windenergieanlagen bebauten 

Flächen für die Schutzgebiete geprüft., um zu 

überprüfen, ob diese Bereiche in den für ihre 

Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteilen er-

heblich beeinträchtigt werden können. In der 

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 

BNatSchG ist auf die Schutzzwecke aus den 

Verordnungen zu rekurrieren. Auch die Vorga-

ben zum Rückbau der Anlagen, Schallminde-

rung, Emissionsminderung, , schonenden Verle-

geverfahren usw. dienen der Vermeidung von 

Beeinträchtigungen der Schutzgebiete.

1.4.4 Energie- und Klimaschutzziele der 

Bundesregierung 

Bereits nach der Strategie der Bundesregierung 

zum Ausbau der Windenergienutzung auf See 

aus dem Jahre 2002 hatte die Offshore-Wind-

energie eine besondere Bedeutung. Der Anteil 

der Windenergie am Stromverbrauch sollte in-

nerhalb der nächsten drei Jahrzehnte auf min-

destens 25% anwachsen. Nach den Beschlüs-

sen des Klimakabinetts vom 20.09.2019 und des 

Bundeskabinetts vom 09.10.2019 soll der Anteil 

erneuerbarer Energien am Stromverbrauch nun-

mehr bis 2030 auf 65 Prozent steigen. Das Ziel 

für den Ausbau der Windenergie auf See soll 

demzufolge auf 20 Gigawatt im Jahr 2030 ange-

hoben werden. Die klimapolitischen Zielsetzun-

gen der Bundesregierung bilden den Planungs-

horizont für die Festlegung des Plans. 

1.5 Methodik der Strategischen Um-

weltprüfung 

1.5.1 Einführung 

Durch die strategische Umweltprüfung sind un-

ter Berücksichtigung des Inhalts und Entschei-

dungsgegenstands des Plans Art und Umfang 

der Umweltauswirkungen des Plans zu ermit-

teln. Zentrales inhaltliches Dokument der Strate-

gischen Umweltprüfung ist der gemäß § 40 

UVPG zu erstellende Umweltbericht: „Im Um-

weltbericht werden die voraussichtlichen erheb-

lichen Umweltauswirkungen sowie vernünftige 

Alternativen ermittelt, beschrieben und bewertet. 

[…] Der Umweltbericht wird im Vorfeld der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung erstellt 

und in diese Verfahrensschritte eingebracht. Die 

sich im Laufe des Verfahrens ergebenden zu-

sätzlichen Informationen werden gem. § 43 

UVPG genutzt, um die Angaben des Umweltbe-

richtes zu aktualisieren. Gem. § 40 Abs. 3 UVPG 

wird bereits im Umweltbericht eine vorläufige Be-

wertung der Umweltauswirkungen vorgenom-

men. Diese ist wie bei der UVP vorsorgeorien-

tiert nach gesetzlichen Maßgaben vorzuneh-

men.“ (PETERS/BALLA/HESSELBARTH, UVPG-

Kommentar § 40, Rn.1.) Vorliegend werden die 

Umweltauswirkungen einer Eignungsfeststel-

lung für die Fläche N-3.8 geprüft. Es wird unter-

sucht, welche Umweltauswirkungen sich bei Be-

bauung der Fläche mit einem Offshore-Wind-

park einschließlich aller erforderlicher Einrich-

tungen ergeben. Die Umweltauswirkungen wer-

den im Hinblick auf eine wirksame Umweltvor-

sorge i.S.d. § 3 i.V.m.  § 2 Abs. 1 und 2 UVPG 

bewertet. Dabei ist gemäß § 10 Abs. 2 i.V.m. §§ 

5 Abs. 3 und 48 Abs. 4 S.1 WindSeeG sicherzu-

stellen, dass die Meeresumwelt durch den Plan 

nicht gefährdet wird. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=43
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=40
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=40&x=3
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1.5.2 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum ist entsprechend § 3 

Abs. 11 UVPG das geographische Gebiet, in 

dem Umweltauswirkungen voraussichtlich auf-

treten, die für die Annahme des Plans relevant 

sind. Die Festlegung ist unter anderem abhängig 

vom jeweiligen Schutzgut und beschränkt sich 

teilweise auf die Fläche N-3.8, geht aber z.B. bei 

der Betrachtung mobiler Arten über dessen 

Grenzen hinaus. 

1.5.3 Durchführung der Umweltprüfung 

Die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-

wirkungen des Plans sind gemäß § 40 Abs. 1 

UVPG zu ermitteln und zu beschreiben und de-

ren Erheblichkeit ist zu bewerten.  

Die Beschreibung und Einschätzung des Um-

weltzustandes unter Berücksichtigung der Funk-

tion und Bedeutung der Fläche für die einzelnen 

Schutzgüter sowie die Zustandsentwicklung bei 

Nichtdurchführung des Plans bilden dabei den 

Referenzzustand, auf dessen Grundlage die 

Veränderungen durch den Plan bzw. das Pro-

gramm bewertet werden können (siehe hierzu 

unter Kap. 3).   

Die Beschreibung und Bewertung des Umwelt-

zustandes erfolgt schutzgutbezogen (vgl. 

Kap.2). Die Beschreibung und Bewertung der 

voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des Plans auf die Meeresumwelt 

bezieht sich ebenfalls auf die dargestellten 

Schutzgüter (vgl. Kap. 4Fehler! Verweisquelle k

onnte nicht gefunden werden.).  

Folgende Schutzgüter werden betrachtet: 

 Boden/ Fläche  

 Wasser 

 Biotoptypen 

 Benthos 

 Fische 

 Marine Säugetiere 

 Avifauna 

 Fledermäuse 

 Biologische Vielfalt 

 Luft 

 Klima 

 Landschaft 

 kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 Menschen, insbesondere die menschliche 

Gesundheit 

 

Es erfolgt eine Prognose der vorhabenbezoge-

nen Auswirkungen in Abhängigkeit der Kriterien 

Intensität, Reichweite und Dauer der Effekte 

(vgl. Abbildung 5).Dabei werden alle Planinhalte 

untersucht, die potenziell erhebliche Umweltaus-

wirkungen entfalten können.  

Es werden die bau- und rückbau- sowie die an-

lage- und betriebsbedingten Auswirkungen, in-

klusive derer im Rahmen von Wartungs- und Re-

paraturarbeiten betrachtet. Zu ermittelnde vo-

raussichtliche Umweltauswirkungen sind dabei 

sowohl unmittelbare und mittelbare Auswirkun-

gen der Durchführung des Plans (HOPPE/ BECK-

MANN/KMENT UVPG, § 40, Rn 51), einschließlich 

sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, 

mittel- und langfristiger, ständiger und vorüber-

gehender, positiver und negativer Auswirkun-

gen. Unter sekundären oder indirekten Auswir-

kungen sind solche zu verstehen, die nicht un-

mittelbar und somit möglicherweise erst nach ei-

niger Zeit und/oder an anderen Orten wirksam 

werden (WOLFGANG & APPOLD 2007; SCHOME-

RUS et al. 2006).  

Anschließend erfolgt eine Darstellung möglicher 

Wechselwirkungen, eine Betrachtung möglicher 

kumulativer Effekte und potenzieller grenzüber-

schreitender Auswirkungen. 

Im Allgemeinen finden folgende methodische 

Ansätze Eingang in die Umweltprüfung: 
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 Qualitative Beschreibungen und Bewertun-
gen  

 Quantitative Beschreibungen und Bewertun-
gen 

 Auswertungen der Ergebnisse der Vorunter-
suchung 

 Auswertung von Studien und Fachliteratur 

 Visualisierungen 

 Worst-case-Annahmen  

 Statistische Auswertungen, Modellierungen 
und Trendabschätzungen (etwa zum Stand 
der Technik von Anlagen)  

 Einschätzungen von Experten/der Fachöf-
fentlichkeit 

Anschließend wird nach § 40 Abs. 3 UVPG die 

Erheblichkeit der Umweltauswirkungen des 

Plans gemäß § 3 Satz 2 UVPG im Hinblick auf 

eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe 

der geltenden Gesetze vorläufig bewertet. 

Eine einheitliche Definition des Begriffs „Erheb-

lichkeit“ existiert nicht, da es sich um eine „im 

Einzelfall individuell festgestellte Erheblichkeit“ 

handelt, die nicht unabhängig von den „spezifi-

schen Charakteristika von Plänen oder Pro-

grammen betrachtet werden kann“ (SOMMER 

2005, 25f.). Die Frage der Erheblichkeit ist dabei 

eng mit der Frage nach der späteren Einfluss-

nahme auf die Entscheidung über die Annahme 

des Plans oder Programms nach § 44 UVPG 

verknüpft. (KMENT in HOPPE/BECKMANN/KMENT 

UVPG § 40, Rn.54.)  Für die Eignungsprüfung 

und den insoweit geltenden § 10 Abs. 2 i.V.m. §§ 

5 Abs.3, 48 Abs.4 Nr.1 WindSeeG ist eine Ge-

fährdung der Meeresumwelt durch die Festle-

gungen des Plans auszuschließen bzw. wäre 

eine Erheblichkeit bei Gefährdung der Mee-

resumwelt gegeben. Im Allgemeinen können un-

ter erheblichen Auswirkungen solche Effekte 

verstanden werden, die im betrachteten Zusam-

menhang schwerwiegend und maßgeblich sind. 

In Anlehnung an die Kriterien gemäß Anlage 6 

des UVPG für die Einschätzung im Rahmen der 

Vorprüfung, ob voraussichtlich erhebliche Um-

weltauswirkungen vorliegen, sind folgende 

Merkmale für die Beurteilung heranzuziehen: 

 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und 
Unumkehrbarkeit der Auswirkungen; 

 die Kumulation mit anderen Umweltauswir-
kungen; 

 der grenzüberschreitende Charakter der Aus-
wirkungen; 

 die Risiken für die menschliche Gesundheit o-
der die Umwelt (z. B. bei Unfällen); 

 der Umfang und die räumliche Ausdehnung 
der Auswirkungen; 

 die Bedeutung und die Sensibilität des vo-
raussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund 
seiner besonderen natürlichen Merkmale o-
der seines kulturellen Erbes, der Überschrei-
tung der Umweltqualitätsnormen oder der 
Grenzwerte sowie einer intensiven Bodennut-
zung; 

 die Auswirkungen auf Gebiete oder Land-
schaften, deren Status als national, gemein-
schaftlich oder international geschützt aner-
kannt ist. 

Weiterhin relevant sind die Merkmale des Plans, 
insbesondere in Bezug auf 

 das Ausmaß, in dem der Plan für Projekte und 
andere Tätigkeiten in Bezug auf Standort, Art, 
Größe und Betriebsbedingungen oder durch 
die Inanspruchnahme von Ressourcen einen 
Rahmen setzt; 

 das Ausmaß, in dem der Plan andere Pläne 
und Programme — einschließlich solcher in 
einer Planungshierarchie — beeinflusst; 

 die Bedeutung des Plans für die Einbezie-
hung der Umwelterwägungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Förderung der nachhalti-
gen Entwicklung; 

 die für den Plan relevanten Umweltprobleme; 

 die Bedeutung des Plans für die Durchfüh-
rung der Umweltvorschriften der Gemein-
schaft (z. B. Pläne und Programme betreffend 
die Abfallwirtschaft oder den Gewässer-
schutz). 
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Aus dem Fachrecht ergeben sich Konkretisie-

rungen dazu, wann eine Auswirkung die Erheb-

lichkeitsschwelle erreicht. Auch untergesetzlich 

wurden Schwellenwerte erarbeitet, um eine Ab-

grenzung vornehmen zu können. 

 

 

 

Abbildung 5: Allgemeine Methodik der Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen. 

 

Hinsichtlich der Berücksichtigung der Umwelt-

ziele im Rahmen der Bewertung der voraussicht-

lichen erheblichen Umweltauswirkungen der 

Durchführung des Plans wird auf Kapitel 1.4 ver-

wiesen. 

1.5.4 Kriterien für die Zustandsbeschrei-

bung und Zustandseinschätzung  

Die Zustandseinschätzung der einzelnen 

Schutzgüter in Kapitel 2 erfolgt anhand verschie-

dener Kriterien. Für die Schutzgüter Fläche/Bo-

den, Benthos und Fische wird die Einschätzung 

basierend auf den Aspekten Seltenheit und Ge-

fährdung, Vielfalt und Eigenart sowie Vorbelas-

tung vorgenommen. Die Beschreibung und Ein-

schätzung der Schutzgüter Marine Säugetiere, 

See- und Rastvögel sowie Zugvögel orientiert 

sich an Aspekten für die Zustandseinschätzung 

der Schutzgüter Fläche/Boden, Benthos und Fi-

sche. Da es sich um hochmobile Arten handelt, 

ist eine Betrachtungsweise analog zu diesen 

Schutzgütern nicht zielführend. Für See- und 

Rastvögel und marine Säuger werden daher die 

Kriterien Schutzstatus, Bewertung des Vorkom-

mens, Bewertung räumlicher Einheiten und Vor-

belastungen zugrunde gelegt. Für das Schutzgut 

Zugvögel werden neben Seltenheit undGefähr-

dung die Aspekte Bewertung des Vorkommens 

und großräumige Bedeutung des Gebiets für 

den Vogelzug betrachtet. 

Im Folgenden sind die Kriterien zusammenge-

stellt, die für die Zustandseinschätzung des je-

weiligen Schutzgutes herangezogen wurden. 

Diese Übersicht geht auf die Schutzgüter ein, die 

in der Umweltprüfung im Schwerpunkt betrach-

tet werden.
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Fläche/Boden 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Flächenmäßiger Anteil der Sedimente auf dem Meeresboden und Verbreitung des morpho-

logischen Formeninventars. 

Aspekt: Vielfalt und Eigenart 

Kriterium: Heterogenität der Sedimente auf dem Meeresboden und Ausbildung des  

morphologischen Formeninventars. 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Ausmaß der anthropogenen Vorbelastung der Sedimente auf dem Meeresboden und des 

morphologischen Formeninventars. 

 

Benthos 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Anzahl der seltenen bzw. gefährdeten Arten anhand der nachgewiesenen Rote-Liste-Arten 

(Rote Liste von RACHOR et al. 2013). 

Aspekt: Vielfalt und Eigenart 

Kriterium: Artenzahl und Zusammensetzung der Artengesellschaften. Es wird bewertet, inwieweit für 

den Lebensraum charakteristische Arten oder Lebensgemeinschaften auftreten und wie regelmäßig 

diese vorkommen. 

Aspekt: Vorbelastung 

Für dieses Kriterium wird die Intensität der fischereilichen Nutzung, welche die wirksamste Störgröße 

darstellt, als Bewertungsmaßstab herangezogen. Weiterhin können durch Eutrophierung benthische 

Lebensgemeinschaften beeinträchtigt werden. Für andere Störgrößen, wie Schiffsverkehr, Schad-

stoffe, etc. fehlen derzeit noch die geeigneten Mess- und Nachweismethoden, um diese in die Bewer-

tung einbeziehen zu können. 

 

Biotoptypen 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: nationaler Schutzstatus sowie Gefährdung der Biotoptypen nach der Roten Liste gefährdeter 

Biotoptypen Deutschlands (FINCK et al. 2017). 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Gefährdung durch anthropogene Einflüsse. 
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Fische 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Anteil von Arten, die lt. der aktuellen Roten Liste Meeresfische (THIEL et al. 2013) und für die 

diadromen Arten der Roten Liste Süßwasserfische (FREYHOF 2009) als gefährdet gelten und Rote-

Liste-Kategorien zugeordnet wurden. 

Aspekt: Vielfalt und Eigenart 

Kriterium: Die Vielfalt einer Fischgemeinschaft kann durch die Artenzahl (α-Diversität, ‚Species rich-

ness‘) beschrieben werden. Zur Beurteilung der Eigenart einer Fischgemeinschaft, d.h. wie regelmäßig 

lebensraumtypische Arten auftreten, kann die Artzusammensetzung herangezogen werden. Vielfalt 

und Eigenart werden zwischen der deutschen AWZ der Nordsee und der einzelnen Fläche verglichen 

und bewertet. 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Die Vorbelastung einer Fischgemeinschaft wird durch anthropogene Einflüsse definiert. 

Durch die Entnahme der Zielarten und des Beifangs sowie der Beeinträchtigung des Meeresbodens 

im Falle grundberührender Fangmethoden wird die Fischerei als die wirksamste Störung der Fischge-

meinschaft betrachtet und dient daher als Maß für die Vorbelastung der Fischgemeinschaften in Nord- 

und Ostsee. Eine Einschätzung der Bestände auf einer kleineren räumlichen Skala wie z. B. der deut-

schen Bucht erfolgt nicht. Der Eintrag von Nährstoffen in natürliche Gewässer ist ein weiterer Pfad, 

über den menschliche Aktivitäten Fischgemeinschaften beeinflussen können, z. B. durch Algenblüten 

und Sauerstoffzehrung infolge mikrobiellen Abbaus organischer Substanz. Daher wird für die Bewer-

tung der Vorbelastung die Eutrophierung herangezogen.   

 

Marine Säuger 

Aspekt: Schutzstatus 

Kriterium: Status gemäß Anhang II und Anhang IV der FFH-RL und folgender internationaler Schutz-

abkommen: Übereinkommen zum Schutz wandernder wild lebender Tierarten (Bonner Konvention, 

CMS), ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), 

Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer na-

türlichen Lebensräume (Berner Konvention) 

Aspekt: Bewertung des Vorkommens 

Kriterien: Bestand, Bestandsveränderungen/Trends anhand von großräumigen Erfassungen, Vertei-

lungsmustern und Dichteverteilungen 

Aspekt: Bewertung räumlicher Einheiten 

Kriterien: Funktion und Bedeutung der deutschen AWZ sowie der konkreten Fläche und ihrer nähe-

ren Umgebung für marine Säugetiere als Durchzugsgebiet, Nahrungs- oder Aufzuchtgrund 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Gefährdungen durch anthropogene Einflüsse und Klimaänderungen. 
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See- und Rastvögel 

Aspekt: Schutzstatus 

Kriterium: Status gemäß Anhang I der V-RL, Europäische Rote Liste von BirdLife International 

Aspekt: Bewertung des Vorkommens 

Kriterien: Verteilungsmuster, Abundanzen, Variabilität 

Aspekt: Bewertung räumlicher Einheiten 

Kriterien: Funktion der konkreten Fläche und ihrer Umgebung für Brutvögel, Durchzügler, als Rastge-

biete, Entfernungen zu Schutzgebieten 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Vorbelastung/Gefährdungen durch anthropogene Einflüsse und Klimaänderungen. 

 

Zugvögel 

Aspekt: Großräumige Bedeutung des Vogelzugs 

Kriterium: Leitlinien und Konzentrationsbereiche 

Aspekt: Bewertung des Vorkommens 

Kriterium: Zuggeschehen und dessen Intensität 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Artenzahl und Gefährdungsstatus der beteiligten Arten gemäß Anhang I der V-RL, , AEWA 

(Afrikanisch-eurasisches Wasservogelabkommen) und SPEC (Species of European Conservation 

Concern). 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Vorbelastung/ Gefährdungen durch anthropogene Einflüsse und Klimaänderungen. 

1.5.5 Spezifische Annahmen für die Bewer-

tung der voraussichtlichen erhebli-

chen Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraus-

sichtlichen erheblichen Auswirkungen der Um-

setzung des Plans auf die Meeresumwelt erfolgt 

schutzgutbezogen unter Einbeziehung der oben 

beschriebenen Zustandseinschätzung.  

1.5.6 Wirkfaktoren und potenzielle Auswir-

kungen 

In der folgenden Tabelle sind ausgehend von 

den wesentlichen Wirkfaktoren diejenigen po-

tenziellen Umweltauswirkungen aufgeführt, die 

die Grundlage für die Prüfung der voraussichtli-

chen erheblichen Umweltauswirkungen bilden. 

Dabei werden die Wirkungen danach unter-

schieden, ob diese bau-/rückbau- oder betriebs-

bedingt sind oder durch die Anlage selbst her-

vorgerufen werden.
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Tabelle 2: Vorhabenbezogene Auswirkungen bei Umsetzung des Plans. 

Schutzgut Wirkung Potenzielle Auswirkung 

B
a

u
/ 

R
ü

c
k
b
a

u
 

A
n

la
g
e
 

B
e

tr
ie

b
 

Windenergieanlagen 

Boden Einbringen von Hartsubstrat 

(Fundamente) 

Veränderung von Habitaten  X  

dauerhafte Flächeninan-

spruchnahme 

Veränderung von Habitaten  X  

Auskolkung/Sediment-umla-

gerung 

Veränderung von Habitaten  X  

Benthos Bildung von Trübungsfahnen Beeinträchtigung benthischer Arten X   

Resuspension von Sediment 

und Sedimentation 

Beeinträchtigung oder Schädigung 

benthischer Arten oder Gemein-

schaften 

X   

Einbringung von Hartsubstrat Habitatveränderungen, Lebensraum-

verlust  

 X  

Fische Sedimentaufwirbelungen und 

Trübungsfahnen 

Physiologische Effekte und Scheu-

cheffekte 

X   

Schallemissionen während 

der Rammung 

Vergrämung X   

Flächeninanspruchnahme Lokaler Lebensraumverlust  X  

Einbringen von Hartsubstrat Anlockeffekte, Erhöhung der Arten-

vielfalt, Veränderung der Artenzu-

sammensetzung 

 X  

See- und 

Rastvögel 

Visuelle Unruhe durch Bau-

betrieb 

Lokale Scheuch- und Barriereeffekte X   

Hindernis im Luftraum Scheucheffekte  Habitatverlust 

Kollisionen 

 X  

Lichtemissionen Anlockeffekte X  X 

Zugvögel Hindernis im Luftraum Kollisionen, Barriereeffekt  X  

Lichtemissionen Anlockeffekte  Kollisionen X  X 
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Schutzgut Wirkung Potenzielle Auswirkung 

B
a

u
/ 

R
ü

c
k
-

b
a
u
 

A
n

la
g
e
 

B
e

tr
ie

b
 

Meeres-

säuger 

Schallemission während der 

Rammung 

Gefährdung, wenn keine Vermei-

dungs- und Minderungs-maßnah-

men getroffen werden 

X   

Parkinterne Verkabelung 

Boden Einbringen von Hartsubstrat 

(Steinschüttung) 

Veränderung von Habitaten  X  

Benthos Wärmeemissionen Beeinträchtigung/Verdrängung kalt-

wasserliebender Art 

  X 

Magnetfelder Beeinträchtigung benthischer Arten   X 

Trübungsfahnen Beeinträchtigung benthischer Arten X   

Einbringen von Hartsubstrat 

(Steinschüttungen) 

Habitatveränderung, lokaler Lebens-

raumverlust 

 X  

Fische Trübungsfahnen Physiologische Effekte und Scheu-

cheffekte 

X   

Magnetfelder Beeinträchtigung des Orientierungs-

verhaltens einzelner wandernder Ar-

ten 

  X 

 

Neben den Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter werden auch kumulative Effekte 

und Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

geprüft. 

1.5.6.1 Kumulative Betrachtung 

Nach Art. 5 Abs. 1 SUP-RL umfasst der Umwelt-

bericht auch die Prüfung kumulativer und sekun-

därer Auswirkungen. Kumulative Auswirkungen 

entstehen aus dem Zusammenwirken verschie-

dener unabhängiger Einzeleffekte, die sich ent-

weder durch ihre Zusammenwirkung addieren 

(Kumulativeffekte) oder sich gegenseitig verstär-

ken und damit mehr als die Summe ihrer einzel-

nen Wirkung erzeugen (synergetische Effekte) 

(u. a. SCHOMERUS et al. 2006). Kumulative wie 

synergetische Auswirkungen können sowohl 

durch zeitliches als auch durch räumliches Zu-

sammentreffen von Auswirkungen desselben o-

der verschiedener Vorhaben hervorgerufen wer-

den. Einzelauswirkungen sind dabei die Baube-

dingten sowie die anlage- und betriebsbedingten 

Auswirkungen, wobei die Auswirkungen der 

Bauphase überwiegend kurzfristiger und vo-

rübergehender Natur sind, während anlage- und 

betriebsbedingte Auswirkungen dauerhaft auf-

treten können.  

Die Prüfung von kumulativen Auswirkungen lei-

tet sich aus einer Reihe von rechtlichen Ver-

pflichtungen ab: 

 WindSeeG, Teil 2, Abschnitt 1: § 5 Abs. 3 

Nr. 2 WindSeeG:  



32 Einleitung 

 

 

„Festlegungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 

sowie 6 bis 11 sind unzulässig, wenn überwie-

gende öffentliche oder private Belange entge-

genstehen. Diese Festlegungen sind insbeson-

dere unzulässig, wenn … 2. sie die Meeresum-

welt gefährden […]“ 

 WindSeeG, Teil 4, Abschnitt 1: § 48 Abs. 4 

Nr.1 WindSeeG:  

„Der Plan darf nur festgestellt werden, wenn die 

Meeresumwelt nicht gefährdet wird.“ 

 UVPG: § 2 Abs. 2 UVPG:  

„Umweltauswirkungen im Sinne dieses Geset-

zes sind unmittelbare und mittelbare Auswir-

kungen eines Vorhabens oder der Durchfüh-

rung eines Plans oder Programms auf die 

Schutzgüter und aus § 3 UVPG Umweltprüfun-

gen […] dienen einer wirksamen Umweltvor-

sorge nach Maßgabe der geltenden Gesetze, 

[…]“ 

 BNatSchG und Verordnungen für die Fest-

legung von Naturschutzgebieten in der 

deutschen AWZ, u.a. § 34, Abs. 1 

BNatSchG (Verträglichkeitsprüfung):  

„Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durch-

führung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu über-

prüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammen-

wirken mit anderen Projekten oder Plänen 

geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beein-

trächtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung 

des Gebiets dienen“ 

 § 44, Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: (Störungs-

verbot)  

„[…] eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ 

Teilweise kann für die kumulative Betrachtung 

auf konkrete Konzepte, wie das Positionspapier 

zur kumulativen Bewertung des Seetaucherha-

bitatverlusts in der deutschen Nordsee (BMU 

2009) sowie das Schallschutzkonzept des 

BMUB (2013) zurückgegriffen werden. 

Die Prüfung der kumulativen Effekte erfolgt 

schutzgutbezogen unter Kapitel 4.12. 

 

 

1.5.6.2 Wechselwirkungen 

Allgemein führen Auswirkungen auf ein Schutz-

gut zu verschiedenen Folge- und Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern. Die we-

sentliche Verflechtung der biotischen Schutzgü-

ter besteht über die Nahrungsketten. Wegen der 

Variabilität des Lebensraumes und der Komple-

xität des Nahrungsnetzes und der Stoffkreisläufe 

lassen sich Wechselwirkungen insgesamt nur 

sehr ungenau beschreiben.  

Ausführungen zu den Wechselwirkungen finden 

sich in Kapitel 4.12.5. 

1.5.6.3 Annahmen zu Windenergieanla-

gen, einschließlich der zu installie-

renden Leistung: 

Für die Fläche ist nach § 12 Abs. 5 WindSeeG 

die zu installierende Leistung von Windenergie-

anlagen auf See festzulegen. Im Rahmen der 

Eignungsprüfung wird beschrieben, wie die zu 

installierende Leistung pro Fläche ermittelt und 

festgelegt wird. Im Wesentlichen wird überprüft, 

ob die im Rahmen der Aufstellung des FEP er-

mittelte voraussichtlich zu installierende Leis-

tung angepasst werden muss. Für die Berech-

nungen zum FEP werden die Flächen innerhalb 

der Gebiete anhand von Kriterien wie Flächen-

geometrie, Windhöffigkeit, Stand der Technik 

von Windenergieanlagen auf See und Netzan-

bindungskapazität im Rahmen der gesetzlichen 

Anforderungen zwei Kategorien zugeordnet. Auf 

Grundlage dieser Parameter und Annahmen 

wird die anzulegende Leistungsdichte in Mega-

watt/km² pro Fläche ermittelt. Wegen der Einzel-

heiten wird auf die Ausführungen im Rahmen der 

Eignungsprüfung verwiesen. 

Für die schutzgutbezogene Betrachtung in die-

ser SUP werden die bereits im Rahmen der Um-
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weltprüfungen zum FEP verwendeten modell-

haften Parameter mit u.a. ggf. in der Zukunft ver-

fügbaren Windenergieanlagen angenommen. 

Um die Bandbreite möglicher Entwicklungen ab-

zubilden, erfolgt die Prüfung im Wesentlichen 

anhand zweier Szenarien. In einem ersten Sze-

nario wird von vielen kleinen Anlagen und dem-

gegenüber in einem zweiten Szenario von weni-

gen großen Anlagen ausgegangen. Aufgrund 

der dadurch abgedeckten Bandbreite wird eine 

möglichst umfassende schutzgutbezogene Be-

schreibung und Bewertung zum derzeitigen 

Stand der Planungen ermöglicht.  

Bei der Strategischen Umweltprüfung werden 

dabei insbesondere berücksichtigt:  

 Anlagen, die sich bereits in Betrieb befin-

den (als Referenz und Vorbelastung) 

 Prognose bestimmter technischer Entwick-

lungen.  

Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick 

über die verwendeten Parameter. Hierbei ist zu 

beachten, dass es sich lediglich um schätzungs-

basierte Annahmen handelt, da auf Ebene der 

SUP zur Eignungsprüfung projektspezifische 

Parameter nicht bekannt sind.  

Tabelle 3: modellhafte Parameter für die Betrachtung der Fläche N-3.8 

  

Szenario 1 Szenario 2  

 

Leistung pro Anlage [MW]  9  15 

Nabenhöhe [m] ca. 125 ca. 175 

Höhe untere Rotorspitze [m] ca. 26 ca. 50 

Rotordurchmesser [m] ca. 200 ca. 250 

Überstrichene Fläche des Rotors [m2]  ca. 30.800 ca. 49.100 

Gesamthöhe [m] ca. 225 ca. 300 

Durchmesser Gründung [m]* ca. 8,5 ca. 12 

Fläche Gründung exkl. Kolkschutz [m²] ca. 57 ca. 113 

Durchmesser Kolkschutz [m] ca. 43 ca. 60 

Fläche Gründung inkl. Kolkschutz [m²] ca. 1.420 ca. 2.830 

* Die Berechnung der Flächeninanspruchnahme beruht auf der Annahme einer Monopile-Gründung. Es wird 

jedoch angenommen, dass Monopile und Jacket in Summe jeweils etwa die gleiche Flächeninanspruchnahme 

auf dem Meeresgrund haben. 

 

Hinsichtlich der Angaben zur Nabenhöhe ist zu 

berücksichtigen, dass das Ziel Ziffer 3.5.1 (8) 

des Raumordnungsplans der Nordsee eine Hö-

henbegrenzung von 125 m für Windenergieanla-

gen in Sichtweite der Küste und Inseln vorsieht. 

Dementsprechend wurde diese Vorgabe im Sze-

nario 1 zugrunde gelegt.  

Da §§ 19, 6 ROG grundsätzlich die Möglichkeit 

eines Zielabweichungsverfahrens zur Abwei-

chung von Zielen der MRO vorsehen und die Hö-

henbegrenzung bei nicht-sichtbaren Anlagen 

nicht einschlägig ist, wurde für das Szenario 2 

eine Nabenhöhe von 175 m zugrunde gelegt. 

1.5.6.4 Annahmen zu sonstiger Bebauung 

Es werden hinsichtlich der sonstigen Einrichtun-

gen folgende modellhafte Annahmen getroffen.   
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Tabelle 4: Parameter für die Betrachtung der sonstigen Bebauung der Fläche N-3.8 

Länge parkinterne Verkabelung (= 0,12 km/MW*) [m2] 45  

Spannungsniveau parkinterne Verkabelung 33kV 

Anzahl Windenergieanlagen – Szenario 1 42 

Anzahl Windenergieanlagen – Szenario 2 25 

Anzahl Umspannplattformen 1 

Anzahl Wohnplattformen 0 

Flächenversiegelung Gründung inkl. Kolkschutz [m2] – Szenario 1 61.603 

Flächenversiegelung Gründung inkl. Kolkschutz [m2] – Szenario 2 72.713 
 

Flächenversiegelung Umspannstation inkl. Kolkschutz [m2]  1.963 
 

 

* Die Berechnung der Länge der parkinternen Verkabelung erfolgt in Korrellation zur vrs. zu installierenden 

Leistung der jeweiligen Fläche. Der angelegte Wert von 0,12 km/MW wurde durch Berechnung des ungefähren 

Mittelwertes bereits errichteter Windparks und vorliegender Planungen bestimmt.  

** Die Berechnung der Flächeninanspruchnahme beruht auf der Annahme einer Monopile-Gründung. Es wird 

angenommen, dass Monopile und Jacket in Summe jeweils etwa die gleiche Flächeninanspruchnahme auf 

dem Meeresgrund haben. 

 

1.5.6.5 Grundlagen der Alternativenprü-

fung  

Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 1 

Satz 1 SUP-RL i.V.m. den Kriterien im Anhang I 

SUP-RL und § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine Kurz-

darstellung der Gründe für die Wahl der geprüf-

ten vernünftigen Alternativen.  

Die Alternativenprüfung verlangt nicht explizit, 

besonders umweltschonende Alternativen zu 

entwickeln und zu prüfen. Vielmehr sollen die im 

obigen Sinne „vernünftigen“ Alternativen hin-

sichtlich ihrer Umweltauswirkungen verglei-

chend dargestellt werden, damit die Berücksich-

tigung von Umweltbelangen bei der Entschei-

dung über die weiter zu verfolgende Alternative 

nachvollziehbar wird (BALLA 2009). Gleichzeitig 

muss der Aufwand für die Ermittlung und Prü-

fung der in Betracht kommenden Alternativen 

zumutbar sein. Dabei gilt: Je größer die zu er-

wartenden Umweltauswirkungen und damit das 

Bedürfnis nach planerischer Konfliktbewältigung 

sind, desto eher sind auch umfängliche oder de-

taillierte Untersuchungen erforderlich. 

Im Rahmen der vorgelagerten SUP zum FEP 

2019 (BSH 2019a) werden bereits Alternativen 

geprüft. Auf dieser Planebene sind dies vor al-

lem die konzeptionelle/ strategische Ausgestal-

tung, der räumliche Standort sowie technische 

Alternativen.  

Im Rahmen der Eignungsprüfung sind daher im 

Sinne der Abschichtung zwischen den Instru-

menten allein Alternativen zu berücksichtigen, 

die sich auf die konkret nach den Festlegungen 

des FEP zu prüfende Fläche, hier N-3.8, bezie-

hen. Dies können vor Allem Verfahrensalternati-

ven, also die (technische) Ausgestaltung der An-

lagen im Detail (PETERS/BALLA/HESSELBARTH, 

UVPG-Kommentar § 40, Rn.1) sein. Gleichzeitig 

steht die genaue Ausgestaltung der auf der Flä-

che zu errichtenden Anlagen zum Zeitpunkt der 
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Eignungsprüfung noch nicht fest. Im Rahmen 

der SUP zur Eignungsprüfung sind daher nur Al-

ternativen zu prüfen, die sich auf die jeweilige 

Fläche beziehen und bereits ohne Detailkennt-

nis des konkreten Bauvorhabens vorgenommen 

werden können. 

1.6 Datengrundlagen und Hinweise 

auf Schwierigkeiten bei der Zu-

sammenstellung der Unterlagen 

Grundlage für die SUP ist eine Beschreibung 

und Bewertung des Umweltzustands im Unter-

suchungsraum. Dabei sind alle Schutzgüter mit 

einzubeziehen. Die Datengrundlage ist Basis für 

die Bewertung der voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen, die gebiets- und arten-

schutzrechtliche Prüfung und die Alternativen-

prüfung. 

Nach § 39 Abs. 2 Satz 2 UVPG enthält der Um-

weltbericht die Angaben, die mit zumutbarem 

Aufwand ermittelt werden können, und berück-

sichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand 

und der Behörde bekannte Äußerungen der Öf-

fentlichkeit, allgemein anerkannte Prüfungsme-

thoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans 

sowie dessen Stellung im Entscheidungspro-

zess. 

Der vorliegende Umweltbericht setzt auf die Um-

weltprüfung im Rahmen der Aufstellung FEP für 

die AWZ der Nordsee auf.  

Wesentliche Grundlage dieser SUP sind ent-

sprechend der Vorgabe des § 10 Abs.2 S. 2 

WindSeeG die Untersuchungsergebnisse und 

Unterlagen aus der Voruntersuchung sowie die 

in diesem Rahmen erworbenen Daten. 

Nach § 40 Abs. 4 UVPG können Angaben, die 

der zuständigen Behörde aus anderen Verfah-

ren oder Tätigkeiten vorliegen, in den Umweltbe-

richt aufgenommen werden, wenn sie für den 

vorgesehenen Zweck geeignet und hinreichend 

aktuell sind. 

Auf dieser Grundlage werden relevante Daten 

aus den beim BSH geführten Planfeststellungs- 

und Vollzugsverfahren ergänzend herangezo-

gen. Insbesondere durch die umfangreichen Da-

tenerhebungen im Rahmen von Umweltverträg-

lichkeitsstudien sowie dem Bau- und Be-

triebsmonitoring für die Offshore-Windparkvor-

haben und die ökologische Begleitforschung hat 

sich die Daten- und Erkenntnislage in den letzten 

Jahren deutlich verbessert.  

Zusammengefasst wurden folgende Daten-

grundlagen für den Umweltbericht verwendet:  

 Daten aus der Voruntersuchung 

 Daten aus dem Betriebsmonitoring von be-

stehenden Offshore-Windparks 

 Daten aus Zulassungsverfahren für Offs-

hore-Windparks 

 Wissenschaftliche Studien  

 Erkenntnisse und Ergebnisse aus For-

schungsvorhaben und ökologischer Be-

gleitforschung 

 Ergebnisse aus Projekten  

 Stellungnahmen der Fachbehörden 

 Stellungnahmen der (Fach-) Öffentlichkeit  

 Literatur 

Da die Datengrundlage je nach Schutzgut variie-

ren kann, wird unter Kapitel 1.6 jeweils eingangs 

auf die Datengrundlage eingegangen.  

Nach § 40 Abs. 2 Nr. 7 UVPG sind Hinweise auf 

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung 

der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

darzustellen. Aus der Beschreibung und Bewer-

tung der einzelnen Schutzgüter (Kapitel 1.6) 

wird deutlich, dass stellenweise noch Kenntnis-

lücken bestehen. Informationslücken bestehen 

insbesondere im Hinblick auf die folgenden 

Punkte: 

 Langzeiteffekte aus dem Betrieb von Offs-

hore-Windparks und assozierten Anlagen, 

wie Konverterplattformen 
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 Daten zur Beurteilung des Umweltzustands 

der verschiedenen Schutzgüter für den Be-

reich der äußeren AWZ. 

Grundsätzlich bleiben Prognosen zur Entwick-

lung der belebten Meeresumwelt bei Durchfüh-

rung des Plans mit gewissen Unsicherheiten 

behaftet. Häufig fehlen Langzeit-Datenreihen o-

der Analysemethoden, z. B. zur Verschneidung 

umfangreicher Informationen zu biotischen und 

abiotischen Faktoren, um komplexe Wechsel-

beziehungen des marinen Ökosystems besser 

verstehen zu können. 

Insbesondere fehlt eine detaillierte flächende-

ckende Sediment- und Biotopkartierung außer-

halb der Naturschutzgebiete der AWZ. Dadurch 

fehlt eine wissenschaftliche Grundlage, um die 

Auswirkungen durch die mögliche Inanspruch-

nahme von streng geschützten Biotopstrukturen 

beurteilen zu können.  

Zudem fehlen für einige Schutzgüter wissen-

schaftliche Bewertungskriterien sowohl hin-

sichtlich der Bewertung ihres Zustands als auch 

hinsichtlich der Auswirkungen anthropogener 

Aktivitäten auf die Entwicklung der belebten 

Meeresumwelt, um kumulative Effekte grund-

sätzlich zeitlich wie räumlich zu betrachten. 

Hierauf wird unter Kapitel 2 jeweils zu jedem 

Schutzgut gesondert eingegangen.  
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2 Beschreibung und Ein-

schätzung des Umweltzu-

stands 

2.1 Einleitung  

Nach § 40 Abs. 2 Nr. 3 UVPG enthält der Um-

weltbericht eine Darstellung der Merkmale der 

Umwelt und des derzeitigen Umweltzustands im 

Untersuchungsraum der SUP. Die Beschreibung 

des gegenwärtigen Umweltzustandes ist erfor-

derlich, um dessen Veränderung bei Umsetzung 

des Plans prognostizieren zu können. Gegen-

stand der Bestandsaufnahme sind die in § 2 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 UVPG aufgezählten Schutz-

güter sowie Wechselwirkungen zwischen die-

sen. Die Darstellung erfolgt problemorientiert. 

Schwerpunkte werden also bei möglichen Vor-

belastungen, besonders schützenswerten Um-

weltbestandteilen und bei denjenigen Schutzgü-

tern gesetzt, auf die sich die Umsetzung des 

Plans stärker auswirken wird. In räumlicher Hin-

sicht orientiert sich die Beschreibung der Umwelt 

an den jeweiligen Umweltauswirkungen des 

Plans. Diese haben abhängig von der Art der 

Einwirkung und dem betroffenen Schutzgut eine 

unterschiedliche Ausdehnung und können über 

die Grenzen des Planwerks hinausgehen. Auf 

die Ausführungen unter 1.5.2 wird verwiesen.  

Die folgende Beschreibung und Einschätzung 

des Umweltzustandes charakterisiert und be-

wertet zudem den Bestand und stellt die beste-

henden Vorbelastungen auf Grundlage der oben 

genannten Informationen im Sinne des § 10 Abs. 

1 Nr.1 UVPG dar. 

2.2 Boden/ Fläche 

Das Schutzgut Boden besteht entsprechend der 

Definition in § 2 Abs. 1 Bundesbodenschutzge-

setz (BBodSchG) aus der oberen Schicht der 

Erdkruste einschließlich des Grundes fließender 

und stehender Gewässer. Zum Boden gehört 

auch dessen flächenmäßige Ausdehnung, was 

mit dem Schutzgut Fläche nunmehr ausdrück-

lich beschrieben ist und deren Verbrauch damit 

im Auge hat. Das Ziel des sparsamen Flächen-

verbrauchs wird bereits durch im FEP (BSH 

2019c) getroffene Festlegungen zum räumlich 

geordneten und flächensparsamen Ausbau von 

Windenergieanlagen auf See und der hierfür er-

forderlichen Offshore-Anbindungsleitungen ver-

folgt.  

Im Weiteren werden die Schutzgüter Fläche und 

Boden gemeinsam betrachtet. Wo es sinnvoll 

bzw. erforderlich ist, wird näher auf das Schutz-

gut Fläche eingegangen. 

2.2.1 Datenlage 

Grundlage für die Beschreibung der Oberflä-

chensedimente der Fläche N-3.8 bilden die in 

diesem Bereich durchgeführten Voruntersu-

chungen. Die Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen im Hinblick auf das 

Schutzgut Boden beruht vor allem auf dem Be-

richt zu den im Jahr 2018 durchgeführten geo-

physikalischen Untersuchungen (VBW WEIGT 

GMBH 2018). Als weitere Datengrundlage steht 

die Karte zur Sedimentverteilung in der Deut-

schen Nordsee (LAURER et. al, 2014; Projekt 

GPDN - Geopotential Deutsche Nordsee) zur 

Verfügung. 

Die Beschreibungen zum Aufbau des oberflä-

chennahen Untergrundes basiert im Wesentli-

chen auf den geophysikalischen und geotechni-

schen Daten und Berichten der Flächenvorun-

tersuchung. 

Die Daten und Informationen, die zur Beschrei-

bung der Schadstoffverteilung im Sediment, 

Schwebstoffe und Trübung sowie Nähr- und 

Schadstoffverteilung herangezogen wurden, 

werden während der jährlichen Überwachungs-

fahrten des BSH erhoben. 

2.2.2 Geomorphologie 

Die betrachtete Fläche N-3.8 befindet sich im 

südwestlichen Teil der deutschen AWZ der 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=2&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&n=1&p=2&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=4
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Nordsee, einem Gebiet mit weitestgehend ebe-

nem Meeresbodenrelief. 

Der Meeresboden fällt von Süden nach Norden 

ab. Die Wassertiefen bezogen auf LAT liegen 

zwischen 29 und 33 Metern. Kleine, geringe Ver-

tiefungen von ca. 10-30 cm treten vereinzelt auf, 

ihr Ursprung ist unbekannt. Im äußersten Süden 

der Fläche N-3.8 sind Rippeln am Meeresboden 

zu finden. 

2.2.3 Sedimentverteilung auf dem Meeres-

boden 

Die Klassifizierung der Oberflächensedimente 

nach LAURER et al. (2014, Abbildung 2) zeigt 

eine einheitliche Sedimentzusammensetzung 

der Meeresbodenoberfläche im Gebiet N-3, wel-

che überwiegend aus Feinsanden mit zum Teil 

geringem Feinkornanteil besteht (5-10 %). Dies 

wurde bereits im Umweltbericht zum FEP 2019 

beschrieben (BSH, 2019). 

Im Rahmen der Voruntersuchung wurden 2018 

auf der Fläche N-3.8 flächendeckende Untersu-

chungen mit Seitensichtsonar durchgeführt so-

wie Bodenproben entnommen. Dabei wurden 

die Sedimentproben nach DIN 18123 sowie 

nach Figge 1981- und Folk 1954/1974 klassifi-

ziert. Die Bestimmung der Kornkennziffer aus 

der Korngrößenverteilung der entnommenen 

Bodenproben auf der Fläche N-3.8 zeigen Fein-

sande. Dabei zeigte eine Probe einen geringen 

Schluffanteil von 8,5 %. Im Rückstreumosaik 

sind keine Veränderungen der Intensitäten sicht-

bar, welche auf einen Sedimentwechsel hinwei-

sen. Dementspechend ist davon auszugehen, 

dass an der Meeresbodenoberfläche aus-

schließlich Feinsande anzutreffen sind. 

Neben dieser sehr homogenen Sedimentzu-

sammensetzung wurden 10 Objekte im Bereich 

der Fläche N-3.8 verifziert. Diese werden zurzeit 

genauer untersucht. Bei den meisten dieser Ob-

jekte dürfte es sich um anthropogene Gegen-

stände handeln. Das Vorkommen von Marinen 

Findlingen im Sinne der Riffkartieranleitung des 

BfN kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht 

ausgeschlossen werden. Mit Rest- bzw. Re-

liktsedimenten oder Grobsanden und Kiesen ist 

in dem Gebiet nicht zu rechnen 

2.2.4 Geologischer Aufbau des oberflä-

chennahen Untergrundes 

Für die Beschreibung der Meeresbodenoberflä-

che und des oberflächennahen Untergrundes 

des Gebietes N-3 wurden Greiferproben sowie 

Bohrungen und deren Schichtbeschreibungen 

herangezogen, die im Zuge von verschiedenen 

F&E-Vorhaben (u.a. „Shelf Geo-Explorer Bau-

grund“, GPDN) zusammengestellt, aufbereitet 

und nach Bodenklassen für bautechnische Zwe-

cke (DIN 18196) klassifiziert wurden. 

In der Regel bestehen die oberen Schichten aus 

Sand, welcher locker bis mitteldicht gelagert ist. 

Unterhalb der locker gelagerten Deckschicht 

kann der Sand stellenweise auch dicht gelagert 

sein. Lokal können Schluffe, Tone und Torfe so-

wie Grobsande mit einer Mächtigkeit von weni-

gen Zentimetern bis zu mehreren Dezimetern 

auftreten. 

Dies wurde bereits im Umweltbericht zum FEP 

2019 beschrieben (BSH 2019a). 

Im Rahmen der Voruntersuchung wurden 2018 

auf der Fläche N-3.8 detaillierte Sedimentecho-

lotuntersuchungen mit 75 Meter Profilabstand 

durchgeführt. Diese hochauflösenden Untersu-

chungen bestätigen die Beschreibungen der im 

Umweltbericht zum FEP 2019 beschriebenen 

Fläche N-3. 

Auf der Fäche N-3.8 liegen unter einer ca. 0.25m 

bis > 2m mächtigen oberen Sandschicht (Marine 

Deckschicht, Fein- bis Mittelsand) weitere 

Sande, die aufrund ihrer Beschaffenheit die wei-

tere Signaleindringung beeinträchtigen. Daher 

ist deren Basis in den Messergebnissen nicht er-

kennbar. An der Basis der Marinen Deckschicht 

treten verbreitet Rinnenstrukturen und mulden-

artige, unebene Vertiefungen auf, die mit Sedi-

ment verfüllt sind. Lokal treten als Rinnenfüllung 

weiche Sedimente auf, die gesondert auskartiert 
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wurden. Örtlich sind Rinnenstrukturen von > 

10m Tiefe erkennbar. Gelegentlich und sehr un-

regelmäßig treten an der Basis der Marinen 

Deckschicht sehr starke, intern parallele Reflek-

toren auf, die Hinweise auf Torfvorkommen ge-

ben. Auch diese wurden gesondert auskartiert. 

2.2.5 Schadstoffverteilung im Sediment 

2.2.5.1 Metalle 

Der Meeresboden ist die wichtigste Senke für 

Spurenmetalle im marinen Ökosystem. Er kann 

jedoch durch Resuspension von historisch depo-

niertem, höher belastetem Material regional 

auch als Belastungsquelle wirken. Der absolute 

Metallgehalt im Sediment wird stark durch die re-

gionale Korngrößenverteilung dominiert. In Re-

gionen mit hohem Schlickanteil werden höhere 

Gehalte beobachtet als in sandigen Regionen. 

Der Grund ist die höhere Affinität des feinen Se-

dimentanteils zur Adsorption von Metallen. Me-

talle reichern sich vor allem in der Feinkornfrak-

tion an. 

Vor allem die Elemente Kupfer, Cadmium und 

Nickel bewegen sich in den meisten Regionen 

der deutschen AWZ bei niedrigen Gehalten oder 

im Bereich der Hintergrundkonzentrationen. Alle 

Schwermetalle zeigen in Küstennähe erhöhte 

Gehalte, entlang der ostfriesischen Inseln weni-

ger ausgeprägt als entlang der nordfriesischen 

Küste. Diese sehr deutlichen Gradienten, mit er-

höhten Gehalten in Küstennähe und sehr niedri-

gen Gehalten in der zentralen Nordsee, deuten 

auf eine dominierende Rolle der Süßwasserzu-

flüsse als Quelle der Metallbelastung hin. Dage-

gen zeigt vor allem Blei in der zentralen Nordsee 

ebenfalls deutlich erhöhte Gehalte in der Fein-

kornfraktion. Diese liegen sogar über den Wer-

ten, die an küstennahen Stationen gemessen 

wurden. Die räumliche Verteilung der Nickelgeh-

alte in der Feinkornfraktion des Oberflä-

chensedimentes ist dagegen nur durch sehr 

schwach ausgeprägte Gradienten charakteri-

siert. Die räumliche Struktur lässt kaum Rück-

schlüsse auf Belastungsschwerpunkte zu. Die 

Schwermetallbelastung im Oberflächensedi-

ment der AWZ ist in den vergangenen 30 Jahren 

insgesamt eher rückläufig (Cd, Cu, Hg) oder 

ohne eindeutigen Trend (Ni, Pb, Zn). 

2.2.5.2 Organische Stoffe 

Der größte Teil der organischen Schadstoffe ist 

anthropogenen Ursprungs. Etwa 2.000 haupt-

sächlich industriell hergestellte Stoffe werden 

zurzeit als umweltrelevant angesehen (Schad-

stoffe), weil sie giftig (toxisch) oder in der Umwelt 

beständig (persistent) sind und/oder sich in der 

Nahrungskette anreichern können (bioakkumu-

lierbar). Da die Eigenschaften sehr unterschied-

lich sein können, ist ihre Verteilung in der mari-

nen Umwelt von vielfältigen Faktoren abhängig. 

Neben Eintragsquellen, Eintragsmengen und 

Eintragspfaden (direkt über Flüsse, diffus über 

die Atmosphäre) sind die physikalischen und 

chemischen Eigenschaften der Schadstoffe und 

der dynamisch-thermodynamische Zustand des 

Meeres für Ausbreitungs-, Vermischungs- und 

Verteilungsprozesse relevant. Aus diesen Grün-

den weisen die verschiedenen organischen 

Schadstoffe im Meer eine ungleichmäßige und 

unterschiedliche Verteilung auf und kommen in 

sehr unterschiedlichen Konzentrationen vor. 

Das BSH bestimmt im Rahmen seiner Monito-

ringfahrten bis zu 120 verschiedene Schadstoffe 

im Seewasser, in Schwebstoffen und in Sedi-

menten. Für die meisten Schadstoffe in der 

Deutschen Bucht ist die Elbe die Haupt-Ein-

tragsquelle. Daher liegen in der Elb-Fahne vor 

der nordfriesischen Küste i.A. die höchsten 

Schadstoffkonzentrationen vor, die generell von 

der Küste zur offenen See abnehmen. Dabei 

sind die Gradienten für unpolare Stoffe beson-

ders stark, da diese Stoffe überwiegend an 

Schwebstoffen adsorbiert werden und durch Se-

dimentation aus der Wasserphase entfernt wer-

den. Außerhalb der schwebstoffreichen Küsten-

regionen sind daher die Konzentrationen unpo-

larer Schadstoffe gewöhnlich sehr niedrig. Viele 

dieser Stoffe werden allerdings auch durch at-

mosphärische Deposition ins Meer eingetragen 
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oder haben direkte Quellen im Meer (z. B. PAK 

(Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 

-Einträge durch Öl- und Gas-Industrie und 

Schifffahrt); daher müssen auch landferne Quel-

len bei der Verteilung dieser Stoffe berücksich-

tigt werden. 

Nach heutigem Kenntnisstand gehen von den 

beobachteten Konzentrationen der meisten 

Schadstoffe im Meerwasser keine unmittelbaren 

Gefahren für das marine Ökosystem aus. Eine 

Ausnahme stellt die Belastung durch das ehe-

mals in Schiffsanstrichen verwendete Tri-

butylzinnhydrid (TBT) dar, dessen Konzentration 

in Küstennähe die biologische Wirkschwelle z. T. 

erreicht. Ferner können durch akute Ölver-

schmutzungen (Schifffahrt, Offshore-Ölförde-

rung) Seevögel und Seehunde massiv geschä-

digt werden. 

2.2.5.3 Radioaktive Stoffe (Radionuklide) 

Die radioaktive Belastung der Nordsee wurde 

jahrzehntelang durch die Einleitungen der Wie-

deraufarbeitungsanlagen für Kernbrennstoffe 

bestimmt. Da diese Einleitungen heutzutage 

sehr gering sind, stellt die radioaktive Belastung 

der Nordsee nach heutigem Kenntnisstand für 

Mensch und Natur keine Gefahr dar. 

2.2.5.4 Altlasten 

Als mögliche Altlastenvorkommen in der AWZ 

der Nordsee kommen Munitionsreste in Frage. 

Im Jahr 2011 wurde von einer Bund-Länder-Ar-

beitsgruppe ein Grundlagenbericht zur Muniti-

onsbelastung der deutschen Meeresgewässer 

veröffentlicht, der jährlich fortgeschrieben wird. 

Am Meeresboden von Nord- und Ostsee lagern 

nach offiziellen Schätzungen 1,6 Millionen Ton-

nen Altmunition und Kampfmittel unterschied-

lichster Art. Diese Munitionsaltlasten stammen 

zu einem bedeutenden Teil aus dem Zweiten 

Weltkrieg. Auch nach Kriegsende wurden zur 

Entwaffnung Deutschlands große Mengen Muni-

tion in der Nord- und Ostsee versenkt. Nach der-

zeitigem Kenntnisstand wird die Kampfmittelbe-

lastung der deutschen Nordsee auf bis zu 1,3 

Mio. t geschätzt. Es wird insgesamt auf eine un-

zureichende Datenlage hingewiesen, so dass 

davon auszugehen ist, dass auch im Bereich der 

deutschen AWZ Kampfmittelvorkommen zu er-

warten sind (z.B. Überbleibsel von Minensperren 

und Kampfhandlungen). Die Lage der bekann-

ten Munitionsversenkungsgebiete sind den offi-

ziellen Seekarten sowie dem Bericht aus 2011 

(dort ergänzend auch Verdachtsflächen für mu-

nitionsbelastete Gebiete) zu entnehmen. 

Die Berichte der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

sind unter www.munition-im-meer.de verfügbar. 

2.2.6 Zustandseinschätzung 

Die Zustandseinschätzung des Meeresbodens 

im Hinblick auf Sedimentologie und Geomorpho-

logie beschränkt sich auf den Bereich der im 

Rahmen der Eignungsprüfung betrachteten Flä-

che N-3.8. 

2.2.6.1 Seltenheit und Gefährdung 

Der Aspekt „Seltenheit und Gefährdung“ berück-

sichtigt den flächenmäßigen Anteil der Sedi-

mente auf dem Meeresboden und die Verbrei-

tung des morphologischen Formeninventars in 

der gesamten Nordsee. Die auf der Fläche N-3.8 

vorherrschenden Feinsande sind in der gesam-

ten Nordsee verbreitet. Der Meeresboden ist 

einheitlich eben. Somit wird der Aspekt „Selten-

heit und Gefährdung“mit „gering“ bewertet. 

2.2.6.2 Vielfalt und Eigenart 

Der Aspekt „Vielfalt und Eigenart“ betrachtet die 

Heterogenität der beschriebenen Oberflä-

chensedimente und die Ausprägung des mor-

phologischen Formeninventars. 

Die Sedimentzusammensetzung der Oberflä-

chensedimente auf der Fläche N-3.8 ist sehr ho-

mogen. Besondere morphologische Formen in 

diesem Feinsandgebiet sind nicht bekannt. Da-

her wird der Aspekt „Vielfalt und Eigenart“ mit 

„gering“ bewertet. 
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2.2.6.3 Vorbelastung 

Natürliche Faktoren 

Klimaänderungen und Meeresspiegelanstieg: 

Der Nordseeraum erfuhr in den letzten 11.800 

Jahren eine dramatische Klimaänderung, die mit 

einer tiefgreifenden Änderung der Land-/Meer-

Verteilung durch den weltweiten Meeresspiegel-

anstieg von 130 m verbunden war. Seit etwa 

2.000 Jahren hat der Meeresspiegel der Nord-

see das heutige Niveau erreicht. Vor der deut-

schen Nordseeküste stieg der Meeresspiegel im 

20. Jahrhundert um 10 bis 20 cm an. Stürme ver-

ursachen Veränderungen am Meeresboden. 

Alle sedimentdynamischen Prozesse lassen 

sich auf meteorologische und klimatische Vor-

gänge zurückführen, die wesentlich über das 

Wettergeschehen im Nordatlantik gesteuert wer-

den. 

Anthropogene Faktoren 

Fischerei: In der Nordsee kommen bei der 

Grundnetzfischerei Scherbretter und Baumkur-

ren zum Einsatz. Scherbretter werden überwie-

gend in der nördlichen Nordsee eingesetzt und 

schräg über den Meeresboden gezogen. Baum-

kurren dagegen werden vor allem seit den 

1930er Jahren in der südlichen Nordsee verwen-

det. Seit den 1960er Jahren ist eine starke Zu-

nahme in der Baumkurrenfischerei zu verzeich-

nen, die im letzten Jahrzehnt aufgrund von 

Fangregulationen und dem Rückgang der Fisch-

bestände leicht zurückgegangen ist. Die Kufen 

der Baumkurren hinterlassen 30 bis 50 cm breite 

Spuren. Vor allem ihre Scheuchketten oder Ket-

tennetze haben eine stärkere Wirkung auf den 

Boden als Scherbretter. Im Sediment entstehen 

durch die Grundschleppnetze spezifische Fur-

chen, die auf Geschiebemergel und sandigen 

Böden wenige Millimeter bis 8 cm und in wei-

chem Schlick bis 30 cm tief sein können. Die Er-

gebnisse aus dem EU-Projekt TRAPESE zei-

gen, dass maximal die oberen 10 cm des Mee-

resbodens regelmäßig durchwühlt und aufgewir-

belt werden (PASCHEN et al. 2000). 

Seekabel (Telekommunikation, Energieübertra-

gung): Durch den Einspülvorgang bei einer Ka-

belverlegung im Meeresboden kommt es als 

Folge der Sedimentaufwirbelung zur Trübung 

der Wassersäule, die jedoch durch den Einfluss 

der gezeitenbedingten Strömungen über eine 

größere Fläche verteilt wird. Dabei nimmt der 

Suspensionsgehalt durch Verdünnungseffekte 

und Sedimentation der aufgewirbelten Sedi-

mentpartikel wieder auf die natürlichen Hinter-

grundwerte ab. In der Regel kommt es durch die 

sedimentdynamischen Prozesse zu einer voll-

ständigen Einebnung der Verlegespuren, insbe-

sondere nach Schlechtwetterperioden. Im Be-

reich von Kabelkreuzungen werden Steinschüt-

tungen aufgebracht, die ein lokal begrenztes 

standortfremdes Hartsubstrat darstellen. 

Die anthropogenen Faktoren wirken auf den 

Meeresboden durch Abtrag, Durchmischung, 

Aufwirbelung (Resuspension), Materialsortie-

rung, Verdrängung und Verdichtung (Kompak-

tion) ein. Auf diese Weise werden die natürliche 

Sedimentdynamik (Sedimentation/Erosion) und 

der Stoffaustausch zwischen Sediment und Bo-

denwasser beeinflusst. 

Für die Bewertung des Aspektes „Vorbelastung“ 

ist das Ausmaß der anthropogenen Vorbelas-

tung der Sedimente und des morphologischen 

Formeninventars ausschlaggebend. Bezüglich 

der Schadstoffbelastung ist grundsätzlich festzu-

stellen, dass das Sediment im Bereich der be-

trachteten Fläche nur gering durch Metalle und 

organische Schadstoffe belastet ist. Aufgrund 

der in der Fläche N-3.8 stattfindenden Schlepp-

netz- und Kurrefischerei wird dem Schutzgut Bo-

den /Fläche im Hinblick auf das Kriterium „Vor-

belastung“ in der Fläche N-3.8 eine mittlere Be-

deutung zugewiesen. Die genannten Vorbelas-

tungen sind zwar vorhanden, bewirken jedoch 

keinen Verlust der ökologischen Funktion.  
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2.3 Wasser 

Die Nordsee ist ein relativ flaches Schelfmeer 

mit einer im Norden weiten Öffnung zum Nordat-

lantik. Das ozeanische Klima der Nordsee – cha-

rakterisiert durch Salzgehalt und Temperatur – 

wird in großem Maße durch diese nördliche Öff-

nung zum Atlantik bestimmt. Im Südwesten hat 

der Atlantik durch den flachen Ärmelkanal und 

durch die enge Dover-Straße einen geringeren 

Einfluss auf die Nordsee. Die Ostsee ist durch 

den Großen und den Kleinen Belt sowie durch 

den Sund mit dem Kattegat/Skagerrak und der 

Nordsee verbunden. 

2.3.1 Strömungen 

Die Strömungen in der Nordsee bestehen aus 

einer Überlagerung der halbtägigen Gezeiten-

ströme mit den wind- und dichtegetriebenen 

Strömungen. Generell herrscht in der Nordsee 

eine großräumige zyklonale, d. h. gegen den 

Uhrzeigersinn gerichtete Zirkulation vor, die mit 

einem starken Einstrom von atlantischem Was-

ser am nordwestlichen Rand und mit einem Aus-

strom in den Atlantik über der Norwegischen 

Rinne verbunden ist. Die Stärke der Nordseezir-

kulation hängt von der vorherrschenden Luft-

druckverteilung über dem Nordatlantik ab, die 

durch den Nordatlantischen Oszillationsindex  

(NAO), der standardisierten Luftdruckdifferenz 

zwischen Island und den Azoren, parametrisiert 

wird. 

Basierend auf einer Analyse aller zwischen den 

Jahren 1957 und 2001 vom BSH bzw. dem Deut-

schen Hydrographischen Institut (DHI) durchge-

führten Strömungsmessungen (KLEIN 2002) 

wurden für verschiedene Gebiete in der Deut-

schen Bucht die mittleren Beträge der Strö-

mungsgeschwindigkeit (skalares Mittel ein-

schließlich Gezeitenstrom) und die Reststrom-

geschwindigkeiten (Vektormittel) in Oberflä-

chennähe (3 – 12 m Wassertiefe) und Boden-

nähe (0 – 5 m Bodenabstand) bestimmt (Tabelle 

5). Berücksichtigt wurden bei dieser Analyse alle 

Zeitserien mit einer Länge von mindestens 10 

Tagen und einer Wassertiefe von über 10 m. 

Das Ziel der Analyse war die Abschätzung der 

Verhältnisse in der offenen See. Die mittleren 

Werte sind in Tabelle 5 dargestellt. Die Gezeiten-

ströme wurden durch den Anschluss an den Pe-

gel Helgoland bestimmt, d.h. die gemessenen 

Strömungen werden zu den dort beobachteten 

Tidenhüben und Hochwasserzeiten in Bezie-

hung gesetzt (KLEIN & MITTELSTAEDT 2001). 

Tabelle 5: Mittlere Strömungsgeschwindigkeiten, Rest- und Gezeitenströme in der Deutschen Bucht. 

 
Oberflächennähe  

(3 – 12 m) 

Bodennähe 

(0 – 5 m Bodenabstand) 

Mittlerer Betrag 25 – 56 cm/s 16 – 42 cm/s 

Vektormittel (Reststrom) 1 – 6 cm/s 1 – 3 cm/s 

Gezeitenstrom 36 – 86 cm/s 26 – 73 cm/s 

 

Abbildung 6 zeigt die Strömungsverhältnisse in 

der oberflächennahen Schicht (3 – 12 m Mess-

tiefe) für verschiedene Gebiete in der Deutschen 

Bucht. Bei der Darstellung entsprechen die 

Werte im Gebiet GB3 dem (geologischen) Teil-

gebiet „Borkum und Norderneyer Riffgrund“, 

GB2 entspricht dem Teilgebiet „Nördlich Helgo-

land“ und GB1 entspricht dem Teilgebiet „Elbe-

Urstromtal und westliche Ebenen“. 
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Abbildung 6: Vektormittel der Strömung in der ober-

flächennahen Schicht (Messtiefe 3 bis 12 m). Die 

Messpositionen sind mit einem roten Punkt markiert 

(BSH 2002). 

2.3.2 Seegang 

Beim Seegang unterscheidet man zwischen den 

vom lokalen Wind erzeugten Wellen, der soge-

nannten Windsee, und der Dünung. Dünung 

sind Wellen, die ihr Entstehungsgebiet verlassen 

haben und in das betrachtete Seegebiet einlau-

fen. Die in die südliche Nordsee einlaufende Dü-

nung wird von Stürmen im Nordatlantik oder in 

der nördlichen Nordsee erzeugt. Die Dünung hat 

eine größere Periode als die Windsee. Die Höhe 

der Windsee hängt ab von der Windgeschwin-

digkeit und von der Zeit, die der Wind auf die 

Wasseroberfläche einwirkt (Wirkdauer), sowie 

von der Windstreichlänge (Fetch), d. h. der Stre-

cke, über die der Wind wirkt. So ist die Wind-

streichlänge in der Deutschen Bucht bei Ost- 

und Südwinden deutlich geringer als bei Nord- 

und Westwindlagen. Als Maß für die Windsee 

wird die signifikante oder auch kennzeichnende 

Wellenhöhe angegeben, d. h. die mittlere Wel-

lenhöhe des oberen Drittels der Wellenhöhen-

verteilung.  

Im klimatologischen Jahresgang (1950–1986) 

treten in der inneren Deutschen Bucht die höchs-

ten Windgeschwindigkeiten mit etwa 9 m/s im 

November auf und fallen dann bis zum Februar 

auf 7 m/s ab. Im März erreicht die Geschwindig-

keit ein lokales Maximum von 8 m/s, um danach 

rasch abzufallen und zwischen Mai und August 

auf einem flachen Niveau von etwa 6 m/s zu ver-

weilen, bevor sie ab Mitte August ebenso rasch 

auf das Maximum im Spätherbst ansteigt (BSH, 

1994). Dieser auf Monatsmitteln basierende 

Jahresgang ist auf die Höhe des Seegangs über-

tragbar. Für die innere Deutsche Bucht weist die 

Richtungsverteilung des Seegangs beim unbe-

mannten Feuerschiff UFS German Bight (vor-

mals UFS Deutsche Bucht) – analog zu der Ver-

teilung der Windrichtung – eine Verteilung mit ei-

nem Maximum bei Seegang aus Westsüdwest 

und einem zweiten Maximum aus Ostsüdost auf 

(LOEWE et al. 2003). 

2.3.3 Temperatur, Salzgehalt und saisonale 

Schichtung 

Wassertemperatur und Salzgehalt in der deut-

schen AWZ werden durch die großräumigen at-

mosphärischen und ozeanographischen Zirkula-

tionsmuster, die Süßwassereinträge von Weser 

und Elbe und den Energieaustausch mit der At-

mosphäre bestimmt. Letzteres gilt insbesondere 

für die Meeresoberflächentemperatur (LOEWE et 

al. 2003). Das saisonale Temperaturminimum in 

der Deutschen Bucht tritt in der Regel Ende Feb-

ruar/Anfang März auf, die saisonale Erwärmung 

beginnt zwischen Ende März und Anfang Mai, 

und das Temperaturmaximum wird im August er-

reicht. Auf Basis räumlicher Mitteltemperaturen 

für die Deutsche Bucht finden SCHMELZER et al. 

(2015) für den Zeitraum 1968–2015 Extrem-

werte von 3,5 °C im Februar und 17,8 °C im Au-

gust. Das entspricht einer mittleren Amplitude 

von 14,3 K, wobei die jährliche Differenz zwi-

schen Maximum und Minimum zwischen 10 und 

20 K variieren. Mit Beginn der saisonalen Erwär-

mung und einer verstärkten Einstrahlung setzt 

zwischen Ende März und Anfang Mai in der 
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nordwestlichen Deutschen Bucht bei Wassertie-

fen über 25–30 m die thermische Schichtung ein. 

Bei ausgeprägter Schichtung werden in der 

Temperatursprungschicht (Thermokline) zwi-

schen warmer Deckschicht und kälterer Boden-

schicht vertikale Gradienten von bis zu 3 K/m ge-

messen, der Temperaturunterschied zwischen 

den Schichten kann bis zu 10 K betragen 

(LOEWE et al. 2013). Flachere Gebiete sind in der 

Regel infolge der turbulenten Gezeitenströme 

und windinduzierter Turbulenz auch im Sommer 

durchmischt. Mit Beginn der ersten Herbst-

stürme ist die Deutsche Bucht wieder thermisch 

vertikal durchmischt. 

Die Zeitserie der Jahresmittel der räumlichen 

Mitteltemperatur der gesamten Nordsee basie-

rend auf den seit 1968 vom BSH wöchentlich 

herausgegebenen Temperaturkarten zeigt, dass 

der Verlauf der SST nicht durch den linearen 

Trend charakterisiert ist, sondern durch Regime-

wechsel zwischen wärmeren und kälteren Pha-

sen (siehe hierzu auch Abb. 3-28 in BSH 2005). 

Das extreme Warmregime der ersten Dekade 

des neuen Jahrtausends, bei dem die Jahresmit-

tel der Nordsee-SST um ein mittleres Niveau von 

10,8 °C fluktuierten, endete mit dem kalten Win-

ter 2010 (Abbildung 7). Nach vier deutlich kühle-

ren Jahren erreichte die Nordsee SST 2014 das 

bisher höchste Jahresmittel von 11.4 °C. 

 

Abbildung 7: Jahresmittel der Nordsee-Oberflächen-

temperatur für die Jahre 1969-2017 

Bezüglich der klimabedingten Veränderungen 

erwarten QUANTE et al. (2016) bis zum Ende des 

Jahrhunderts einen Anstieg der SST von 1-3 K. 

Hierbei kommen die unterschiedlichen Projekti-

onen trotz erheblicher Unterschiede in den Mo-

dellsimulationen bzgl. Setup, Antrieb aus globa-

lem Klimamodell, Bias-Korrekturen etc. zu kon-

sistenten Ergebnissen (KLEIN et al. 2018).  

Im Gegensatz zur Temperatur hat der Salzgeh-

alt keinen deutlich ausgeprägten Jahresgang. 

Stabile Salzgehaltsschichtungen treten in der 

Nordsee in den Mündungsgebieten der großen 

Flüsse und im Bereich des Baltischen Ausstroms 

auf. Dabei vermischt sich der Frischwasserab-

fluss der großen Flüsse innerhalb der Mün-

dungsgebiete aufgrund der gezeitenbedingten 

Turbulenz bei geringen Wassertiefen mit dem 

Küstenwasser, schichtet sich aber bei größeren 

Tiefen in der Deutschen Bucht über das Nord-

seewasser. Die Intensität der Schichtung variiert 

in Abhängigkeit der Jahresgänge der Flussein-

träge, die ihrerseits eine erhebliche zwischen-

jährliche Variabilität aufweisen, z.B. infolge ho-

her Schmelzwasserabflüsse im Frühjahr nach 

starken Schneewintern. So sind z.B. die Salz-

gehalte bei Helgoland Reede negativ mit den 

Abflussvolumen der Elbe korreliert, was zeigt, 

dass die Frischwassereinträge einen deutlich re-

duzierten oberflächennahen Salzgehalt in Küs-

tennähe bedingen (LOEWE et al. 2013), wobei die 

Elbe mit einem Abfluss von 21,9 km³/Jahr den 

stärksten Einfluss bzgl. des Salzgehaltes in der 

Deutschen Bucht hat.  

Seit 1873 stehen die Salzgehaltsmessungen 

von Helgoland Reede zur Verfügung, seit etwa 

1980 auch die Daten an den Positionen der ehe-

maligen Feuerschiffe, die später zumindest teil-

weise durch automatisierte Messsysteme er-

setzt wurden. Die Verlagerungen von Feuer-

schiffspositionen und methodische Probleme, 

auch bei den Messungen bei Helgoland, führten 

zu Brüchen und Unsicherheiten in den langen 

Zeitserien und erschwerten belastbare Trendab-

schätzungen (HEYEN & DIPPNER 1998). Für die 
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Jahresmittel des Oberflächensalzgehalts bei 

Helgoland zeichnet sich für die Jahre 1950–

2014 kein langfristiger Trend ab. Dies gilt auch 

für die jährlichen Abflussraten der Elbe. Die Pro-

jektionen zur zukünftigen Entwicklung des Salz-

gehaltes in der deutschen AWZ unterscheiden 

sich zzt. noch stark bezüglich der zeitlichen Ent-

wicklung und der räumlichen Muster, neuere 

Projektionen deuten auf eine Abnahme des 

Salzgehaltes zwischen 0.2 und 0.7 PSU zu Ende 

des Jahrhunderts hin (KLEIN et al. 2018). 

2.3.4 Eisverhältnisse 

In der offenen Deutschen Bucht ist der Wärme-

vorrat des relativ salzreichen Nordseewassers 

im Frühwinter oft noch so groß, dass sich nur 

sehr selten Eis bilden kann. Das offene Seege-

biet vor den nord- und ostfriesischen Inseln ist in 

Zweidritteln aller Winter eisfrei. Im langjährigen 

Durchschnitt reicht der Eisrand bis unmittelbar 

hinter die Inseln und bis in die äußeren Mün-

dungsgebiete von Elbe und Weser hinaus. In 

normalen Wintern tritt im nordfriesischen Wat-

ten-gebiet in den geschützt liegenden Innenfahr-

wassern an 17 bis 23 Tagen Eis auf, in den offe-

nen Fahrwassern – ähnlich wie im ostfriesischen 

Wattengebiet – nur an 2 bis 5 Tagen. 

In eisreichen und sehr eisreichen Wintern 

kommt dagegen im nordfriesischen Wattenge-

biet in den geschützt liegenden Innenfahrwas-

sern durchschnittlich an 54 bis 64 Tagen Eis vor, 

in den offenen Fahrwassern ähnlich wie im ost-

friesischen Wattengebiet an 31 bis 42 Tagen. In 

den inneren Wattengebieten bildet sich vor-

nehmlich Festeis. In den äußeren Wattengebie-

ten bilden sich hauptsächlich Scholleneis und 

Eisbrei, die durch Wind- und Gezeitenwirkung in 

Bewegung gehalten werden. Weitere Informati-

onen können dem Klimatologischen Eisatlas 

1991–2010 für die Deutsche Bucht entnommen 

werden (SCHMELZER et al. 2015). 

2.3.5 Fronten 

Fronten im Meer sind hochenergetische mesos-

kalige Strukturen (Größenordnung von einigen 

10 bis zu wenigen 100 km), die große Auswir-

kungen auf die lokale Bewegungsdynamik des 

Wassers, auf Biologie und Ökologie und – durch 

ihre Fähigkeit, CO2 in größere Tiefen zu bringen 

– auch auf das Klima haben. In den küstennahen 

Gebieten der Nordsee, insbesondere vor der 

deutschen, niederländischen und englischen 

Küste, liegen die sogenannten Flussfahnen-

Fronten mit starken horizontalen Salz- und 

Schwebstoffgradienten zwischen dem Bereich 

der Süßwassereinträge der großen kontinenta-

len Flüsse und dem kontinentalen Küstenwasser 

der Nordsee. Diese Fronten sind keine stati-

schen Gebilde, sondern bestehen aus einem 

System von kleineren Fronten und Wirbeln mit 

typischen Raumskalen zwischen 5 und 20 km. 

Dieses System unterliegt einer großen zeitlichen 

Variabilität mit Zeitskalen von 1 bis etwa 10 Ta-

gen. In Abhängigkeit von den meteorologischen 

Bedingungen, den Abflussraten von Elbe und 

Weser und den Zirkulationsverhältnissen in der 

Deutschen Bucht kommt es fortlaufend zur Auf-

lösung und Bildung von frontalen Strukturen. Nur 

bei extrem ruhigen Wetterbedingungen lassen 

sich diskrete Frontalstrukturen über längere Zeit-

räume beobachten. Etwa im Bereich der 30 m-

Tiefenlinie befinden sich während der Zeit der 

saisonalen Schichtung (ca. von Ende März bis 

September) die Tidal Mixing Fronten, die den 

Übergangsbereich zwischen dem thermisch ge-

schichteten tiefen Wasser der offenen Nordsee 

und dem flacheren, in Folge der Wind- und Ge-

zeitenreibung vertikal durchmischten Bereich 

markieren. Durch die Abhängigkeit von der To-

pographie sind diese Fronten relativ ortsfest 

(OTTO et al. 1990). KIRCHES et al. (2013a-c) ha-

ben satellitenbasierte Fernerkundungsdaten aus 

den Jahren 1990 – 2011 analysiert und eine Kli-

matologie für SST-, Chlorophyll-, Gelb- und 

Schwebstofffronten in der Nordsee erstellt. 

Diese zeigt, dass Fronten ganzjährig in der 

Nordsee vorkommen, wobei die Stärke des 



46 Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 

 

 

räumlichen Gradienten in der Regel zur Küste 

hin zunimmt. 

Fronten zeichnen sich durch eine deutlich er-

höhte biologische Aktivität aus; und die angren-

zenden Gebiete spielen eine Schlüsselrolle im 

marinen Ökosystem. Sie beeinflussen die Öko-

systemkomponenten auf allen Stufen, entweder 

direkt oder als kaskadierender Prozess über die 

Nahrungskette (ICES 2006). Vertikale Trans-

porte an Fronten bringen Nährstoffe in die eu-

photische Zone und erhöhen so die biologische 

Produktivität. Die durch die hohe Verfügbarkeit 

und effektive Nutzung von Nährstoffen erhöhte 

biologische Aktivität an Fronten bewirkt eine ver-

stärkte Bindung von atmosphärischem CO2 und 

den Transport in tiefere Schichten. Der Aus-

strom dieser CO2-angereicherten Wassermas-

sen in den offenen Ozean wird als „Shelf Sea 

Pumping“ bezeichnet und ist ein wesentlicher 

Prozess zur Aufnahme atmosphärischen CO2 

durch den Weltozean. Die Nordsee stellt in wei-

ten Teilen ganzjährig eine CO2-Senke dar, mit 

Ausnahme der südlichen Gebiete in den Som-

mermonaten. Über 90% des aus der Atmo-

sphäre aufgenommenen CO2 exportiert die 

Nordsee in den Nordatlantik.  

2.3.6 Schwebstoffe und Trübung 

Unter dem Begriff „Schwebstoff“ werden alle im 

Meerwasser suspendierten Teilchen mit einem 

Durchmesser >0,4 µm verstanden. Schwebstoff 

besteht aus mineralischem und/oder organi-

schem Material. Der organische Schwebstoffan-

teil ist stark von der Jahreszeit abhängig. Die 

höchsten Werte treten während der Planktonblü-

ten im Frühsommer auf. Bei stürmischen Wetter-

lagen und dadurch bedingtem hohem Seegang 

steigen die Schwebstoffgehalte in der gesamten 

Wassersäule durch Aufwirbelung von siltig-san-

digen Bodensedimenten stark an. Dabei wirkt 

sich die Dünung am stärksten aus. Beim Durch-

zug von Orkantiefs durch die Deutsche Bucht 

sind Anstiege des Schwebstoffgehalts bis zum 

Zehnfachen der Normalwerte leicht möglich. Die 

Entnahme von Wasserproben ist bei extremen 

Sturmlagen nicht möglich, entsprechende Ab-

schätzungen stammen daher aus den Aufzeich-

nungen von verankerten Trübungsmessgeräten. 

Betrachtet man die zeitliche Variabilität des 

Schwebstoffgehalts an einer festen Position, so 

findet sich immer ein ausgeprägtes halbtägiges 

Gezeitensignal. Ebb- bzw. Flutstrom transportie-

ren das Wasser in der Deutschen Bucht im Mittel 

etwa 10 Seemeilen von bzw. in Richtung zur 

Küste (Tabelle 5). Entsprechend wird auch der 

küstennahe hohe Schwebstoffgehalt (SPM = 

Suspended Particular Matter) mit ‚hin und her‘ 

transportiert und verursacht die starken lokalen 

Schwankungen. Weitere Variabilitäten im SPM 

werden durch die Material-transporte (Advek-

tion) aus Flüssen wie Elbe und Weser und von 

der englischen Südostküste her hervorgerufen. 

 

Abbildung 8: Mittlere Schwebstoffverteilung (SPM) 

für die deutsche Nordsee. 

In Abbildung 8 ist eine mittlere Schwebstoffver-

teilung für die Deutsche Bucht dargestellt. 

Grundlage für die Darstellung sind alle in der 

Meeresumwelt-Datenbank (MUDAB) mit Stand 

vom 15.10.2005 gespeicherten SPM-Werte. Der 

Datensatz wurde auf den Bereich „Oberfläche 

bis 10 Meter Tiefe“ und auf Werte ≤ 150 mg/l re-

duziert. Die zugrundeliegenden Messwerte wur-

den nur bei Wetterlagen gewonnen, bei denen 

Forschungsschiffe noch arbeitsfähig sind. 

Schwierige Wetterlagen spiegeln sich daher in 
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hier dargestellten Mittelwerten nicht wider. In der 

Abbildung 8 zeigen sich in den Wattgebieten 

landwärts der ost- und nordfriesischen Inseln 

und in den großen Flussmündungsgebieten ge-

messene Mittelwerte um die 50 mg/l und Ext-

remwerte >150 mg/l. Weiter seewärts nehmen 

die Werte schnell auf einen Bereich zwischen 1 

und 4 mg/l ab. Etwas östlich von 6° E findet sich 

ein Bereich mit erhöhtem Schwebstoffgehalt. 

Die geringsten SPM-Mittelwerte um 1,5 mg/l zei-

gen sich im nordwestlichen Randbereich der 

AWZ und über den Sandflächen zwischen dem 

Borkum-Riffgrund und dem Elbe-Urstromtal. 

2.3.7 Zustandseinschätzung hinsichtlich 

Nähr- und Schadstoffverteilung 

2.3.7.1 Nährstoffe 

Nährsalze wie Phosphat und anorganische 

Stickstoffverbindungen (Nitrat, Nitrit, Ammo-

nium) sowie Silikat sind für das Leben im Meer 

von grundlegender Bedeutung. Sie sind lebens-

notwendige Substanzen für den Aufbau des 

Phytoplanktons (der im Meer treibenden mikro-

skopisch kleinen einzelligen Algen), auf dessen 

Biomasseproduktion die gesamte marine Nah-

rungskette basiert. Da diese Spurenstoffe das 

Wachstum fördern, werden sie als Nährstoffe 

bezeichnet. Ein Übermaß an diesen Nährstof-

fen, welches aufgrund extrem hoher Nährstoffe-

inträge bedingt durch Industrie, Verkehr und 

Landwirtschaft in den 70er und 80er Jahren auf-

trat, führt zu einer starken Anreicherung der 

Nährstoffe im Meerwasser und somit zu einer 

Überdüngung (Eutrophierung). Diese dauert 

auch heute noch in den Küstenregionen an. Als 

Folge kann es zu einem verstärkten Auftreten 

von Algenblüten (Phytoplankton und Grünal-

gen), verminderten Sichttiefen, einem Rückgang 

der Seegraswiesen, Verschiebungen im Arten-

spektrum sowie zu Sauerstoffmangelsituationen 

in Bodennähe kommen. 

Zur Überwachung der Nährstoffe und des Sau-

erstoffgehaltes in der Deutschen Bucht führt das 

BSH mehrere Monitoringfahrten im Jahr durch. 

Die Nährstoffkonzentrationen weisen einen typi-

schen Jahresgang auf, mit hohen Konzentratio-

nen im Winter und niedrigen Konzentrationen in 

den Sommermonaten. Alle Nährstoffe zeigen 

ähnliche Verteilungsstrukturen. Eine allmähliche 

Konzentrationsabnahme ist vom Flussmün-

dungsbereich zur offenen See hin zu beobach-

ten. Die höchsten Konzentrationen werden im 

Elbeeinstrombereich und in den Küstenregionen 

gemessen. Der Nährstoffeintrag durch die Elbe 

ist hier deutlich erkennbar (Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Verteilungsmuster der löslichen anorganischen Stickstoffverbindungen (DIN). 

Aufgrund von Maßnahmen wie einem Ausbau 

der Kläranlagen, Einführung phosphatfreier 

Waschmittel etc. konnten die Nährstoffeinträge 

in die Nordsee seit 1983 um rund 50% reduziert 

werden, die Phosphoreinträge sogar um rund 

65% (UBA 2017). Trotzdem wird gemäß Eutro-

phierungsbewertung nach der OSPAR „Com-

mon Procedure“ im Bewertungszeitraum 2006–

2014 die Küstengewässer und große Teile der 

deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 

(AWZ), (insgesamt 55% der deutschen Nord-

seegewässer) als eutrophiert eingestuft (Brock-

mann et al. 2017). Lediglich in der äußeren Deut-

schen Bucht (Entenschnabel) konnte der gute 

Umweltzustand festgestellt werden (6% der 

deutschen Nordseegewässer). Diese Bewertung 

dient als Grundlage für die Folgebewertung ge-

mäß EU- MSRL, so dass auch gemäß MSRL der 

Gute Umweltzustand im Hinblick auf den De-

skriptor 5 (Eutrophierung) weiterhin verfehlt wird 

(BMU 2018). 

2.3.7.2 Metalle 

Metalle kommen natürlich in der Umwelt vor. Der 

Nachweis von Metallen in der Umwelt ist somit 

auf keinen Fall zwangsläufig als Verschmutzung 

zu werten. Zusätzlich zu den natürlich vorkom-

menden Elementgehalten werden durch 

menschliche Aktivitäten z. T. erhebliche zusätz-

liche Mengen einzelner Elemente in der Umwelt 

mobilisiert, transportiert, zum Teil transformiert 

und wieder angereichert. Generell werden die 

Metallgehalte des Meerwassers durch die Struk-

tur, Dynamik und Stärke der Quellen, die groß-

räumige Zirkulation der marinen Wassermassen 

und die Effizienz ihrer Senkenprozesse be-

stimmt. Wesentliche Quellen für das anthropo-

gen verursachte Metallsignal in marinen Öko-

systemen sind die Abflüsse kontaminierter Süß-

wassermassen über die kontinentalen Flusssys-

teme, der Schadstofftransport über die Atmo-

sphäre sowie die Wechselwirkung mit dem Sedi-

ment. Weitere Einträge werden durch Offshore-

Aktivitäten, wie Rohstofferkundung und Förde-

rung sowie Einbringung von Baggergut, verur-

sacht. 

Metalle liegen im Wasserkörper gelöst und 

schwebstoffgebunden vor. Mit zunehmender 

Entfernung von der Küste, also mit steigenden 

Salzgehalten, sinken die Schwebstoffgehalte in 

der Wassersäule. Damit nimmt der Anteil der für 

Adsorptionsprozesse verfügbaren Oberflächen 
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ab und ein proportional wachsender Teil der Me-

tallgehalte bleibt in Lösung. 

Ähnlich wie die Nährstoffe zeigen einige Metalle 

in der gelösten Fraktion jahreszeitlich periodi-

sche Konzentrationsschwankungen. Dieses jah-

reszeitliche Profil entspricht in groben Zügen 

dem biologischen Wachstums- und Reminerali-

sierungszyklus, wie er auch maßgeblich für die 

im Meerwasser gelösten Nährstoffgehalte vor-

liegt. 

Vor allem überwiegend gelöst vorliegende Ele-

mente (Cu, Ni, Cd), aber auch Quecksilber, bil-

den einen deutlich ausgeprägten, von der Küste 

zur offenen See hin abnehmenden Gradienten 

aus. In der Regel transportiert die Strömung die 

Wassermassen von Westen in die Deutsche 

Bucht hinein und nach Norden aus ihr heraus. 

Entsprechend ist die Abflussfahne der Elbe, vom 

Mündungsbereich ausgehend, deutlich nach 

Norden hin ausgeprägt. 

2.3.7.3 Organische Stoffe 

Das BSH bestimmt im Rahmen seiner Monito-

ringfahrten zurzeit bis zu 120 verschiedene 

Schadstoffe im Seewasser, in Schwebstoffen 

und in Sedimenten. Da für die meisten Schad-

stoffe die Elbe die Haupteintragsquelle für die 

Deutsche Bucht ist, liegen in der Elb-Fahne vor 

der nordfriesischen Küste gemeinhin die höchs-

ten Schadstoffkonzentrationen vor, die i. A. zur 

offenen See abnehmen. Dabei sind die Gradien-

ten für unpolare Stoffe besonders stark, da diese 

Stoffe überwiegend an Schwebstoffen adsor-

biert (angelagert) werden und durch Sedimenta-

tion aus der Wasserphase entfernt werden. Au-

ßerhalb der schwebstoffreichen Küstenregionen 

sind daher die Konzentrationen unpolarer 

Schadstoffe gewöhnlich sehr niedrig. Die Belas-

tung des Wassers durch Erdölkohlenwasser-

stoffe ist gering, obwohl zahlreiche akute Ölver-

schmutzungen durch die Schifffahrt anhand 

sichtbarer Ölfilme nachweisbar sind. Die meis-

ten Kohlenwasserstoffe stammen aus biogenen 

Quellen; nur vereinzelt werden Spuren akuter 

Ölverschmutzungen in der Wasserphase beo-

bachtet.  

Durch neue Analysemethoden wurde in den letz-

ten Jahren eine Vielzahl „neuer“ Schadstoffe 

(Emerging Pollutants) mit polaren Eigenschaften 

in der Umwelt nachgewiesen. Viele dieser Stoffe 

(z. B. die Herbizide Isoproturon, Diuron und At-

razin) kommen in weitaus höheren Konzentrati-

onen vor als die klassischen Schadstoffe.  

Nach heutigem Kenntnisstand gehen von den 

beobachteten Konzentrationen der meisten 

Schadstoffe im Meerwasser keine unmittelbaren 

Gefahren für das marine Ökosystem aus. Aus-

nahme ist die Belastung durch das ehemals in 

Schiffsanstrichfarben verwendete Tributylzinn 

(TBT), dessen Konzentration in Küstennähe die 

biologische Wirkschwelle z. T. erreicht. Ferner 

können Seevögel und Seehunde durch auf der 

Wasseroberfläche schwimmende Ölfilme infolge 

akuter Ölverschmutzungen geschädigt werden. 

Bei der ökotoxikologischen Bewertung reicht die 

Toxizitäts-Betrachtung einzelner Schadstoffe 

nicht aus; vielmehr muss die Summenwirkung 

der Vielzahl der vorhandenen Schadstoffe be-

trachtet werden, die evtl. durch Synergieeffekte 

verstärkt werden kann. 

2.3.7.4 Radioaktive Stoffe (Radionuklide) 

Die radioaktive Belastung der Nordsee wurde 

jahrzehntelang durch die Einleitungen der Wie-

deraufarbeitungsanlagen für Kernbrennstoffe 

bestimmt. Da diese Einleitungen heutzutage 

sehr gering sind, stellt die radioaktive Belastung 

des Wasserkörpers der Nordsee nach heutigem 

Kenntnisstand für Mensch und Natur keine Ge-

fahr dar. 

2.4  Biotoptypen 

Nach VON NORDHEIM & MERCK (1995) handelt es 

sich bei einem marinen Biotoptyp um einen cha-

rakteristischen, typisierten Lebensraum des 

Meeres. Ein mariner Biotoptyp bietet mit seinen 

ökologischen Bedingungen weitgehend einheitli-



50 Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 

 

 

che, von anderen Typen verschiedene Voraus-

setzungen für Lebensgemeinschaften im Meer. 

Die Typisierung schließt abiotische (z. B. 

Feuchte, Nährstoffgehalt) und biotische Merk-

male (Vorkommen bestimmter Vegetationstypen 

und -strukturen, Pflanzengesellschaften, Tierar-

ten) ein.  

Die aktuelle Biotoptypengliederung der Ostsee 

hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in der 

Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutsch-

lands veröffentlicht (FINCK et al. 2017).  

2.4.1 Datenlage 

Die Datengrundlage für die Zustandsbeschrei-

bung und –einschätzung von Biotopen in der 

AWZ der Nordsee ist im Umweltbericht zum FEP 

2019 beschrieben (BSH 2019a). 

Eine aktuelle Beschreibung der Biotoptypen in 

der Fläche N-3.8 liegt aus dem ersten Jahr der 

Basisaufnahme vor, die im Rahmen der Flä-

chenvoruntersuchung durchgeführt wurde 

(IFAÖ, 2019). Der Abschlussbericht der zweijäh-

rigen Basisuntersuchung wird voraussichtlich 

zum 31.03.2020 vorliegen und dann im Rahmen 

des Umweltberichts und der Eignungsprüfung 

Berücksichtigung finden.  

In den geologischen Untersuchungen der Fläche 

im Rahmen der Voruntersuchungen wurden ne-

ben einer sehr homogenen Sedimentzusam-

mensetzung 35 Objekte im Bereich der Fläche 

N-3.8 erfasst. Bei zehn von diesen Objekten 

kann erst nach Abschluss der zurzeit durchge-

führten weiteren Untersuchungen das mögliche 

Vorliegen von marinen Findlingen im Sinne der 

Riffkartieranleitung des BfN geprüft werden. 

 

Bislang fehlt eine flächendeckende detaillierte 

Kartierung der Biotoptypen einschl. der gesetz-

lich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG in 

der AWZ außerhalb der Naturschutzgebiete. 

Eine detaillierte und flächendeckende Kartierung 

mariner Biotoptypen in der AWZ ist im Rahmen 

laufender F & E-Projekte des BfN mit dem räum-

lichen Schwerpunkt in den Naturschutzgebieten 

derzeit in Erarbeitung. 

2.4.2 Zustandseinschätzung 

Die Bestandbewertung der im deutschen Mee-

resgebiet vorkommenden Biotoptypen erfolgt 

auf Grundlage des nationalen Schutzstatus so-

wie der Gefährdung dieser Biotoptypen nach der 

Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutsch-

lands (FINCK et al. 2017).  

Die Fläche N-3.8 ist primär dem Biotoptyp „Sub-

litoraler, ebener Sandgrund der Nordsee mit Tel-

lina-fabula-Gemeinschaft aber ohne Dominanz 

von spezifischen endobenthischen Taxa“ (Code 

02.02.10.02.03.06, FINCK et al. 2017) zuzuord-

nen (siehe Ausführungen zum Schutzgut 

Benthos). In den Untersuchungen der Fläche N-

3.8 im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 wurden 

alle für diesen Biotoptyp typischen Arten nach-

gewiesen (Bathyporeia guilliamsoniana, Mage-

lona johnstoni, Fabulina fabula, Scoloplos armi-

ger, Spiophanes bombyx und Urothoe poseido-

nis). 

Der Biotoptyp „Sublitoraler, ebener Sandgrund 

der Nordsee mit Tellina-fabula-Gemeinschaft 

aber ohne Dominanz von spezifischen en-

dobenthischen Taxa“ wird in der Roten Liste in 

der Kategorie 3-V (akute Vorwarnliste) geführt. 

Eine Gefährdung liegt nicht durch eine negative 

Entwicklung der Verbreitung des Biotoptyps, 

sondern ausschließlich durch Berufsfischerei mit 

aktiven Fanggeräten und Eutrophierung von 

Nichtnutzflächen vor. Der Biotoptyp wird als „be-

dingt regenerierbar“ (Kategorie B) mit einer Re-

generationszeit von bis zu 15 Jahren eingestuft 

und wird nicht als geschütztes Biotop gemäß § 

30 BNatSchG geführt. 

Die ebenfalls in der Fläche N-3.8 nachgewiese-

nen Elemente der Nucula-nitidosa-Gemein-

schaft kann dem Biotoptyp „Sublitoraler, ebener 

Sandgrund der Nordsee mit Nucula-nitidosa-Ge-

meinschaft – nur offene Nordsee“ (Code 

02.02.10.02.05; FINCK et al. 2017) zugeordnet 
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werden. Mit Ausnahme der Cumacea-Art Eudo-

rella truncatula und Abra nitida wurden alle für 

diesen Biotop typischen Arten (Abra alba, Abra 

nitida, Amphictene auricoma, Amphiura filifor-

mis, Nephtys hombergii, Phaxas pellucidus, 

Scalibregma inflatum, Tellimya ferruginosa, Ma-

gelona alleni, Notomastus latericeus und Thya-

sira flexuosa) in der Fläche N-3.8 erfasst. 

Der Biotoptyp wird ebenfalls als „bedingt regene-

rierbar“ eingestuft und gehört nicht zu den nach 

§ 30 BNatSchG geschützten Biotoptypen. Ge-

mäß FINCK et al. (2017) sind die Daten für diesen 

Biotoptyp defizitär und deshalb ist eine weitere 

Einstufung nicht möglich. 

Im Untersuchungsgebiet wurden nach derzeiti-

gem Kenntnisstand keine nach §30 BNatSchG 

geschützten Biotoptypen festgestellt. Auch ge-

mäß Umweltbericht zum FEP liegen nach der-

zeitigem Kenntnisstand keine Hinweise auf Vor-

kommen von gesetzlich geschützten Biotopty-

pen im Bereich der Fläche N-3.8 vor (BSH, 

2019). Sollten sich nach abschließender Aus-

wertung der im Rahmen der geologischen Flä-

chenvoruntersuchung festgestellten Objekte in 

der Fläche N-3.8 Hinweise auf das Vorliegen von 

gesetzlich geschützten Biotopen ergeben, wer-

den diese in der Eignungsprüfung entsprechend 

berücksichtigt. 

2.5 Benthos 

Als Benthos werden alle an Substratoberflächen 

gebundenen oder in Weichsubstraten lebenden 

Lebensgemeinschaften am Boden von Gewäs-

sern bezeichnet. Benthosorganismen sind ein 

wichtiger Bestandteil des Nordsee-Ökosystems. 

Sie stellen die Hauptnahrungsquelle für viele 

Fischarten dar und spielen eine entscheidende 

Rolle bei der Umsetzung und Remineralisation 

von sedimentiertem organischem Material 

(KRÖNCKE 1995). Das Zoobenthos der Nordsee 

setzt sich aus einer Vielzahl von systematischen 

Gruppen zusammen und zeigt die unterschied-

lichsten Verhaltensweisen. Insgesamt gesehen 

ist diese Fauna recht gut untersucht und erlaubt 

deshalb heute auch Vergleiche mit Verhältnis-

sen vor einigen Jahrzehnten. 

2.5.1 Datenlage 

Die Datengrundlage für die Zustandsbeschrei-

bung und –einschätzung des Makrozoobenthos 

in der AWZ der Nordsee ist im Umweltbericht 

zum FEP 2019 beschrieben (BSH 2019a). 

Aktuelle Makrozoobenthos-Daten der Fläche N-

3.8 liegen für das 1. Jahr der Basisaufnahme 

vor, die im Rahmen der Flächenvoruntersu-

chung durchgeführt wurde (IFAÖ 2019). 

Der Abschlussbericht der zweijährigen Basisun-

tersuchung wird voraussichtlich zum 31.03.2020 

vorliegen und dann im Rahmen des Umweltbe-

richts und der Eignungsprüfung Berücksichti-

gung finden.  

Voraussichtliche Effekte der Einbringung von 

Hartsubstrat auf die Entwicklung der Benthosle-

bensgemeinschaften können derzeit nicht zuver-

lässig prognostiziert werden. 

2.5.2 Zustandsbeschreibung 

Im Rahmen der Flächenvoruntersuchung von N-

3.8 wurden Untersuchungen der Benthoslebens-

gemeinschaften (Infauna und Epifauna) gemäß 

den Vorgaben des Untersuchungsrahmens für 

die Voruntersuchung und dem StUK4 (BSH, 

2013) durchgeführt. Insgesamt wurden 20 In-

fauna-Stationen mit einem van Veen-Greifer und 

10 Epifauna-Stationen mit einer 2 m-Baumkurre 

jeweils im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 be-

probt. Da die Herbst-Beprobung direkt zu Beginn 

des StUK4-Zeitraumes (15.08. – 15.11) erfolgte, 

waren zahlreiche juvenile Individuen in den Pro-

ben enthalten. 

2.5.2.1 Infauna 

In der Fläche N-3.8 wurden während des 1. Un-

tersuchungsjahres insgesamt 197 Taxa der In-

fauna nachgewiesen, von denen 128 bis zur Art 

bestimmt werden konnten. Insgesamt 174 der 

Taxa wurden im Herbst 2018 erfasst, während 
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im Frühjahr 2019 133 Taxa nachgewiesen wur-

den. Pro Station wurde im Mittel eine signifikant 

höhere Anzahl an Taxa im Herbst (74 Taxa) 

nachgewiesen als im Frühjahr (50 Taxa). 

Stetig sowohl im Frühjahr als auch im Herbst 

vorkommende Arten waren der Hydropolyp Lo-

venella clausa, der Flohkrebs Bathyporeia tenu-

ipes, die Mollusca Fabulina fabula, Nucula niti-

dosa und Phaxas pellucidus, die Nemertea-Fa-

milie Lineidae und die Nemertea-Art Tubulanus 

polymorphus, nicht näher bestimmbare Vertreter 

der Gattung Phoronis sowie die Polychaeta 

Chaetozone christiei, Magelona filiformis, Mage-

lona johnstoni, Scoloplos armiger und Spiopha-

nes bombyx. 

Die mittlere Gesamtabundanz war im Herbst 

2018 (6.080 Ind./m²) signifikant höher als im 

Frühjahr (831 Ind./m²). Sowohl im Herbst als 

auch im Frühjahr traten keine eudominanten Ar-

ten auf. Den höchsten Anteil an der Abundanz 

hatten im Herbst 2018 juvenile Seeigel (Echino-

cardium sp.; 13,6 %), gefolgt von der Muschel 

Phaxas pellucidus (12,1 %) und den Polychaeta 

Spiophanes bombyx (9,6 %), Owenia fusiformis 

agg. (7,1 %) und Magelona johnstoni (5,3 %). Im 

Frühjahr 2019 trat Magelona johnstoni (25,1 %) 

als einzige dominante Hauptart auf, gefolgt von 

den subdominanten Muscheln Fabulina fabula 

(5,2 %), Nucula nitidosa (8,5 %) und Tellimya 

ferruginosa (5,2 %). Die Hauptarten kamen zum 

jeweiligen Untersuchungszeitpunkt an allen Sta-

tionen vor. 

Die mittlere Diversität war im Herbst mit einem 

Wert von 4,53 signifikant höher als im Frühjahr 

mit 4,33. Im Frühjahr war die mittlere Evenness 

mit einem Wert von 0,79 signifikant höher als im 

Herbst (0,74). 

Hinsichtlich der mittleren Gesamt-Biomassen 

wurde hingegen kein signifikanter Unterschied 

zwischen Herbst (311 g/m²) und Frühjahr (347 

g/m²) festgestellt. In beiden Jahreszeiten war der 

Seeigel Echinocardium cordatum die einzige eu-

dominante Hauptart hinsichtlich der Biomasse 

(70,0 % im Herbst, 84,2 % im Frühjahr). Im 

Herbst waren außerdem juvenile Seeigel (5,6 %) 

und die Muschel Mactra stultorum (4,1 %) hin-

sichtlich der Biomasse dominant. 

Das Makrozoobenthos im Bereich der Fläche 

kann als Übergangsgemeinschaft zwischen der 

Tellina-fabula- und der Nucula-nitidosa-Gemein-

schaft nach RACHOR & NEHMER (2003) und 

PEHLKE (2005) beschrieben werden. Die Tellina-

fabula-Gemeinschaft bevorzugt die feinsandigen 

Gebiete der 20- bis 30-m-Tiefenlinie, besiedelt 

aber auch mittelsandige Gebiete (RACHOR & 

NEHMER 2003). Als Charakterarten treten hier 

die namensgebende Muschel Fabulina fabula 

(ehemals Tellina fabula), die Polychaeta Goni-

ada maculata und Magelona johnstoni sowie die 

Amphipoda Bathyporeia guilliamsoniana und 

Urothoe poseidonis auf. Das Schlickgebiet der 

inneren Deutschen Bucht, das weitestgehend 

von der 30-m-Tiefenlinie begrenzt wird, wird von 

der Nucula-nitidosa-Gemeinschaft besiedelt 

(RACHOR & NEHMER 2003). Als Charakterarten 

wurden hier Nucula nitidosa, Abra alba und 

Scalibregma inflatum bestimmt.  

Im Herbst 2018 als auch im Frühjahr 2019 ka-

men fast alle o.g. Charakterarten in der Fläche 

N-3.8 vor. Von den Charakterarten der Tellina-

fabula-Gemeinschaft wurden Magelona johns-

toni und Fabulina fabula an jeder Station erfasst. 

Magelona johnstoni und die charakteristische Art 

Spiophanes bombyx waren im Herbst und Früh-

jahr dominante Hauptarten bezüglich der A-

bundanz. Im Frühjahr war Fabulina fabula eben-

falls dominante Hauptart. Im Herbst 2018 wur-

den alle Charakterarten der Nucula-nitidosa-Ge-

meinschaft nachgewiesen, im Frühjahr fehlte 

Scalibregma inflatum. 

Die Gemeinschafts-Werte, die in der Fläche N-

3.8 für die Abundanz, Biomasse, Diversität, 

Evenness und die Taxazahl der Infauna ermittelt 

wurden, fügen sich gut in die Ergebnisse ein, die 

DANNHEIM et al. (2014) für die Doggerbank/Tel-

lina fabula Gemeinschaft und das Geo-Cluster 

„OF/NF Küste“ beschrieben haben. 
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2.5.2.2 Epifauna 

In der Fläche N-3.8 wurden im Herbst 2018 und 

Frühjahr 2019 insgesamt 65 Taxa der Epifauna 

nachgewiesen, von denen 52 bis auf Artniveau 

bestimmt werden konnten. Während beider Un-

tersuchungskampagnen wurden der Einsiedler-

krebs Pagurus bernhardus sowie die Stachel-

häuter Asterias rubens, Astropecten irregularis 

und Ophiura ophiura an jeder Station erfasst. Für 

die mittlere Taxazahl pro Station wurde kein sig-

nifikanter Unterschied zwischen Herbst (18 

Taxa) und Frühjahr (21 Taxa). 

Die mittlere Gesamtabundanz war mit 0,50 

Ind./m² im Frühjahr 2019 signifikant höher als im 

Herbst 2018 (0,21 Ind./m²). Während beider Un-

tersuchungskampagnen war der Seestern Aste-

rias rubens (55,8% - 61,8 %) eudominante 

Hauptart. Der Schlangenstern Ophiura ophiura 

wurde als dominante Hauptart im Herbst (18,5 

%) und Frühjahr (24,7 %) eingestuft. Der 

Kammstern Astropecten irregularis war im Früh-

jahr (13,6 %) ebenfalls dominante Hauptart. Im 

Herbst waren die Crustacea Liocarcinus 

holsatus (5,8 %) und Pagurus bernhardus (4,0 

%) sowie der Kammstern Astropecten irregularis 

(7,2 %) subdominante Hauptarten. 

Die mittlere Diversität der Epifauna unterschied 

sich zwischen Herbst 2018 (1,73) und Frühjahr 

(1,70) nicht signifikant. Ebenso wurde für die 

mittlere Evenness zwischen Herbst (0,60) und 

Frühjahr (0,55) kein signifikanter Unterschied 

festgestellt. 

Die mittlere Biomasse war im Frühjahr 2019 mit 

3,54 g/m² signifikant höher als im Herbst (2,32 

g/m²). Der Seestern Asterias rubens war sowohl 

im Herbst als auch im Frühjahr eudominant (67,1 

% - 74,4 %). Im Herbst traten zudem der Ta-

schenkrebs (Cancer pagurus; 11,9 %), die 

Schwimmkrabbe Liocarcinus holsatus (4,2 %), 

der Kammstern Astropecten irregularis (5,3 %) 

und der Schlangenstern Ophiura ophiura (4,4 %) 

als Hauptarten auf. Der Taschenkrebs wurde im 

Herbst an nur drei Stationen nachgewiesen. Im 

Frühjahr waren Astropecten irregularis (12,1 %) 

und Ophiura ophiura (8,0 %) weitere Hauptarten. 

Die Werte, die in der Fläche N-3.8 für die A-

bundanz, Biomasse, Diversität, Evenness und 

die Taxazahl der Epifauna ermittelt wurden, fü-

gen sich gut in die Ergebnisse ein, die DANNHEIM 

et al. (2014) für die Gemeinschaften „Küste II“ 

und „Übergang I“ sowie das Geo-Cluster „SW-O 

DB“ beschrieben haben. 

2.5.2.3 Rote-Liste-Arten 

Von den insgesamt 229 Taxa der im Herbst 2018 

und Frühjahr 2019 in der Fläche N-3.8 erfassten 

Infauna und Epifauna konnten 153 Taxa bis auf 

Artniveau bestimmt werden. Insgesamt 24 die-

ser Arten werden aufgrund ihrer Bestandssitua-

tion bzw. –entwicklung in der Roten Liste für 

Deutschland (RACHOR et al. 2013) geführt. Dies 

entspricht einem Anteil der Rote-Liste-Arten an 

der Gesamtartenzahl von 15,7 %.  

Es wurden keine als verschollen (RL-Kategorie 

0) oder vom Aussterben bedrohte (RL-Kategorie 

1) Arten erfasst. Die Muschel Ensis ensis und die 

Polychaeta-Art Sabellaria spinulosa gelten als 

stark gefährdet (RL-Kategorie 2). Beide Arten 

wurden in geringen Abundanzen bzw. als Einzel-

funde nachgewiesen, Ensis ensis ausschließlich 

im Frühjahr 2019 und Sabellaria spinulosa nur 

im Herbst 2018. Unter den als gefährdet einge-

stuften Arten (RL-Kategorie 3) wurden die Tote 

Mannshand (Alcyonium digitatum), der Floh-

krebs Ampelisca typica, die Muschel Ensis mag-

nus, die Seenelke Sagartiogeton undatus und 

die Polychaeta-Art Sigalion mathildae erfasst. 

Die beiden letztgenannten Arten wurden zu bei-

den Zeitpunkten nachgewiesen. Alcyonium digi-

tatum wurde nur im Frühjahr gefunden und Am-

pelisca typica sowie Ensis magnus wurden aus-

schließlich im Herbst erfasst. Mit Ausnahme von 

Sigalion mathildae, erfasst mit einer Präsenz 

von 90 % in der Fläche, wurden alle weiteren als 

gefährdet eingestuft Arten in geringer Präsenz 

und geringen Abundanzen nachgewiesen. Für 
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weitere zehn nachgewiesene Arten ist eine Ge-

fährdung unbekannten Ausmaßes (RL-Katego-

rie G) zugewiesen. Der Flohkrebs Apherusa cle-

vei und das Moostierchen Celleporella hyalina 

gelten als extrem selten. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass keine der nach-

gewiesenen Makrozoobenthosarten in der Flä-

che N-3.8 einen Schutzstatus nach BArtSchV 

besitzen oder in den Anhängen II und IV der 

FFH-Richtlinie aufgeführt sind. 

2.5.3 Zustandseinschätzung des Schutzgu-

tes Benthos in der Fläche N-3.8 

Das Benthos der AWZ der Nordsee unterliegt 

sowohl durch natürliche als auch durch anthro-

pogene Einflüsse Veränderungen. Wesentliche 

Einflussfaktoren sind neben der natürlichen und 

witterungsbedingten Variabilität (strenge Winter) 

die demersale Fischerei, Sand- und Kiesabbau, 

die Einführung gebietsfremder Arten und Eutro-

phierung des Gewässers sowie der Klimawan-

del. Die Ergebnisse der zwischen 2002 und 2019 

durchgeführten Untersuchungen im Bereich der 

Fläche N-3.8 und der näheren Umgebung bestä-

tigen eine starke, natürliche Variabilität der 

Benthos-Lebensgemeinschaften. 

2.5.3.1 Kriterium: Seltenheit und Gefähr-

dung 

Hierbei wird die Anzahl der seltenen bzw. ge-

fährdeten Arten berücksichtigt. Die Selten-

heit/Gefährdung des Bestands kann anhand der 

nachgewiesenen Rote-Liste-Arten eingeschätzt 

werden. 

In der Fläche N-3.8 wurden 24 Arten der Roten 

Liste von RACHOR et al. (2013) erfasst. Es wur-

den keine als verschollen geltende (RL-Katego-

rie 0, vom Aussterben bedrohte (RL-Kategorie 1 

oder stark gefährdete (RL-Kategorie 2) Arten in 

der Fläche N-3.8 nachgewiesen. Arten der stark 

gefährdet und gefährdet eingestuften Kategorien 

(RL-Kategorien 2 und 3) wurden in geringen A-

bundanzen und zumeist in geringer Präsenz 

nachgewiesen. Auf Grundlage der vorgefunde-

nen Rote Liste-Arten sowie deren Abundanz 

wird den Benthosgemeinschaften der Fläche N-

3.8 eine mittlere Bedeutung hinsichtlich des Kri-

teriums Seltenheit und Gefährdung zugewiesen. 

Damit wird die Einschätzung des Umweltbe-

richts zum FEP 2019 (BSH, 2019) bestätigt, wo-

nach die im Gebiet N-3 nachgewiesenen benthi-

schen Lebensgemeinschaften weder als selten 

noch gefährdet gelten. 

2.5.3.2 Kriterium: Vielfalt und Eigenart 

Dieses Kriterium bezieht sich auf die Artenzahl 

und die Zusammensetzung der Artengesell-

schaften. Es wird bewertet, inwieweit für den Le-

bensraum charakteristische Arten oder Lebens-

gemeinschaften auftreten und wie regelmäßig 

diese vorkommen. 

Die in der Fläche N-3.8 nachgewiesene 

Benthoszönose kann als Übergangsgemein-

schaft der Tellina-fabula- und Nucula-nitidosa-

Gemeinschaften nach RACHOR & NEHMER 

(2003) beschrieben werden. Nahezu alle typi-

schen Vertreter dieser Gemeinschaften wurden 

im ersten Jahr der Voruntersuchungen nachge-

wiesen. Von den im Bereich der deutschen AWZ 

insgesamt ca. 750 nachgewiesenen Arten wur-

den 229 Taxa der Epifauna und Infauna (153 

Taxa bis auf Artniveau bestimmt) in der Fläche 

N-3.8 erfasst. Im Herbst 2018 wurden drei Neo-

zoa (Austrominius modestus, Crepidula forni-

cata, Jassa marmorata) nachgewiesen. Auf 

Grundlage dieser Ergebnisse wird der Benthos-

zönose der Fläche N-3.8 eine mittlere Bedeu-

tung hinsichtlich des Kriteriums Vielfalt und Ei-

genart zugewiesen. Damit werden die Einschät-

zungen des Umweltberichts zum FEP 2019 

(BSH, 2019) bestätigt, wonach im Bereich der 

Fläche N-3.8 eine stabile Übergangsform zwi-

schen der Tellina fabula-Gemeinschaft und der 

Nucula nitidosa-Gemeinschaft, mit durchschnitt-

licher Artenvielfalt vorkommt. 
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2.5.3.3 Kriterium: Vorbelastung 

Für dieses Kriterium wird die Intensität der fi-

schereilichen Nutzung, welche die wirksamste 

Störgröße darstellt, als Bewertungsmaßstab 

herangezogen. Für andere Störgrößen, wie Eu-

trophierung, Schiffsverkehr, Schadstoffe, etc. 

fehlen derzeit noch die geeigneten Mess- und 

Nachweismethoden, um diese in die Bewertung 

einbeziehen zu können. 

Aufgrund der in der Fläche N-3.8 stattfindenden 

Schleppnetz- und Kurrefischerei ist davon aus-

zugehen, dass die vorgefundenen Dominanz-

strukturen, insbesondere innerhalb der Epi-

benthosgemeinschaft, aus anthropogener Be-

einflussung resultieren. Laut PEDERSEN et al. 

(2009) findet im Untersuchungsgebiet insbeson-

dere Fischerei mit kleiner und großer Baumkurre 

statt. Zwar nahm die Fischerei aufgrund von EU-

Regularien seit Anfang der 2000er in der Nord-

see ab (ICES, 2018a), beeinflusst die Benthos-

Gemeinschaften in diesem Bereich der Nordsee 

aber weiterhin maßgeblich. Seit den 1980er 

konnte der Nährstoffeintrag in die Nordsee um 

50 % reduziert werden (BSH, 2019). Große Teile 

der deutschen AWZ in der Nordsee wurden im 

Zeitraum 2006 bis 2014 als eutrophiert einge-

stuft (BROCKMANN et al. 2017). Trotz dieser An-

gaben fehlen jedoch bisher geeignete Mess- und 

Nachweisemethoden, um Effekte der Eutrophie-

rung quantifizieren zu können. Langelebige Mu-

schelarten wie Mya arenaria und Arctica islan-

dica wurden bei den Untersuchungen im Herbst 

2018 und Frühjahr 2019 in der Fläche „N-3.8“ 

nicht gefunden. 

Im Hinblick auf das Kriterium „Vorbelastung“ wird 

der Benthoszönose in der Fläche N-3.8 eine 

mittlere Bedeutung zugewiesen. 

2.5.3.4 Bedeutung der Fläche N-3.8 für 

Benthos 

Aus den jeweils mit „mittel“ eingestuften Einzel-

kriterien resultiert eine insgesamt mittlere Ge-

samtbewertung für die Benthoszönose der Flä-

che N-3.8. Diese Einschätzung bestätigt die ge-

ringe bis mittlere Gesamtbewertung des Um-

weltberichts zum FEP 2019 (BSH, 2019) für Flä-

chen im Bereich des Gebietes N-3. 

2.6 Fische 

Als die artenreichste aller heute lebenden Wir-

beltiergruppen sind Fische in marinen Ökosyste-

men als Räuber und Beute gleichermaßen be-

deutsam. Die wichtigsten Einflüsse auf Fischpo-

pulationen, Fischerei und Klimaveränderungen 

(HOLLOWED ET AL. 2013, HEESSEN ET AL. 2015), 

interagieren und lassen sich in ihrer relativen 

Wirkung kaum unterscheiden (DAAN ET AL. 1990, 

VAN BEUSEKOM ET AL. 2018).  

Um später mögliche Einflüsse von Offshore 

Windparks (OWP) auf Fische eingrenzen zu 

können, bietet es sich an, die Arten zunächst 

nach ihrer Lebensweise und ihrem Lebenszyk-

lus zu unterscheiden. Ferner kann die Kenntnis 

der Ernährungsweise, der Reproduktion und der 

Habitatnutzung wichtige Hinweise darüber lie-

fern, welche Bedeutung ein Gebiet oder eine 

Fläche für Fische hat. 

Mit fast 60% machen überwiegend bodenle-

bende (demersale) Arten den größten Anteil der 

Fischgemeinschaft der Nordsee aus, gefolgt von 

im Freiwasser lebenden (pelagischen; 20%) und 

benthopelagischen (15%) Arten, die sich vorwie-

gend dicht über dem Meeresboden aufhalten. 

Nur ca. 5% lassen sich aufgrund einer engen 

Habitatbindung keiner der drei Lebensweisen 

zuordnen (www.fishbase.org). Diese Kategori-

sierung trifft auf die Adultstadien der Fische zu. 

Die einzelnen Entwicklungsstadien der Arten un-

terscheiden sich in Form und Verhalten jedoch 

oft stärker voneinander als dieselben Stadien 

verschiedener Arten.  

Die meisten in der Nordsee nachgewiesenen 

Fischarten vollziehen vom Ei bis zum laichreifen 

Adultfisch ihren gesamten Lebenszyklus auch 

dort und werden – wie beispielsweise Hering 

Clupea harengus, Scholle Pleuronectes pla-

tessa oder Wittling Merlangius merlangus- daher 

http://www.fishbase.org/
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als Dauerbewohner bezeichnet (LOZAN 1990). 

Andere marine Arten wie Roter und Grauer 

Knurrhahn (Chelidonichthys lucernus und Eutri-

gla gurnardus) treten als „Sommergäste“ vorwie-

gend im Sommer regelmäßig, jedoch ohne ein-

deutige Anzeichen für Reproduktion, in der 

Nordsee auf, während die sogenannten „Irr-

gäste“ unabhängig von der Jahreszeit unregel-

mäßig und meist nur als Einzelexemplare in der 

Nordsee vorkommen, darunter Brachsen-

makrele Brama brama oder Heilbutt Hippo-

glossus hippoglossus.   

Der Lebenszyklus der diadromen Arten umfasst 

Meer und Süßwasser, entweder mit marinen 

Laichplätzen und limnischen Aufwuchsgebieten 

(katadrom, z. B. Aal Anguilla anguilla) oder um-

gekehrt (anadrom, z. B. Stint Osmerus eperla-

nus, Finte Alosa fallax oder Lachs Salmo salar). 

Schließlich lassen sich die Fische anhand ihrer 

Ernährungsweise, ihrer Reproduktion oder ihrer 

Habitatnutzung funktionellen Gilden zuordnen, 

die es anders als die taxonomische Klassifizie-

rung erleichtern, die Funktionen der Fische im 

Ökosystem zu beschreiben (ELLIOTT et al. 2007).  

Die räumliche und zeitliche Verteilung der Fi-

sche wird zuallererst durch ihren Lebenszyklus 

und damit einhergehende Wanderungen der 

verschiedenen Entwicklungsstadien bestimmt 

(HARDEN-JONES 1968, WOOTTON 2012, KING 

2013). Den Rahmen dafür setzen viele verschie-

dene Faktoren, die auf verschiedenen räumli-

chen und zeitlichen Skalen wirksam werden. 

Großräumig wirken hydrographische und i. w. S. 

klimatische Faktoren wie Seegang, Gezeiten 

und Wind-induzierte Strömungen sowie die 

großräumige Zirkulation der Nordsee. Auf mittle-

rer (regionaler) bis kleiner (lokaler) Raum-Zeit-

Skala wirken die Wassertemperatur und andere 

hydrophysikalische und hydrochemische Para-

meter, sowie die Nahrungsverfügbarkeit, inner- 

und zwischenartliche Konkurrenz und Prädation, 

zu der auch die Fischerei gehört. Ein weiterer 

entscheidender Faktor für die Verteilung der Fi-

sche in Zeit und Raum ist das Habitat, worunter 

in weiterem Sinne nicht nur physische Struktu-

ren zu verstehen sind, sondern auch hydrogra-

phische Phänomene wie Fronten (MUNK et al. 

2009) und Auftriebsgebiete (GUTIERREZ et al. 

2007), an denen sich Beute aggregiert und 

dadurch ganze trophische Kaskaden in Gang 

setzen und halten kann.  

Die vielfältigen menschlichen Aktivitäten und 

Einflüsse sind weitere Faktoren, die die Fisch-

verteilung beeinflussen können. Sie reichen von 

Nähr- und Schadstoffeinleitungen über den Ver-

bau von Migrationsrouten wandernder Arten und 

der Fischerei bis zu Bauwerken im Meer, die die 

Fische als Laichsubstrat (Spundwände für He-

ringslaich) oder Nahrungsquelle (Bewuchs 

künstlicher Strukturen) nutzen oder gar als 

Rückzugsraum, aus dem die Fischerei ausge-

schlossen ist (Offshore-Windparks) (EEA 2015). 

KLOPPMANN ET AL. (2003) stellten bei einer ein-

maligen Untersuchung zur Erfassung von FFH 

Anhang-II-Fischarten in der deutschen AWZ in 

den Gebieten Borkum-Riffgrund, Amrum-Au-

ßengrund, Osthang Elbe-Urstromtal und Dog-

gerbank im Mai 2002 insgesamt 39 Fischarten 

fest. Bei dieser Untersuchung zeigte sich eine 

graduelle Veränderung der Artenzusammenset-

zung der Fischgemeinschaften von den küsten-

nahen zu den küstenfernen Gebieten aufgrund 

der hydrographischen Bedingungen. Diese Ver-

änderungen wurden von DANNHEIM ET AL. 

(2014a) bestätigt, die anhand aufwandskorrigier-

ter Fangzahlen vier Fischgemeinschaften in der 

deutschen AWZ geographisch voneinander ab-

grenzten: Die größte bildete die zentrale Ge-

meinschaft (ZG), die im Norden von den beiden 

Gemeinschaften des Entenschnabels (ES I und 

ES II) und entlang der Küste von einer Küsten-

gemeinschaft (KG) abgegrenzt werden konnte. 

Diese vier Fischgemeinschaften wiesen grund-

sätzlich eine ähnliche Artenzusammensetzung 

auf, jedoch mit unterschiedlichen, artspezifi-

schen Abundanzen. Klieschen Limanda limanda 

dominierten generell und kamen sehr regelmä-

ßig vor, in der küstenfernen Gemeinschaft ES II 
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herrschten Scholle und Doggerscharbe Hippo-

glossoides platessoides vor. Schollen wurden 

auch in der zentralen Übergangsgemeinschaft 

regelmäßig gefunden. Leierfische Callionymus 

spec., Zwergzungen Buglossidium luteum und 

Steinpicker Agonus cataphractus waren charak-

teristisch für die Küstengemeinschaft der demer-

salen Fische. Zwergzungen und Leierfische wur-

den auch in der zentralen Übergangsgemein-

schaft regelmäßig gefunden. Die Artenzusam-

mensetzung und Verteilung der demersalen Fi-

sche zeigten graduelle Veränderungen von küs-

tenfernen über die zentrale Gemeinschaft bis zu 

den küstennahen Gebieten.  

Nach dieser Klassifizierung (Dannheim et al. 

2014a) liegt die Fläche N-3.8 am Übergang zwi-

schen der zentralen und der Küstengemein-

schaft. 

2.6.1 Datenlage 

Da nahezu ausschließlich Daten aus der Grund-

netzfischerei vorliegen, nicht jedoch aus Bepro-

bungen des Pelagials, kann die folgende Bewer-

tung nur für demersale Fische erfolgen. Für pela-

gische Fische sind keine zuverlässigen Ein-

schätzungen möglich. Die Grundlage für die Zu-

standseinschätzung des Schutzgutes (bodenle-

bende) Fische bilden die aktuellen fischbiologi-

schen Untersuchungen aus der Flächenvorun-

tersuchung des Gebietes N-3.8 im Herbst 2018 

und im Frühling 2019 zusammen mit aktuellen 

Ergebnissen aus Umweltverträglichkeitsuntersu-

chungen einzelner Vorhaben und Clusterunter-

suchungen in räumlicher Nähe zu N-3.8 (N-3.7: 

Fachgutachten IfAÖ 2018, 2019; Gode Wind 01: 

Fachgutachten IfAÖ 2016, 2018; Gode Wind 02: 

Fachgutachten IfAÖ 2016, 2018, Gode Wind 03: 

UVP-Bericht IfAÖ 2009 - 2011). Ergänzend wird 

der Umweltbericht zum FEP für die deutsche 

Nordsee (BSH 2019a) zugrunde gelegt. Nachfol-

gend wird das Gebiet N-3.8 flächenscharf darge-

stellt. Ferner wird das Gebiet Nördlich Borkum 

betrachtet, bei dem die Vorhabenfläche N-3.8, 

das Referenzgebiet N-3.8 und die o.g. benach-

barten Vorhaben zusammengefasst werden. Vo-

raussichtliche Effekte der Habitatveränderung 

durch Einbringung von Hartsubstrat auf die Ent-

wicklung der Fischfauna können nicht zuverläs-

sig prognostiziert werden. 

2.6.2 Zustandseinschätzung des Schutzgu-

tes Fische 

Der Zustandseinschätzung der demersalen 

Fischgemeinschaft erfolgt anhand  

 der Seltenheit und Gefährdung,  

 der Vielfalt und Eigenart sowie  

 der Vorbelastung.  

Diese drei Kriterien werden im Folgenden defi-

niert und für die Fläche N-3.8 angewendet. 

2.6.2.1 Seltenheit und Gefährdung 

Die Seltenheit und Gefährdung der Fischge-

meinschaft wird anhand des Anteils von Arten in 

den jeweiligen Erhebungen (s. 2.6.1) einge-

schätzt, die lt. der aktuellen Rote Liste und Ge-

samtartenliste Meeresfische (THIEL et al. 2013) 

und für die diadromen Arten der Roten Liste 

Süßwasserfische (FREYHOF 2009) einer der 

standardisierten Rote Liste Kategorien zugeord-

net wurden:  

 

0: Ausgestorben oder verschollen, 

1: vom Aussterben bedroht 

2: stark gefährdet, 

3: gefährdet 

G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

R: extrem selten 

V: Vorwarnliste 

D: Daten unzureichend 

*: ungefährdet 

 

Die relativen Anteile der in der Roten Liste be-

werteten Arten an diesen Bewertungsklassen 

werden mit den relativen Anteilen der Arten aus 

in 2.6.1 genannten Datenquellen in Bezug ge-

setzt. Auch gilt der Gefährdungssituation von Ar-

ten, die in Anhang II der FFH-RL aufgeführt sind, 
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ein besonderes Augenmerk. Sie stehen im Fo-

kus europaweiter Schutzbemühungen und erfor-

dern besondere Erhaltungsmaßnahmen. 

Auf der Fläche N-3.8 wurden während der Vor-

untersuchung im Herbst 2018 und im Frühling 

2019 insgesamt 31 Arten aus 20 Familien er-

fasst.  Davon gilt nach THIEL ET AL. (2013) keine 

Art als ausgestorben, verschollen (0) oder vom 

Aussterben bedroht (1). Für keine der auf der 

Fläche N-3.8 nachgewiesenen Arten ist eine 

starke Gefährdung (2) oder eine Gefährdung (3) 

anzunehmen. Nur für die Große Schlangennadel 

Entelurus aequoreus ist eine Gefährdung unbe-

kannten Ausmaßes (G) anzunehmen. Die Große 

Schlangennadel Entelurus aequoreus bleibt da-

mit die einze Art mit einer akuten Gefährdungs-

kategorie. Extrem seltene Arten (R) wurden nicht 

nachgewiesen.  Mit der Seezunge Solea solea, 

dem Steinbutt Scophthalmus maximus und dem 

Kabeljau Gadus morhua wurden drei Arten der 

Vorwarnliste (V) registriert. Für den Kleinen 

Sandaal Ammodytes marinus, den Gefleckten 

Großen Sandaal Hyperoplus lanceolatus und die 

Sandgrundel Pomatoschistus minutus wird die 

Datenlage für eine Bewertung als unzureichend 

(D) erachtet. Von den 31 erfassten Arten, die 

während der Flächenvoruntersuchung im Gebiet 

N-3.8 erfasst wurden, gelten 24 als ungefährdet 

(*). 

Im umliegenden Seegebiet Nördlich Borkum 

wurden während der Umweltverträglichkeitsun-

tersuchungen (s. 2.6.1) insgesamt 49 Arten re-

gistriert. Neben den können auf der Fläche N-3.8 

potenziell weitere Arten vorkommen, die an die 

lokalen geologischen und hydrographischen Be-

dingungen angepasst sind. In diesem Abschnitt 

werden die Arten ergänzend dargestellt, die bis-

her nicht in der Vorhabenfläche N-3.8, jedoch in 

benachbarten Flächen (Tabelle 6) nachgewie-

sen wurden. Nach THIEL et al. (2013) ist der im 

Gebiet erfasste Nagelrochen Raja clavata vom 

Aussterben bedroht (1). Der Europäische Fluss-

aal Anguilla anguilla und das Große Petermänn-

chen Trachinus draco gelten als stark gefährdet 

(2). Der Sternrochen Amblyraja radiata und der 

Zwergdorsch Trisopterus minutus gelten beide 

als gefährdet (3). Für die Große Seenadel 

Syngnathus acus und das Meerneunauge Petro-

myzon marinus wird eine Gefährdung unbe-

kannten Ausmaßes (G) angenommen. Das 

Meerneunauge Petromyzon marinus wird zu-

sätzlich im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt 

(THIEL & WINKLER 2007). Drei Arten stehen auf 

der Vorwarnliste: die Atlantische Makrele Scom-

ber scombrus, der Franzosendorsch Trisopterus 

luscus und die Finte Alosa fallax. Letztere er-

fährt, wie das Meerneunauge, durch die FFH-

Richtlinie besonderen Schutz. steht auf der Vor-

warnliste (V). Für den Gefleckten Leierfisch Cal-

lionymus maculatus, den Ornament Leierfisch 

Callionymus reticulatus, die Lozanos Grundel 

Pomatoschistus lozanoi, den Froschdorsch Ra-

niceps raninus und den Seebull Taurulus bubalis 

kann die Gefährdung aufgrund der unzureiche-

den Datenlage nicht bewertet werden (D). Insge-

samt gelten 26 der 49 erfassten Fischarten als 

ungefährdet (*). 

In der Roten Liste Meeresfische werden 27,1% 

der bewerteten Arten einer Gefährdungskatego-

rie (0, 1, 2, 3, G oder R) zugeordnet, 6,5% ste-

hen auf der Vorwarnliste, für 22,4% ist aufgrund 

von Datenmangel keine Bewertung möglich. Ins-

gesamt gelten 43,9% der Arten als ungefährdet 

(THIEL et al. 2013,  

Tabelle 6).   

Von den Fischarten, die während der FVU auf 

der Fläche N-3.8 nachgewiesen wurden, weisen 

3,2 % einen Gefährdungsstatus unbekannten 

Ausmaßes auf (G). 9,7 % der Arten stehen auf 

der Vorwarnliste. Für weitere 9,7 % der nachge-

wiesenen Arten lässt sich aufgrund der unzu-

reichenden Datenlage keine Gefährdung festel-

len (D). Den größten Anteil (77,4 %) bilden un-

gefährdete Arten.   

Bei der Betrachtung des gesamten Gebietes 

Nördlich Borkum steigt die Anzahl der Arten mit 

einem Gefährdungsstatus (1, 2, 3: 10,2 %, G: 6,1 

%). 12,2 % der registrierten Fischarten Nördlich 



Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 59 

 

 

Borkum werden der Vorwarnliste zugeordnet, 

bei 18,4 % ist die Datengrundlage für eine Be-

wertung nicht ausreichend. Insgesamt werden 

wie in der Fläche N-3.8 auch hier mehr als die 

Hälfte aller erfassten Arten als ungefährdet ein-

gestuft (53,1 %). 

Ausgestorbene oder verschollene Arten (0) wur-

den weder auf der Fläche N-3.8, noch im umlie-

genden Seegebiet Nördlich Borkum festgestellt. 

Der relative Anteil vom Aussterben bedrohter (1) 

und stark gefährdeter (2) Arten ist deutlich gerin-

ger als in der gesamten Nordsee (repräsentiert 

durch die Rote Liste und Gesamtartenliste). Da-

mit hat die Fläche N-3.8 eine unterdurchnittliche 

Bedeutung für Arten der Gefährdungskategorien 

0 - 2. Für gefährdete Arten (3) hat das Gebiet 

relativ zur Nordsee gesehen allerdings eine 

überdurchschnittliche Bedeutung. Der Anteil an 

Fischarten mit unbekanntem Gefährdungsaus-

maß (G) liegt über dem der Nordsee. Für extrem 

seltene Arten (R) hat N-3.8 eine unterdurch-

schnittliche Bedeutung, während der relative An-

teil von Arten der Kategorie V deutlich über dem 

der Nordsee liegt. Der höchste Anteil erfasster 

Fischarten, die auf der Fläche N-3.8 vorkommen 

können, ist ungefährdet (*). Der Anteil der man-

gels Daten nicht bewertbaren Arten (D) lag in N-

3.8 und im Gebiet Nördlich Borkum unterhalb 

des Anteils dieser Kategorie in der Roten Liste ( 

Tabelle 6). 

Arten der Gefährdungskategorien (1, 2, 3 und G) 

wurden als Einzelexemplare im Gebiet N-3.8 

nachgewiesen. Die FFH-Art Finte Alosa fallax 

wurde als pelagische Wanderart mehrfach mit 

einem Grundschleppnetz nachgewiesen. Daher 

ist das Vorkommen auf der Fläche N-3.8 wahr-

scheinlich. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt al-

lerdings in den Mündungsbereichen der Flüsse, 

sodass ein regelmäßiges Vorkommen in der Flä-

che N-3.8 nicht zu erwarten ist. Da das Meer-

neunauge Petromyzon marinus parasitär vom 

Körpergewebe großer Fische und Säugetiere in 

der Nordsee lebt und es keine quantitativ geeig-

nete Nachweismethode gibt, lässt sich über das 

Vorkommen anhand eines Einzelnachweises 

keine Aussage treffen. Arten der Kategorien G, 

V und D traten in Relation zur Gesamtindividu-

endichte in geringer Anzahl auf und stellen keine 

typischen Vertreter der Fischfauna dar.  

In der Gesamtbetrachtung wird die Fischfauna 

im Bereich N-3.8 hinsichtlich des Kriteriums Sel-

tenheit und Gefährdung als durchschnittlich be-

wertet.   
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Tabelle 6: Absolute Artzahl und relativer Anteil der Rote Liste Kategorien der Fische, die während 

der Flächenvoruntersuchung (FVU) auf der Fläche N-3.8, während Umweltverträglichkeitsuntersu-

chungen (UVUs) im Seegebiet Nördlich Borkum und in der gesamten deutschen Nordsee (Rote Liste 

und Gesamtartenliste Nordsee, THIEL ET AL. 2013) nachgewiesen wurden.  

Rote Liste Kategorie 

FVU N-3.8 
UVUs Gebiet Nörd-

lich Borkum 
Deutsche Nordsee 
(Thiel et al. 2013) 

absolute 
Artzahl 

relativer 
Anteil [%] 

absolute 
Artzahl 

relativer 
Anteil [%] 

absolute 
Artzahl 

relativer 
Anteil [%] 

0: Ausgestorben oder 
verschollen 

0 0 0 0 3 2,8 

1: Vom Aussterben 
bedroht 

0 0 1 2,0 8 7,5 

2: Stark gefährdet 0 0 2 4,1 7 6,5 

3: Gefährdet 0 0 2 4,1 2 1,9 

G: Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes 

1 3,2 3 6,1 5 4,7 

R: Extrem selten 0 0 0 0 4 3,7 

V: Vorwarnliste 3 9,7 6 12,2 7 6,5 

D: Daten unzu-
reichend 

3 9,7 9 18,4 24 22,4 

*: Ungefährdet 24 77,4 26 53,1 47 43,9 

Summe Artenzahl 31 49 107 

 

2.6.2.2 Vielfalt und Eigenart 

Die Vielfalt einer Fischgemeinschaft kann durch 

die Artenzahl (α-Diversität, ‚Species richness‘) 

beschrieben werden. Zur Beurteilung der Eigen-

art einer Fischgemeinschaft, d. h. wie regelmä-

ßig lebensraumtypische Arten auftreten, kann 

die Artzusammensetzung herangezogen wer-

den. Vielfalt und Eigenart werden im Folgenden 

zwischen der gesamten Nordsee und N-3.8 so-

wie dem Seegebiet Nördlich Borkum verglichen 

und bewertet.  

In der Nordsee wurden bislang über 200 Fisch-

arten nachgewiesen (YANG 1982, DAAN 1990: 

224, LOZAN 1990: > 200, FRICKE et al. 1994, 

1995, 1996: 216, WWW.FISHBASE.ORG: 209; 

Stand: 24.02.2017), wobei es sich bei den meis-

ten Arten um seltene Einzelnachweise handelt. 

Weniger als die Hälfte davon pflanzt sich regel-

mäßig in der deutschen Ausschließlichen Wirt-

schaftszone (AWZ) fort oder wird als Larven, 

Jungtiere oder adulte Exemplare angetroffen. 

Nach diesen Kriterien gelten lediglich 107 Arten 

in der Nordsee als etabliert (THIEL et al. 2013). 

Im Rahmen des Internationalen Bottom Trawl 

Surveys (IBTS) wurden zwischen 2014 und 

2018 in der gesamten Nordsee 99 Fischarten 

nachgewiesen. In der deutschen AWZ wurden 

insgesamt 56 Arten festgestellt (BSH 2019, Lite-

raturliste FEP). Die Fischgemeinschaft sandiger 

Meeresböden wird in der südlichen Nordsee 

durch die Arten Kliesche Limanda limanda, 

Scholle Pleuronectes platessa, Zwergzunge 

Buglossidium luteum, Lammzunge Arnoglossus 

laterna, Wittling Merlangius merlangus, Sand-

grundel Pomatoschistus minutus, Gestreifter 

Leierfisch Callionymus lyra, Steinpicker Agonus 

cataphractus und Kleiner Sandaal Ammodytes 
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marinus charakerisiert (DAAN et al. 1990, REISS 

et al 2010). 

Auf der Fläche N-3.8 wurden insgesamt 31 Arten 

nachgewiesen, darunter alle typischen Platt- und 

Rundfischarten. Die Arten Kliesche Limanda li-

manda, Zwergzunge Buglossidium luteum, 

Scholle Pleuronectes platessa und Lammzunge 

Arnoglossus laterna stellten mit >90% der Ge-

samtindividuendichte die Charakterarten dar. 

Darüberhinaus waren die Arten Wittling Merlan-

gius merlangus, Sandgrundel Pomatoschistus 

minutus, Steinpicker Agonus cataphractus und 

Seezunge Solea solea typische Vertreter der 

Fischfauna in N-3.8. Obwohl die eingesetzten 

Grundschleppnetze für die Erfassung pelagi-

scher Fische ungeeignet sind, wurden unter An-

derem Arten wie Hering Clupea harengus oder 

Sprotte Sprattus sprattus quantitativ nachgewie-

sen. 

Die Vielfalt und Eigenart der Fischgemeinschaft 

im Seegbiet Nördlich Borkum entspricht weitest-

gehend der in N-3.8. Die Artenzusammenset-

zung unterscheidet sich zwischen den Gebieten 

hinsichtlich einzelner, seltener Arten, was auf 

den größeren Stichprobenumfang zurückzufüh-

ren ist. Hinsichtlich des Vorkommens lebens-

raumtypischer Arten, der Biodiversität und der 

Dominanzverhältnisse stimmen die Gebiete N-

3.8 und Nördlich Borkum überein.  

Arten der zentralen Fischgemeinschaft (DANN-

HEIM ET AL. 2014a) stellen in ihrer Biodiversität 

den größten Mengenanteil dar. Durch einzelne 

Arten der Küstengemeinschaft wird die Fisch-

fauna in N-3.8 diversifiziert. Demzufolge ist die 

Vielfalt und Eigenart im Gebiet N-3.8 durch eine 

typische Art- und Dominanzstruktur der Fisch-

fauna gekennzeichnet und als durchschnittlich 

zu bewerten. 

 

 

 

Tabelle 7: Gesamtartenliste der nachgewiesenen Fischarten in der Vorhabenfläche N-3.8 und im 

umliegenden Seegebiet Nördlich Borkum mit ihrem Rote Liste Status der Nordsee-Region (RLS) 

nach THIEL ET AL. 2013 und ihrer Lebensweise (LW; p=pelagisch, d=demersal). 

Fischart deutscher Name LW RLS N-3.8 Nördlich Borkum 

Agonus cataphractus Steinpicker d * X X 

Alosa fallax Finte p V  X 

Amblyraja radiata Sternrochen d 3  X 

Ammodytes marinus Kleiner Sandaal d D X X 

Anguilla anguilla Europäischer Flussaal d 2  X 

Arnoglossus laterna Lammzunge d * X X 

Belone belone Hornhecht p * X X 

Buglossidium luteum Zwergzunge d * X X 

Callionymus lyra Gestreifter Leierfisch d * X X 

Callionymus maculatus Gefleckter Leierfisch d D  X 

Callionymus reticulatus Ornament-Leierfisch d D  X 

Chelidonichthys lucerna Roter Knurrhahn d * X X 
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Ciliata mustela Fünfbärtelige Seequappe d * X X 

Clupea harengus Hering p * X X 

Cyclopterus lumpus Seehase d * X X 

Echiichthys vipera Vipernqueise d *  X 

Enchelyopus cimbrius Vierbärtelige Seequappe d * X X 

Entelurus aequoreus Große Schlangennadel d G X X 

Eutrigla gurnardus Grauer Knurrhahn d * X X 

Gadus morhua Kabeljau d V X X 

Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling d * X X 

Hyperoplus lanceolatus Gefleckter Großer Sandaal d D X X 

Limanda limanda Kliesche d * X X 

Merlangius merlangus Wittling d * X X 

Microstomus kitt Rotzunge d * X X 

Mullus surmuletus Streifenbarbe d * X X 

Myoxocephalus scorpius Seeskorpion d * X X 

Petromyzon marinus  Meerneunauge   G  X 

Pholis gunnellus Butterfisch d * X X 

Platichthys flesus Flunder d * X X 

Pleuronectes platessa Scholle d * X X 

Pomatoschistus lozanoi Lozanos Grundel d D  X 

Pomatoschistus minutus Sandgrundel d D X X 

Pomatoschistus pictus Fleckengrundel d D  X 

Raja clavata Nagelrochen d 1  X 

Raniceps raninus Froschdorsch d D  X 

Scomber scombrus Atlantische Makrele p V  X 

Scophthalmus maximus Steinbutt d V X X 

Scophthalmus rhombus Glattbutt d * X X 

Scyliorhinus canicula Kleingefleckter Katzenhai d *  X 

Solea solea Seezunge d V X X 

Sprattus sprattus Sprotte p * X X 

Syngnathus acus Große Seenadel d G  X 

Syngnathus rostellatus Kleine Seenadel d * X X 
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Taurulus bubalis  Seebull d D  X 

Trachinus draco  Großes Petermännchen d 2  X 

Trachurus trachurus Holzmakrele p * X X 

Trisopterus luscus Franzosendorsch d V  X 

Trisopterus minutus  Zwergdorsch d 3  X 

Summe Artenzahl     31 49 

 

2.6.2.3 Vorbelastung 

Die Vorbelastung einer Fischgemeinschaft wird 

durch anthropogene Einflüsse definiert, von de-

nen sich die Fischerei am stärksten auswirkt. 

Auch Nährstoffbelastungen können den natürli-

chen Lebensraum beeinträchtigen. Zudem ste-

hen Fische unter anderen direkten oder indirek-

ten menschlichen Einflüssen, wie Schiffsver-

kehr, Schadstoffe, Sand- und Kiesabbau. Diese 

indirekten Einflüsse und ihre Auswirkungen auf 

die Fischfauna sind allerdings schwierig nachzu-

weisen. Grundsätzlich können die relativen Aus-

wirkungen der einzelnen anthropogenen Fakto-

ren auf die Fischgemeinschaft und ihre Interakti-

onen mit natürlichen biotischen (Räuber, Beute, 

Konkurrenten, Reproduktion) und abiotischen 

(Hydrographie, Meteorologie, Sedimentdyna-

mik) Einflussgrößen der deutschen AWZ nicht 

zuverlässig voneinander getrennt werden. Durch 

die Entnahme der Zielarten und des Beifangs so-

wie der Beeinträchtigung des Meeresbodens im 

Falle grundberührender Fangmethoden wird die 

Fischerei jedoch als die wirksamste Störung der 

Fischgemeinschaft betrachtet. Eine Einschät-

zung der Bestände auf einer kleineren räumli-

chen Skala wie der deutschen Bucht erfolgt 

nicht. Folglich kann die Bewertung dieses Krite-

riums auch nicht auf Gebietsebene erfolgen, 

sondern nur für die gesamte Nordsee.  

Von den 107 Arten, die in der Nordsee als etab-

liert gelten, werden 21 kommerziell befischt 

(THIEL et al. 2013). Die Bewertung der fischerei-

lichen Auswirkung erfolgt auf Grundlage des 

„Fisheries overview - Greater North Sea Ecore-

gion“ des Internationalen Rates für Meeresfor-

schung (ICES 2018a). Die Fischerei hat zwei 

Haupteffekte auf das Ökosystem: die Störung o-

der Zerstörung benthischer Habitate durch 

grundberührende Netze und die Entnahme von 

Zielarten und Beifangarten. Letztere umfassen 

oft geschützte, gefährdete oder bedrohte Arten, 

darunter nicht nur Fische, sondern auch Vögel 

und Säugetiere (ICES 2018c). Etwa 6600 Fi-

schereifahrzeuge aus 9 Nationen fischen in der 

Nordsee. Anfang der 1970er Jahre wurden die 

größten Mengen angelandet, seither sind die 

Fangmengen rückläufig. Eine Verringerung des 

Fischereiaufwandes wird allerdings erst seit 

2003 beobachtet.  

Die Intensität grundberührender Fischerei kon-

zentriert sich in der südlichen Nordsee und ist 

auch die mit Abstand vorherrschende Fischerei-

form in der deutschen AWZ (ICES 2018a). Die 

Plattfischfischerei in der deutschen AWZ zielt 

auf Scholle und Seezunge, wobei nicht nur 

schwere Grundgeschirre geschleppt, sondern 

auch relativ kleine Maschen verwendet werden, 

infolgedessen die Beifangraten kleiner Fische 

und anderer Meerestiere sehr hoch sein können. 

Die kommerzielle Fischerei und die Größe der 

Laichbestände werden gegen den maximalen 

nachhaltigen Dauerertrag (Maximum 

sustainable yield, MSY) unter Berücksichtigung 

des Vorsorgeansatzes bewertet. Insgesamt wur-

den 119 Bestände hinsichtlich der Fischereiin-

tensität betrachtet, von denen für 43 eine wis-

senschaftliche Bestandsabschätzung erfolgt 



64 Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 

 

 

(Abbildung 10; ICES 2018a). Von den bewerte-

ten 43 Beständen werden 25 nachhaltig bewirt-

schaftet. 38 der 119 Bestände wurden hinsicht-

lich ihrer Reproduktionskapazität (Laicherbio-

masse) bewertet, wobei 29 Bestände ihre volle 

Reproduktionskapazität nutzen können (Abbil-

dung 10).  

Der Biomasseanteil am Gesamtfang (5.350.000 

t in 2017), die mit zu hoher Fischereiintensität 

bewirtschaftet werden, überwiegt die Anteile 

nachhaltig gefangener und nicht bewerteter 

Fischbestände in der Nordsee. Fische aus Be-

ständen, deren Reproduktionskapazität ober-

halb des Referenzwertes liegt, machen den 

überwiegenden Biomasseanteil am Fang aus 

(3.709.000 t Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Zusammenfassung des Status der 

Fischbestände in der Nordsee in 2017 mit Fokus auf 

Fischereiintensität und Reproduktionskapazität. 

Links: Die Fischereiintensität gibt die Anzahl der Be-

stände (oben) und den Biomasseanteil am Fang (un-

ten; in 1000 t) an, der unterhalb (grün) oder oberhalb 

(rot) des Referenzwertes (fischereiliche Intensität für 

den nachhaltigen Dauerertrag, FMSY) liegt. Rechts: 

Die Reproduktionskapazität gibt die Anzahl der Be-

stände (oben) und den Biomasseanteil am Fang (un-

ten) an, der oberhalb (grün) oder unterhalb (rot) des 

Referenzwertes (Laicherbiomasse, MSY Btrigger) 

liegt. Grau gibt die Anzahl bzw. den Biomasseanteil 

am Fang von Beständen an, für die keine Referenz-

punkte definiert sind und für die folglich keine Be-

standseinschätzung möglich ist. Insgesamt wurden 

119 Bestände betrachtet, die zusammen 5.350.000 t 

Fang lieferten. Verändert nach ICES 2018a. 

 

Insgesamt hat die fischereiliche Sterblichkeit 

demersaler und pelagischer Fische seit den spä-

ten 1990er Jahren deutlich abgenommen, und 

für die meisten dieser Bestände steigt die Laich-

erbiomasse seit 2000 an und liegt heute über o-

der nahe der individuell festgelegten Referenz-

werte. Dennoch liegt die fischereiliche Sterblich-

keit für viele Bestände auch über den festgeleg-

ten Referenzmaßen, z. B. bei Kabeljau Gadus 

morhua, Wittling Merlangius merlangus oder 

Makrele Scomber scombrus. Zudem sind für die 

überwiegende Zahl der befischten Bestände 

keine Referenzwerte definiert, wodurch eine wis-

senschaftliche Bestandseinschätzung folglich 

nicht möglich ist.  

Neben der Fischerei stellt die Eutrophierung ei-

nes der größten ökologischen Probleme für die 

Meeresumwelt in der Nordsee dar (BMU 2018). 

Trotz reduzierter Nährstoffeinträge und geringe-

rer Nährstoffkonzentrationen unterliegt die südli-

che Nordsee im Zeitraum 2006 - 2014 einer ho-

hen Eutrophierungsbelastung. Nitrate und Phos-

phate werden überwiegend über Flüsse einge-

tragen, was zu einem ausgeprägten Gradienten 

der Nährstoffkonzentration von der Küste zur of-

fenen See führt (BROCKMANN ET AL. 2017). We-

sentliche direkte Effekte der Eutrophierung sind 

erhöhte Chlorophyll-a Konzentrationen, verrin-

gerte Sichttiefen, lokaler Rückgang der Seegras-

flächen und -bewuchsdichte mit einhergehender 

Massenvermehrung von Grünalgen sowie er-

höhte Zellzahlen störender Phytoplanktonarten 

(insbesondere Phaeocystis). Vor allem überneh-

men die Seegraswiesen des Wattenmeeres eine 

wichtige Schutzfunktion des Fischlaichs und bie-

ten zahlreichen Jungfischen, wie den Strand-

grundeln Pomatoschistus microps, zwischen 

den Halmen ein Schutz- und Nahrungsgebiet 
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(AWI 2019). Mit steigendem Rückgang der See-

graswiesen durch Eutrophierung, gibt es weni-

ger Rückszugsgebiete und potentiell höhere 

Prädationsraten. Die indirekten Effekte der 

Nährstoffanreicherung, wie Sauerstoffmangel 

und eine veränderte Artenzusammensetzung 

des Makrozoobenthos können ebenfalls Auswir-

kungen auf die Fischfauna haben. Das Überle-

ben und die Entwicklung von Fischeiern und –

larven hängt bei vielen Arten von der Sauerstoff-

konzentration ab (SERIGSTAD 1987). Je nach 

dem, wie viel Sauerstoff benötigt wird, kann Sau-

erstoffmangel zum Absterben des Fischlaichs 

und der Larven führen. Ferner kann die verän-

derte Artenzusammensetzung des Benthos 

auch die Biodiversität der Fischgemeinschaft be-

einflussen, insbesondere die der Nahrungs-Spe-

zialisten. 

Aufgrund der Tatsache, dass trotz dieser anthro-

pogenen Faktoren laut ICES der Fischarten-

reichtum in der Nordsee seit 40 Jahren nicht ab-

genommen hat (Artenzahl pro 300 Hols; Fang-

daten des International Bottom Trawl Surveys, 

IBTS), und dass die kommerziell genutzten Be-

stände auch starken natürlichen Schwankungen 

ausgesetzt sind, wurde die Fischfauna hinsicht-

lich der Vorbelastung in der deutschen AWZ als 

durchschnittlich bewertet. Diese Einschätzung 

wird durch die Zusammenfassung der fischerei-

lichen Kennzahlen und die Ökosystemeffekte 

der grundberührenden Fischerei (WATLING & 

NORSE 1998, HIDDINK et al. 2006) unterstützt. 

2.6.2.4 Bedeutung der Fläche N-3.8 für Fi-

sche 

Das übergeordnete Kriterium für die Bedeutung 

der Fläche N-3.8 für Fische ist der Bezug zum 

Lebenszyklus, innerhalb dessen verschiedene 

Stationen mit stadienspezifischen Habitatan-

sprüchen durch mehr oder weniger weite Wan-

derungen dazwischen verbunden sind. Die Flä-

che N-3.8 könnte für verschiedene Arten als 

Laich- und Aufwuchshabitat dienen. Bei den 

Voruntersuchungen des Vorhaben- und Refe-

renzgebietes wurden vornehmlich juvenile Sta-

dien der Charakterarten Kliesche Limanda li-

manda, Scholle Pleuronectes platessa und 

Streifenbarbe Mullus surmuletus erfasst. Für 

diese Arten könnte der Bereich N-3.8 eine Be-

deutung als Aufwuchs- und Nahrungsgebiet ha-

ben. Zudem gibt es aus aktuellen Untersuchun-

gen Hinweise, dass die Arten Lammzunge Arno-

glossus laterna und Zwerzunge Buglossidium lu-

teum den Bereich potentiell als Laichhabitat nut-

zen. Bisher konnten jedoch keine spezifischen 

Laichplätze dieser beiden Arten nachgewiesen 

werden (HEESSEN et al. 2015).  Die fünf betroffe-

nen Charakterarten kommen in der gesamten 

Deutschen Bucht vor. Sie sind Nahrungsgenera-

listen und r-Strategen mit extrem hohen Repro-

duktionsleistungen. Der lokal begrenzten Fläche 

N-3.8 wird dementsprechend eine durchschnitt-

liche Bedeutung als Habitat beigemessen. 

2.7 Marine Säuger 

In der deutschen AWZ der Nordsee kommen re-

gelmäßig drei Arten mariner Säugetiere vor: 

Schweinswale (Phocoena phocoena), Kegelrob-

ben (Halichoerus grypus) und Seehunde (Phoca 

vitulina). Alle drei Arten zeichnen sich durch 

hohe Mobilität aus. Wanderungen, insbesondere 

auf Nahrungssuche beschränken sich nicht nur 

auf die AWZ, sondern schließen auch das Küs-

tenmeer und weite Gebiete der Nordsee gren-

zenübergreifend ein.  

Die beiden Robbenarten haben ihre Liege- und 

Wurfplätze auf Inseln und Sandbänken im Be-

reich des Küstenmeeres. Zur Nahrungssuche 

unternehmen sie von den Liegeplätzen aus aus-

gedehnte Wanderungen im offenen Meer. Auf-

grund der hohen Mobilität der marinen Säuge-

tiere und der Nutzung von sehr ausgedehnten 

Gebieten ist es erforderlich, das Vorkommen 

nicht nur in der deutschen AWZ, sondern im ge-

samten Bereich der südlichen Nordsee zu be-

trachten.  

Gelegentlich werden in der deutschen AWZ der 

Nordsee auch andere marine Säugetiere, wie 
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Weißseitendelfine (Lagenorhynchus acutus), 

Weißschnauzendelfine (Lagenorhynchus albi-

rostris), Große Tümmler (Tursiops truncatus) 

und Zwergwale (Balaenoptera acutorostrata) be-

obachtet. 

Marine Säugetiere gehören zu den TOP-Präda-

toren der marinen Nahrungsketten. Sie sind 

dadurch abhängig von den unteren Komponen-

ten des marinen Ökosystems: Zum einen von ih-

ren direkten Nahrungsorganismen (überwiegend 

Fische und Zooplankton) und zum anderen indi-

rekt vom Phytoplankton. Als Konsumenten am 

obersten Bereich der marinen Nahrungsketten 

nehmen marine Säugetiere gleichzeitig Einfluss 

auf das Vorkommen der Nahrungsorganismen. 

2.7.1 Datenlage 

Die aktuelle Datenlage zum Vorkommen mariner 

Säugetiere ist gut. Die Daten werden mehrheit-

lich nach standardisierten Erfassungsmethoden 

nachdem Standard für die Untersuchung der 

Auswirkungen von Offshore Windenergieanla-

gen auf die Meeresumwelt (StUK4, BSH 2013) 

erhoben, systematisch qualitätsgesichert und für 

Studien verwendet, so dass der aktuelle Kennt-

nisstand zum Vorkommen mariner Säugetiere in 

deutschen Gewässern als gut einzustufen ist. 

Die gute Datenlage lässt somit eine verlässliche 

Beschreibung und Bewertung des Vorkommens 

sowie eine Einschätzung des Zustands zu. Es ist 

dabei zu beachten, dass für die Beschreibung 

und Bewertung des Vorkommens von hochmo-

bilen Arten, wie der Schweinswal Daten zum 

großräumigen Vorkommen wichtig sind, wie 

auch solche die Einblicke in der zeitlichen und 

räumlichen Nutzung von ausgewählten Habita-

ten geben. 

Schweinswale kommen ganzjährig in der deut-

schen AWZ der Nordsee vor, zeigen aber ab-

hängig von der Jahreszeit Variabilität in ihrem 

Vorkommen und ihrer räumlichen Verteilung.  

Zu den großräumigen Untersuchungen zählen 

allen voran die drei so genannte SCANS- Unter-

suchungen (Small Cetacean Abundance in the 

North Sea and adjacent waters), die den gesam-

ten Bereich der Nordsee, Skagerrak, Kattegat, 

westliche Ostsee/Beltsee, Keltisches Meer und 

weitere Teile des nordöstlichen Atlantiks abde-

cken.  

Die deutschen Gewässer gehören derzeit zu 

den Bereichen der Nordsee, die seit 2000 syste-

matisch und sehr intensiv auf das Vorkommen 

mariner Säugetiere untersucht werden. Den 

größten Teil der Daten liefern die Untersuchun-

gen nach StUK4 (BSH, 2013), die im Rahmen 

von Umweltverträglichkeitsstudien sowie Bau- 

und Betriebsmonitoring für Offshore-Windparks 

durchgeführt werden. Seit 2009 wird in der deut-

schen AWZ der Nordsee ein Messnetz beste-

hend aus mehr als 20 Stationen für die akusti-

sche Erfassung der Habitatnutzung des 

Schweinswals in der deutschen AWZ der Nord-

see mittels so genannte C-PODs im Auftrag von 

Windparkbetreibern betrieben. Das Stationsnetz 

liefert die bisher umfangreichsten und wertvolls-

ten Daten zur Habitatnutzung des Schweinswals 

in den Gebieten der deutschen AWZ der Nord-

see. Akustische Daten mittels CPODs werden 

zusätzlich im Rahmen des Bau- und Be-

triebsmonitoring von einzelnen Vorhaben erho-

ben. 

Seit 2013 durch die Umstellung der Erfassungs-

methoden nach StUK4 (BSH, 2013) von obser-

ver-basierten Erfassung vom Flugzeug aus auf 

digitale Erfassung mittels Videotechnik oder 

Photographie werden große Cluster Im Rahmen 

des Monitorings von Offshore Windparks unter-

sucht. Diese sogenannten Clusteruntersuchun-

gen decken ein Großteil der deutschen AWZ ab, 

insbesondere auch wertvolle Habitate des 

Schweinswals sowie alle Gebiete mit Offshore-

Windenergienutzung.  

Zusätzlich werden seit 2008 regelmäßig Unter-

suchungen für das Monitoring der Natura2000-

Gebiete im Auftrag des BfN durchgeführt (Moni-

toringberichte im Auftrag des BfN 2008, 2009, 

2011, 2012, 2013, 2016). Daten werden auch im 
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Rahmen von Forschungsvorhaben, die spezielle 

Fragestellungen untersuchen, erhoben. 

Die aktuellen Erkenntnisse beziehen sich auf un-

terschiedlichen räumlichen Ebenen:  

 gesamte Nordsee und angrenzende Ge-

wässern: großräumige Untersuchungen im 

Rahmen der SCANS I, II und III aus den 

Jahren 1994, 2005 und 2016, 

 Natura2000-Gebiete in der deutschen AWZ: 

Monitoring im Auftrag des BfN seit 2008 und 

andauernd, 

 Teilbereiche der deutschen AWZ und des 

Küstenmeers: Forschungsvorhaben mit un-

terschiedlichen Schwerpunkten (u. a. MI-

NOS, MINOSplus (2002 – 2006), StUKplus 

(2008 – 2012), Unterwassercluster (im Auf-

trag des BfN). 

 Untersuchungen zur Erfüllung der Anforde-

rungen aus dem UVPG im Rahmen von Ge-

nehmigungs- und Planfeststellungsverfah-

ren des BSH sowie Im Rahmen der Überwa-

chung von Bau- und Betriebsphase von 

Offshore Windparks seit 2001 und andau-

ernd. Während der Basisaufnahmen von 

2001 bis 2013 wurden mehrheitlich konkrete 

Gebiete mit geplanten Offshore Windparks 

zeitlich hochaufgelöst untersucht. Seit 2014 

wurden diese Gebiete so vergrößert und an-

gepasst, dass aktuell zeitlich hochaufge-

löste Daten für große Bereiche der deut-

schen AWZ vorliegen. 

Dem BSH liegen aktuelle Erkenntnisse zum Vor-

kommen mariner Säuger aus der Umgebung der 

Fläche N-3.8 aus dem Monitoring von Offshore-

Vorhaben in den Gebieten N-1, N-2 und N-3 (Un-

tersuchungscluster Nördlich Borkum 2013 - 

2019) vor. Die Ergebnisse aus Clusteruntersu-

chungen der Offshore-Windparks liefern um-

fangreiche räumlich und zeitlich hochaufgelöste 

Daten zum Vorkommen mariner Säuger. 

Kenntnislücken bestehen aktuell noch in Zusam-

menhang mit der Erforschung der biologischen 

Relevanz von Wirkungen der Offshore Wind-

parks auf marine Säuger in der deutschen AWZ 

und insbesondere auf die Schlüsselart 

Schweinswal.  Auch im Hinblick auf die Bewer-

tung von Wechselwirkungen sowie von mögli-

chen kumulativen Effekte besteht weiterhin Be-

darf an Überwachung und Wissensgenerierung. 

2.7.2 Räumliche Verteilung und zeitliche 

Variabilität 

Die hohe Mobilität mariner Säuger in Abhängig-

keit von besonderen Bedingungen der Mee-

resumwelt führt zu einer hohen räumlichen und 

zeitlichen Variabilität ihres Vorkommens. Neben 

der natürlichen Variabilität nehmen auch klima-

bedingte Veränderungen des marinen Ökosys-

tems sowie anthropogene Nutzungen Einfluss 

auf das Vorkommen mariner Säuger. Im Verlauf 

der Jahreszeiten variiert sowohl die Verteilung 

als auch die Abundanz der Tiere. Um Rück-

schlüsse über saisonale Verteilungsmuster und 

die Nutzung von Gebieten und Flächen, Effekte 

der saisonalen und interannuellen Variabilität 

sowie Einflüsse anthropogener Nutzungen er-

kennen zu können, sind insbesondere großräu-

mige Langzeituntersuchungen in der deutschen 

AWZ erforderlich. 

2.7.2.1 Schweinswale 

Der Schweinswal (Phocoena phocoena) ist eine 

verbreitete Walart in den gemäßigten Gewäs-

sern von Nordatlantik und Nordpazifik sowie in 

einigen Nebenmeeren wie der Nordsee. Die Ver-

breitung des Schweinswals beschränkt sich auf-

grund seines Jagd- und Tauchverhaltens auf 

kontinentale Schelfmeere (READ 1999). Die 

Tiere sind extrem beweglich und können in kur-

zer Zeit große Strecken zurücklegen. Mit Hilfe 

von Satelliten-Telemetrie wurde festgestellt, 

dass Schweinswale innerhalb eines Tages bis 

zu 58 km zurücklegen können. Die markierten 

Tiere haben sich dabei in ihrer Wanderung sehr 

individuell verhalten. Zwischen den individuell 

ausgesuchten Aufenthaltsorten lagen dabei 
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Wanderungen von einigen Stunden bis hin zu ei-

nigen Tagen (READ & WESTGATE 1997). 

In der Nordsee ist der Schweinswal die am wei-

testen verbreitete Walart. Generell werden die in 

deutschen und benachbarten Gewässern der 

südlichen Nordsee vorkommenden Schweins-

wale einer einzigen Population zugeordnet (AS-

COBANS 2005).  

Den besten Überblick über das Vorkommen des 

Schweinswals in der gesamten Nordsee geben 

die großräumigen Erfassungen von Kleinwalen 

in nordeuropäischen Gewässern von 1994, 2005 

und 2016, die im Rahmen der SCANS-Erfassun-

gen (HAMMOND et al. 2002, HAMMOND & 

MACLEOD 2006, HAMMOND et al. 2017) durchge-

führt wurden. Die großräumigen SCANS-Erfas-

sungen ermöglichen die Abschätzung der Be-

standsgröße und der Bestandsentwicklung im 

gesamten Bereich der Nordsee, der zum Le-

bensraum der hochmobilen Tiere gehört ohne 

den Anspruch einer detaillierten Kartierung von 

marinen Säugern in Teilgebieten (saisonal, regi-

onal, kleinräumig) zu erheben. Die Abundanz 

der Schweinswale in der Nordsee im Jahr 1994 

wurde auf Basis der SCANS-I-Erfassung auf 

341.366 Tiere geschätzt. Im Jahr 2005 wurde im 

Rahmen der SCANS-II-Erfassung ein größeres 

Areal abgedeckt und demzufolge wurde eine 

größere Anzahl von 385.617 Tieren geschätzt. 

Allerdings betrug die Abundanz berechnet auf 

eine Fläche der gleichen Größe wie im Jahr 

1994 ca. 335.000 Tiere. Die neueste Erfassung 

in 2016 hat eine mittlere Abundanz von 345.373 

(minimale Abundanz 246.526, maximale A-

bundanz 495.752) Tiere in der Nordsee ergeben. 

Im Rahmen der statistischen Auswertung der 

Daten aus der SCANS-III wurden die Daten aus 

den SCANS I und II neu berechnet. Die Ergeb-

nisse der SCANS I, II und III lassen keinen ab-

nehmenden Trend in der Abundanz der 

Schweinswale zwischen 1994, 2005 und 2016 

erkennen (HAMMOND et al., 2017). Die regionale 

Verteilung in den Jahren 2005 und 2016 unter-

scheidet sich jedoch von der Verteilung im Jahr 

1994 insofern, als im Jahr 2005 mehr Tiere im 

Südwesten gezählt wurden als im Nordwesten 

(LIFE04NAT/GB/000245, Final Report, 2006) 

und in 2016 hohes Vorkommen im gesamten Be-

reich des englischen Kanals erfasst wurden. Die 

Ergebnisse aus der neusten SCANS-Untersu-

chung (SCANS III) lassen sich wie folgt zusam-

menfassen: Die errechnete Abundanz des 

Schweinswals in der Nordsee in 2016 liegt bei 

345,000 (CV = 0.18) Tieren und ist damit ver-

gleichbar zu der Abundanz in 2005 mit 355,000 

und in 1994 mit 289,000 (CV = 0.14) Tieren. Al-

lerdings wurde 2016 eine weitere Verlagerung 

der Bestände in Richtung der südöstlichen Küste 

von UK und des Ärmelkanals festgestellt. Diese 

Verlagerung führt dazu, dass die Bestände in 

deutschen Gewässern der Nordsee abnehmen 

(HAMMOND et al. 2017). Die statistische Model-

lierung der Ergebnisse aus der SCANS-III steht 

noch aus.  

Die in SCANS I, II und III errechnete Abundanz 

ist zudem vergleichbar mit dem statistischen 

Wert von 361,000 (CV 0.20) aus der Modellie-

rung der Daten aus den Jahren 2005 bis ein-

schließlich 2013 in Rahmen einer Studie (GILLES 

et al. 2016). Die Studie von GILLES et al. (2016) 

liefert einen sehr guten Überblick der saisonalen 

Verbreitungsmuster des Schweinswals in der 

Nordsee. Daten aus den Jahren 2005 bis ein-

schließlich 2013 aus dem UK, Belgien, Nieder-

lande, Deutschland und Dänemark wurden in 

der Studie zusammen betrachtet. Daten aus 

großräumigen und grenzübergreifenden visuel-

len Erfassungen, wie solche die im Rahmen der 

Projekte SCANS-II und Dogger Bank erhoben 

wurden sowie umfangreiche Daten aus kleinräu-

migeren nationalen Erfassungen (Monitoring, 

UVS) wurden validiert und saisonale habitatsbe-

zogene Verbreitungsmuster wurden prognosti-

ziert (GILLES et al. 2016). Die Ergebnisse der Ha-

bitatmodellierung konnten im Rahmen der Stu-

die unter Anwendung von Daten aus akusti-

schen Erfassungen verifiziert und bestätigt wer-

den. Diese Studie ist eine der ersten, die neben 

dynamischen hydrographischen Variablen, wie 
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Oberflächentemperatur, Salzgehalt und Chloro-

phyll auch die Verfügbarkeit der Nahrung, insbe-

sondere der Sandaale berücksichtigt. Die Nah-

rungsverfügbarkeit wurde dabei im Modell durch 

die Entfernung der Tiere zu bekannten Sandaal-

habitaten in der Nordsee abgebildet. Die Habi-

tatmodellierung hat insbesondere für das Früh-

jahr und den Sommer signifikant hohe Dichten 

im Bereich westlich der Doggerbank gezeigt. Die 

Studie kommt zum Ergebnis, dass die Verbrei-

tungsmuster des Schweinswals in der Nordsee 

auf die hohe räumliche und zeitliche Variabilität 

der hydrographischen Bedingungen, der Bildung 

von Fronten und der damit assoziierte Nah-

rungsverfügbarkeit hinweisen. 

Vorkommen des Schweinswals in der deut-
schen Nordsee 

Die Fläche N-3.8 des Gebiets N-3 (FEP, 2018) 

befindet sich im südlichen Bereich der deut-

schen AWZ und gehört zum Lebensraum des 

Schweinswals in der Nordsee. Gerade in den 

Sommermonaten werden der Bereich des Küs-

tenmeeres und der deutschen AWZ vor den 

nordfriesischen Inseln, insbesondere nördlich 

von Amrum und in der Nähe der dänischen 

Grenze, intensiv von Schweinswalen genutzt 

(SIEBERT et al. 2006). Zudem wird dort in den 

Sommermonaten stets das Vorkommen von Käl-

bern bestätigt. 

Die in großräumigem Maßstab durchgeführten 

Untersuchungen zur Verteilung und Abundanz 

von Schweinswalen und anderen marinen Säu-

getieren im Rahmen der Projekte MINOS und 

MINOSplus in den Jahren 2002 bis 2006 (SCHEI-

DAT et al. 2004, GILLES et al. 2006) geben einen 

Überblick für die deutschen Gewässer der Nord-

see. Anhand der Ergebnisse aus den MINOS-

Erfassungen (SCHEIDAT et al. 2004) wurde die A-

bundanz der Schweinswale in den deutschen 

Gewässern der Nordsee auf 34.381 Tiere im 

                                                

 

Jahr 2002 und auf 39.115 Tiere im Jahr 2003 ge-

schätzt. Neben der ausgeprägten zeitlichen Va-

riabilität ließ sich auch eine starke räumliche Va-

riabilität feststellen. Die saisonale Auswertung 

der Daten hat gezeigt, dass sich temporär, z. B. 

im Mai/Juni 2006, bis zu 51.551 Tiere in der 

deutschen AWZ der Nordsee aufgehalten haben 

können (GILLES et al. 2006). Seit 2008 wird die 

Abundanz des Schweinswals im Rahmen des 

Monitorings für die Natura2000-Gebiete ermit-

telt. Die Abundanz variiert zwar zwischen den 

Jahren, bleibt allerdings stets auf hohen Werten, 

insbesondere in den Sommermonaten und im 

Frühjahr. Im Mai 2012 wurde mit 68.739 Tieren, 

die bis dahin höchste in der deutschen Nordsee 

erfasste Abundanz ermittelt (GILLES et al. 2012). 

Eine aktuelle Auswertung der Daten aus dem 

Monitoring der Natura2000-Gebiete und aus 

Forschungsvorhaben hat die Hinweise aus der 

SCANS-III Studie bestätigt und gezeigt, dass 

sich in den letzten Jahren der Bestand des 

Schweinswals in der deutschen AWZ der Nord-

see verändert hat. Die Veränderungen des Be-

stands sind dabei im Bereich des Naturschutz-

gebietes „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche 

Bucht“ stärker ausgeprägt als in dem südlichen 

Bereich der deutschen AWZ (Gilles A. et al., 

2019). 

Vorkommen in Naturschutzgebieten 

Auf Basis der Ergebnisse der MINOS- und EM-

SON1-Untersuchungen wurden in der deut-

schen AWZ drei Gebiete definiert, die von be-

sonderer Bedeutung für Schweinswale sind. 

Diese wurden gemäß der FFH-RL als küsten-

ferne Schutzgebiete an die EU gemeldet und im 

November 2007 von der EU als Gebiete gemein-

schaftlicher Bedeutung (Site of Community Im-

portance – SCI): anerkannt: Doggerbank (DE 

1003-301), Borkum Riffgrund (DE 2104-301) 

und insbesondere Sylter Außenriff (DE 1209-

301). Seit 2017 haben die drei FFH-Gebiete in 
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der deutschen AWZ der Nordsee den Status von 

Naturschutzgebieten erhalten:  

 Verordnung über die Festsetzung des Na-

turschutzgebietes „Borkum Riffgrund“ 

(NSGBRgV), Bundesgesetzblatt I, I S. 

3395 vom 22.09.2017,  

 Verordnung über die Festsetzung des Na-

turschutzgebietes „Doggerbank“ (NSGD-

gbV), Bundesgesetzblatt I, I S. 3400 vom 

22.09.2017,  

 Verordnung über die Festsetzung des Na-

turschutzgebietes „Sylter Außenriff - Östli-

che Deutsche Bucht“ (NSGSylV), Bundes-

gesetzblatt I, I S. 3423 vom 22.09.2017. 

Das Naturschutzgebiet „Sylter Außenriff – Östli-

che Deutsche Bucht“ stellt dabei das Hauptver-

breitungsgebiet für Schweinswale in der AWZ 

dar. Hier werden häufig in den Sommermonaten 

die höchsten Dichten festgestellt. Das Natur-

schutzgebiet „Sylter Außenriff – Östliche Deut-

sche Bucht“ hat die Funktion eines Aufzuchtge-

bietes. In der Zeit vom 1. Mai und bis Ende Au-

gust werden im Bereich des Schutzgebietes 

„Sylter Außenriff - Östliche Deutsche Bucht“ 

hohe Kälberanteile erfasst.  

Dem Naturschutzgebiet „Borkum Riffgrund“ 

kommt im Frühjahr und teils in den ersten Som-

mermonaten eine hohe Bedeutung für 

Schweinswale zu. 

Ergebnisse aus dem Monitoring der Na-

tura2000-Gebiete als auch aus dem Monitoring 

von Offshore-Windparks haben bis 2013 ein ho-

hes Vorkommen des Schweinswals im Bereich 

der Schutzgebiete, insbesondere im Bereich des 

Sylter Außenriffs (Gilles et al., 2013). Aktuelle 

Erkenntnisse aus dem Monitoring der Na-

tura2000-Gebiete zeigen allerdings eine Verän-

derung der Bestände in der deutschen AWZ, die 

insbesondere auch das Naturschutzgebiet „Syl-

ter Außenriff –Östliche Deutsche Bucht“ betref-

fen (Gilles et al. 2019). 

Das BMU hat die Bedeutung des Bereichs des 

Naturschtzgebiets „Sylter Außenriff – Östliche 

Deutsche Bucht“ im Schallschutzkonzept für den 

Schweinswal anhand der Erkenntnisse heraus-

gehoben und ein Hauptkonzentrationsgebiet des 

Schweinswals in den Sommermonaten definiert 

(BMU 2013). 

Vorkommen in der Fläche N-3.8 

Informationen hinsichtlich des Vorkommens ma-

riner Säugetiere in Gebiet N-3 in dem sich die 

gegenständliche Fläche N-3.8 befindet liefern für 

den Zeitraum 2008 bis einschließlich 2012 die 

Untersuchungen im Rahmen des dritten Unter-

suchungsjahres, des Bau- und Betriebsmonito-

rings für das Testfeld „alpha ventus“ sowie die 

begleitende ökologische Forschung im Rahmen 

des Projektes „StUKplus“. Hierzu wurden um-

fangreiche flugzeug- und schiffsgestützte Erfas-

sungen mariner Säugetiere gemäß StUK im ge-

samten Bereich der deutschen AWZ zwischen 

den Verkehrstrennungsgebieten TGB und 

GBWA, in dem auch die Fläche N-3.8 liegt 

durchgeführt. Parallel zu den visuellen Erfassun-

gen fanden im Rahmen der Untersuchungen 

auch akustische Erfassungen von Schweinswa-

len mit Hilfe von akustischen Unterwasserdetek-

toren statt (ROSE et al. 2014, GILLES et al. 2014). 

Die Untersuchungen haben dabei alle drei Ge-

biete N-1, N-2 und N-3 abgedeckt. Die höchsten 

Dichten wurden dabei stets westlich der Gebiete 

N-2 und N-3 im Naturschutzgebiet „Borkum Riff-

grund“ festgestellt. Die höchste Dichte mit 2,58 

Ind./km2 im Rahmen der genannten Untersu-

chungen wurde dabei im Sommer 2010 festge-

stellt.. 

Seit 2013 und fortlaufend werden großräumig so 

genannte Cluster-Untersuchungen gemäß dem 

Standard des BSH für die Untersuchung der 

Auswirkungen von Offshore-Windenergieanla-

gen auf die Meeresumwelt (StUK4) im Bereich 

nördlich der ostfriesischen Inseln durchgeführt. 

Der gesamte Bereich der Gebiete N-1, N-2 und 

N-3, einschließlich der Fläche N-3.8 ist Teil des 

großen Untersuchungsgebiets des Clusters 

„nördlich Borkum“, in dem seit 2009 bis 2018 
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neun Windparks errichtet wurden und sechs da-

von sich bereits im regulären Betrieb befinden. 

Damit liegen aktuelle Daten zum Vorkommen 

mariner Säuger sowie zu möglichen Auswirkun-

gen aus Bau- und Betriebsphasen der bereits re-

alisierten Windparks im gesamten Bereich nörd-

lich Borkum vor. 

Die Ergebnisse aus allen Untersuchungen für 

das Cluster „Nördlich Borkum“ bzw. die Gebiete 

N-1, N-2 und N-3 zeigen, dass Schweinswale in 

diesem Bereich der deutschen AWZ ganzjährig 

in variierender Anzahl vorkommen. Höchste 

Dichten wurden stets im Frühjahr und in den ers-

ten Sommermonaten ermittelt. Im Rahmen der 

Clusteruntersuchungen „nördlich Borkum“ 

wurde die höchste Dichte des Schweinswals mit 

2,9 Ind./ km2 bis 2013 ebenfalls in den Sommer-

monaten festgestellt. Der Bereich nördlich 

Borkum und damit auch die Fläche N-3.8 werden 

in den Sommermonaten von Mutter-Kalb Paaren 

durchquert. 

Die Ergebnisse aus den Clusteruntersuchungen 

„nördlich Borkum“ haben inzwischen eine Verän-

derung des Vorkommens des Schweinswals seit 

2014 mit tendenziell geringere Dichten gezeigt 

(Krumpel et al., 2017, Krumpel et al., 2018, 

Krumpel et al., 2019).  Auch die Ergebnisse aus 

den Clusteruntersuchungen nördlich der Ver-

kehrstrennungsgebieten, nördlich Helgoland 

und nördlich Amrumbank deuten seit 2013 

mehrheitlich auf einen Trend zu geringeren 

Dichten des Schweinswals hin. Die Ergebnisse 

der Clusteruntersuchungen „nördlich Borkum“ 

fügen sich damit in das Gesamtbild der Verän-

derungen des Vorkommens des Schweinswals 

in der deutschen AWZ der Nordsee bzw. in der 

südlichen Nordsee ein. Verglichen zum Vorkom-

men des Schweinswals in anderen Bereichen 

der deutschen AWZ in der Nordsee sind jedoch 

die Veränderungen im Bereich nördlich Borkum 

am geringsten. Der gesamte Bereich nördlich 

Borkum mit dem Naturschutzgebiet „Borkum 

Riffgrund“ und die drei Gebiete für Offshore 

Windenergienutzung N-1, N-2 und N-3 weisen 

auch in den Jahren 2013 bis 2018 ein relativ ho-

hes und stabiles Vorkommen des Schweinwals 

auf.  

Die Daten aus der akustischen Erfassung des 

Schweinswals im Rahmen der Clusteruntersu-

chungen „nördlich Borkum“ zeigen ebenfalls 

eine kontinuierliche Nutzung des Bereichs durch 

Schweinswale, die ebenfalls im Frühjahr und im 

Sommer intensiver ausfällt. Die Ergebnisse aus 

visuellen und akustischen Erfassungen der 

Clusteruntersuchungen bestätigen außerdem 

eine höhere Abundanz und Nutzung durch 

Schweinswale des westlichen Bereichs des Un-

tersuchungsgebietes, insbesondere das FFH-

Gebiet „Borkum Riffgrund“. Die Abundanz des 

Schweinswals und Nutzung der Habitate nimmt 

im Bereich nördlich Borkum in östlicher Richtung 

hin ab, wobei gelegentlich hohe Dichten an ver-

schiedenen Teilbereiche angetroffen werden. 

Die Verteilungsmuster scheinen mit der Nah-

rungsverfügbarkeit zusammen zu hängen 

(Krumpel et al., 2017, Krumpel et al., 2018, 

Krumpel et al., 2019, Gilles et al., 2019) 

Die SCANS III hat im Rahmen der großräumigen 

Aufnahme von 2016 eine weitere Verlagerung 

des Bestands vom südöstlichen Bereich der 

Nordsee mehr zum südwestlichen Bereich in 

Richtung des Ärmelkanals hin (Hammond et al., 

2017). Eine erste Auswertung von Forschungs-

daten und Daten aus dem nationalen Monitoring 

der Naturschutzgebiete deutet ebenfalls auf eine 

Verlagerung des Bestands hin, wobei die Auto-

ren mehrere Faktoren als möglichen Grund der 

beobachteten Veränderung in Erwägung ziehen 

(Gilles et al., 2019).  

2.7.2.2 Seehunde und Kegelrobben 

Der Seehund ist die am weitesten verbreitete 

Robbenart des Nordatlantiks und kommt entlang 

der Küstenregionen in der gesamten Nordsee 

vor. Im gesamten Wattenmeer werden regelmä-

ßige Flugzählungen auf dem Höhepunkt des 

Haarwechsels im August durchgeführt. Im Jahr 

2005 wurden im gesamten Wattenmeer 14.275 
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Seehunde gezählt (ABT et al. 2005). Da sich im-

mer ein Teil der Tiere im Wasser befindet und 

nicht mitgezählt wird, gibt dies den Mindestbe-

stand wieder. 

Für das Vorkommen von Seehunden sind geeig-

nete ungestörte Liegeplätze von entscheidender 

Bedeutung. In der deutschen Nordsee werden 

vor allem Sandbänke als Ruheplätze genutzt 

(Schwarz & Heidemann, 1994). Telemetrische 

Untersuchungen zeigen, dass sich vor allem 

adulte Seehunde selten mehr als 50 km von ih-

ren angestammten Liegeplätzen entfernen (TOL-

LIT et al. 1998). Auf Nahrungsausflügen beträgt 

der Aktionsradius meist etwa 50 bis 70 km von 

den Ruheplätzen zu den Jagdgebieten (z. B. 

THOMPSON & MILLER 1990), wobei er im Watten-

meerbereich auch 100 km betragen kann (ORTH-

MANN 2000).  

Zählungen von Kegelrobben zur Zeit des Haar-

wechsels werden in der deutschen Nordsee bis-

lang nur gelegentlich durchgeführt. Im Jahr 2005 

wurden in Schleswig-Holstein zur Zeit des Haar-

wechsels 303 Tiere gezählt. Für Niedersachsen 

werden 100 Tiere geschätzt (AK SEEHUNDE 

2005). Diese Zahlen stellen nur eine Moment-

aufnahme dar.  

Es werden starke saisonale Fluktuationen be-

richtet (ABT et al. 2002, ABT 2004). Die in deut-

schen Gewässern beobachteten Zahlen müssen 

in einem erweiterten geografischen Kontext ge-

sehen werden, da Kegelrobben zum Teil sehr 

weite Wanderungen zwischen verschiedenen 

Ruheplätzen im gesamten Nordseeraum unter-

nehmen können (MCCONNELL et al. 1999). Die 

im Küstenmeer auf den Ruheplätzen beobachte-

ten Kegelrobben haben ihre Nahrungsgründe 

vermutlich zumindest teilweise in der AWZ.  

Die Clusteruntersuchungen „nördlich Borkum“ 

haben gezeigt, dass Kegelrobben und See-

hunde den gesamten Bereich in kleiner Anzahl 

und unregelmäßig nutzen. Ein Vergleich der mo-

natlichen Dichten aus dem Jahr 2018 mit denen 

der Vorjahre (2014-2017) zeigt, dass die Dichten 

in den einzelnen Monaten von Jahr zu Jahr stark 

schwanken können (Krumpel et al., 2019).  

Die Fläche N-3.8 wird ebenfalls von Robben in 

kleiner Anzahl und unregelmäßig genutzt 

2.7.3 Zustandseinschätzung des Schutzgu-

tes marine Säugetiere 

Die gute Datenlage, die bereits seit 2002 bis 

heute aufgebaut wurde erlaubt eine gute Ein-

schätzung der Bedeutung und des Zustandes 

der Umgebung der Fläche N-3.8 als Habitat für 

marine Säuger.  

2.7.3.1 Schutzstatus  

Schweinswale sind nach mehreren internationa-

len Schutzabkommen geschützt. Sie fallen unter 

den Schutzauftrag der europäischen FFH-RL 

(Richtlinie 92/43/EWG) zur Erhaltung der natür-

lichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen, nach der spezielle Gebiete 

zum Schutz der Art ausgewiesen werden. Der 

Schweinswal wird sowohl im Anhang II als auch 

im Anhang IV der FFH-RL aufgeführt. Er genießt 

als Anhang-IV-Art einen generellen strengen Ar-

tenschutz gemäß Art. 12 und 16 der FFH-RL. 

Weiterhin ist der Schweinswal im Anhang II des 

Übereinkommens zum Schutz wandernder wild-

lebender Tierarten (Bonner Konvention, CMS) 

aufgeführt. Unter der Schirmherrschaft von CMS 

wurde ferner das Schutzabkommen AS-

COBANS (Agreement on the Conservation of 

Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) 

beschlossen. 

Zusätzlich ist das Übereinkommen über die Er-

haltung der europäischen wildlebenden Pflan-

zen und Tiere und ihrer natürlichen Lebens-

räume (Berner Konvention) zu erwähnen, in de-

ren Anhang II der Schweinswal gelistet ist. In 

Deutschland wird der Schweinswal auch in der 

Roten Liste gefährdeter Tiere aufgeführt (Binot 

et al., 1998). Hier wurde er in die Gefährdungs-

kategorie 2 (stark gefährdet) eingestuft. 
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Kegelrobbe und Seehund werden auch im An-

hang II der FFH-RL aufgeführt. In der Roten 

Liste wurde auch die Kegelrobbe in die Gefähr-

dungskategorie 2 eingestuft. Der Seehund 

wurde in die Schutzkategorie 3 (gefährdet) ein-

gestuft. 

Zu den Schutzzwecken der Naturschutzgebiete 

in der deutschen AWZ der Nordsee gehören u.a. 

die Einhaltung und Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustands der Arten aus 

dem Anhang II der FFH-RL, insbesondere des 

Schweinswals, der Kegelrobbe und des See-

hunds sowie die Erhaltung ihrer Habitate 

(NSGBRgV, 2017. Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 

63, 3395). 

Die Erhaltung der für Schweinswale wichtigen 

Habitate gehört ebenfalls zu den formulierten Er-

haltungszielen des FFH-Gebietes „Nationalpark 

Niedersächsisches Wattenmeer“ (EU-Code: 

DE 2306-301) im Küstenmeer. 

2.7.3.2 Bewertung des Vorkommens 

Der Schweinswalbestand in der Nordsee hat im 

Laufe der letzten Jahrhunderte abgenommen. 

Die Situation des Schweinswals hat sich bereits 

in früheren Zeiten im Allgemeinen verschlech-

tert. In der Nordsee hat der Bestand vor allem 

aufgrund von Beifang, Verschmutzung, Lärm, 

Überfischung und Nahrungslimitierung abge-

nommen (ASCOBANS 2005 Allerdings fehlen 

konkrete Daten, um einen Trend zu berechnen, 

bzw. die Trendentwicklung prognostizieren zu 

können. Den besten Überblick über die Vertei-

lung der Schweinswale in der Nordsee liefert die 

Zusammenstellung aus dem “Atlas of the 

Cetacean Distribution in North-West European 

Waters“ (REID et al. 2003). Bei den Abundanz- 

oder Bestandsberechnungen anhand von Beflie-

gungen oder auch Ausfahrten geben die Autoren 

allerdings zu bedenken, dass die gelegentliche 

Sichtung einer großen Ansammlung (Gruppe) 

von Tieren innerhalb eines Gebietes, die in einer 

kurzen Zeit erfasst wird, zur Annahme von unre-

alistisch hohen relativen Dichten führen kann 

(REID et al. 2003). Das Erkennen von Vertei-

lungsmustern bzw. die Berechnung von Bestän-

den wird insbesondere durch die hohe Mobilität 

der Tiere erschwert. 

Der Bestand der Schweinswale in der gesamten 

Nordsee hat sich seit 1994 nicht wesentlich ver-

ändert, bzw. konnten zwischen Daten aus 

SCANS I, II und III keine signifikanten Unter-

schiede festgestellt werden (HAMMOND & 

MACLEOD 2006, HAMMOND et al. 2017). 

Die statistische Auswertung der Daten aus den 

großräumigen Erfassungen in Rahmen von For-

schungsvorhaben und seit 2008 in Rahmen des 

Monitorings der Natura2000-Gebiete im Auftrag 

des BfN hat für die Jahre 2002 bis 2012 auf eine 

deutlich signifikante Zunahme der Schweinswal-

dichten in der südlichen deutschen Nordsee hin-

gewiesen. Auch im Bereich des des Natur-

schutzgebietes „Sylter Außenriff – Östliche 

Deutsche Bucht“ hatte die Trendanalyse auf 

stabile Bestände im Sommer über die Jahre 

2002 bis 2012 hingewiesen (GILLES et al. 2013). 

Allerdings wurden im Rahmen einer aktuellen 

Analyse der Bestände bis einschließlich 2018 

Veränderungen festgestellt, die insbesondere 

den Bereich des Sylter Außenriffs betreffen 

(Gilles et al. 2019). 

Generell besteht nach wie vor ein Nord-Süd-

Dichtegradient des Schweinswalvorkommens 

vom nordfriesischen zum ostfriesischen Bereich 

hin. 

2.7.3.3 Bedeutung der Fläche N-3.8 für 

marine Säugetiere 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszu-

gehen, dass die deutsche AWZ von Schweins-

walen zum Durchqueren, Aufenthalt sowie auch 

als Nahrungs- und gebietsspezifisch als Auf-

zuchtgebiet genutzt wird. Aufgrund der vorlie-

genden Erkenntnisse kann eine mittlere bis ge-

bietsweise hohe Bedeutung der AWZ für 

Schweinswale abgeleitet werden. Die Nutzung 

der Habitate fällt in verschiedenen Bereichen der 

AWZ unterschiedlich aus. Marine Säugetiere 
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und natürlich auch der Schweinswal sind hoch-

mobile Arten, die auf Nahrungssuche große Are-

ale variabel in Abhängigkeit von den hydrogra-

phischen Bedingungen und das Nahrungsange-

bot nutzen. Eine Betrachtung der Bedeutung von 

einzelnen Flächen, wie z.B. die Flächen des 

Plans oder einzelne Windparkflächen ist daher 

wenig sinnvoll. Im Folgenden wird die Bedeu-

tung von Gebieten, die einer naturräumlichen 

Einheit gehören und die zusätzlich durch inten-

sive projektbezogenen Untersuchungen abge-

deckt wurden, gesondert abgeschätzt. 

Die Fläche N-3.8hat nach aktuellem Kenntnis-

stand eine mittlere bis – saisonal im Frühjahr – 

hohe Bedeutung für Schweinswale. 

Die Untersuchungen im Rahmen des Monito-

rings der Natura2000-Gebiete wie auch im Rah-

men der Clusteruntersuchungen ‚nördlich 

Borkum“ bestätigen stets ein deutlich höheres 

Vorkommen im Schutzgebiet „Borkum Riffgrund“ 

mit abnehmenden Dichten in östlicher Richtung, 

wo sich auch die Fläche N-3.8 befindet. 

 Die Fläche N-3.8 wird von Schweinswalen 

ganzjährig zum Durchqueren und Aufenthalt 

und wahrscheinlich als Nahrungsgrund ge-

nutzt. 

 Die Nutzung der Fläche durch Schweinswale 

ist im Frühjahr jedoch deutlich höher. 

 Die Nutzung der Fläche durch Schweinswale 

im Sommer ist meistens durchschnittlich ver-

glichen mit der Nutzung der Gewässer west-

lich von Sylt. 

 Die Sichtungen von Kälbern in dem Gebiet 

N-3 sind eher vereinzelt und unregelmäßig 

und schließen daher eine Nutzung als Auf-

zuchtgebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit 

aus. 

 Es gibt keine Hinweise auf eine kontinuierli-

che besondere Funktion des Gebiets N-3 

und somit auch der Fläche N-3.8 für 

Schweinswale. 

Für Kegelrobben und Seehunde hat das Gebiet 

N-3 und die Fläche N-3.8 eine geringe bis teil-

weise im südlichen Bereich mittlere Bedeutung. 

2.7.3.4 Vorbelastungen 

Vorbelastungen für den Bestand der Schweins-

wale in der Nordsee gehen von einer Vielzahl 

anthropogener Aktivitäten, von Veränderungen 

des marinen Ökosystems, Erkrankungen und 

zudem von Klimaänderungen aus. 

Vorbelastungen der marinen Säugetiere resul-

tieren aus der Fischerei, aus Angriffen von Del-

phinartigen, aus physiologischen Effekten auf 

die Reproduktion sowie aus Krankheiten, die 

möglicherweise mit hohen Schadstoffbelastun-

gen zusammenhängen können und aus Unter-

wasserlärm. Die größte Gefährdung geht für 

Schweinswalbestände in der Nordsee von der 

Fischerei aus, und zwar durch Beifang in Stell-

und Grundschleppnetzen, Dezimierung von 

Beutefischbeständen durch Überfischung und 

damit einhergehender Einschränkung der Nah-

rungsverfügbarkeit. Eine Analyse von Totfunden 

und Strandungen aus den Jahren 1991 bis 2010 

aus den britischen Inseln hat die Ursachen, wie 

folgt identifiziert: 23% infektiöse Erkrankungen, 

19 % Angriffe von Delphinen, 17 % Beifang, 15 

% Verhungern und 4% wurden lebend gestran-

det (Evans, P.G.H. (ed), 2020. European 

Whales, Dolphins and Porpoises. Marine Mam-

mal Conservation in Practice. Academic Press). 

Derzeitige anthropogene Nutzungen in der Um-

gebung der Fläche N-3.8 mit hohen Schallbelas-

tungen sind neben dem Schiffsverkehr auch 

seismische Erkundungen, sowie militärische 

Nutzungen bzw. Sprengung von nicht transport-

fähiger Munition. Gefährdungen können für ma-

rine Säuger während des Baus von Windparks 

und Konverterplattformen mit Tiefgründung, ins-

besondere durch Lärmemissionen während der 

Installation der Fundamente verursacht werden, 

wenn keine Verminderungs- oder Vermeidungs-

maßnahmen getroffen werden. 
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2.8 See- und Rastvögel 

Als Rastvögel gelten nach den „Qualitätsstan-

dards für den Gebrauch vogelkundlicher Daten 

in raumbedeutsamen Planungen“ (DEUTSCHE 

ORNITHOLOGEN-GESELLSCHAFT 1995) „Vögel, 

die sich in einem Gebiet außerhalb des Brutter-

ritoriums meist über einen längeren Zeitraum 

aufhalten, z.B. zur Mauser, Nahrungsaufnahme, 

Ruhe, Überwinterung“. Nahrungsgäste werden 

als Vögel definiert, „die regelmäßig im unter-

suchten Gebiet Nahrung suchen, nicht dort brü-

ten, aber in der weiteren Region brüten oder brü-

ten könnten“.  

Als Seevögel bezeichnet man Vogelarten, die 

mit ihrer Lebensweise überwiegend an das Meer 

gebunden sind und nur während kurzer Zeit zum 

Brutgeschäft an Land kommen. Hierzu zählen 

z.B. Eissturmvogel, Basstölpel und Alkenvögel 

(Trottellumme, Tordalk). Seeschwalben und Mö-

wen weisen hingegen eine zumeist küstennä-

here Verbreitung auf als Seevögel. 

2.8.1 Datenlage 

Für die Eignungsprüfung der Fläche N-3.8 hin-

sichtlich des Schutzgutes „See- und Rastvögel“ 

steht dem BSH eine umfassende Datengrund-

lage zur Verfügung. Diese setzt sich zum Groß-

teil aus den Ergebnissen und Erkenntnissen des 

betreiberseitig verpflichtenden Monitorings wäh-

rend der Bau- und Betriebsphase eines Offshore 

Windparks gemäß Standarduntersuchungskon-

zept (StUK 4) zusammen. Im Rahmen des Mo-

nitorings wird seit 2013 das See- und Rastvogel-

vorkommen für die Gebiete N-1, N-2 und N-3 

mittels schiffsgestützer und flugzeuggestützter 

(digitaler) Erfassungen für das Untersu-

chungscluster „Nördlich Borkum“ (UMBO) groß-

räumig untersucht. Die Erkenntnisse aus dem 

Monitoring eignen sich daher auch für die Be-

schreibung und Bewertung der See- und Rast-

vögel in der Umgebung der Fläche N-3.8 (IFAÖ 

et al. 2015a, IFAÖ et al. 2015b, IFAÖ et al. 2016, 

IFAÖ et al. 2017, IFAÖ et al. 2018, IFAÖ et al. 

2019). 

Darüber hinaus fanden im Rahmen des StUK-

plus Forschungsvorhabens „TESTBIRD“ zusätz-

liche Erfassungen des Testfelds „alpha ventus“ 

und einem weiträumig angelegtem Referenzge-

biet zwischen 2009 und 2013 statt, die den Fo-

kus auf mögliche Verhaltensreaktionen der See-

vögel gegenüber den Windenergieanlagen setz-

ten (MENDEL et al. 2015). 

Wichtige Informationen zum großräumigen See-

vogelaufkommen in der deutschen AWZ der 

Nordsee geben die im Auftrag des Bundesamtes 

für Naturschutz durchgeführten Untersuchungen 

der NATURA2000-Gebiete aus den vergange-

nen Jahren (z. B. MARKONES et al. 2015). Außer-

dem wird auf umfangreiche wissenschaftliche 

Fachliteratur und Auswertungen zu verschiede-

nen spzeifischen zurückgegriffen. 

 
Die vorliegende Datengrundlage kann daher ins-

gesamt als sehr gut eingeschätzt werden. Den-

noch sind folgenden Punkte zu berücksichtigen: 

 Die artspezifische Kollisionsgefahr für See-

vögel mit Offshore-Windenergieanlagen ist 

nur teilweise prognostizierbar und wird der-

zeit mit den Untersuchungen nach StUK4 in 

der Betriebsphase, aber auch in laufenden 

Forschungsvorhaben erfasst.  

 Verhaltensänderungen bzw. Gewöhnungs-

effekte störempfindlicher Arten an Nutzun-

gen in der deutschen AWZ werden erst seit 

der Inbetriebnahme der ersten großen, 

kommerziellen Windparks einschließlich der 

Konverterplattformen untersucht. Das Be-

triebsmonitoring dauert noch an. 

 Auswirkungen durch Störungen oder Habi-

tatverluste auf Populationsebene der Arten 

sind noch unzureichend bekannt und wer-

den erst anhand der nun erhobenen Daten 

untersucht.  
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2.8.2 Räumliche Verteilung, zeitliche Varia-

bilität und Abundanz von See- und 

Rastvögeln in der deutschen Nordsee 

Seevögel sind hoch mobil und dadurch während 

der Nahrungssuche in der Lage, große Areale 

abzusuchen bzw. artspezifisch Beuteorganis-

men wie Fische über weite Strecken zu verfol-

gen. Die hohe Mobilität – in Abhängigkeit von be-

sonderen Bedingungen der Meeresumwelt – 

führt zu einer hohen räumlichen wie zeitlichen 

Variabilität des Vorkommens von Seevögeln. 

Verteilung und Abundanz der Vögel variieren im 

Verlauf der Jahreszeiten.  

Die Verteilung der Seevögel in der Deutschen 

Bucht wird insbesondere von der Entfernung zur 

Küste oder den Brutgebieten, den hydrographi-

schen Bedingungen, der Wassertiefe, der Be-

schaffenheit des Bodens und dem Nahrungsan-

gebot bestimmt. Ferner wird das Vorkommen 

der Seevögel durch starke natürliche Ereignisse 

(z. B. Sturm) sowie anthropogene Faktoren wie 

Nähr- und Schadstoffeinträge, Schifffahrt und Fi-

scherei beeinflusst. Den Seevögeln als Konsu-

menten im oberen Bereich der Nahrungsketten 

dienen artspezifisch Fische, Makrozooplankton 

und Benthosorganismen als Nahrungsgrund-

lage. Sie sind damit direkt vom Vorkommen und 

der Qualität des Benthos, des Zooplanktons und 

der Fische abhängig. 

Einige Bereiche des deutschen Küstenmeeres 

und Teile der AWZ der Nordsee haben, wie eine 

Reihe von Studien zeigt, nicht nur national, son-

dern auch international für See- und Wasservö-

gel eine große Bedeutung und wurden sehr früh 

als Gebiete mit besonderer Bedeutung für See-

vögel, sogenannten „Important Bird Areas – 

IBA“, identifiziert (SKOV et al. 1995, HEATH & 

EVANS 2000). Hier ist insbesondere der Teilbe-

reich II des mit Verordnung vom 22.09.2017 fest-

gesetzten Naturschutzgebiets „Sylter Außenriff – 

Östliche „Deutsche Bucht“ zu nennen, der be-

reits mit Verordnung vom 15.09.2005 als Beson-

deres Schutzgebiet (BSG, englisch: Special Pro-

tected Area (SPA)) gemäß V-RL (79/409/EWG) 

ausgewiesen war. 

Hinsichtlich der Artengruppe Seetaucher wurde 

im Rahmen einer übergreifenden Auswertung 

und Bewertung vorhandener Datensätze ein 

Hauptkonzentrationsgebiet im Frühjahr in der 

Deutschen Bucht, westlich vor Sylt, identifiziert. 

Die Abgrenzung des Hauptkonzentrationsgebie-

tes wurde so gewählt, dass alle wichtigen und 

bekannten regelmäßigen Vorkommen enthalten 

sind (BMU 2009). 

In der AWZ der deutschen Nordsee gibt es 19 

Seevogelarten, die regelmäßig und in größeren 

Beständen als Rastvögel nachgewiesen wer-

den. Die folgende Tabelle 8 beinhaltet Bestands-

schätzungen für die wichtigsten Seevogelarten 

in der AWZ bzw. der gesamten deutschen Nord-

see in den jeweils vorkommensstärksten Jahres-

zeiten. Ausführliche Beschreibungen des saiso-

nalen und räumlichen Vorkommens der häufigs-

ten See- und Rastvogelarten sowie Arten von 

besonderer Bedeutung für das Naturschutzge-

biet „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ 

in der AWZ der Nordsee, sind den entsprechen-

den Kapiteln im Umweltbericht zum FEP  2019 

für die deutsche Nordsee zu entnehmen (BSH 

2019a). 
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Tabelle 8: Bestände der wichtigsten Rastvogelarten in der deutschen Nordsee und der AWZ in den 

vorkommensstärksten Jahreszeiten nach MENDEL et al. (2008). Frühjahrsbestände der Sterntaucher 

nach SCHWEMMER et al. (2019), Frühjahrsbestände der Prachttaucher nach GARTHE et al. (2015). 

Deutscher Name (wis-
senschaftlicher 

Name) 
Jahreszeit 

Bestand 
dt. Nordsee 

Bestand 
dt. AWZ 

Sterntaucher 
(Gavia stella) 

Winter 3.600 1.900 

Frühjahr 22.000 16.500 

Prachttaucher 
(Gavia arctica) 

Winter 300 170 

Frühjahr 1.600 1.200 

Basstölpel 
(Morus bassanus) 

Sommer 1.400 1.200 

Mantelmöwe 
(Larus marinus) 

Winter 15.500 9.000 

Herbst 16.500 9.500 

Heringsmöwe 
(Larus fuscus) 

Sommer 76.000 29.000 

Herbst 33.000 14.500 

Sturmmöwe 
(Larus canus) 

Winter 50.000 10.000 

Zwergmöwe 
(Hydrocoloeus minutus) 

Winter 1.100 450 

Dreizehenmöwe 
(Rissa tridactyla) 

Winter 14.000 11.000 

Sommer 20.000 8.500 

Brandseeschwalbe 
(Thalasseus sandvicen-
sis) 

Sommer 21.000 130 

Herbst 3.500 110 

Flussseeschwalbe 
(Sterna hirundo) 

Sommer 19.500 0 

Herbst 5.800 800 

Küstenseeschwalbe 
(Sterna paradisaea) 

Sommer 15.500 210 

Herbst 3.100 1.700 

Tordalk 
(Alca torda) 

Winter 7.500 4.500 

Frühjahr 850 800 

Trottellumme 
(Uria aalge) 

Winter 33.000 27.000 

Frühjahr 18.500 15.500 
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2.8.3 Vorkommen von See- und Rastvögeln 

in der Umgebung der Fläche N-3.8 

Die umfangreichen Untersuchungen von Seevö-

geln im Rahmen von Umweltverträglichkeitsstu-

dien und während der Bau- bzw. Betriebsphasen 

von Offshore- Windparks im Untersuchungsclus-

ter „Nördlich Borkum“ zeigen für die Umgebung 

der Fläche N-3.8 übereinstimmend, dass hier 

eine Seevogelgemeinschaft anzutreffen ist, wie 

sie für die vorherrschenden Wassertiefen und 

hydrographischen Bedingungen, die Entfernung 

von der Küste sowie für die ortsspezifischen Ein-

flüsse zu erwarten ist. 

Das Seevogelvorkommen wird von Möwen do-

miniert, die ganzjährig in der Umgebung der Flä-

che N-3.8 vorkommen. Zu den häufigsten Arten 

der zurückliegenden Untersuchungsjahre zähl-

ten dabei Heringsmöwe (Larus fuscus) und Drei-

zehenmöwe (Rissa tridactyla).  

Heringsmöwen kommen in der Umgebung der 

Fläche N-3.8 weiträumig vor, die Stärke ihres 

Vorkommens ist dabei saisonal unterschiedlich. 

In den Untersuchungsjahren 2013 – 2018 wur-

den die höchsten Dichten in den Sommermona-

ten ermittelt, wenn die Art flächendeckend in den 

Untersuchungsgebieten des Clusters „Nördlich 

Borkum“ vorkommt. Die bisher ermittelten maxi-

malen Dichten lagen bei 5,95 Ind./km2 im Juli 

2017 nach Schiffstransektuntersuchungen und 

3,86 Ind./km2 im Juli 2016 nach Flugtransektun-

tersuchungen. Die räumliche Verbreitung wird 

bei der Heringsmöwe, als prominentem Schiffs-

folger, häufig von fischereilicher Aktivität beein-

flusst und lässt daher kein spezifisches Vertei-

lungsmuster erkennen. In den vergangenen Jah-

ren lagen Verbreitungsschwerpunkte daher im 

nördlichen, südlichen oder östlichen Bereich des 

Untersuchungsgebiets und damit gelegentlich in 

der näheren Umgebung der Fläche N-3.8. He-

ringsmöwen werden auch regelmäßig in Wind-

parks gesichtet (IFAÖ et al. 2018, IFAÖ et al. 

2019, BIOCONSULT SH et al. 2015). 

Dreizehenmöwen sind nach beiden Untersu-

chungsmethoden die zweithäufigste Möwenart 

in den Untersuchungsgebieten des Clusters 

„Nördlich Borkum“. In den Untersuchungsjahren 

2013 – 2018 wurden, neben erhöhten Dichten in 

den Wintermonaten, die höchsten Dichten im 

April festgestellt. Sowohl nach Schiff- als auch 

nach digitaler Flugtransektuntersuchungen wur-

den die bisher höchsten Dichten im April 2016 

mit 0,77 Ind./km2 bzw. 1,38 Ind./km2 ermittelt 

(IfAÖ et al. 2019). Bei Betrachtung saisonaler 

Dichten wurden in der Mehrheit der Untersu-

chungsjahre bisher die höchten saisonalen Dich-

ten im Winter festgestellt, zum Beispiel im Winter 

2017/2018 mit 0,73 Ind./km2. Das räumliche Vor-

kommen erstreckt sich lückenhaft über die ge-

samten Untersuchungsgebiete des Clusters 

„Nördlich Borkum“, in den vergangenen Jahren 

zeichnete sich aber eine Tendenz zu höheren 

Vorkommen im Westen der Untersuchungsge-

biete und damit nicht in unmittelbarer Umgebung 

der Fläche N-3.8 ab (IfAÖ et al. 2018, IfAÖ et al. 

2019). 

Sturmmöwen (Larus canus), Silbermöwen (La-

rus argentatus) und Mantelmöwen (Larus mari-

nus) kommen ganzjährig, allerdings nur verein-

zelt in den Untersuchungsgebieten des Clusters 

„Nördlich Borkum“ vor. Die höchsten monatli-

chen Dichten wurden dabei für alle frei Arten je-

weils in den Wintermonaten ermittelt. Für die 

Sturmmöwe lag die maximale Dichte mir 2,06 

Ind./km2 nach Schiffstransektuntersuchung im 

Dezember 2018 ungewöhnlich hoch. In den vor-

herigen Untersuchungsjahren wurden max. mo-

natliche Dichten von 0,42 Ind./km2 ermittelt. Für 

alle drei Arten lagen die höchsten Dichten nach 

Flugtransektuntersuchungen im November 2014 

und betrugen für Sturmmöwen 1,44 Ind./km2, für 

Silbermöwen 1,26 Ind./km2 und Mantelmöwen 

0,17 Ind./km2 (IfAÖ et al. 2019). Die räumlichen 

Verteilungen aller drei Arten in den Untersu-

chungsgebieten des Clusters „Nördlich Borkum“ 

zeigten in den bisherigen Untersuchungen keine 

Schwerpunkte (IfAÖ et al. 2018, IfAÖ et al. 
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2019). Eine Präferenz für die nähere Umgebung 

der Fläche N-3.8 ist demnach nicht zu erkennen.  

Zwergmöwen (Hydrocoloeus minutus) sind in 

der Deutschen Bucht hauptsächlich als Durch-

zügler während ihres Heimzugs in die Brutge-

biete im östlichen Europa ab Ende März, sowie 

auf dem Wegzug in die Übeerwinterungsgebiete 

in Westeuropa ab Ende September anzutreffen 

(MENDEL et al. 2008). Dementsprechend wurden 

die höchsten monatlichen Dichten in den ver-

gangenen Untersuchungsjahren auch in den 

Frühjahrmonaten, hauptsächlich im Monat April, 

festgestellt. Die bisher höchsten ermittelten mo-

natlichen Dichten lagen bei 1,20 Ind./km2 im Ap-

ril 2017 nach Schiffstransektuntersuchungen 

und 1,92 Ind./km2 nach digitaler Flugtransekter-

fassung (IfAÖ et al. 2019). Die räumliche Vertei-

lung im Untersuchungsgebiet ließ bisher keine 

schwerpunktmäßigen Vorkommen erkennen. 

Seetaucher sind in der Deutschen Bucht von 

Herbst bis Frühjahr anzutreffen. Im Sommer sind 

sie zumeist gänzlich abwesend. Auf Grund der 

Ähnlichkeit von Sterntaucher (Gavia stellata) 

und Prachttaucher (Gavia arctica) werden die 

beiden Arten in weiteren Betrachtungen häufig 

als Seetaucher zusammengefasst. Aus dem An-

teil der tatsächlich bis auf Artniveau bestimmten 

Individuen ist allerdings eine dominante Häufig-

keit des Sterntauchers, oftmals mit über 90% im 

Vergleich zum Prachttaucher zu erkennen (Men-

del et al. 2008). In den bisherigen Untersuchu-

gen des Clusters „Nördlich Borkum“ (2013 – 

2018) traten die höchsten mittleren saisonalen 

Dichten mit 0,13 – 0,16 Ind./km2 sowohl bei 

Schiff- als auch bei Flugtransektuntersuchungen 

jeweils im Frühjahr auf (IFAÖ et al. 2015a, IFAÖ 

et al. 2015b, IFAÖ et al. 2018, IfAÖ et al. 2019). 

 

Die höchsten monatlichen Dichten nach Flug- 

und Schiffstransektuntersuchungen wurden da-

bei in allen bisherigen Untersuchungsjahren 

zum Cluster „Nördlich Borkum“ im Monat April 

ermittelt und lagen zumeist bei 0,20 – 0,46 

Ind./km2 (IFAÖ et al. 2015a, IFAÖ et al. 2015b, 

IFAÖ et al. 2018, IfAÖ et al. 2019). Ausnahmen 

bildeten die Flugtransektuntersuchungen im 

Februar 2017 mit einer höchsten monatlichen 

Dichte von 0,36 Ind./km2. Hierbei ist anzumer-

ken, dass das großräumige digitale Fluguntersu-

chungsgebiet auch küstennahe Bereich inner-

halb der 12-Seemeilenzone abdeckt, und somit 

dort das, sich im Winter aufbauende, küsten-

nahe Vorkommen von Seetauchern erfasst wird 

(IfAÖ et al. 2018). Deutliche Verbreitungs-

schwerpunkte waren in den vergangenen Unter-

suchungen nicht zu erkennen. Es zeigte sich 

aber gerade im artspezifischen Frühjahr eine 

Tendenz zum westlichen Bereich des Unter-

suchsungsgebiets „Nördlich Borkum“, sowie 

südlich in Küstennähe. Die nähere Umgebung 

der Fläche N-3.8 scheint für Seetaucher nach 

den Untersuchungen zum Cluster „Nördlich 

Borkum“ keine besondere Bedeutung zu haben 

(IFAÖ et al. 2015a, IFAÖ et al. 2015b, IFAÖ et al. 

2018, IfAÖ et al. 2019). 

 

Seeschwalben treten in der Umgebung der Flä-

che N-3.8 vor allem während des Heimzugs im 

Frühjahr auf. Im Sommer konzentriert sich ihr 

Vorkommen in küstennahen Gebieten in der 

Nähe der Brutkolonien im Wattenmeer. Wäh-

rend Seeschwalben im Herbst vereinzelt auf 

dem Wegzug im Offshore-Bereich beobachtet 

werden können, sind sie im Winter in der gesam-

ten deutschen Nordsee zumeist gar nicht anzu-

treffen (Mendel et al. 2008). Die höchsten mo-

natlichen Dichten, und damit auch die höchsten 

mittleren saisonalen Dichten, der Brandsee-

schwalbe (Thalasseus sandvicensis) wurden in 

bisherigen Untersuchungen stets im Frühjahr, 

während der Heimzugperiode in die Brutgebiete, 

festgestellt. In den zurückliegenden Untersu-

chungsjahren lag die höchste monatliche Dichte 

bei 0,40 Ind./km2 nach Schiffstransektuntersu-

chungen im April 2017. Nach Flugtransekterfas-

sung wurde die bisher höchste monatliche 

Dichte im Mai 2018 mit 0,73 Ind./km2 ermittelt 

(IfAÖ et al. 2019).  
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Für die häufig schlecht unterscheidbaren und 

daher oftmals zusammen erfassten Fluss- und 

Küstenseeschwalbe (Sterna hirundo, Sterna pa-

radisaea) lagen die bisher höchsten monatlichen 

Dichten bei 0,28 Ind./km2 im Mai 2017 (Schiffs-

transektuntersuchung) bzw. 0,97 Ind./km2 im Ap-

ril 2014 (Flugtransektuntersuchung). Eindeutige 

Verbreitungsschwerpunkte, vor allem in der nä-

heren Umgebung der Fläche N-3.8, wurden in 

den bisherigen Erfassungen nicht festgestellt 

(IFAÖ et al. 2015a, IFAÖ et al. 2015b, IFAÖ et al. 

2018, IFAÖ et al. 2019).  

 

Nach den bisherigen See- und Rastvogelerfas-

sungen im Untersuchungscluster „Nördlich 

Borkum“ ist die Artengruppe Alkenvögel die 

zweithäufigste Seevogelgruppe. Besonders tra-

ten hierbei Trottellumme (Uria algae) und 

Tordalk (Alca torda) hervor. Auf Grund der rela-

tiven Ähnlichkeit der beiden obengenannten Ar-

ten aus zunehmender Entfernung, sowie ihrer 

stark überlappenden Habitatansprüche und 

Nahrungsräume wird ein oftmals relativ großer 

Anteil Alkenvögel nicht auf Artniveau bestimmt. 

Die Datenauswertung erfolgt daher häufig für 

beide Arten zusammen. Basierend auf den tat-

sächlich bis auf Artniveau bestimmten Indivi-

duen wird eine Dominanz der Trottellumme in 

dieser Gruppe allerdings deutlich. In den zurück-

liegenden Untersuchungen waren Trottellum-

men nach Heringsmöwen die zweithäufigste Art 

im Untersuchungscluster „Nördlich Borkum“. In 

den Untersuchungsjahren 2017 und 2018 lagen 

die höchsten monatlichen Dichten für Trottellum-

men nach Schiffsuntersuchungen bei 5,35 

Ind./km2 (Januar 2017) bzw. 3,16 Ind./km2 (Mai 

2018) und 1,15 Ind./km2 (Februar 2017) bzw. 

1,72 Ind./km2 (April 2018) nach Fluguntersu-

chungen.  

 

Für Trottellummen lagen die höchsten Dichten 

nach Schiffsuntersuchungen bei 1,60 Ind./km2  

(April 2017) bzw. 2,16 Ind./km2 (Januar 2018) 

und 0,83 Ind./km2 (November 2017) bzw. 2,20 

Ind./km2 (Februar 2018) nach Fluguntersuchun-

gen. Die höchsten Dichten lagen damit im Win-

ter. bzw. Frühjahr/Frühsommer (IfAÖ et al. 2018, 

IfAÖ et al. 2019). Diese Ergebnisse ordnen sich 

gut in die Erkenntnisse der Vorjahre ein (IFAÖ et 

al. 2017, IFAÖ et al. 2016). Die räumliche Vertei-

lung beider Arten zeigte bisher zwar ein großräu-

miges Vorkommen in den Untersuchungsgebie-

ten zum Cluster „Nördlich Borkum“, allerdings 

ließen vor allem die Jahre 2017 und 2018 eine 

leichte Tendenz für die westlichen Bereiche des 

Clusters erkennen. Dies bedeutet für die direkte 

Umgebung der Fläche N-3.8, dass hier keine 

schwerpunktmäßige Verteilung zu erkennen war 

(IFAÖ et al. 2018, IFAÖ et al. 2019). 

 

Basstölpel (Sula bassana) kommen im Untersu-

chungsgebiet, sowie in der gesamten Deutschen 

Bucht ganzjährig vor. Die bisher höchsten mo-

natlichen Dichten wurden im April 2018 mit 1,85 

Ind./km2 (Schiffsuntersuchungen) und April 2016 

mit 0,55 Ind./km2 (Fluguntersuchungen) ermit-

telt. Interannuelle Unterschiede sind für eine 

hochmobile Art wie den Basstölpel nicht unge-

wöhnlich. Verbreitungsschwerpunkte waren bis-

her im vorkommenstarken Frühjahr zumeist im 

westlichen Bereich des Clusters „Nördlich 

Borkum“ zu erkennen (IFAÖ et al. 2019, IFAÖ et 

al. 2018, IFAÖ et al. 2017). In den übrigen Jah-

reszeiten zeigten Basstölpel eine großräumige, 

wenngleich lückenhafte Verteilung. Eine Präfe-

renz für die unmittelbare Umgebung der Fläche 

N-3.8 ergibt somit aus den bisherigen Untersu-

chungen nicht. 

 

Eissturmvögel (Fulmarus glacialis) sind eine ty-

pische Hochseevogelart. Sein Verbreitungs-

schwerpunkt richtet sich stark nach den hydro-

graphischen Eigenschaften des Nordseewas-

sers und konzentriert sich daher hauptsächlich 

auf Gebiete jenseits der 30m- Tiefenlinie (MEN-

DEL et al. 2008, CAMPHUYSEN & GARTHE 1997). 

In den Untersuchungen der vergangenen Jahre 

wurden daher nur vereinzelt einzelne Eissturm-
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vögel im Untersuchungsgebiet beobachtet. Da-

bei konnten weder zeitliche noch räumliche 

Schwerpunkte identifiziert werden (IFAÖ et al. 

2019, IFAÖ et al. 2018, IFAÖ et al. 2017). 

 

Auf Grund der Wassertiefe von 23 - 29 m kom-

men Meeresenten in diesem Bereich der Deut-

schen Bucht als Rastvögel nur vereinzelt vor. 

Ihre Verbreitung konzentriert sich in küstenna-

hen bzw. flacheren Offshore-Gebieten (MENDEL 

et al. 2008). Deutlich wird dies an den für Trau-

erente (Melanitta nigra) ermittelten Dichten auf 

Basis der Schifftransektuntersuchungen im Ver-

gleich zu den Dichten auf Basis der Flugtran-

sektuntersuchungen, deren Gebiet sich bis ins 

Küstenmeer erstreckt. Die bisher höchste mo-

natliche Dichte nach Schiffstransektuntersu-

chung wurde im Juli 2017 mit 0,33 Ind./km2 er-

mittelt. Die bisher höchste monatliche Dichte 

nach Flugtransektuntersuchungen lag hingegen 

im März 2017 bei 9,94 Ind./km2 (IfAÖ et al. 

2019). Das starke Vorkommen von Trauerenten 

konzentriert sich auf die flacherenküstennahen 

Bereiche des Fluguntersuchungsgebiets weiter 

südlich der Fläche N-3.8.  Verbreitungsschwer-

punkte in den tieferen Bereichen in der Umge-

bung der Fläche N-3.8 waren bisher für tau-

chende Meeresenten, und die Trauerente im 

speziellen, nicht zu erkennen (IFAÖ et al. 2019, 

IFAÖ et al. 2018, IFAÖ et al. 2017). 

Raubmöwen, vor allem die Arten Spatelraub-

möwe (Stercorarius pomarinus) und Skua (Ster-

corarius skua), wurden in den vergangenen Un-

tersuchungsjahren (2013 – 2018) nur selten in 

den Untersuchungsgebieten gesichtet. Nach 

Schiffstransektuntersuchungen wurden jährlich 

7 (2015, 2016, 2018) bis maximal 17 (2013) 

Skua, Spatelraubmöwen und unbestimmte 

Raubmöwen gesichtet. Nach Flugtransektunter-

suchungen waren es zwei (2013, 2015, 2016, 

2018) bis 12 Individuen der genannten Arten 

bzw. unbestimmten Artgruppe (IFAÖ et al. 

2015a, IFAÖ et al. 2015b, IFAÖ et al. 2016, IFAÖ 

et al. 2017, IFAÖ et al. 2018, IfAÖ et al. 2019).  

2.8.4 Zustandseinschätzung des Schutz-

guts See- und Rastvögel  

Der hohe Untersuchungsaufwand der vergange-

nen Jahre erlaubt eine gute Einschätzung der 

Bedeutung und des Zustandes der Umgebung 

der Fläche N-3.8 als Habitat für Seevögel.  

2.8.4.1 Schutzstatus 

Von den in der Umgebung der Fläche N-3-7 re-

gelmäßig, wenn auch teilweise in geringen Dich-

ten, beobachteten Seevogelarten werden, wie 

bereits erwähnt, Sterntaucher, Prachttaucher, 

Zwergmöwe und die drei Seeschwalbenarten 

Brand-, Fluss- und Küstenseeschwalbe im An-

hang I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt. 

Stern- und Prachttaucher sowie Zwergmöwe 

sind außerdem der SPEC-Kategorie 3 (nicht auf 

Europa begrenzt aber mit negativer Bestands-

entwicklung und ungünstigem Schutzstatus) zu-

geordnet. Sturmmöwe und Brandseeschwalbe 

gelten als „auf Europa konzentriert mit negativer 

Bestandsentwicklung und ungünstigem Schutz-

status“ (SPEC-Kategorie 2). Eissturmvögel gel-

ten nach dem gesamteuropäischen Gefähr-

dungsstatus (EUR-Gef.) als „stark gefährdet“ 

(EN – endangered). Dreizehenmöwe gelten 

nach dem aktuellen gesamteuropäischen Ge-

fährdungsstatus als „gefährdet“ (VU – vul-

nerable), Zwergmöwe, Silbermöwe, Trottel-

lumme und Tordalk sind als „potenziell gefähr-

det“ (NT – near threatened) eingestuft (BirdLife 

International 2015). Der Gefährdungsstatus in 

den 27 EU-Staaten (EU27-Gef.) gilt für Drei-

zehnmöwen als „stark gefährdet“ (EN – endan-

gered) und für Eissturmvogel und Silbermöwe 

als „gefährdet“ (VU – vulnerable) (BirdLife Inter-

national 2015). Für den Bewertungsaspekt 

Schutzstatus ergibt sich daher für die vorgefun-

dene Seevogelgemeinschaft in der Umgebung 

der Fläche N-3.8 eine mitunter mittlere bis hohe 

Bedeutung.  
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2.8.4.2 Bewertung des Vorkommens von 

Rast- und Seevögeln 

In der weiteren Umgebung der Fläche N-3.8 do-

minieren, wie unter Kapitel 2.8.3 beschrieben 

Möwen das Seevogelaufkommen. Dabei sind 

Heringsmöwen und Dreizehenmöwe die häu-

figsten zu beobachtenden Arten. Arten des An-

hangs I der V-RL, wie Seetaucher, Seeschwal-

ben und Zwergmöwe nutzen die Umgebung der 

Fläche N-3.8 als Nahrungsgrund nur durch-

schnittlich und überwiegend in den Zugzeiten. 

Für sie zählt dieser Bereich nicht zu den wertvol-

len Rasthabitaten bzw. bevorzugten Aufenthalts-

orten in der Deutschen Bucht. Das Hauptrastge-

biet der Seetaucher in der Deutschen Bucht be-

findet sich westlich vor Sylt.  

Auf Grund einer Wassertiefe von 23 - 29 m kom-

men in der Fläche N.3-7 nur sporadisch nah-

rungstauchende Arten wie Meeresenten vor. 

Weiterhin bevorzugen ausgesprochene Hoch-

seevogelarten wie der Eissturmvogel größere 

Tiefenbereiche zwischen 40 - 50 m, weshalb in 

dieser Fläche nur vereinzelt beobachtet wurde. 

Für die auf Helgoland brütenden Arten Basstöl-

pel, Trottellumme und Tordalk liegt die Fläche N-

3.8 mit einer Entfernung von < 40 km zur Insel 

außerhalb ihres Aktionsradius während der Brut-

zeit. Außerhalb der Brutzeit wurden Basstölpel 

nur vereinzelt beobachtet, Trottellummen hinge-

gen zählten zu den drei häufigsten Seevogelar-

ten.  

Nach aktuellem Kenntnissstand kann das Vor-

kommen von See- und Rastvögeln in der Fläche 

N-3.8 und ihrer Umgebung als durchschnittlich 

bewertet werden. 

2.8.4.3 Bewertung räumlicher Einheiten 

In der Umgebung der Fläche N-3.8 wurden typi-

sche Seevogelarten der AWZ der Nordsee fest-

gestellt (BSH 2019a), allerdings oftmals nur in 

geringeren Dichten. Dies ist hauptsächlich darin 

begründet, dass die Gebietseigenschaften nicht 

den artspezifisch bevorzugten Gegebenheiten 

einiger Seevogelarten entsprechen. Hochseevo-

gelarten wie Eissturmvogel und Basstölpel kom-

men nur vereinzelt in den Zugzeiten beobachtet. 

Für Brutvögel hat die Umgebung der Fläche N-

3.8 auf Grund zur Entfernung zu den Brutkolo-

nien an den Küsten bzw. auf Helgoland keine be-

sondere Bedeutung. Die Fläche N-3.8 liegt zu-

dem in einer Entfernung von über 40 km zum Vo-

gelschutzgebiet „Östliche Deutsche Bucht“ (Teil-

bereich II des Naturschutzgebietes „Sylter Au-

ßenriff – Östliche Deutsche Bucht“). Insgesamt 

wird die Funktion der Fläche N-3.8 und ihrer Um-

gebung mit mittel bewertet. 

2.8.4.4 Vorbelastungen 

Die Fläche N-3.8 liegt zwischen den beiden Ver-

kehrstrennungswegen Terschelling German 

Bight und German Bight Western Approach. Auf 

Grund der Nähe zu den zwei stark befahrenen 

Schifffahrtsrouten wird die Umgebung der Flä-

che N-3.8 hinsichtlich der Vorbelastung durch 

das erhöhte Verkehrsaufkommen beeinflusst. 

Zusätzlich beeinträchtigt massive Fischerei in 

der Nordsee die Verfügbarkeit von Nahrungsres-

sourcen, schädigt den Meeresboden durch 

Grundschleppnetzfischerei und stellt eine di-

rekte Gefahr durch das Aufstellen von Stellnet-

zen dar, in denen sich nach Nahrung tauchende 

Seevogelarten verfangen und verenden. Die Be-

lastungen durch Schifffahrt und Fischerei in der 

Umgebung der Fläche N-3.8 sind für Seevögel 

von mittlerer bis artspezifisch hoher Intensität. 

Darüber hinaus wurden in der unmittelbaren und 

mittelbaren Umgebung der Fläche N-3.8 bereits 

mehrere Windparkvorhaben realisiert. Seevögel 

sind als Teil des marinen Ökosystems auch Ge-

fährdungen ausgesetzt. Mit Veränderungen des 

Ökosystems sind ggf. Gefährdungen der Seevo-

gelbestände verbunden. Folgende Faktoren 

können Veränderungen des marinen Ökosys-

tems und damit auch bei Seevögeln verursa-

chen:  
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Klimaveränderungen:  

Mit den Veränderungen der Wassertemperatur 

gehen u. a. Veränderungen der Wasserzirkula-

tion, der Planktonverteilung und der Zusam-

mensetzung der Fischfauna einher. Plankton 

und Fischfauna dienen den Seevögeln als Nah-

rungsgrundlage. Aufgrund der Unsicherheit 

bzgl. der Effekte des Klimawandels auf die ein-

zelnen Ökosystem-Komponenten ist die Prog-

nose von Auswirkungen von Klimaveränderun-

gen auf Seevögel jedoch kaum möglich. 

Fischerei:  

Es ist davon auszugehen, dass die Fischerei er-

heblichen Einfluss auf die Zusammensetzung 

der Seevogelgemeinschaft in der AWZ, und da-

mit auch in der Umgebung der Fläche N-3.8, 

nimmt. Durch die Fischerei kann es zu einer Ver-

ringerung des Nahrungsangebots bis hin zur 

Nahrungslimitierung kommen. Selektiver Fang 

von Fischarten oder Fischgrößen kann zu Ver-

änderungen des Nahrungsangebots für Seevö-

gel führen. Durch fischereiliche Discards werden 

für einige Seevogelarten zusätzliche Nahrungs-

quellen angeboten. Der dadurch verursachte 

Trend zu mehr Vögeln (Herings-, Silber- und 

Sturmmöwe) wurde durch gezielte Untersuchun-

gen festgestellt (GARTHE et al. 2006). 

Schifffahrt:  

Der Schiffsverkehr hat eine Scheuchwirkung auf 

störempfindliche Arten, wie Seetaucher (MEN-

DEL et al. 2019, FLIESSBACH et al. 2019, BURGER 

et al. 2019) und schließt zudem das Risiko von 

Ölverschmutzungen ein  

Technische Bauwerke (Offshore-Windener-
gieanlagen, Plattformen):  

Technische Bauwerke können auf störempfindli-

che Arten ähnliche Auswirkungen haben wie der 

Schiffsverkehr. Hinzu kommt eine Erhöhung des 

Schiffsverkehrsaufkommens, z. B. durch Versor-

gungsfahrten. Zudem besteht eine Kollisionsge-

fahr mit solchen Bauwerken.  

Darüber hinaus können Gefährdungen für See-

vögel von Eutrophierung, Schadstoffanreiche-

rung in den marinen Nahrungsketten und im 

Wasser treibendem Müll, z. B. Teile von Fische-

reinetzen und Plastikteile, ausgehen. Auch Epi-

demien viralen oder bakteriellen Ursprungs stel-

len für die Bestände von Rast- und Seevögeln 

eine Gefährdung dar. 

Die Vorbelastungen der Fläche N-3.8 und ihrer 

Umgebung sind durch die beschriebenen Ein-

flüsse als „mittel“ zu bewerten. 

2.8.4.5 Fazit 

Nach aktuellem Kenntnisstand hat die Umge-

bung der Fläche N-3.8 insgesamt eine mittlere 

Bedeutung für rastende und nahrungssuchende 

Seevögel. 

2.9 Zugvögel 

Als Vogelzug bezeichnet man üblicherweise pe-

riodische Wanderungen zwischen dem Brutge-

biet und einem davon getrennten außerbrutzeit-

lichen Aufenthaltsbereich, der bei Vögeln höhe-

rer Breiten normalerweise das Winterquartier 

enthält. Da der Vogelzug jährlich stattfindet, wird 

er auch Jahreszug genannt und ist weltweit ver-

breitet. In diesem Zusammenhang spricht man 

auch von Zweiwegewanderern, die einen Hin- 

und Rückweg ziehen, oder von Jahresziehern, 

die alljährlich wandern. Häufig werden außer ei-

nem Ruheziel noch ein oder mehrere Zwischen-

ziele angesteuert, sei es für die Mauser, zum 

Aufsuchen günstiger Nahrungsgebiete oder aus 

anderen Gründen. Nach der Größe der zurück-

gelegten Entfernung und nach physiologischen 

Kriterien unterscheidet man Langstrecken- und 

Kurzstreckenzieher. 

2.9.1 Datenlage 

Für die Eignungsprüfung der Fläche N-3.8 hin-

sichtlich des Schutzgutes „Zugvögel“ steht dem 

BSH eine umfassende Datengrundlage zur Ver-

fügung. Diese setzt sich hauptsächlich aus den 
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Ergebnissen und Erkenntnissen des betreiber-

seitig verpflichtenden Monitorings während der 

Bau- und Betriebsphase von Offshore-Wind-

parkvorhaben gemäß Standarduntersuchungs-

konzept (StUK 4) zusammen. Im Rahmen des 

Monitorings wird seit 2013 der Vogelzug für die 

Gebiete N-1, N-2 und N-3 von der Forschungs-

plattform FINO 1 mittels Radaruntersuchungen, 

Sichtbeobachtungen und Nachtzugverhöre für 

das Untersuchungscluster „Nördlich Borkum“ 

(UMBO) untersucht. Die Erkenntnisse aus dem 

Monitoring eignen sich daher auch für die Be-

schreibung und Bewertung des Vogelzugs in der 

Umgebung der Fläche N-3.8 (AVITEC RESEARCH 

GBR 2015a, AVITEC RESEARCH GBR 2015b, 

AVITEC RESEARCH GBR 2016, AVITEC RESEARCH 

GBR 2017, AVITEC RESEARCH GBR 2018). 

Generell ist festzuhalten, dass die im StUK ge-

forderten Methoden jeweils nur Ausschnitte aus 

einem komplexen Zuggeschehen erfassen kön-

nen. Dabei liefern visuelle Beobachtungen Infor-

mationen über Art, Anzahl und Zugrichtung der 

Vögel am Tag; die Zughöhe ist hierbei jedoch 

schwer bestimmbar. Nächtliche Verhöre geben 

nur Auskunft über die rufenden Arten, wobei die 

Anzahl der Individuen unbestimmt bleibt. Radar-

erfassungen können zwar sichere Hinweise auf 

das Zuggeschehen geben, ermöglichen aber 

keine artspezifische Erfassung, keine Bestim-

mung der Anzahl von Tieren und erfassen das 

Zuggeschehen nur bis zu einer Höhe von 1000 

m, maximal 1.500 m.  

Im Zeitraum vor 2013 fanden umfangreiche For-

schungsvorhaben und weiterführende Untersu-

chungen im Rahmen von z.B. Umweltverträg-

lichkeitsuntersuchungen statt, die eine umfang-

reiche Grundlage zur Beschreibung des Vogel-

zugs vor Ausbau der Offshore-Windenergie im 

Bereich nördlich von Borkum bilden (z. B. 

OREJAS et al. 2005, HÜPPOP et al. 2009). 

Zur Einordnung des Vogelzugs im Bereich der 

Fläche N-3.8 zum gesamten Vogelzuggesche-

hen liegen zudem langjährige Datenreihen von 

verschiedenen Offshore- und Küstenstandorten 

vor (MÜLLER 1981, DIERSCHKE 2001, HÜPPOP & 

HÜPPOP 2002, HÜPPOP & HÜPPOP 2004, 

HÜPPOP et al. 2004, HÜPPOP et al. 2005).  

Die vorliegende Datengrundlage bildet insge-

samt eine ausreichende Grundlage für die Eig-

nungsprüfung der gegenständlichen Fläche N-

3.8. Auf Grund der erwähnten methodischen 

Einschränkungen und der generellen Schwierig-

keiten bei der Erfassung eines dynamischen 

Phänomens wie dem Vogelzug, bestehen hin-

sichtlich der folgenden Punkte weiterhin Kennt-

nislücken:  

 Ausreichende Erkenntnisse über die Aus-

wirkungen von Hochbauten im Offshore-Be-

reich fehlen in manchen Bereichen gegen-

wärtig noch. Erkenntnisse aus dem Küsten-

meer und an Land sind aufgrund der unter-

schiedlichen Bedingungen nur sehr einge-

schränkt übertragbar.  

 Die artspezifische Kollisionsgefahr für Zug-

vögel mit Offshore-Windenergieanlagen ist 

weitgehend unbekannt. 

 Mögliche Barrierewirkungen durch Offs-

hore-Windenergieanlagen auf artspezifi-

sche Zugrouten über das Meer sind weitge-

hend unerforscht. 

2.9.2 Vogelzug über der Deutschen Bucht - 

Räumliche Verteilung und zeitliche 

Variabilität von Zugvögeln 

Nach bisherigen Schätzungen ziehen alljährlich 

mehrere 10–100 Millionen Vögel über die Deut-

sche Bucht (EXO et al. 2003, HÜPPOP et al. 

2005). Den größten Anteil stellen Singvögel, de-

ren Mehrzahl die Nordsee nachts überquert 

(HÜPPOP et al. 2005, HÜPPOP et al.  2006). Die 

Masse der Vögel stammt aus Norwegen, Schwe-

den und Dänemark. Für Wasser- und Watvögel 

erstrecken sich die Brutareale hingegen weit 

nordöstlich in die Paläarktis und im Norden und 

Nordwesten nach Spitzbergen, Island und Grön-

land.  
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Die Deutsche Bucht liegt auf dem Zugweg zahl-

reicher Vogelarten. So wurden auf Helgoland 

von 1990 bis 2003 zwischen 226 und 257 (im 

Mittel 242) Arten pro Jahr festgestellt (nach 

DIERSCHKE et al. 1991–2004, zitiert in OREJAS et 

al. 2005). Hinzuzuziehen sind weitere Arten, die 

nachts ziehen, aber nicht oder selten rufen, wie 

z. B. der Trauerschnäpper (HÜPPOP et al. 2005). 

Bezieht man Seltenheiten mit ein, konnten auf 

Helgoland im Verlauf von mehreren Jahren ins-

gesamt mehr als 425 Zugvogelarten nachgewie-

sen werden (HÜPPOP et al. 2006). In größerer 

Entfernung zur Küste scheint die durchschnittli-

che Zugintensität und eventuell die Anzahl zie-

hender Arten abzunehmen (DIERSCHKE 2001). 

Nach bisherigen Erkenntnissen können Zugvo-

gelgeschehen allgemein grob in zwei Phäno-

mene aufgeteilt werden: den Breitfrontzug und 

den Zug entlang von Zugrouten. Bekannt ist, 

dass die meisten Zugvogelarten zumindest 

große Teile ihrer Durchzugsgebiete in breiter 

Front überfliegen.  

Nach KNUST et al. (2003) gilt dies auch für die 

Nord- und Ostsee. Insbesondere nachts zie-

hende Arten, die sich aufgrund der Dunkelheit 

nicht von geographischen Strukturen leiten las-

sen können, ziehen im Breitfrontzug über das 

Meer. 

Der Breitfrontzug ist für den Nacht-, aber auch 

für den Tagzug von Singvögeln typisch. Eine ak-

tuelle vorhabenübergreifende Auswertung aller 

Daten aus dem großräumigen Vogelzugmonito-

ring für Offshore-Windparkvorhaben zeigte für 

den nächtlichen, von Singvögeln dominierten, 

Vogelzug über der Nordsee einen eindeutigen 

Gradienten von abnehmenden Zugintensitäten 

mit größerer Entfernung zur Küste (WELCKER 

2019).  Für etliche primär am Tag ziehende Sing-

vögel ist nach Zugplanbeobachtungen auf Hel-

goland eine geringere Zugintensität zu verzeich-

nen als auf Sylt bzw. Wangerooge (HÜPPOP et 

al. 2009). Für den Limikolenzug bestätigen u. a. 

Radarerfassungen eine zum Offshore-Bereich 

hin abnehmende Intensität (DAVIDSE et al. 2000, 

LEOPOLD et al. 2004, HÜPPOP et al. 2006). Auch 

die vergleichenden Untersuchungen von 

DIERSCHKE (2001) des sichtbaren Tagzugs von 

Wat- und Wasservögeln zwischen Helgoland 

und der 72 km westlich von Sylt gelegenen (ehe-

maligen) Forschungsplattform Nordsee (FPN) 

deuten auf einen Gradienten zwischen der Küste 

und der offenen Nordsee hin. Bestätigt wird 

diese Annahme im BeoFINO-Abschlussbericht, 

denn die dargestellten Ergebnisse der Sichtbe-

obachtungen zeigen eine deutliche Konzentra-

tion der Wasservögel nahe der Küste. Nur we-

nige Vogelarten werden im Offshore-Bereich in 

gleichen bzw. größeren Individuenzahlen festge-

stellt (z. B. Sterntaucher, Kurzschnabelgans).  

Die folgende Abbildung 11 zeigt einen Detail-

ausschnitt zum Breitfrontzug über der südöstli-

chen Nordsee. Hier ist zu betonen, dass durch 

die Abstände der Linien einzelner Zugströme le-

diglich die Richtung eines Gradienten angedeu-

tet wird. Aus der Abbildung dürfen deshalb kei-

nesfalls Rückschlüsse zur Größenordnung der 

räumlichen Trends abgeleitet werden. Durch die 

Stärke der Linien werden Intensitätsunter-

schiede zwischen den Zugströmen ebenfalls nur 

qualitativ veranschaulicht. 

 

Abbildung 11: Schema zu Hauptzugwegen über der 

südöstlichen Nordsee (dargestellt für den Herbst aus 

HÜPPOP et al. 2005a) 

Der saisonale Nordost–Südwest- bzw. Süd-

west–Nordost-Zug dominiert nach bisherigem 
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Kenntnisstand weiträumig (Abbildung 11), wenn-

gleich gewisse Unterschiede in der Zugrichtung 

und im Grad der Küstenorientierung vorliegen 

können. Auch HÜPPOP et al. (2009) und AVITEC 

RESEARCH GBR (2015b) stellten bei ihren Unter-

suchungen mittels Radar auf der Forschungs-

plattform FINO1 im Herbst (Wegzug) eine ein-

deutige Hauptzugrichtung Südsüdwest fest. Im 

Frühjahr war zwar auch eine deutliche Richtung 

(Nordost) erkennbar, dies jedoch nur nachts, 

wenn keine nahrungssuchenden Vögel aktiv wa-

ren. 

Die saisonale Zugintensität ist eng mit den art- 

oder populationsspezifischen Lebenszyklen ver-

knüpft (z. B. BERTHOLD 2000). Neben diesen 

weitgehend endogen gesteuerten Jahresrhyth-

men in der Zugaktivität wird der konkrete Verlauf 

des Zuggeschehens vor allem durch die Wetter-

verhältnisse bestimmt. Wetterfaktoren beeinflus-

sen zudem, in welcher Höhe und mit welcher 

Geschwindigkeit die Tiere ziehen. Im Allgemei-

nen warten Vögel auf günstige Wetterbedingun-

gen (z. B. Rückenwind, kein Niederschlag, gute 

Sichtbedingungen) für ihren Zug, um ihn so im 

energetischen Sinne zu optimieren. Dadurch 

konzentriert sich der Vogelzug auf einzelne 

Tage bzw. Nächte jeweils im Herbst bzw. Früh-

jahr. Nach den Untersuchungsergebnissen ei-

nes F&E-Vorhabens zieht die Hälfte aller Vögel 

in nur 5 bis 10% aller Tage (KNUST et al. 2003).  

Ausführlichere Beschreibungen zum großräumi-

gen Vogelzuggeschehen über der Deutschen 

Bucht können dem Umweltbericht zum Flä-

chenentwicklungsplan 2019 für die deutsche 

Nordsee entnommen werden (BSH 2019a). 

2.9.3 Vogelzug in der Umgebung der Flä-

che N-3.8 

2.9.3.1 Artenspektrum 

Im Rahmen aktueller Untersuchungen zum 

Cluster „Nördlich Borkum“, in dem auch die ge-

genständliche Fläche N-3.8 liegt, wurden im 

Jahr 2017 insgesamt 53 Arten mittels Sichtbe-

obachtungen in der Hellphase und nächtlicher 

Zugruferfassungen nachgewiesen. In den Vor-

jahren wurden 62 (2015) bis 87 Arten (2013) 

festgestellt (AVITEC RESEARCH GBR 2018).   

In der Gesamtschau der Untersuchungsjahre 

2013 bis 2017 dominierten Möwen das Zugge-

schehen in der Hellphase und bildeten relative 

Anteile von 42 % im Herbst bis 45,7 % im Früh-

jahr aller notierten Zugvögel (n = 9.869 Indvidu-

en bzw. 8.390 Individuen). Unter den Möwen war 

die Heringsmöwe die häufigste Art über den Ge-

samtzeitraum, gefolgt von Zwergmöwe, Sturm-

möwe, Dreizehenmöwe und Lachmöwe in wech-

selnden Häufigkeiten.  

Zu den weiteren regelmäßig in der Umgebung 

der Fläche N-3.8 beobachteten Artgruppen bzw. 

Familien gehören Seeschwalben und Entenvö-

gel (Anatidae). Das Vorkommen ist allerdings in-

terannuell und saisonal sehr variabel.  

Brandseeschwalben stellten im Frühjahr 2017 

die zweithäufigste Art (71 Ind. von insgesamt 

758 beobachteten Vögel), im Herbst 2017 gab 

es allerdings keine Sichtungen. Insgesamt hatte 

die Artengruppe der Seeschwalben einen Anteil 

von 11 % der im Frühjahr bzw. 12 % der im 

Herbst beobachteten Vögel im Gesamtzeitraum 

2013 – 2017 (AVITEC RESEARCH GBR 2018). 

Die Familie der Entenvögel zeigte über die Jahre 

eine hohe Varibilität in ihrem Vorkommen. Über 

alle betrachteten Heimzugperioden hinweg han-

delte es sich bei mehr als jedem vierten Vogel 

um eine Gans (26 %). Beobachtungen von Gän-

sen fehlten im Frühjahr 2013 allerdings fast voll-

ständig (AVITEC RESEARCH GBR 2015a), im 

Frühjahr 2017 wurden nur wenige Gänse beo-

bachtet. Im Herbst handelte es sich im Zeitraum 

2013 – 2017 nur bei jedem zehnten Vogel um 

eine Gans. Zu den häufigeren Arten zählen 

Graugans, Ringelgans, Kurzschnabelgans und, 

bei den Enten, Trauerente (AVITEC RESEARCH 

GBR 2018).  

Häufigkeiten > 2% der gesamten Individuenzahl 

erreichten zudem noch Basstölpel, Kormorane 
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und Alkenvögel. Singvögel wurden in der Hell-

phase häufiger im Herbst beobachtet als im 

Frühjahr (AVITEC RESEARCH GBR 2018). 

In der Dunkelphase wurden 2013 - 2017 durch 

Zugruferfassung jahrweise fünf bis 17 Arten im 

Frühjahr, und acht bis 15 Arten im Herbst ermit-

telt. Der nächtliche Herbstzug wurde von Sing-

vögeln dominiert: auf 97 % der vogelpositiven 

Dateien waren Singvogelrufe enthalten. Über 

den gesamten Zeitraum dominierten Drosseln 

das erfasste Singvogelvorkommen. Zu den häu-

figsten Arten zählten Singdrossel, Rotdrossel 

und Wacholderdrossel. Feldlerche, Wiesenpie-

per, Star und Rotkehlchen wurden ebenfalls re-

gelmäßig und in höheren Zahlen erfasst. Nicht-

singvögel wurden im Herbst nur selten detektiert 

(3,1 %). Im Frühjahr kam es im Zeitraum 2013 – 

2017 häufiger zu Detektionen von Nichtsingvö-

gel. Hier dominierte vor allem die Sturmmöwe 

(AVITEC RESEARCH GBR 2018) 

2.9.3.2 Zugintensitäten, Zughöhen, Zu-

grichtung 

Die Vogelzugerfassungen von der FINO 1 im 

Rahmen der Untersuchungen zum Cluster 

„Nördlich Borkum“ ergaben für den Gesamtzeit-

raum 2013 – 2017, dass während der Zugperio-

den auf Basis ganzer Zugnächte bzw. –tage 

durchgängig Vogelzug detektiert wurde. 

Schwerpunkte des Vogelzuggeschehens ließen 

sich im Frühjahr in der ersten Aprilhälfte und im 

Herbst im Monat Oktober feststellen. Eine Be-

trachtung einzelner Erfassungsjahre lassen sai-

sonale und interannuelle Unterschiede erken-

nen. Über alle Jahre kam es zu Vogelzugereig-

nissen unterschiedlicher Stärke bis hin zu Mas-

senzug nach Definition des langjährigen stand-

ortspezifischen Maßstabs (AVITEC RESEARCH 

GBR 2018). 

Zugintensitäten 

Im Jahr 2017 wurden hochgerechnet auf die ge-

samte Frühjahrssaison tagsüber 94.333 Vogel-

bewegungen bzw. 94 Echos/h*km ermittelt. In 

der Nacht waren es im Frühjahr hochgerechtnet 

204.228 Vogelbewegungen bzw. 309 

Echos/h*km. Während des Herbstzugs wurden 

hochgerechnet 142.875 Vogelbewegungen bzw. 

111 Echos/h*km am Tag und 193.417 Vogel-be-

wegungen bzw. 187 Echos/h*km ermittelt 

(AVITEC RESEARCH GBR 2018). Verglichen mit 

dem Vorjahr 2016 lagen die hochgerechneten 

Vogelzugbewegungen im Frühjahr damit gerin-

ger (2016 Frühjahr Tag: 142.764,6 Vogelbewe-

gungen bzw. 121 Echos/h*km; 2016 Frühjahr 

Nacht: 265.039,5 Vogelbewegungen; 358 

Echos/h*km), im Herbst ordneten sich die Werte 

im Vergleich zum Vorjahr gut ein (2016 Herbst 

Tag: 127.648 Vogelbewegungen bzw. 129 

Echos/h*km; 2016 Herbst Nacht: 203.236 Vogel-

bewegungen; 217 Echos /h*km) (AVITEC RESE-

ARCH GBR 2017). 

Zugintensitäten von im Mittel über 1.000 

Echos/h*km wurden im Frühjahr 2017 nur in vier 

Nächten und tagsüber gar nicht überschritten. 

Ähnlich verhielt es sich im Herbst 2017 mit einer 

Überschreitung von 1.000 Echos/h*km in nur ei-

ner Nacht (AVITEC RESEARCH GBR 2018). Im 

Jahr 2016 kamen entsprechende Überschreitun-

gen nur in neun Nächten und an einem Tag im 

Frühjahr vor, im Herbst 2016 wurden Zuginten-

sitäten über 1.000 Echos/h*km nur in einer 

Nacht ermittelt (AVITEC RESEARCH GBR 2017). 

Eine Betrachtung des tageszeitlichen Vorkom-

mens von Vogelzug in der Umgebung der Fläche 

N-3.8 im Zeitraum 2013 - 2017 zeigt, dass zu al-

len Tageszeiten Vogelzug registriert wurde, der 

nächtliche Vogelzug allerdings überwog. Dabei 

war die Vogelzugaktivität im zweiten und dritten 

Nachtviertel am höchsten. In der Hellphase 

wurde im ersten Tagesviertel die stärkste Aktivi-

tät verzeichnet. Angesichts des zeitlichen Mus-

ters mit oft fließenden Übergängen zu vorange-

gangenem Nachtzug ist zu vermuten, dass die 

Zugaktivität im ersten Tageslichtviertel in beson-

derem Maße auf Vögel zurückzuführen ist, die 

mit Sonnenaufgang noch nicht wieder das Fest-

land erreicht haben (AVITEC RESEARCH GBR 

2018). 
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Zughöhen 

Eine Betrachtung der Flughöhen anhand von 

Vertikalradarerfassungen in den Zugperioden 

der Jahre 2013 – 2017 lässt erkennen, dass 

Zugvögel, innerhalb des Erfassungsbereichs bis 

1.000 m, überwiegend geringe Zughöhen bis 

wenige hundert Meter Höhe wählen.  

In der Einzelbetrachtung wurde während der 

Zugperioden 2017 20,9 % aller berechneten 

Zugbewegungen im Frühjahr (n = 298.562) bzw. 

43,0 % aller Zugbewegungen im Herbst (n = 

336.304) auf Höhen bis 100 m erfasst (AVITEC 

RESEARCH GBR 2018). Im Frühjahr zeigten sich 

dabei tageszeitliche Unterschiede in der Höhen-

verteilung. So entfielen tagsüber etwa 87,8 % al-

ler am Tag registrierten und errechneten Flug-

bewegungen auf Höhen bis 300 m. In der Dun-

kelphase betrug der Anteil nur 60,1 %, wobei le-

diglich 17,4 % aller Flugbewegungen auf Höhen 

bis 100 m registriert wurden. Für den Herbstzug 

2017 wurden vergleichbare tageszeit-liche Un-

terschiede nicht festgestellt. Insgesamt zeigte 

sich die stärkere Konzentration des Vogelzugs 

auf untere Höhenbereiche in der Hell-phase 

über alle Jahre (2013 – 2017) (AVITEC RESEARCH 

GBR 2018). 

Allgemein sind für Heim- und Wegzugperioden, 

sowie für Hell- und Dunkelphasen Abweichun-

gen von dem oben beschriebenen Höhenprofil 

an Zugtagen bzw. in Zugnächten mit besonders 

starker Vogelzugaktivität zu erkennen.  

Während der sehr starken Vogelzugnacht vom 

29./30.04 2017 wurden 81,8 % aller Vogelbewe-

gungen in Höhen von mehr als 500 m ermittelt 

(AVITEC RESEARCH GBR 2017). In der starken 

Vogelzugnacht 25./26.10. 2016 war der Höhen-

bereich oberhalb von 900 m bis 1.000 m der am 

stärksten beflogene, was nahelegt, dass Vogel-

zug in dieser Nacht unterschätzt wurde und ein 

hoher (aber unbekannter) Anteil ziehender Vö-

gel den Bereich der Radarmessung überflog. 

Auch in der sehr starken Vogelzugnacht 

09./10.11. vollzog sich Vogelzug vergleichs-

weise stark in größere Höhen verschoben 

(AVITEC RESEARCH GBR 2017). In ihren Gutach-

ten geht Avitec Research daher davon aus, dass 

mittels Vertikalradarerfassung in einem Erfas-

sungsbereich bis 1.000 m Höhe im Mittel we-

nigstens 2/3 des gesamten Vogelzuges regis-

triert werden. Das bedeutet, dass davon ausge-

gangen werden kann, dass sich ca. 1/3 des Vo-

gelzuggeschehens oberhalb des Erfassungsbe-

reiches standardmäßig zum Einsatz kommender 

Vertikalradare vollzieht. WELCKER (2019) stellte 

in einer vorhabenübergreifenden Auswertung 

von Monitoringdaten der Vogelzugerfassung 

fest, dass in Nächten stärkerer Vogelzugintensi-

tät das Zuggeschehen in größeren Höhen ver-

läuft. In starken Nächten können auch bimodale 

Flughö-henverteilungen beobachtet werden. So 

wurden in der Nacht vom 07./08.11 2017 38,3 % 

der Zugbewegungen auf Höhen bis 100 m und 

39,3 % zwischen 600 – 800 m ermittelt (AVITEC 

RESEARCH GBR 2018).  

Zugplanbeobachtungen geben, unter Artbezug, 

Aufschluss über die Zughöhenverteilung in den 

unteren 200 m in der Hellphase. Auf Basis dieser 

Erfassungen zeigt sich, dass der Vogelzug in der 

weiteren Umgebung der Fläche N-3.8 tagsüber 

in der Mehrheit auf den unteren 20 -50 m statt-

findet. Im Zeitraum 2013 – 2017 flogen in der 

Wegzugperiode mehr als 80 % aller registrierten 

Vögel auf Höhen bis 50 m. Im Frühjahr 2017 

wurden 70,5 % aller registrierten Vögel auf Hö-

henbereiche bis 20 m erfasst, 2016 waren es 85 

%. Im Herbst 2016 sowie 2017 flogen jeweils 75 

% aller registrierten Vögel bis 20 m Höhe 

(AVITEC RESEARCH GBR 2017, AVITEC RESE-

ARCH GBR 2018). 

Zugrichtung 

Die Zugrichtungen nach Horizontalradarerfas-

sung der Jahre 2014-2017 entsprachen im Früh-

jahr einem eindeutigen Nord-Ost-gerichteten 

Heimzug und einem Süd-West gerichteten Weg-

zug. Die Variabilität zwischen den einzelnen 

Jahren war sehr gering, im Vergleich einzelner 

Nächte konnte es allerdings zu Abweichungen 
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kommen. Unterschiede können sich aus Anpas-

sungen der Flugrichtung an die herrschenden 

Windverhältnisse ergeben, um auf diese Weise 

entweder von den lokal herrschenden Windbe-

dingungen profitieren oder aber zumindest ener-

getisch kostenintensive Effekte minimieren zu 

können. Weiterhin können sich voneinander ab-

weichende Hauptorientierungen bei Herkunft der 

beteiligten Durchzügler aus unterschiedlichen 

Aufbruchsregionen ergeben (AVITEC RESEARCH 

GBR 2018). 

2.9.4 Zustandseinschätzung und Bedeu-

tung der Fläche N-3.8 und ihrer Um-

gebung für den Vogelzug 

Die Zustandseinschätzung des Schutzgutes 

Zugvögel und die Bedeutung der Fläche N-3.8 

und ihrer Umgebung für den Vogelzug erfolgt an-

hand der nachfolgenden Bewertungskriterien: 

• Großräumige Bedeutung des Vogelzugs 

• Bewertung des Vorkommens 

• Seltenheit und Gefährdung 

• Vorbelastung 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich, so-

fern nicht anders angegeben, auf das Vogel-

zuggeschehen als Gesamteinheit.   

2.9.4.1 Großräumige Bedeutung des Vo-

gelzugs 

Spezielle Zugkorridore sind für keine Zugvogel-

tart im Bereich der AWZ der Nordsee erkenn-

bar.  Der Vogelzug verläuft in einem nicht näher 

abgrenzbaren Breitfrontenzug über die Nordsee 

mit einer Tendenz zur Küstenorientierung. Der 

Fläche N-3.8 und ihrer Umgebung nördlich der 

ostfriesischen Inseln kommt daher eine mittlere 

Bedeutung zu.  

 

 

 

 

2.9.4.2 Bewertung des Vorkommens 

In der Umgebung der Fläche N-3.8 tritt in den 

Zugzeiten kontinuierlich Vogelzug auf. Verein-

zelt kommt es zu sehr starkem Vogelzug („Mas-

senzug“) im standortspezifischen Maßstab. Die 

zeitweisen hohen Zugraten ordnen sich aller-

dings in das gesamte Vogelzuggeschehen über 

der Deutschen Bucht ein (siehe detailierte Aus-

führungen in BSH 2019a). Dem Zuggeschehen 

und dessen Intensität in der Umgebung der Flä-

che N-3.8 wird daher eine mittlere Bedeutung 

beigemessen. 

2.9.4.3 Seltenheit und Gefährdung 

In den Untersuchungsjahren 2013 – 2017 wur-

den jährlich, mittels Zugplanbeobachtungen und 

nächtlicher Zugruferfassung, 53 (2017) bis 87 

(2013) Arten festgestellt. Pro Zugperiode wur-

den dabei zwischen 5 (Herbst 2015 und 2016) 

und 12 (Frühjahr 2013) Arten des Anhang I der 

Vogelschutzrichtlinie erfasst. Zu den am häufigs-

ten erfassten Arten zählten Sterntaucher, 

Zwergmöwe, sowie Fluss-, Küsten- und Brand-

seeschwalbe. Seltener und nur in Form von ein-

zelnen Individuen wurden Prachttaucher, Rotmi-

lan, Weißwangengans, Fischadler, Lach-see-

schwalbe, Sumpfohreule, Merlin, Schwarz-

kopfmöwe, Singschwan, Schwarzmilan, Wan-

derfalke, Rohrweihe, Golgregenpfeifer, Pfuhl-

schnepfe, Eistaucher, Balearensturmtaucher, 

Sturmschwalbe, Wellenläufern und Heidelerche 

im Rahmen des Monitorings gemäß Standard-

untersuchungskonzept (StUK) beobachtet bzw. 

akustisch erfasst.  Angesichts der, in der Um-ge-

bung der Fläche N-3.8, erfassten Artenzahlen im 

Verhältnis zum Artenspektrum des Vogelzugs 

über der gesamten Deutschen Bucht (siehe Ka-

pitel2.9.2) wird die Artenzahl mit durchschnitt-

lcher und der Gefährdungsstatus mit überdurch-

schnittlich bewertet.  
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2.9.4.4 Vorbelastung 

Anthropogene Faktoren tragen in vielfältiger 

Weise zur Mortalität von Zugvögeln bei und kön-

nen in einem komplexen Zusammenwirken die 

Populationsgröße beeinflussen und das aktuelle 

Zuggeschehen bestimmen.  

Wesentliche anthropogene Faktoren, die die 

Mortalität von den Zugvögeln erhöhen, sind ak-

tive Jagd, Kollisionen mit anthropogenen Struk-

turen und, für Wasser- bzw. Seevögel, Umwelt-

verschmutzung durch Öl oder Chemikalien 

(CAMPHUYSEN et al. 1999). Die verschiedenen 

Faktoren wirken kumulativ, so dass die losge-

löste Bedeutung i. d. R. schwer zu ermitteln ist. 

Vor allem in Mittelmeerländern erfolgt immer 

noch ein statistisch unzureichend erfasster An-

teil der Jagd (HÜPPOP & HÜPPOP 2002). TUCKER 

& HEATH (1994) kommen zu dem Schluss, dass 

mehr als 30% der durch Bestandsrückgänge ge-

kennzeichneten europäischen Arten auch durch 

Jagd bedroht sind. 

Der Anteil auf Helgoland beringter Vögel und in-

direkt durch den Menschen getöteter Vögel ist in 

der Vergangenheit in allen Artengruppen und 

Fundregionen angestiegen, wobei vor allem Ge-

bäude- und Fahrzeuganflüge als Ursache her-

vortraten (HÜPPOP & HÜPPOP 2002). Erhebun-

gen von Kollisionsopfern an vier Leuchttürmen 

der Deutschen Bucht zeigen, dass Singvögel 

stark dominieren. Stare, Drosseln (Sing-, Rot-, 

Wacholderdrossel) und Amseln treten bei Tot-

funden besonders hervor. Ähnliche Befunde lie-

gen für FINO1 (HÜPPOP et al. 2009), die FPN 

(MÜLLER 1981) oder ehemalige Leuchttürme an 

der dänischen Westküste (HANSEN 1954) vor. 

Bei 36 von 159 Besuchen der Forschungsplatt-

form FINO1 mit Vogelkontrolle zwischen Okto-

ber 2003 und Dezember 2007 wurden insge-

samt 770 tote Vögel (35 Arten) gefunden. Am 

häufigsten waren Drosseln und Stare mit zusam-

men 85% vertreten. Die betroffenen Arten sind 

durch Nachtzug und relativ große Populationen 

charakterisiert. Auffällig ist, dass fast 50% der an 

FINO1 registrierten Kollisionen in nur zwei Näch-

ten erfolgten. In beiden Nächten herrschten süd-

östliche Winde, die den Zug über See gefördert 

haben könnten, und schlechte Sichtverhältnisse, 

was zu einer Verringerung der Flughöhe und zu 

einer verstärkten Anziehung durch die beleuch-

tete Plattform geführt haben könnte (HÜPPOP et 

al. 2009). Die Umgebung der Fläche N-3.8 ist 

teilweise bereits mit Windparks bebaut. 

Auch die globale Erwärmung und Klimaverän-

derungen haben messbare Auswirkungen auf 

den Vogelzug, z. B. durch Änderungen der Phä-

nologie bzw. veränderte Ankunfts- und Abzug-

zeiten, die aber artspezifisch und regional unter-

schiedlich ausgeprägt sind (vgl. BAIRLEIN & 

HÜPPOP 2004, CRICK 2004, BAIRLEIN & WINKEL 

2001). Auch konnten z. B. deutliche Beziehun-

gen zwischen großräumigen Klimazyk-len wie 

der Nordatlantischen Oszillation (NAO) und der 

Kondition auf dem Frühjahrszug gefangener 

Singvögel belegt werden (HÜPPOP & HÜPPOP 

2003). Der Klimawandel kann die Bedingungen 

in Brut-, Rast- und Wintergebieten oder das An-

gebot dieser Teillebensräume beeinflussen.  

Die Vorbelastungen werden insgesamt mit Mittel 

bis zeitweise hoch bewertet 

2.9.4.5 Fazit 

Insgesamt ergibt sich auf Basis der obenge-

nannten Kriterien und ihrer jeweiligen Bewertung 

für die Fläche N-3.8 und ihre Umgebung eine 

mittlere Bedeutung für den Vogelzug. 

2.10 Fledermäuse und Fledermaus-

zug 

Fledermäuse zeichnen sich durch eine sehr 

hohe Mobilität aus. Während Fledermäuse auf 

Nahrungssuche bis zu 60 km pro Tag zurückle-

gen können, liegen Nist- oder Sommerrastplätze 

und Überwinterungsgebiete mehrere hunderte 

Kilometer weit voneinander entfernt. Wanderbe-

wegungen von Fledermäusen auf der Suche 

nach ausgiebigen Nahrungsquellen und geeig-

neten Rastplätzen werden sehr häufig an Land 
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beobachtet, jedoch überwiegend aperiodisch. 

Zugbewegungen von Fledermäusen über der 

Nordsee sind bis heute allerdings wenig doku-

mentiert und weitgehend unerforscht. 

2.10.1 Datenlage 

Die Datengrundlage zum Fledermauszug über 

der Nordsee ist für eine detaillierte Beschreibung 

von Auftreten und Intensität von Fledermauszug 

im Offshore-Bereich allgemein und in der Umge-

bung der Fläche N-3.8 im speziellen nicht aus-

reichend. Im Folgenden wird auf allgemeine Li-

teratur zu Fledermäusen, Erkenntnissen aus 

systematischen Erfassungen auf Helgoland, so-

wie akustische Erfassungen von der For-

schungsplattform FINO1 und weitere Erkennt-

nisquellen Bezug genommen, um den aktuellen 

Kenntnisstand abzubilden. Angesichts des wei-

teren Kenntnisbedarf zum Fledermauszug über 

der Nordsee kann folgendes festgehalten wer-

den: 

 Es fehlen Kenntnisse über Qualität und 

Quantität wandernder Fledermauspopulati-

onen über die Nordsee. 

 Ausreichende Erkenntnisse über die Aus-

wirkungen von Hochbauten im Offshore-Be-

reich fehlen gegenwärtig noch. Erkennt-

nisse aus dem Küstenmeer und an Land 

sind aufgrund der unterschiedlichen Bedin-

gungen nur sehr eingeschränkt übertragbar.  

 Die artspezifische Kollisionsgefahr für Fle-

dermäuse mit Offshore-Windenergieanla-

gen ist weitgehend unbekannt. 

2.10.2 Räumliche Verteilung und Zustands-

einschätzung 

Fledermäuse zeichnen sich durch eine sehr 

hohe Mobilität aus. Wanderbewegungen von 

Fledermäusen auf der Suche nach ausgiebigen 

Nahrungsquellen und geeigneten Rastplätzen 

werden sehr häufig an Land beobachtet, jedoch 

überwiegend aperiodisch. Zugbewegungen fin-

den im Gegensatz zu unregelmäßigen Wander-

bewegungen periodisch, bzw. saisonal bedingt 

statt. Sowohl das Wander- als auch das Zugver-

halten der Fledermäuse gestalten sich sehr vari-

abel. Unterschiede können zum einen art- und 

geschlechtsspezifisch auftreten. Zum anderen 

können Wander- oder auch Zugbewegungen be-

reits innerhalb der Populationen einer Art sehr 

stark variieren. Aufgrund des Wanderverhaltens 

werden Fledermäuse in Kurzstrecken-, Mittel-

strecken- und Langstrecken-wandernde Arten 

unterschieden. 

Auf der Suche nach Nist-, Nahrungs- und Rast-

plätzen begeben sich Fledermäuse auf Kurz- 

und Mittelstreckenwanderungen. Für Mittelstre-

cken sind dabei Korridore entlang fließender Ge-

wässer, um Seen und Boddengewässer bekannt 

(BACH & MEYER-CORDS 2005). Langstrecken-

wanderungen sind bis heute allerdings weitge-

hend unerforscht. Zugrouten sind bei Fleder-

mäusen kaum beschrieben. Dies gilt insbeson-

dere für Zugbewegungen über das offene Meer. 

Im Gegensatz zum Vogelzug, der durch umfang-

reiche Studien belegt ist, bleibt der Zug von Fle-

dermäusen aufgrund des Fehlens von geeigne-

ten Methoden bzw. großangelegten speziellen 

Überwachungsprogrammen weitgehend uner-

forscht. 

Zu den langstreckenziehenden Arten gehören 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rau-

hautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zweifarb-

fledermaus (Verspertilia murinus) und Kleiner 

Abendsegler (Nyctalus leisleri). Für diese vier 

Arten werden regelmäßig Wanderungen über 

eine Entfernung von 1.500 bis 2.000 km nachge-

wiesen (TRESS et al. 2004, HUTTERER et al. 

2005). 

Langstrecken-Zugbewegungen werden zudem 

auch bei den Arten Mückenfledermaus (Pi-

pistrellus pygmaeus) und Zwergfledermaus (Pi-

pistrellus pipistrellus) vermutet (BACH & MEYER-

CORDS 2005). Einige langstreckenziehende Ar-

ten kommen in Deutschland und Anrainerstaa-

ten der Nordsee vor und wurden gelegentlich auf 

Inseln, Schiffen und Plattformen in der Nordsee 

angetroffen.  
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Ausgehend von den Beobachtungen von Fleder-

mäusen auf Helgoland wird die Anzahl der Fle-

dermäuse, die im Herbst von der dänischen 

Küste über die deutsche Nordsee ziehen, aller-

dings auf ca. 1.200 Individuen geschätzt (SKIBA 

2007). Eine Auswertung von Beobachtungen an 

Fledermäusen, die von Südwest-Jütland zur 

Nordsee wandern, kommt zur gleichen Einschät-

zung (SKIBA 2011). 

Sichtbeobachtungen, wie z. B. an der Küste oder 

auf Schiffen und Offshore-Plattformen liefern 

zwar erste Hinweise, sind jedoch kaum geeig-

net, das Zugverhalten der nachtaktiven und 

nachtziehenden Fledermäuse über das Meer 

vollständig zu erfassen. Die Erfassung von Ul-

traschallrufen der Fledermäuse durch geeignete 

Detektoren (sog. „Bat-Detektoren“) liefert an 

Land gute Ergebnisse über das Vorkommen und 

die Zugbewegungen von Fledermäusen (SKIBA 

2003). Die bisherigen Ergebnisse aus dem Ein-

satz von Bat-Detektoren in der Nordsee liefern 

allerdings lediglich erste Hinweise. Die akusti-

schen Erfassungen zum Fledermauszug über 

der Nordsee auf der Forschungsplattform FINO1 

ergaben im Zeitraum August 2004 bis Dezember 

2015 Detektionen von lediglich mindestens 28 

Individuen (HÜPPOP & HILL 2016).  

Bei der Erfassung von Fledermauszug über dem 

offenen Meer stellt sich, neben allgemeinem 

Auftreten, Artenzusammensetzung und Zugwe-

gen auch die Frage nach den Höhen in denen 

Fledermäuse ziehen, um ein mögliches Kollisi-

onsrisiko mit Offshore-Windparks abschätzen zu 

können. Die von HÜPPOP & HILL (2016) erfassten 

Individuen wurden standort- und methodenbe-

dingt zwischen 15 – 26 m bei mittlerer Meeres-

höhe erfasst, was den Bereich zwischen unterer 

Rotorblattspitze und Wasseroberfläche der 

Mehrheit der Windparks einschließt. BRABANT et 

al. (2018) untersuchten im Windpark Thornton 

Bank das Fledermausvorkommen mittels Bat-

Detektoren in 17 m und 94 m Höhe. Nur 10 % 

der insgesamt 98 Fledermausaufnahmen und 

damit signifikant weniger als auf 17 m wurden 

dabei in größerer Höhe aufgenommen.  

Einige Arten wie Rauhautfledermaus und Gro-

ßer Abendsegler sind im Anhang II des Überein-

kommens zum Schutz wandernder Tierarten 

(CMS) von 1979, „Bonner Abkommen“, aufge-

führt. In Deutschland sind insgesamt 25 Fleder-

mausarten heimisch. Davon werden in der gel-

tenden Roten Liste der Säugetiere (MEINIG et al. 

2008) zwei Arten der Kategorie „Gefährdung un-

bekannten Ausmaßes“, vier Arten der Kategorie 

„stark gefährdet“ und drei Arten der Kategorie 

„vom Aussterben bedroht“ zugeordnet. Die 

Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersii) 

gilt als „ausgestorben oder verschollen“. Von de-

nen in Deutschland bisher häufiger im Meeres- 

bzw. Küstenbereich festgestellten Arten steht 

der Große Abendsegler auf der Vorwarnliste, 

Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus gel-

ten als „ungefährdet“. Für eine Bewertung des 

Gefährdungsstatus des Kleinen Abendseglers 

wird die Datenlage als unzureichend einge-

schätzt.  

Die für die AWZ der Nordsee und den Bereich 

der Fläche N-3.8 vorliegenden Daten sind frag-

mentarisch und unzureichend, um Rückschlüsse 

auf Zugbewegungen von Fledermäusen ziehen 

zu können. Es ist anhand des vorhandenen Da-

tenmaterials nicht möglich, konkrete Erkennt-

nisse über ziehende Arten, Zugrichtungen, Zug-

höhen, Zugkorridore und mögliche Konzentrati-

onsbereiche zu gewinnen. Bisherige Erkennt-

nisse bestätigen lediglich, dass Fledermäuse, 

insbesondere Langstrecken-ziehende Arten, 

über die Nordsee fliegen. Vor diesem Hinter-

grund mangelt es derzeit an einer wissenschaft-

lich-fachlichen Grundlage, um das Vorkommen 

von Fledermäusen in der Umgebung der Fläche 

N-3.8 und dementsprechend den Zustand des 

Schutzgutes Fledermaus beschreiben und be-

werten zu können.   
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2.11 Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt (oder kurz: Biodiversität) 

umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und Le-

bensgemeinschaften, die Vielfalt an Arten sowie 

die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (Art. 2 

Convention on Biological Diversity, 1992). Im 

Blickpunkt der Öffentlichkeit steht die Artenviel-

falt. Die Artenvielfalt ist das Resultat einer seit 

über 3,5 Milliarden Jahren andauernden Evolu-

tion, eines dynamischen Prozesses von Aus-

sterbe- und Artentstehungsvorgängen. Von den 

etwa 1,7 Millionen Arten, die von der Wissen-

schaft bis heute beschrieben wurden, kommen 

etwa 250.000 im Meer vor, und obwohl es auf 

dem Land erheblich mehr Arten gibt als im Meer, 

so ist doch das Meer bezogen auf seine stam-

mesgeschichtliche Biodiversität umfassender 

und phylogenetisch höher entwickelt als das 

Land. Von den bekannten 33 Tierstämmen fin-

den wir 32 im Meer, davon sind sogar 15 aus-

schließlich marin (VON WESTERNHAGEN & DETH-

LEFSEN 2003).  

Die marine Diversität entzieht sich der direkten 

Beobachtung und ist deshalb schwer einzu-

schätzen. Für ihre Abschätzung müssen Hilfs-

mittel wie Netze, Reusen, Greifer, Fallen oder 

optische Registrierungsverfahren eingesetzt 

werden. Der Einsatz derartiger Geräte kann aber 

immer nur einen Ausschnitt des tatsächlichen 

Artenspektrums liefern, und zwar genau denjeni-

gen, der für das jeweilige Fanggerät spezifisch 

ist. Da die Nordsee als relativ flaches Randmeer 

leichter zugänglich ist als z. B. die Tiefsee, hat 

seit ca. 150 Jahren eine intensive Meeres- und 

Fischereiforschung stattgefunden, die zu einer 

Wissensvermehrung über ihre Tier- und Pflan-

zenwelt geführt hat. Hierdurch wird es möglich, 

auf Inventarlisten und Artenkataloge zurückzu-

greifen, um mögliche Veränderungen dokumen-

tieren zu können (VON WESTERNHAGEN & DETH-

LEFSEN 2003). Nach Ergebnissen des Conti-

nuous Plankton Recorders (CPR) sind derzeitig 

ca. 450 verschiedene Plankton-Taxa (Phyto- 

und Zooplankton) in der Nordsee identifiziert. 

Vom Makrozoobenthos sind insgesamt etwa 

1.500 marine Arten bekannt. Davon werden im 

deutschen Nordseebereich schätzungsweise 

800 gefunden (RACHOR et al. 1995). Nach YANG 

(1982) setzt sich die Fischfauna der Nordsee 

aus 224 Fisch- und Neunaugenarten zusam-

men. Für die deutsche Nordsee werden 189 Ar-

ten (FRICKE et al. 1995) angegeben. In der AWZ 

der Nordsee kommen 19 See- und Rastvogel re-

gelmäßig in größeren Beständen vor. Davon 

werden drei Arten im Anhang I der V-RL geführt.  

Hinsichtlich des derzeitigen Zustandes der biolo-

gischen Vielfalt in der Nordsee ist festzustellen, 

dass es zahllose Hinweise auf Veränderungen 

der Biodiversität und des Artengefüges in allen 

systematischen und trophischen Niveaus der 

Nordsee gibt. Die Veränderungen der biologi-

schen Vielfalt gehen im Wesentlichen auf 

menschliche Aktivitäten, wie Fischerei und Mee-

resverschmutzung, bzw. auf Klimaveränderun-

gen zurück. 

Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 

besitzen in diesem Zusammenhang eine wich-

tige Kontroll- und Warnfunktion, da sie den Zu-

stand der Bestände von Arten und Biotopen in 

einer Region aufzeigen. Anhand der Roten Lis-

ten ist festzustellen, dass 32,2% aller aktuell be-

werteten Makrozoobenthosarten in der Nord- 

und Ostsee (RACHOR et al. 2013) und 27,1% der 

in der Nordsee etablierten Fische und Neunau-

gen (THIEL et al. 2013, FREYHOF 2009) einer 

Rote-Liste-Kategorie zugeordnet werden. Die 

marinen Säuger bilden eine Artengruppe, in der 

aktuell alle Vertreter gefährdet sind, wobei der 

Große Tümmler sogar bereits aus dem Gebiet 

der deutschen Nordsee verschwunden ist (VON 

NORDHEIM et al. 2003). Von den 19 regelmäßig 

vorkommenden See- und Rastvögel sind drei Ar-

ten im Anhang I der V-RL gelistet. Allgemein sind 

gemäß V-RL alle wildlebenden heimischen Vo-

gelarten zu erhalten und damit zu schützen.  
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2.12 Luft 

Durch den Schiffsverkehr kommt es zum Aus-

stoß von Stickstoffoxiden, Schwefeldioxiden, 

Kohlendioxid und Rußpartikeln. Diese können 

die Luftqualität negativ beeinflussen und zu ei-

nem großen Teil als atmosphärische Deposition 

in das Meer eingetragen werden. Seit dem 1. Ja-

nuar 2015 gelten für die Schifffahrt in der Nord-

see als Emissionsüberwachungsgebiet, sog. 

„Sulphur Emission Control Area“ (SECA), stren-

gere Vorschriften. Schiffe dürfen dort gemäß An-

nex VI, Regel 14 MARPOL-Übereinkommen nur 

noch Schweröl mit einem maximalen Schwefel-

gehalt von 0,10% verwenden. Weltweit gilt der-

zeit noch ein Grenzwert von 3,50%. Laut Be-

schluss der Internationalen Seeschifffahrtsorga-

nisation (IMO) in 2016 soll dieser Grenzwert 

weltweit ab 2020 auf 0,50% gesenkt werden.  

Emissionen von Stickstoffoxiden sind für die 

Nordsee als zusätzliche Nährstoffbelastung be-

sonders relevant. Hierzu hat die IMO 2017 be-

schlossen, dass die Nordsee ab 2021 zur „Nitro-

gen Emission Control Area“ (NECA) erklärt wird. 

Die Verminderung des Eintrages von Stickstof-

foxid in die Ostseeregion durch die Maßnahme 

Nord- und Ostsee ECA wird insgesamt auf 

22.000 t geschätzt (European Monitoring and 

Evaluation Programme (EMEP 2016)). 

2.13 Klima 

Die deutsche Nordsee liegt in der gemäßigten 

Klimazone. Ein wichtiger Einflussfaktor ist war-

mes Atlantikwasser aus dem Nordatlantikstrom. 

Eine Vereisung kann im Küstenbereich vorkom-

men, ist aber selten und tritt nur im Abstand von 

mehreren Jahren auf. Unter den Klimaforschern 

besteht weitgehende Übereinstimmung darüber, 

dass das globale Klimasystem durch die zuneh-

mende Freisetzung von Treibhausgasen und 

Schadstoffen merkbar beeinflusst wird und erste 

Anzeichen davon bereits spürbar sind. 

Laut Berichten des Zwischenstaatlichen Aus-

schusses für Klimaänderungen (IPCC 2001, 

2007) sind als großräumige Folgen der Klimaän-

derungen auf die Ozeane der Anstieg der Mee-

resoberflächentemperatur und des durchschnitt-

lichen globalen Meeresspiegels zu erwarten. 

Viele Ökosysteme des Meeres reagieren emp-

findlich auf Klimaveränderungen. Auch auf die 

Nordsee wird die Erderwärmung voraussichtlich 

erheblichen Einfluss haben, sowohl durch einen 

Anstieg des Meeresspiegels als auch Verände-

rungen des Ökosystems. So breiten sich in den 

letzten Jahren vermehrt Arten aus, die bisher nur 

weiter südlich zu finden waren, ebenso wie sich 

die Lebensgewohnheiten alteingesessener Ar-

ten teils erheblich ändern. 

2.14 Landschaft 

Das marine Landschaftsbild ist geprägt durch 

großflächige Freiraumstrukturen, die durch Offs-

hore-Windenergieanlagen umsäumt sind. So be-

finden sich in der Deutschen Bucht einige Wind-

energieanlagen, die, von der Küste aus gese-

hen, am Horizont sichtbar sind.  

Hochbauten sind Plattformen sowie Messmas-

ten zu Forschungszwecken, welche sich inner-

halb oder in unmittelbarer Nähe der Windparks 

befinden. In Zukunft wird sich das Landschafts-

bild durch den Ausbau der Offshore-Windener-

gie weiter verändern, auch durch die erforderli-

che Befeuerung kann es zu optischen Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes kommen. 

Das Ziel der Raumordnung Ziffer 3.5.1 (8) ge-

mäß AWZ Nordsee-ROV sieht eine Begrenzung 

der Nabenhöhen von 125 m für Windenergiean-

lagen in Sichtweite der Küste und Inseln vor. 

Aufgrund dessen, werden Höhenabweichungen 

in Zielabweichungsverfahren nach dem ROG 

geklärt. 

Das Maß der Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes durch vertikale Bauwerke ist stark abhän-

gig von den jeweiligen Sichtverhältnissen. Der 

Raum, in dem ein Bauwerk in der Landschaft 

sichtbar wird, ist der visuelle Wirkraum. Er defi-

niert sich durch die Sichtbeziehung zwischen 
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Bauwerk und Umgebung, wobei die Intensität ei-

ner Wirkung mit zunehmender Entfernung ab-

nimmt (GASSNER et al. 2005).  

Bei Plattformen und Offshore-Windparks bzw. 

Flächen, die in einer Entfernung von mind. 

30 km zur Küstenlinie geplant sind, ist die Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes, wie es von 

Land aus wahrgenommen wird, nicht sehr hoch. 

Bei einer solchen Entfernung werden die Platt-

formen und Windparks auch bei guten Sichtver-

hältnissen nicht sehr massiv wahrnehmbar sein. 

Dies gilt auch hinsichtlich der nächtlichen Si-

cherheitsbefeuerung. Die noch nicht bebaute 

Fläche N-3.8 liegt inmitten bereits bestehender 

Windparks in einer entsprechenden Entfernung 

zur Küste. 

2.15 Kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter 

In der deutschen AWZ liegen Hinweise auf mög-

liche Sachgüter oder kulturelle Erben insofern 

vor, als dass die räumliche Lage einer Vielzahl 

von Wracks auf Grundlage der Auswertung vor-

handener hydroakustischer Aufnahmen und der 

Wrackdatenbank des BSH bekannt und in den 

Seekarten des BSH verzeichnet ist. Für die Flä-

che N-3.8 sind bisher keine Wracks erfasst wor-

den. Zu Bodendenkmälern in der AWZ, wie z.B. 

Siedlungsresten, liegen keine weitergehenden 

Informationen vor. 

2.16 Schutzgut Mensch einschließlich 

der menschlichen Gesundheit 

Insgesamt hat der Planungsraum, in welchem 

Windparks in der deutschen AWZ der Nordsee 

errichtet werden sollen, eine geringe Bedeutung 

für das Schutzgut Mensch. Dieser Meeresraum 

stellt im weiteren Sinne das Arbeitsumfeld für die 

auf den Schiffen beschäftigten Menschen dar. 

Genaue Zahlen der sich regelmäßig im Gebiet 

aufhaltenden Menschen liegen nicht vor. Durch 

die zahlreichen bereits bestehenden sowie ge-

planten WEA steigern sich jedoch die Aktivitäten 

in dem Umfeld der Fläche N-3.8. Die Bedeutung 

als Arbeitsumfeld kann daher als mittel betrach-

tet werden. Für die aktive Erholungsnutzung hat 

die AWZ der Nordsee insgesamt nur eine ge-

ringe Bedeutung. Eine direkte Nutzung für Erho-

lung und Freizeit findet durch Sportboote und 

touristische Wasserfahrzeuge nur vereinzelt 

statt. Eine besondere Bedeutung der Planungs-

gebiete für Gesundheit und Wohlbefinden des 

Menschen kann nicht abgeleitet werden. 

2.17 Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern 

Die Komponenten des marinen Ökosystems, 

von Bakterien und Plankton bis hin zu marinen 

Säugetieren und Vögeln nehmen über komplexe 

Prozesse Einfluss aufeinander. Das im Umwelt-

bericht der Nordsee zum FEP abschließend be-

schriebene Plankton (BSH, 2019) und die in Ka-

pitel 1.6 einzeln beschriebenen biologischen 

Schutzgüter Plankton, Benthos, Fische, marine 

Säugetiere und Vögel sind innerhalb der mari-

nen Nahrungsketten voneinander abhängig. 

Das Phytoplankton dient den Organismen, die 

sich auf das Filtrieren des Wassers zur Nah-

rungsaufnahme spezialisiert haben, als Nah-

rungsgrundlage. Zu den wichtigsten Primärkon-

sumenten des Phytoplanktons zählen zooplank-

tische Organismen wie Ruderfußkrebse und 

Wasserflöhe. Das Zooplankton hat im marinen 

Ökosystem eine zentrale Rolle als Primärkonsu-

ment von Phytoplankton einerseits und als un-

terster Sekundärproduzent innerhalb der mari-

nen Nahrungsketten anderseits. Zooplankton 

dient den Sekundärkonsumenten der marinen 

Nahrungsketten, von karnivoren Zooplanktonar-

ten über Benthos, Fische bis hin zu marinen 

Säugetieren und Seevögeln, als Nahrung. Zu 

den obersten Komponenten der marinen Nah-

rungsketten gehören die so genannten Prädato-

ren. Zu den oberen Prädatoren innerhalb der 

marinen Nahrungsketten zählen Wasser- und 

Seevögel und marine Säugetiere. In den Nah-
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rungsketten sind Produzenten und Konsumen-

ten voneinander abhängig und beeinflussen sich 

auf vielfältige Art und Weise gegenseitig.  

Im Allgemeinen reguliert die Nahrungsverfüg-

barkeit das Wachstum und die Verbreitung der 

Arten. Eine Erschöpfung des Produzenten hat 

den Niedergang des Konsumenten zur Folge. 

Konsumenten steuern wiederum durch Wegfraß 

das Wachstum der Produzenten. Nahrungslimi-

tierung wirkt auf die Individuenebene durch Be-

einträchtigung der Kondition der einzelnen Indi-

viduen. Auf Populationsebene führt Nahrungsli-

mitierung zu Veränderungen der Abundanz und 

Verbreitung von Arten. Ähnliche Auswirkungen 

hat auch die Nahrungskonkurrenz innerhalb ei-

ner Art oder zwischen verschiedenen Arten. 

Die zeitlich angepasste Sukzession oder Ab-

folge des Wachstums zwischen den verschiede-

nen Komponenten der marinen Nahrungsketten 

ist von kritischer Bedeutung. So ist z. B. das 

Wachstum der Fischlarven von der verfügbaren 

Biomasse des Planktons direkt abhängig. Bei 

Seevögeln hängt der Bruterfolg ebenfalls direkt 

mit der Verfügbarkeit geeigneter Fische (Art, 

Länge, Biomasse, energetischer Wert) zusam-

men. Zeitlich oder räumlich versetztes Auftreten 

der Sukzession und Abundanz der Arten aus 

verschiedenen trophischen Ebenen führt zur Un-

terbrechung der Nahrungsketten. Zeitlicher Ver-

satz, der so genannte trophische „Mismatch“, 

bewirkt, dass insbesondere frühe Entwicklungs-

stadien von Organismen unterernährt werden o-

der sogar verhungern. Unterbrechungen der ma-

rinen Nahrungsketten können nicht nur auf Indi-

viduen- sondern auch auf Populationsebene wir-

ken. Räuber-Beute-Verhältnisse bzw. trophische 

Beziehungen zwischen Größen- oder Alters-

gruppen einer Art oder zwischen Arten regulie-

ren ebenfalls das Gleichgewicht des marinen 

Ökosystems. So wirkte sich z. B. der Rückgang 

der Dorschbestände in der Ostsee positiv auf die 

Entwicklung der Sprottenbestände aus (ÖSTER-

BLOM et al. 2006). 

Trophische Beziehungen und Wechselwirkun-

gen zwischen Plankton, Benthos, Fischen, Mee-

ressäugern und Seevögeln werden über vielfäl-

tige Kontrollmechanismen gesteuert. Solche 

Mechanismen wirken vom unteren Bereich der 

Nahrungsketten, beginnend mit Nährstoff-, Sau-

erstoff- oder Lichtverfügbarkeit nach oben hin zu 

den oberen Prädatoren. Ein solcher Steuerungs-

mechanismus von unten nach oben kann über 

die Steigerung oder die Verminderung der Pri-

märproduktion wirken. Auch Wirkungen, die von 

den oberen Prädatoren nach unten, über so ge-

nannte „top-down“ Mechanismen ausgehen, 

können die Nahrungsverfügbarkeit steuern.  

Die Wechselwirkungen innerhalb der Kompo-

nenten der marinen Nahrungsketten werden 

durch abiotische und biotische Faktoren beein-

flusst. So spielen z. B. dynamische hydrographi-

sche Strukturen, Frontenbildung, Wasserschich-

tung und Strömung eine entscheidende Rolle bei 

der Nahrungsverfügbarkeit (Steigerung der Pri-

märproduktion) und Nutzung durch obere Präda-

toren. Außergewöhnliche Ereignisse wie Stürme 

und Eiswinter beeinflussen ebenfalls die trophi-

schen Beziehungen innerhalb der marinen Nah-

rungsketten. Auch biotische Faktoren, wie toxi-

sche Algenblüten, Parasitenbefall und Epide-

mien wirken auf die gesamte Nahrungskette. 

Anthropogene Aktivitäten nehmen ebenfalls ent-

scheidend Einfluss auf die Wechselwirkungen 

innerhalb der Komponenten des marinen Öko-

systems. Der Mensch wirkt auf die marine Nah-

rungskette sowohl direkt durch den Fang von 

Meerestieren als auch indirekt durch Aktivitäten, 

die auf Komponenten der Nahrungsketten Ein-

fluss nehmen können.  

Durch Überfischung von Fischbeständen wer-

den z. B. obere Prädatoren, wie Seevögel und 

marine Säugetiere mit Nahrungslimitierung kon-

frontiert bzw. sind gezwungen, neue Nahrungs-

ressourcen zu erschließen. Überfischung kann 

auch im unteren Bereich der Nahrungsketten 

Veränderungen bewirken. So kann es zur extre-

men Ausbreitung von Quallen kommen, wenn 
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deren Fischprädatoren weggefischt sind. Zudem 

stellen Schifffahrt und Marikultur einen zusätzli-

chen Faktor dar, der über die Einführung von 

nicht-einheimischen Arten zu positiven oder ne-

gativen Veränderungen der marinen Nahrungs-

ketten führen kann. Einleitungen von Nähr- und 

Schadstoffen über Flüsse und die Atmosphäre 

nehmen ebenfalls Einfluss auf die Meeresorga-

nismen und können zu Veränderungen der tro-

phischen Verhältnisse führen.  

Natürliche oder anthropogene Einwirkungen auf 

eine der Komponenten der marinen Nahrungs-

ketten, z. B. das Artenspektrum oder die Bio-

masse des Planktons, können die gesamte Nah-

rungskette beeinflussen und das Gleichgewicht 

des marinen Ökosystems verschieben und ggf. 

gefährden. Beispiele der sehr komplexen Wech-

selwirkungen und Kontrollmechanismen inner-

halb der marinen Nahrungsketten wurden aus-

führlich in der Beschreibung der einzelnen 

Schutzgüter dargestellt. 

Über die komplexen Wechselwirkungen der ver-

schiedenen Komponenten untereinander erge-

ben sich schließlich Veränderungen im gesam-

ten marinen Ökosystem der Nordsee. Aus den 

bereits in Kapitel 1.6 schutzgutbezogen darge-

stellten Veränderungen lässt sich für das marine 

Ökosystem der Nordsee zusammenfassen: 

 Seit Anfang der 80er Jahre gibt es lang-

same Veränderungen der belebten Mee-

resumwelt. 

 Seit 1987/88 lassen sich sprunghafte Ver-

änderungen der belebten Meeresumwelt 

beobachten. 

 
Folgende Aspekte bzw. Veränderungen können 

auf die Wechselwirkungen zwischen den ver-

schiedenen Komponenten der belebten Mee-

resumwelt Einfluss nehmen: Veränderung der 

Artenzusammensetzung (Phyto- und Zooplank-

ton, Benthos, Fische), Einführung und teilweise 

Etablierung nicht-einheimischer Arten (Phyto- 

und Zooplankton, Benthos, Fische), Verände-

rung der Abundanz- und Dominanzverhältnisse 

(Phyto- und Zooplankton), Veränderung der ver-

fügbaren Biomasse (Phytoplankton), Verlänge-

rung der Wachstumsphase (Phytoplankton, Ru-

derfußkrebse), Verzögerung der Wachstums-

phase nach warmem Winter (Frühjahrsdi-

atomeenblüte), Nahrungsorganismen der 

Fischlarven haben den Wachstumsbeginn vor-

verlegt (Ruderfußkrebse), Rückgang von vielen 

gebietstypischen Arten (Plankton, Benthos, Fi-

sche), Rückgang der Nahrungsgrundlage für 

obere Prädatoren (Seevögel), Verlagerung von 

Beständen von südlichen in nördliche Breiten 

(Kabeljau), Verlagerung von Beständen von 

nördlichen in südliche Breiten (Schweinswale).  
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3 Voraussichtliche Entwick-

lung bei Nichtdurchführung 

des Plans 

Gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 3 UVPG ist zusätzlich zur 

Darstellung des jetzigen Umweltzustandes des-

sen Entwicklung bei Nichtdurchführung des 

Plans zu prognostizieren. Diese Darstellung „bil-

det […] einen Referenzzustand, an dem die Ver-

änderungen durch den Plan bzw. das Programm 

gemessen werden können (WULFHORST, NVwZ 

2011, 1099). Es ist zu untersuchen, welche Ent-

wicklungen der Umweltzustand während des 

Prognosezeitraums durchläuft, sofern von einer 

Planverwirklichung bzw. Umsetzung abgesehen 

wird (HOPPE/ BECKMANN/KMENT UVPG, § 40, 

Rn.46.), hier also keine Windenergieanlagen auf 

See auf der Fläche errichtet und betrieben wür-

den. Hierbei sind auch mögliche Umweltbelas-

tungen zu erfassen die in dem Gebiet bereits 

vorherrschen und durch ein Unterlasssen der 

Planung eventuell sogar weiter Raum greifen 

können HOPPE/ BECKMANN/KMENT UVPG, § 40, 

Rn.46.). 

3.1 Boden/ Fläche 

Die Schutzgüter Boden bzw. Fläche würden so-

wohl bei Durchführung als auch bei Nichtdurch-

führung der Bauvorhaben im Bereich der Fläche 

N-3.8 durch verschiedene Nutzungen, wie z. B. 

Rohstoffgewinnung oder Fischerei in Teilen 

stark beansprucht werden. Die anthropogenen 

Faktoren wirken auf den Meeresboden ein durch 

Abtrag, Durchmischung, Aufwirbelung, Material-

sortierung, Verdrängung und Verdichtung. Auf 

diese Weise werden die natürliche Sedimentdy-

namik (Sedimentation/ Erosion) und der Stoff-

austausch zwischen Sediment und Bodenwas-

ser beeinflusst. Die Erderwärmung führt eben-

falls zu Veränderungen der hydrographischen 

Verhältnisse. Insgesamt ist diese Entwicklung 

jedoch unabhängig von der Nichtdurchführung 

bzw. Durchführung des Bauvorhabens. 

Potentielle Auswirkungen auf den Boden wäh-

rend der Bauphase der Windenergieanlagen, 

Plattformen und Seekabelsysteme (direkte Stö-

rung der oberflächennahen Sedimente, Resus-

pension von Sediment, Schadstoffeinträge und 

Sedimentumlagerungen) entfallen durch die 

Nichtdurchführung ebenso wie eine dauerhafte, 

lokal eng begrenzte Meeresbodenversiegelung.  

3.2 Wasser 

Das Schutzgut Wasser wäre sowohl bei der 

Durchführung als auch bei der Nichtdurchfüh-

rung des Bauvorhabens auf der Fläche N-3.8 

durch verschiedene Nutzungen, wie z. B. Roh-

stoffgewinnung oder Schifffahrt in Teilen betrof-

fen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass 

sich die durch den Klimawandel bereits einge-

setzte Erwärmung des Wassers auch in Zukunft 

fortsetzen wird. Insgesamt ist diese Entwicklung 

jedoch unabhängig von der Durchführung des 

Bauvorhabens.  

3.3 Biotoptypen 

Das Schutzgut Biotoptypen wäre bei Nichtdurch-

führung des Plans insbesondere durch die Aus-

wirkungen der Fischerei betroffen, inklusive der 

Störung des Meeresbodens und erhöhter Trü-

bungsentwicklung. Eine Erholung der Biotope 

aufgrund des Aussetzens der Fischerei wäre bei 

Nichtdürchführung des Plans nicht mehr gege-

ben.  

3.4 Benthos 

Das Schutzgut Benthos wäre bei Nichtdurchfüh-

rung des Plans insbesondere durch die Auswir-

kungen der Fischerei betroffen, inklusive der 

Störung des Meeresbodens und erhöhter Trü-

bungsentwicklung. Die Funktion der Windpark-

fläche als Refugium für die Benthosgemein-

schaften durch Aussetzen der Fischerei wäre bei 

Nichtdürchführung des Plans nicht mehr gege-

ben. Die lokal beschränkten Auswirkungen der 

Einbringung von Hartsubstrat durch die Funda-

mente entfiele hingegen. 
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3.5 Fische 

Analog zum Schutzgut Benthos wäre das 

Schutzgut Fische bei Nichtdurchführung des 

Plans insbesondere durch die Auswirkungen der 

Fischerei betroffen, inklusive der Störung des 

Meeresbodens und erhöhter Trübungsentwick-

lung. Die Funktion der Windparkfläche als Refu-

gium für die Fische durch das regelmäßig in 

Offshore Windparks anzuordnende Befahrens-

verbot und damit Aussetzen der Fischerei wäre 

bei Nichtdurchführung des Plans nicht mehr ge-

geben. Die lokal beschränkten Auswirkungen 

der Einbringung von Hartsubstrat durch die Fun-

damente entfiele hingegen. 

3.6 Marine Säuger 

Das Schutzgut marine Säugetiere wäre auch bei 

Nichtrealisierung von Offshore Windenergiean-

lagen in der Fläche N-3.8 durch die Auswirkun-

gen verschiedener Nutzungen, wie z. B. Schiff-

fahrt und Fischerei, weiterhin betroffen.  

Marine Säugetiere, insbesondere die schallsen-

sitiven Schweinswale, könnten bei der Realisie-

rung von Offshore Windenergieanlagen mittels 

Installation von gerammten Fundamenten für 

Offshore-Windenergieanlage und Umspann-

werke durch den Schalleintrag, wenn keine 

Schallschutzmaßnahmen getroffen werden be-

einträchtigt werden. Alternative Gründungsme-

thoden befinden sich derzeit in Entwicklung oder 

wurden teilweise sogar, wie die Jacket-Suction-

Buckets in dafür geeignete Standorte realisiert. 

Die Installation von so genannten Suction Bu-

cket Monopfählen befindet sich gerade in der Er-

probung.   

Die Stromübertragung von der Fläche N-3.8 aus 

und Richtung Land wird mittels Gleichstromka-

bel realisiert. Der Betrieb von Gleichstromkabeln 

ist bei den Entfernungen, wie sie für den An-

schluss der Offshore-Windparks in der Fläche N-

3.8 erforderlich werden, Stand der Technik.  

Der Entwurf der Feststellung der Eignung bein-

haltet außerdem eine Reihe von Vorgaben, die 

sich auf eine möglichst verträgliche Ausgestal-

tung der Offshore Windenergiegewinnung bezie-

hen, insbesondere Vorgaben zur Schallminde-

rung sowie zur Koordinierung von schallintensi-

ven Arbeiten um erhebliche Störung des 

Schweinwals zu vermeiden und zu vermindern 

sowie erhebliche Beeinträchtigung von Schutz-

zwecken und Erhaltungszielen der Naturschutz-

gebiete aus zu schließen. Insgesamt werden die 

Auswirkungen der Realisierung von Offshore 

Windenergieanlagen in der Fläche N-3.8 auf ma-

rine Säuger jedoch mit den Effekten der Nullva-

riante vergleichbar sein, da im konkreten Einzel-

zulassungsverfahren grundsätzlich projekt- und 

standortspezifische Schallminderungsmaßnah-

men angeordnet werden. Zudem zeichnet sich 

eine Tendenz in Hinblick auf die Leistung und die 

damit einhergehende Reduzierung der Anzahl 

der Anlagen ab. Bei Nichtrealisierung von Offs-

hore Windenergieanlagen würde die Fläche N-

3.8 möglicherweise nicht in einer wirtschaftli-

chen und zugleich umweltverträglichen Weise 

für die Erzeugung von erneuerbaren Energie ge-

nutzt werden.  

Die Auswirkungen von natürlicher Variabilität als 

Folge der Klimaveränderungen auf marine Säu-

getiere sind komplex und kaum zu prognostizie-

ren. Alle Arten werden indirekt durch mögliche 

Auswirkungen des Klimawandels auf die marine 

Nahrungskette betroffen sein. Auch die bereits 

angesprochene mögliche Verlagerung der 

Schweinswalbestände könnte mit Klimaverän-

derungen zusammenhängen. Insgesamt ist 

diese Entwicklung jedoch unabhängig von der 

Errichtung und den Betrieb von Offshore Wind-

energieanlagen in der Fläche N-3.8. 

3.7 See- und Rastvögel 

Das Schutzgut See- und Rastvögel wäre auch 

bei Nichtdurchführung des Plans durch die Aus-

wirkungen verschiedener Nutzungen, wie z. B. 

Schifffahrt und Fischerei, in Teilen wie darge-

stellt betroffen. Die Auswirkungen der Klimaver-
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änderungen auf die betroffenen Arten sind kom-

plex und kaum zu prognostizieren. Alle Arten 

werden indirekt durch mögliche Auswirkungen 

des Klimawandels auf ihre Nahrungsorganis-

men, insbesondere Fische, betroffen sein. Ins-

gesamt ist diese Entwicklung jedoch unabhängig 

von der Nichtdurchführung bzw. Durchführung 

des Plans.  

Bei Nichtdurchführung des Plans würde die Eig-

nung der gegenständlichen Fläche N-3.8 nicht 

festgestellt und diese in der Konsequenz nicht 

bebaut. Dadurch würden potenzielle vorhaben-

bedingte Auswirkungen auf See- und Rastvögel 

durch einen Windpark auf der Fläche N-3.8 nicht 

eintreten. Jedoch würden Vorbelastungen be-

reits verwirklichter Vorhaben und weiterer Nut-

zungen in der Umgebung der Fläche N-3.8 wei-

terhin bestehen. In Anbetracht dessen würden 

die Auswirkungen auf das Schutzgut See- und 

Rastvögel bei Durchführung bzw. Nichtdurchfüh-

rung des Plans nicht wesentlich voneinander ab-

weichen. Jedoch stünde bei Nichtdurchführung 

des Plans die Fläche N-3.8 nicht zur Verfügung, 

um die Ausbauziele für Offshore-Windenergie zu 

erreichen. 

3.8 Zugvögel 

Das Schutzgut Zugvögel wäre auch bei Nicht-

durchführung des Plans durch die Auswirkungen 

verschiedener Nutzungen, wie z. B. Schifffahrt 

und Fischerei, in Teilen wie in Kapitel 2.9.4.4 

dargestellt, betroffen dargestellt betroffen. Die 

Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die 

betroffenen Arten sind komplex und kaum zu 

prognostizieren. Alle Arten werden indirekt durch 

mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf 

ihre Nahrungsorganismen, insbesondere die Fi-

sche, betroffen sein. Insgesamt ist diese Ent-

wicklung jedoch unabhängig von der Nichtdurch-

führung bzw. Durchführung des Plans.  

Bei Nichtdurchführung des Plans würde die Eig-

nung der gegenständlichen Fläche N-3.8 nicht 

festgestellt und diese in der Konsequenz nicht 

bebaut. Dadurch würden potenzielle vorhaben-

bedingte Auswirkungen auf Zugvögel durch ei-

nen Windpark auf der Fläche N-3.8 nicht eintre-

ten. Jedoch würden Vorbelastungen bereits ver-

wirklichter Vorhaben und weiterer Nutzungen in 

der Umgebung der Fläche N-3.8 weiterhin be-

stehen.  

3.9 Fledermäuse und Fledermaus-

zug 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 

Nordsee sind bis heute wenig dokumentiert und 

weitgehend unerforscht. Es fehlen konkrete In-

formationen über ziehende Arten, Zugkorridore, 

Zughöhen und Zugkonzentrationen. Bisherige 

Erkenntnisse bestätigen lediglich, dass Fleder-

mäuse, insbesondere langstreckenziehende Ar-

ten, über die Nordsee fliegen. Aufgrund von bis-

herigen Erkenntnissen, u.a. zur Verbreitung und 

Habitatpräferenzen von Fledermäusen lassen 

sich jedoch einige Effekte des Klimawandels 

prognostizieren. So ist u.a. mit dem Verlust an 

Rastplätzen entlang der Zugrouten, der Dezi-

mierung von Bruthabitaten und mit Veränderun-

gen des Nahrungsangebots zu rechnen. Zeitver-

setztes Vorkommen der Nahrung kann insbe-

sondere Folgen für den Fortpflanzungserfolg der 

Fledermäuse haben (AHLEN 2002, RICHARDSON 

2004). Das zu beobachtende Insektensterben 

wird sich in erhöhtem Maße negativ auf Fleder-

mäuse auswirken. 

Das Schutzgut Fledermäuse wird sich bei Nicht-

durchführung des Plans voraussichtlich in glei-

cher Weise entwickeln wie im Falle der Plan-

durchführung. Es ist zudem davon auszugehen, 

dass etwaige negative Auswirkungen auf Fleder-

mäuse durch dieselben Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen vermieden werden kön-

nen, die zum Schutz des Vogelzuges eingesetzt 

werden. 

3.10 Biologische Vielfalt 

Auch in den Ozeanen ist mit großräumigen Fol-

gen von Klimaveränderungen zu rechnen. Da 
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viele Ökosysteme des Meeres empfindlich auf 

Klimaveränderungen reagieren, hat dies Auswir-

kungen auf die biologische Vielfalt. Es kann zu 

einer Verschiebung im Artenspektrum kommen. 

Denkbar wäre beispielsweise eine starke Beein-

flussung der Populationsdichte und -dynamik 

von Fischen, welche wiederum bedeutende Fol-

gen für die Nahrungsketten hätte. Insgesamt ist 

diese Entwicklung jedoch unabhängig von der 

Durchführung des Plans. 

Lokale Auswirkungen auf die Vielfalt an Lebens-

räumen und die Artenvielfalt, z.B. durch die Ein-

bringung von Hartsubstrat durch die Funda-

mente und Kolkschutz der Windenergieanlagen, 

würden bei einer Nichtdurchführung des Plans 

nicht auftreten. Andererseits wäre aber auch 

eine Erholung des Benthos und von Fischge-

meinschaften mit entsprechenden Auswirkun-

gen auf die biologische Vielfalt aufgrund des 

Aussetzens der Fischerei bei Nichtdürchführung 

des Plans nicht mehr gegeben. Großräumige 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind 

auch bei Nichtdurchführung des Plans nicht zu 

erwarten. 

3.11 Luft 

Mit zunehmender Nutzungsintensität nimmt 

auch der Schiffsverkehr in der Nordsee zu, was 

zu einer negativen Beeinflussung der Luftquali-

tät führen kann. Diese Entwicklung ist jedoch 

weitestgehend unabhängig von der Errichtung 

eines Windparks auf der Fläche N-3.8, da sich-

durch den Bau und Betrieb der Anlagen und der 

parkinternen Verkabelung in diesem Bereich 

keine messbaren Auswirkungen auf die Luftqua-

lität ergeben würden. Daher entwickelt sich das 

Schutzgut Luft bei Durchführung des Bauvorha-

bens in gleicher Weise wie bei Nichtdurchfüh-

rung des Bauvorhabens. 

3.12 Klima 

Auswirkungen auf das Klima durch den Bau und 

Betrieb von Windenergieanlagen, einer Um-

spannplattform sowie der parkinternen Verkabe-

lung werden nicht erwartet, da weder im Bau 

noch im Betrieb messbare klimarelevante Emis-

sionen auftreten. Somit ist die Entwicklung des 

Schutzgutes Klima unabhängig von der Nicht-

durchführung bzw. Durchführung des Bauvorha-

bens auf der Fläche N-3.8. 

Negative Auswirkungen auf das Klima durch den 

Bau von Windenergieanlagen werden nicht er-

wartet, da weder im Bau noch im Betrieb mess-

bare klimarelevante Emissionen auftreten. 

3.13 Landschaft 

Durch die Realisierung von Offshore-Windparks 

treten Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

ein, da es durch die Errichtung vertikaler Struk-

turen und die Sicherheitsbefeuerung verändert 

wird. Das Maß dieser optischen Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes durch die geplanten 

Offshore-Anlagen wird stark von den jeweiligen 

Sichtverhältnissen abhängig sein. Das Gebiet N-

3 weist eine Entfernung von mehr als 30 km zur 

Nordseeküste auf, wodurch die bereits beste-

henden und noch geplanten Anlagen von Land 

aus nur sehr eingeschränkt wahrnehmbar 

sind/sein werden (HASLØV & KJÆRSGAARD 

2000), und dies auch nur bei guten Sichtverhält-

nissen. Die Entwicklung des Landschaftsbildes 

bei Nichtdurchführung des Bauvorhabens auf 

der Fläche N-3.8 wird sich voraussichtlich nicht 

erheblich von der Entwicklung bei Durchführung 

des Bauvorhabens unterscheiden, da die Fläche 

N-3.8 fast komplett von anderen, vorraussich-

ltich vorher errichteten OWPs eingeschlossen 

ist.  

3.14 Kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter 

Hinweise auf mögliche Sachgüter oder kulturelle 

Erben (beispielsweise Wracks oder Siedlungs-

reste) liegen im Bereich der Fläche N-3.8 nicht 

vor.  Unter dieser Voraussetzung werden sowohl 

bei Durchführung als auch bei Nichtdurchfüh-

rung des Bauvorhabens auf der Fläche N-3.8 
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keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut „Kulturelles Erbe und sonstige Sach-

güter“ eintreten. 

3.15 Schutzgut Mensch einschließlich 

der menschlichen Gesundheit 

Insgesamt hat die Fläche eine geringe Bedeu-

tung für Gesundheit und Wohlbefinden des Men-

schen. Der Mensch ist durch den Plan nicht di-

rekt betroffen, sondern allenfalls indirekt durch 

seine Wahrnehmung des Schutzgutes Land-

schaft und mögliche Einflüsse auf die Erholungs-

funktion der Landschaft für Wassersportler und 

Touristen (vgl. Kap. 2.16).  Bei Nichtdurchfüh-

rung des Bauvorhabens stünde die Fläche zwar 

theoretisch für diese Nutzungen zur Verfügung. 

Aufgrund der beträchtlichen Distanz zur Küste 

von mehr als 30 km wird die Fläche tatsächlich 

aber wenig bis gar nicht für diese Zwecke ge-

nutzt. Zudem wäre die unbebaute Fläche umge-

ben von anderen Offshore-Windparks und deren 

Sicherheitszonen mit Befahrensregelungen, so 

dass eine Nutzung durch Sportboote auch bei 

Nichtdurchführung des Bauvorhabens nur ein-

geschränkt möglich wäre. Als Arbeitsumfeld wird 

die Fläche N-3.8 durch die Bautätigkeiten der 

umliegenden Windparks bereits genutzt. Diese 

Nutzung würde bei Nichtdurchführung des Bau-

vorhabens bestehen bleiben. Eine Bebauung 

würde die Bedeutung der Fläche N-3.8 als Ar-

beitsumfeld im Vergleich zu einer Nichtbebau-

ung steigern. Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

bei Nichtdurchführung des Plans in gleicher 

Weise entwickeln wie bei Durchführung des 

Plans. An dieser Stelle wird daher auf Kapitel 

2.17 verwiesen. 
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4 Beschreibung und Bewer-

tung der voraussichtlichen 

erheblichen Auswirkungen 

der Durchführung des 

Plans auf die Meeresum-

welt 

Nach § 40 Abs. 1 UVPG sind die voraussichtli-

chen erheblichen Umweltauswirkungen der 

Durchführung des Plans zu beschreiben und zu 

bewerten. Das generelle Vorgehen wird in 

Kap. 1.5.4 bereits dargestellt. 

Nicht berücksichtigt werden die Schutzgüter, für 

die im vorangegangenen Kapitel 2 bereits eine 

maßgebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen 

werden konnte. Das betrifft die Schutzgüter Luft, 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

das Schutzgut Mensch, einschließlich der 

menschlichen Gesundheit. Mögliche Auswirkun-

gen auf das Schutzgut biologische Vielfalt wer-

den bei den einzelnen biologischen Schutzgü-

tern behandelt. Insgesamt werden die in § 2 Abs. 

1 UVPG aufgeführten Schutzgüter untersucht, 

bevor die artenschutz- und gebietsschutzrechtli-

chen Prüfungen dargestellt werden. Aussagen 

zum allgemeinen Schutz von Natur und Land-

schaft nach § 13 BNatSchG sind bei der Prüfung 

der einzelnen Schutzgüter mit abgedeckt.  

Im Folgenden konzentriert sich die Beschrei-

bung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

auf die Schutzgüter, für die signifikante Auswir-

kungen durch die Umsetzung des Plans nicht 

von vornherein ausgeschlossen werden können.  

4.1 Boden/ Fläche 

4.1.1 Windenergieanlagen Anlagen und 

Umspannplattform 

Windenergieanlagen und Plattformen werden 

derzeit fast ausschließlich als Tiefgründungen 

installiert. In Betracht kommt jedoch auch der 

Einsatz von anderen Gründungsstrukturen wie 

z. B. Schwerkraftfundamente oder Suction Bu-

cket-Gründungen. Diese Gründungsformen wer-

den im Rahmen der Alternativenprüfung unter 

Kapitel 9 betrachtet. 

Bei der Tiefgründung wird das Fundament einer 

Windenergieanlage bzw. einer Plattform unter 

Verwendung von einem oder mehreren Stahl-

pfählen im Meeresboden verankert. Die Grün-

dungspfähle werden im Allgemeinen in den Bo-

den gerammt. Suction Bucket-Gründungen er-

halten ihre Standfestigkeit durch das Herstellen 

eines Unterdrucks in der zylinderförmigen Grün-

dungsstruktur, die nicht gerammt werden muss. 

Über dem Meeresgrund wird sowohl für Tief-

gründungen als auch für Suction Bucket-Grün-

dungen üblicherweise eine fachwerkförmige 

Rahmenstruktur aus Stahlrohren und Verstre-

bungen, die sog. Jacket-Konstruktion, als ver-

steifende Struktur verwendet.  

Zum Schutz vor Auskolkung wird entweder ein 

Kolkschutz in Form von sog. Mudmats oder 

Steinschüttungen um die Gründungselemente 

ausgebracht oder die Gründungspfähle von Tief-

gründungen werden entsprechend tiefer in den 

Boden eingebracht. 

Die Windenergieanlagen und Plattformen haben 

im Hinblick auf das Schutzgut Boden eine lokal 

begrenzte Umweltauswirkung. Das Sediment ist 

nur im unmittelbaren Nahbereich permanent 

durch das Einbringen der Gründungselemente 

(ggfs. inkl. Kolkschutz) und die daraus resultie-

rende Flächeninanspruchnahme betroffen.  

Baubedingt: Bei der Gründung der Windenergie-

anlagen und Plattformen kommt es kurzzeitig 

zur Aufwirbelung von Sedimenten und zur Aus-

bildung von Trübungsfahnen. Werden die Grün-

dungen von Anlagen oder Plattformen als 

Schwerkraftgründung umgesetzt, sind darüber 

hinaus bauvorbereitende Maßnahmen notwen-

dig, um einen stabilen Stand der Anlagen bzw. 

Plattformen zu gewährleisten. Bei der ggf. erfor-

derlichen Nivellierung des Meeresbodens kann 
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es in Abhängigkeit des Feinkornanteils zur er-

höhten Bildung von Trübungsfahnen kommen. 

Das Ausmaß der Resuspension hängt im We-

sentlichen vom Feinkorngehalt im Boden ab. Da 

es sich bei den Oberflächensedimenten im Be-

reich der Fläche N-3.8 vornehmlich um Fein-

sande handelt, wird sich das freigesetzte Sedi-

ment schnell direkt an der Baustelle oder in de-

ren unmittelbarer Umgebung absetzen. Die zu 

erwartenden Beeinträchtigungen durch erhöhte 

Trübung bleiben kleinräumig begrenzt.  

Kurzfristig können Schad- und Nährstoffe aus 

dem Sediment in das Bodenwasser freigesetzt 

werden. Der mögliche Schadstoffeintrag durch 

aufgewirbeltes Sediment in die Wassersäule ist 

aufgrund des relativ geringen Feinkornanteils 

(Schluff und Ton) und der geringen Schadstoff-

belastung sowie der verhältnismäßig raschen 

Resedimentation der Sande zu vernachlässigen. 

Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die 

sandigen Sedimente natürlicherweise (z. B. bei 

Stürmen) durch bodenberührenden Seegang 

und entsprechende Strömung aufgewirbelt und 

umgelagert werden. 

Auswirkungen in Form mechanischer Beanspru-

chung des Bodens durch Verdrängung, Kom-

paktion und Erschütterungen, die im Zuge der 

Bauphase zu erwarten sind, werden wegen ihrer 

Kleinräumigkeit als gering eingeschätzt. Im Rah-

men der bauvorbereitenden Maßnahmen für 

Schwerkraftfundamente wird unter Umständen 

der Aushub von Baugruben notwendig. Die Ver-

bringung des anfallenden Bodenaushubs führt 

zu einer Beeinträchtigung zusätzlicher Flächen. 

Anlagebedingt wird der Meeresboden durch das 

Einbringen der Gründungselemente von tiefge-

gründeten Windenergieanlagen oder Plattfor-

men nur lokal eng begrenzt dauerhaft versiegelt. 

Die betroffenen Flächen umfassen im Wesentli-

chen den Durchmesser der Gründungspfähle 

mit ggf. erforderlichem Kolkschutz. Die Flächen-

inanspruchnahme (Versiegelung) beträgt bei 

Umspannplattformen, die fast ausschließlich auf 

Jacket-Konstruktionen (ohne Kolkschutz) ge-

gründet werden, ca. 600 m2 bis 900 m² je nach 

Größe der Plattform. Windenergieanlagen wer-

den ebenfalls fast ausschließlich als Tiefgrün-

dung realisiert.  

Die bei weitem häufigste Gründungsvariante ist 

hier der Monopfahl (Monopile). Bei einem Mono-

pile-Durchmesser von 8.5 m wird inkl. Kolk-

schutz eine Flächeninanspruchnahme von etwa 

1400 m2 erreicht. Die Flächeninanspruchnahme 

von Suction Bucket-Gründungen entspricht in 

etwa denen eines Monopiles. 

Bei einer schwerkraftgegründeten Plattform ist 

die anlagebedingte Flächenversiegelung deut-

lich größer als bei den Tiefgründungen. Ein-

schließlich Kolkschutzmaßnahmen wird im Ver-

gleich zu einer tiefgegründeten Plattform voraus-

sichtlich die zehn- bis zwanzigfache Fläche in 

Anspruch genommen.  

Betriebsbedingt kann es durch die Wechselwir-

kung von Fundament und Hydrodynamik im un-

mittelbaren Umfeld der Anlage zu einer dauer-

haften Aufwirbelung und Umlagerung der sandi-

gen Sedimente kommen. Im unmittelbaren Nah-

bereich der Anlagen kann es zur Kolkbildung 

kommen. Mit strömungsbedingten dauerhaften 

Sedimentumlagerungen ist nach den bisherigen 

Erfahrungen nur im unmittelbaren Umfeld der 

Plattform zu rechnen. Diese werden sich nach 

den Erkenntnissen aus den geologischen Be-

gleituntersuchungen im Offshore-Testfeld „alpha 

ventus“ (LAMBERS-HUESMANN & ZEILER 2011) 

sowie an den Forschungsplattformen FINO1 und 

FINO3 lokal um die einzelnen Gründungspfähle 

(lokaler Kolk) ergeben. Aufgrund der vorherr-

schenden Bodenbeschaffenheit und des prog-

nostizierten räumlich eng begrenzten Umgriffs 

der Auskolkung ist mit keinen nennenswerten 

Substratveränderungen zu rechnen.  

Auf Grundlage der obigen Aussagen und unter 

Berücksichtigung der Zustandseinschätzung, 

dass auf der Fläche N-3.8 wenig strukturierter 
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Meeresboden mit einer homogenen Sediment-

verteilung aus Feinsanden ansteht, kommt die 

SUP zu dem Ergebnis, dass durch die Festle-

gung der Anlagen oder Plattform-Standorte 

keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden zu erwarten sind. 

4.1.2 Parkinterne Verkabelung 

Baubedingt nimmt als Folge der Sedimentauf-

wirbelung bei den Arbeiten zur Kabelverlegung 

die Trübung der Wassersäule zu, die durch den 

Einfluss der gezeitenbedingten Strömungen 

über eine größere Fläche verteilt wird. Das Aus-

maß der Resuspension hängt im Wesentlichen 

vom Verlegeverfahren und vom Feinkorngehalt 

im Boden ab. Aufgrund der vorherrschenden Se-

dimentbeschaffenheit innerhalb der betrachteten 

Fläche N-3.8 wird sich der größte Teil des frei-

gesetzten Sediments direkt an der Baustelle o-

der in deren unmittelbarer Umgebung absetzen. 

Dabei nimmt der Suspensionsgehalt durch Ver-

dünnungseffekte und Sedimentation der aufge-

wirbelten Sedimentpartikel wieder auf die natür-

lichen Hintergrundwerte ab. Die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen durch erhöhte Trübung blei-

ben lokal begrenzt. Die Untersuchungsergeb-

nisse aus verschiedenen Verfahren in der Nord-

see zeigen, dass sich der Meeresboden auf-

grund der natürlichen Sedimentdynamik entlang 

der betroffenen Trassen z.T. relativ rasch wie-

dereinebnet. 

Kurzfristig können Schad- und Nährstoffe aus 

dem Sediment in das Bodenwasser freigesetzt 

werden. Die mögliche Freisetzung von Schad-

stoffen aus dem sandigen Sediment ist aufgrund 

des geringen Feinkornanteils und der geringen 

Schwermetallkonzentrationen im Sediment zu 

vernachlässigen. 

Auswirkungen in Form mechanischer Beanspru-

chung des Bodens durch Verdrängung, Kom-

paktion und Erschütterungen, die im Zuge der 

Bauphase zu erwarten sind, werden wegen ihrer 

Kleinräumigkeit als gering eingeschätzt. 

Betriebsbedingt kommt es sowohl bei Gleich-

strom- als auch bei Drehstrom-Seekabelsyste-

men radial um die Kabelsysteme zu einer Erwär-

mung des umgebenden Sediments. Die Wärme-

abgabe resultiert aus den thermischen Verlusten 

des Kabelsystems bei der Energieübertragung.  

Diese Energieverluste hängen von einer Reihe 

von Faktoren ab. Wesentlichen Einfluss haben 

die folgenden Ausgangsparameter: 

 Übertragungstechnologie: Grundsätzlich ist 

bei gleicher Übertragungsleistung bei Dreh-

strom-Seekabelsystemen von einer höhe-

ren Wärmeabgabe durch thermische Ver-

luste auszugehen als bei Gleichstrom-See-

kabelsystemen (OSPAR Commission 

2010). 

 Umgebungstemperatur im Bereich der Ka-

belsysteme: Je nach Wassertiefe und Jah-

reszeit ist von einer Schwankungsbreite in 

der natürlichen Sedimenttemperatur auszu-

gehen, die Einfluss auf die Wärmeabfuhr 

hat. 

 Thermischer Widerstand des Sediments: 

In der AWZ, somit auch auf der Fläche N-

3.8, kommen überwiegend wassergesät-

tigte Sande vor, für deren spezifischen Wär-

mewiderstand unter Berücksichtigung ver-

schiedener Quellen ein Größenbereich von 

0,4 bis 0,7 KmW-1 gültig ist (Smolczyk 

2001, Bartnikas & Srivastava 1999, VDI 

1991, Barnes 1977). Danach ist bei wasser-

gesättigten Grobsanden von einer effizien-

teren Wärmeabfuhr auszugehen als bei 

feinkörnigeren Sanden. 
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Tabelle 9: Thermische Eigenschaften wassergesättigter Böden (nach SMOLCZYK 2001) 

Bodentyp Wärme-leit-

fähigkeit  

minimal 

Wärme-leit-

fähigkeit 

maximal 

Spezifischer  

Wärmewiderstand  

maximal 

Spezifischer  

Wärmewider-

stand minimal 

 W / (K*m) W / (K*m) K*m/ W K*m/ W 

Kies 2,00 3,30 0,50 0,30 

Sand 1,50 2,50 0,67 0,40 

Ton 0,90 1,80 1,11 0,56 

Geschiebemergel 2,60 3,10 0,38 0,32 

Schluff/ Schlick 1,40 2,00 0,71 0,50 

Für die Temperaturentwicklung in der oberflä-

chennahen Sedimentschicht ist zudem die Ver-

legetiefe der Kabelsysteme entscheidend. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand sind bei Einhaltung 

einer ausreichenden Verlegetiefe und bei Ein-

satz von Kabelkonfigurationen nach Stand der 

Technik keine signifikanten Auswirkungen durch 

die kabelinduzierte Sedimenterwärmung zu er-

warten. Im Rahmen der Umweltfachbeiträge für 

stromabführende Kabelsysteme von Offshore-

Windparks wurden verschiedene Berechnungen 

zur Sedimenterwärmung durch den Betrieb von 

Seekabelsystemen vorgelegt. Nach Angaben 

der Antragstellerin wird die kabelinduzierte Sedi-

menterwärmung beim Vorhaben „BorWin 3 und 

BorWin gamma“ bei den Gleichstromkabeln ca. 

1,3 K in 20 cm Sedimenttiefe betragen, wenn die 

Kabel, wie im FEP festgelegt, mind. 1,50 m tief 

eingespült werden (PRYSMIAN, 2016). Tempera-

turmessungen an einem parkinternen Dreh-

stromkabelsystem im dänischen Offshore-Wind-

park „Nysted“ ergaben eine Sedimenterwär-

mung direkt über dem Kabel (Übertragungsleis-

tung von 166 MW) 20 cm unter dem Meeresbo-

den von max. 1,4 K (MEISSNER et al. 2007). Die 

intensive bodennahe Wasserbewegung in der 

Nordsee führt darüber hinaus zu einem schnel-

len Abtransport von lokaler Wärme. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Ergebnisse und 

Prognosen kann davon ausgegangen werden, 

dass bei einer Verlegetiefe von mind. 1,50 m von 

der Einhaltung des sogenannten 2 K-Kriteriums 

auszugehen ist, das sich als Vorsorgewert in der 

derzeitigen behördlichen Zulassungspraxis 

etabliert hat. Das 2 K-Kriterium stellt einen Vor-

sorgewert dar, der nach Einschätzung des BfN 

auf Basis des derzeitigen Wissenstandes mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit sicherstellt, 

dass erhebliche negative Auswirkungen der Ka-

belerwärmung auf die Natur bzw. die benthische 

Lebensgemeinschaft vermieden werden. Um die 

Einhaltung des „2 K-Kriteriums“, d.h. eine maxi-

male Temperaturerhöhung um 2 Grad in 20 cm 

unterhalb der Meeresbodenoberfläche, sicher-

zustellen, wurde schon ein entsprechender 

Grundsatz zur Sedimenterwärmung in den BFO-

N aufgenommen, im FEP weitergeführt und nun 

als Vorgabe in den Entwurf zur Eignungsfeststel-

lung übernommen (§ 6).  

Die Vorgabe legt die Einhaltung des 2 K-Kriteri-

ums fest, um potenzielle Beeinträchtigungen der 

Meeresumwelt durch eine kabelinduzierte Sedi-

menterwärmung weitestgehend zu reduzieren. 

Bei Einhaltung des 2 K-Kriteriums kann nach 

derzeitigem Stand davon ausgegangen werden, 

dass keine signifikanten Auswirkungen, wie 

Struktur- und Funktionsveränderungen, durch 
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die kabelinduzierte Sedimenterwärmung auf das 

Schutzgut Boden zu erwarten sind. Aufgrund 

des geringen Anteils an organischem Material im 

Sediment wird es durch die Sedimenterwärmung 

voraussichtlich zu keiner nennenswerten Frei-

setzung von Schadstoffen kommen. 

4.2 Wasser 

Auswirkungen auf den Wasserkörper können 

sich während der Bauphase der Windenergiean-

lagen und der parkinternen Verkabelung durch 

die Resuspension von Sediment, Schadstoffein-

träge und die Bildung von Trübungsfahnen erge-

ben. Betriebsbedingt ist eine Erhöhung der Trü-

bung im Zuge der Kolkbildung um die Funda-

mente nicht auszuschließen. Durch stoffliche 

Emissionen ist nach derzeitigem Stand nicht von 

erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Wasser auszugehen. Damit eine Verschmut-

zung der Meeresumwelt nicht zu besorgen ist, 

sind gemäß einer Vorgabe im Entwurf zur Eig-

nungsfeststellung stoffliche Emissionen in den 

Wasserkörper weitestgehend zu vermeiden und 

zu vermindern. Im konkreten Zulassungsverfah-

ren hat daran anschließend in Kenntnis der kon-

kreten Anlagenparameter eine umfassende Be-

trachtung u.a. der stofflichen Emissionen zu er-

folgen. In einer Emissionsstudie werden alle re-

levanten Emissionspfade umfassend darzustel-

len und technische Alternativen, einschließlich 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

zu prüfen und zusammen mit den einzureichen-

den umweltfachlichen Unterlagen umfassend im 

Hinblick auf etwaige Auswirkungen auf mögliche 

betroffene Schutzgüter zu bewerten sein. 

4.3 Benthos 

Durch den Bau der Umspannplattform und der 

Windenergie-Anlagen sowie durch die Anlagen 

selbst kann es zu Auswirkungen auf das Makro-

zoobenthos kommen. 

Die Fläche N-3.8 hat hinsichtlich des Arteninven-

tars der Benthosorganismen eine durchschnittli-

che Bedeutung. Auch die identifizierte benthi-

sche Übergangsgemeinschaft der Tellina-fa-

bula- und Nucula-nitidosa-Zönosen weist keine 

Besonderheiten auf, da sie aufgrund der vorherr-

schenden Sedimente für die deutsche Nordsee 

typisch ist. Das vorgefundene Arteninventar und 

die Anzahl der Rote-Liste-Arten weisen auf eine 

durchschnittliche Bedeutung der Fläche N-3.8 

für Benthosorganismen hin. 

Die baubedingten, anlagebedingten und be-

triebsbedingten Auswirkungen des Plans sind 

detailliert im Umweltbericht zum FEP 2019 

(BSH, 2019) aufgeführt und werden im Folgen-

den zusammengefasst dargestellt. 

4.3.1 Windenergieanlagen und Umspann-

plattform 

Baubedingt: Bei der Tiefgründung der Windener-

gie-Anlagen und der Umspannplattform kommt 

es zu Störungen des Meeresbodens, Sedi-

mentaufwirbelungen und zur Ausbildung von 

Trübungsfahnen. Hierdurch kann es für die 

Dauer der Bautätigkeiten in der unmittelbaren 

Umgebung der Anlagen zu einer Beeinträchti-

gung oder Schädigung benthischer Organismen 

oder Gemeinschaften kommen. 

Aufgrund der vorherrschenden Sedimentbe-

schaffenheit wird sich das freigesetzte Sediment 

schnell absetzen. Der Sandanteil kommt nach 

einer kleinräumigen Verdriftung wieder zur Abla-

gerung und kann hier zu Beeinträchtigungen des 

Makrozoobenthos durch Überdeckung führen.  

Die baubedingten Auswirkungen durch Trü-

bungsfahnen und Sedimentation sind nach der-

zeitigem Kenntnisstand als kurzfristig und klein-

räumig einzustufen. 

Anlagebedingt kann es durch die Flächenversie-

gelung, das Einbringen von Hartsubstraten so-

wie die Veränderung der Strömungsverhältnisse 

um die Anlagen und die Plattform herum zu Ver-

änderungen der benthischen Gemeinschaft 

kommen. Im Bereich der Anlagen und des dazu-
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gehörigen Kolkschutzes kommt es zu einer Flä-

chenversiegelung/Flächeninanspruchnahme 

und somit zu einem vollständigen Verlust von 

Makrozoobenthos-Habitaten des Weichbodens.  

Die Rekrutierung zusätzlicher Arten wird mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit aus den natürlichen 

Hartsubstrathabitaten, wie oberflächlich anste-

hendem Geschiebemergel und Steinen, erfol-

gen. Damit ist die Gefahr einer negativen Beein-

flussung der benthischen Sandbodengemein-

schaft durch gebietsuntypische Arten gering. 

In der unmittelbaren Umgebung der Strukturen 

kommt es zu einer Beeinflussung der Benthosle-

bensgemeinschaften mit einem Wechsel von 

ehemals sedentären und sessilen Arten hin zu 

mobilen Arten, begründet durch Sedimentero-

sion und eine Zunahme von Prädatoren. 

Für den Kolkschutz sind nach der entsprechen-

den Vorgabe im Entwurf der Eignungsfeststel-

lung ausschließlich Schüttungen aus Naturstei-

nen bzw. biologisch inerten und natürlichen Ma-

terialien einzusetzen, sodass anlagenbedingte 

Emissionen von Schadstoffen nicht zu erwarten 

sind (§ 15). 

Betriebsbedingte Auswirkungen der Windener-

gieanlagen und der Umspannplattform auf das 

Makrozoobenthos sind nach derzeitigem Kennt-

nisstand nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen durch Kühlwas-

sereinleitung sind nicht zu besorgen, da entspre-

chend den Vorgaben des Entwurfs zur Eig-

nungsfeststellung zur Anlagenkühlung geschlos-

sene Kühlsysteme einzusetzen sind und der 

Korrosionsschutz möglichst schadstofffrei und 

emissionsarm sein muss. Abwasser (Grau- und 

Schwarzwasser) ist zudem vorrangig fachge-

recht zu sammeln, an Land zu verbringen und 

dort ordnungsgemäß zu entsorgen. Somit sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand unter Berück-

sichtigung der genannten Vorgaben im Entwurf 

zur Eignungsfeststellung keine erheblichen Aus-

wirkungen durch die Einleitung von Abwässern 

und den Einsatz von Korrosionsschutzsystemen 

zu erwarten.  

Als Zwischnergebnis ist festzuhalten, dass nach 

derzeitigem Kenntnisstand durch den Bau und 

Betrieb der Windenergieanlagen und der Um-

spannplattform keine erheblichen Auswirkungen 

auf das Schutzgut Benthos in der Fläche N-3.8 

zu erwarten sind. Die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Benthos werden insgesamt als kurz-

fristig und kleinräumig eingeschätzt. Es werden 

lediglich kleinräumige Bereiche außerhalb von 

schutzgebieten in Anspruch genommen und we-

gen der meist schnellen Regenerationsfähigkeit 

der vorkommenden Populationen von Benthos-

organismen mit kurzen Generationszyklen und 

ihrer weiträumigen Verbreitung in der deutschen 

Bucht ist eine schnelle Wiederbesiedlung sehr 

wahrscheinlich. 

4.3.2 Parkinterne Verkabelung 

Baubedingt: Mögliche Auswirkungen auf 

Benthosorganismen sind abhängig von den ein-

gesetzten Verlegeverfahren. Für die Dauer der 

Verlegung der parkinternen Verkabelung ist mit 

lokalen Sedimentaufwirbelungen und Trübungs-

fahnen zu rechnen. Hierdurch kann es während 

der Bautätigkeiten in der Umgebung der Kabel-

systeme zu einem kleinräumigen und kurzfristi-

gen Habitatverlust für benthische Arten bzw. zu 

einer Beeinträchtigung oder Schädigung benthi-

scher Organismen oder Gemeinschaften kom-

men. Der linienhafte Charakter der Seekabel-

systeme begünstigt die Wiederbesiedlung aus 

den ungestörten Randbereichen. 

Ebenfalls kurzfristig und kleinräumig können 

benthische Organismen durch die mit der Re-

suspension von Sedimentpartikeln verbundene 

Freisetzung von Nähr- und Schadstoffen beein-

trächtigt werden. Die Auswirkungen werden im 

Allgemeinen als gering angesehen, da das Ein-

spülen der Kabelsysteme zeitlich und räumlich 

begrenzt ist und die Schadstoffbelastung im Be-

reich der AWZ vergleichsweise gering ist und 
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Nähr- bzw. Schadstoffe schnell verdünnt wer-

den.  

Anlagebedingt: Im Bereich möglicher Kabelkreu-

zungen sind die Störungen dauerhaft, aber 

ebenfalls kleinräumig. Erforderliche Kabelkreu-

zungen werden mit einer Steinschüttung gesi-

chert, die dauerhaft ein standortfremdes Harts-

ubstrat darstellt. Das standortfremde Hartsub-

strat bietet den Benthosorganismen neuen Le-

bensraum.  

Für den Bereich von Kabelkreuzungen sind laut 

den Vorgaben im Entwurf zur Eignungsfeststel-

lung ausschließlich Schüttungen aus Naturstei-

nen bzw. biologisch inerten und natürlichen Ma-

terialien einzusetzen. Der Einsatz von Kunststoff 

enthaltenden Kabelschutzsystemen ist nur im 

Ausnahmefall zulässig und auf ein Mindestmaß 

zu begrenzen. Somit sind anlagenbedingte 

Emissionen von Schadstoffen nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingt kann direkt über dem Kabelsys-

tem eine Erwärmung auch der obersten Sedi-

mentschicht des Meeresbodens auftreten, die 

eine Verringerung der winterlichen Mortalität der 

Infauna bewirken und zu einer Veränderung der 

Artengemeinschaften im Bereich der Kabel-tras-

sen führen kann. Nach derzeitigem Kenntnis-

stand wird bei Einhaltung einer ausreichenden 

Verlegetiefe und bei Einsatz von Kabelkonfigu-

rationen nach Stand der Technik das 2K-Krite-

rium eingehalten und es sind keine signifikanten 

Auswirkungen auf das Benthos durch die kabel-

induzierte Sedimenterwärmung zu erwarten. Die 

Einhaltung des 2K-Wertes ist im Entwurf der Eig-

nungsprüfung vorgegeben (§ 6).  

Selbige Annahmen gelten für elektrische bzw. 

elektromagnetische Felder. Auch durch diese 

sind keine erheblichen Auswirkungen auf das 

Makrozoobenthos zu erwarten.  

Bei ausreichender Verlegetiefe und unter Be-

rücksichtigung der Tatsache, dass die Effekte 

kleinräumig, d. h. nur wenige Meter beiderseits 

des Kabels, auftreten werden, werden nach der-

zeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Aus-

wirkungen auf die Benthoslebensgemeinschaf-

ten durch die Verlegung und den Betrieb der 

Seekabelsysteme erwartet. Die ökologischen 

Auswirkungen sind nach derzeitiger Kenntnis 

kleinräumig und großteils kurzfristig. 

4.4 Biotoptypen 

4.4.1 Windenergieanlagen und Umspann-

plattform 

Mögliche Auswirkungen auf das Schutzgut Bio-

toptypen können sich durch eine direkte Inan-

spruchnahme geschützter Biotope, eine mögli-

che Überdeckung durch Sedimentation von bau-

bedingt freigesetztem Material sowie durch po-

tenzielle Habitatveränderungen ergeben.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine 

nach §30 BNatSchG geschützten Biotope bzw. 

FFH-LRT in der Fläche N-3.8 vor. Eine direkte 

Inanspruchnahme geschützter Biotope durch die 

Anlagen und die Umspannplattform kann somit 

ausgeschlossen werden. Auswirkungen durch 

Sedimentation sowie Habitatveränderung sind 

kleinräumig bzw. kurzfristig. Somit können er-

hebliche baubedingte, anlagebedingte und be-

triebsbedingte Auswirkungen der Anlagen auf 

geschützte Biotope ausgeschlossen werden. 

Sollten sich nach abschließender Auswertung 

der im Rahmen der geologischen Flächenvorun-

tersuchung festgestellten Objekte in der Fläche 

N-3.8 Hinweise auf das Vorliegen von gesetzlich 

geschützten Biotopen ergeben, werden diese in 

der Eignungsprüfung entsprechend berücksich-

tigt. 

4.4.2 Parkinterne Verkabelung 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine 

nach §30 BNatSchG geschützten Biotope bzw. 

FFH-LRT in der Fläche N-3.8 vor. Eine direkte 

Inanspruchnahme geschützter Biotope durch die 

Seekabelsysteme kann somit ausgeschlossen 
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werden. Auswirkungen durch Sedimentation so-

wie Habitatveränderung durch Kreuzungsbau-

werke sind kleinräumig bzw. kurzfristig. Somit 

können erhebliche baubedingte, anlagebedingte 

und betriebsbedingte Auswirkungen der Seeka-

belsysteme auf geschützte Biotope ausge-

schlossen werden. 

Sollten sich nach abschließender Auswertung 

der im Rahmen der geologischen Flächenvorun-

tersuchung festgestellten Objekte in der Fläche 

N-3.8 Hinweise auf das Vorliegen von gesetzlich 

geschützten Biotopen ergeben, werden diese in 

der Eignungsprüfung entsprechend berücksich-

tigt. 

4.5 Fische 

Die Fischfauna weist im Gebiet N-3.8 eine typi-

sche Artenzusammensetzung der deutschen 

Bucht auf. Auch gebietübergreifend im Seege-

biet Nördlich Borkum wird die demersale Fisch-

gemeinschaft von den Charakterarten der Platt-

fische dominiert. 

Der geplante Standort stellt nach derzeitigem 

Kenntnisstand für keine der nach Rote-Liste und 

FFH-Richtlinie geschützten Fischarten ein be-

vorzugtes Habitat dar. Demzufolge hat der 

Fischbestand im Planungsbereich N-3.8 keine 

ökologisch herausgehobene Bedeutung.   

Für die Abschätzung der bau- und rückbaube-

dingten Auswirkungen sowie der anlagen- und 

betriebsbedingten Effekte eines Windparks auf 

die Fischgemeinschaft werden zum derzeitigen 

Stand der Planungen zwei projektspezifische 

Szenarien zugrunde gelegt, vgl. Kapitel 1.5.6.3. 

Die Fischfauna relevanten Parameter zeigt Ta-

belle 10. In Szenario 1 erfolgt die Planung an-

hand 42 Windenergieanlagen, in Szenario 2 wird 

die Installation von 25 größeren Anlagen be-

trachtet. 

Mögliche Auswirkungen der verschiedenen 

Windpark-Phasen auf die Fischfauna werden 

nachfolgend dargestellt und auf die Belastungs-

kriterien der beiden Modellwindpark Szenarien 

übertragen. 

Tabelle 10: Relevante Windpark-Parameter für 

die Bewertung der Auswirkungen der Modell-

windpark-Szenarien auf die Fischfauna. 

  
Szenario 

1 
Szenario 

2 

Anzahl der Anlagen 42 25 

Durchmesser Grün-
dung [m] 

8,5 12 

Fläche Gründung exkl. 
Kolkschutz [m²] 

57 113 

Durchmesser Kolk-
schutz [m] 

43 60 

Fläche Gründung inkl. 
Kolkschutz [m²] 

1420 2830 

 

Bau- und rückbaubedingte Auswirkungen 

- Schallemmissionen durch die Rammung 

der Fundamente 

- Sedimentation und Trübungsfahnen 

Schallemmissionen: Alle Fische und ihre Le-

bensstadien können Schall als Teilchenbewe-

gung und Druckänderungen wahrnehmen 

(KNUST ET AL. 2003, KUNC ET AL. 2016, WEIL-

GART 2018, POPPER & HAWKINS 2019). Je nach 

Intensität, Frequenz und Dauer von Schallereig-

nissen kann Schall sich direkt negativ auf die 

Entwicklung, das Wachstum und das Verhalten 

der Fische auswirken oder akustische Umwelt-

signale überlagern, die mitunter entscheidend 

für das Überleben der Fische sind (KUNC ET AL. 

2016, WEILGART 2018). Bisherige Hinweise zu 

Auswirkungen von Schall auf Fische stammen 

allerdings mehrheitlich aus Laboruntersuchun-

gen (WEILGART 2018). Die Reichweite der 

Wahrnehmung und mögliche artspezifische Ver-

haltensreaktionen im marinen Habitat sind bis-

lang nur wenig untersucht. Die bau- und rück-

baubedingten Auswirkungen der Windparks auf 

die Fischfauna sind räumlich und zeitlich be-

grenzt. Es ist wahrscheinlich, dass es während 

der Bauphase durch kurze, intensive Schaller-

eignisse – insbesondere während der Installa-

tion der Fundamente – zur Vergrämung von Fi-

schen kommt. In der belgischen AWz zeigten De 
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Backer et al. (2017), dass der bei Rammarbeiten 

entstehende Schalldruck ausreichte, um bei Ka-

beljau Gadus morhua innere Blutungen und Ba-

rotraumen der Schwimmblase zu verursachen. 

Diese Wirkung wurde ab einer Entfernung von 

1400 m oder näher von einer Rammschallquelle 

ohne Verwendung von Schallschutz festgestellt 

(DE BACKER et al. 2017).  

Derartige Untersuchungen weisen darauf hin, 

dass erhebliche Störungen oder sogar die Tö-

tung einzelner Fische im Nahbereich der Ramm-

stellen möglich sind. Hydroakustische Messun-

gen zeigten, dass Baumaßnahmen (Rammar-

beiten und anderen Bauaktivitäten) im Testfeld 

„alpha ventus“ einen stark verringerten Bestand 

von pelagischen Fischen relativ zu dem umge-

benden Gebiet zur Folge hatten (KRÄGEFSKY 

2014). Nach vorübergehender Vertreibung ist 

eine Rückkehr der Fische nach Beendigung der 

schallintensiven Baumaßnahmen jedoch wahr-

scheinlich.      

Zur Betrachtung der Windparkszenarien werden 

die Vorgaben zu Minderungsmaßnahmen zu-

grunde gelegt, die ursprünglich zum Schutz der 

marinen Säuger eingeführt wurden, sodass der 

emittierte Schallpegel unter 160 dB außerhalb 

eines Kreises mit einem Radius von 750 m um 

die Rammstelle liegt. Die Dauer der Bauaktivitä-

ten und der damit verbundenen Schallemmissi-

onen sind in beiden Szenarien vergleichbar. In 

Szenario 1 ist die Rammdauer der einzelnen 

Windenenergieanlagen aufgrund der kleineren 

Fundamente kürzer als in Szenario 2. Die Instal-

lation von 42 kleineren Anlagen dauert in der Ge-

samtheit allerdings länger, sodass insgesamt 

betrachtet von einer ähnlichen Rammdauer bei-

der Szenarien ausgegangen wird. Das Verlet-

zungsrisiko der Fische im Nahbereich der 

Rammstellen könnte im ersten Szenario auf-

grund der größeren Anzahl von Rammstellen mit 

plötzlich auftretendem Lärmpegeln erhöht sein. 

Die vorzeitige Vergrämung sollte allerdings eine 

Fluchtreaktion der Tiere hervorrufen. Eine er-

hebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Fi-

sche durch den Bau des Windparks ist durch die 

Vergrämungs- und Verminderungsmaßnahmen 

damit nicht zu erwarten.  

Sedimentation und Trübungsfahnen: Durch die 

Bautätigkeiten der Fundamente sowohl von 

Windenergieanlagen als auch der Umspann-

plattform und der parkinternen Verkabelung ent-

stehen Sedimentaufwirbelungen und Trübungs-

fahnen, die – wenn auch zeitlich befristet und art-

spezifisch unterschiedlich – physiologische Be-

einträchtigungen sowie Scheucheffekte bewir-

ken können. Im Freiwasser jagende Räuber wie 

Makrelen Scomber scombrus und Holzmakrelen 

Trachurus trachurus meiden Areale mit hohen 

Sedimentfrachten und weichen so der Gefahr ei-

ner Verklebung des Kiemenapparates aus (EH-

RICH & STRANSKY 1999). Eine Gefährdung dieser 

Arten infolge von Sedimentaufwirbelungen er-

scheint daher aufgrund ihrer hohen Mobilität 

nicht wahrscheinlich. Auch eine Beeinträchti-

gung bodenlebender Fische ist infolge ihrer gu-

ten Schwimmeigenschaften und damit verbun-

denen Ausweichmöglichkeiten nicht zu erwar-

ten. Bei Schollen Pleuronectes platessa und 

Seezungen Solea solea wurde nach sturmbe-

dingten Sedimentaufwirbelungen gar erhöhte 

Nahrungssuchaktivität festgestellt (EHRICH et al. 

1998). Grundsätzlich können Fische durch ihre 

ausgeprägten sensorischen Fähigkeiten (Sei-

tenlinie) und ihre hohe Mobilität jedoch Störun-

gen ausweichen, sodass für adulte Fische Be-

einträchtigungen unwahrscheinlich sind. Eier 

und Larven, bei denen Empfang, Verarbeitung 

und Umsetzung sensorischer Reize noch nicht 

oder wenig ausgeprägt ist, sind generell emp-

findlicher als erwachsene Artgenossen. Die 

Laichgebiete der meisten Fischarten liegen je-

doch außerhalb der zu entwickelnden Windpark-

gebiete in der deutschen AWZ. Fischeier bilden 

nach der Befruchtung eine Lederhaut aus, die 

sie robust gegenüber mechanischen Reizen 

macht, z. B. gegenüber aufgewirbelten Sedi-

menten. Obwohl die Konzentration suspendier-
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ter Partikel Werte erreichen kann, die für be-

stimmte Organismen schädlich sind, sind die 

Auswirkungen auf Fische als relativ gering anzu-

sehen, da derartige Konzentrationen räumlich 

und zeitlich nur beschränkt auftreten und durch 

Verdünnungs- und Verteilungseffekte schnell 

wieder abgebaut werden (HERRMANN & KRAUSE 

2000). Das gilt auch für mögliche Konzentrati-

onserhöhungen von Nähr- und Schadstoffen 

durch die Resuspension von Sedimentpartikeln 

(ICES 1992, ICES WGEXT 1998). Bei der Sedi-

mentation des freigesetzten Substrats besteht 

das Hauptrisiko in einer Bedeckung von am Bo-

den abgelegtem Fischlaich. Dies kann eine Un-

terversorgung der Eier mit Sauerstoff zur Folge 

haben und je nach Wirkungsgrad und Dauer zu 

einer Schädigung bis hin zum Absterben des 

Laichs führen. Für die meisten in der AWZ vor-

kommenden Fischarten ist eine Laichschädi-

gung nicht zu erwarten, da sie entweder pelagi-

sche Eier und/oder ihre Laichplätze im Flach-

wasserbereich außerhalb der AWZ haben. Auch 

die frühen Lebensstadien sind möglicherweise 

an Turbulenz angepasst, wie sie infolge von Na-

turphänomenen wie Sturm oder Strömungen re-

gelmäßig in der Nordsee wiederkehrt.  

Je mehr Bauaktivitäten in der Fläche N-3.8 statt-

finden, desto höher sind die Sedimentation und 

Trübungsfahnen. Demnach ist eine erhöhte Se-

dimentsuspension im unmittelbaren Nahbereich 

der 42 Gründungsstrukturen des ersten Szena-

rios zu erwarten, im Vergleich zum Bau von 25 

OWEAs des zweiten Modellwindparks. In Sze-

nario 1 müssen demzufolge auch mehr OWEAs 

durch parkinterne Verkabelung angebunden 

werden, sodass insbesondere beim Einspülen 

der Seekabel die Sedimentaufwirbelungen grö-

ßer als in Szenario 2 sind.  Infolgedessen ist eine 

mögliche Beeinträchtigung der Fischfauna in 

Szenario 1 wahrscheinlicher, als in Szenario 2. 

Die Sedimentaufwirbelungen sind zeitlich und 

räumlich begrenzt, sodass Beeinträchtigungen 

nur vorübergehend auftreten. Zudem sind Fi-

sche auf vielfältige Weise an Sedimentaufwirbe-

lungen in der Nordsee angepasst. Eine erhebli-

che Beeinträchtigung der Fischfauna durch die 

Bauaktivitäten ist weder für Szenario 1 noch für 

Szenario 2 zu erwarten.  

Anlagenbedingte Auswirkungen 

 Flächeninanspruchnahme 

 Einbringen von Hartsubstrat  

 Fischereiverbot 

Einbringen von Hartsubstrat: Die Errichtung von 

Windparks verändert die Habitatstruktur der Flä-

che N-3.8 durch eingebrachtes Hartsubstrat 

(Fundamente, Kolkschutz). Mehrheitlich wurde 

eine Attraktionswirkung künstlicher Riffe auf Fi-

sche beobachtet (METHRATTA & DARDICK 2019). 

Ob dies jedoch die Folge einer Konzentrations-

wirkung auf Fische ist, die sich andernfalls an 

anderer Stelle aufhalten würden, oder Folge ei-

ner erhöhten Produktivität, ist bislang nicht ab-

schließend geklärt (BOHNSACK & SUTHERLAND 

1985). In der Nähe norwegischer Ölplattformen 

wurden höhere Fänge von Kabeljau und See-

lachs erzielt als vor deren Bau (VALDEMARSEN 

1979, SOLDAL et al. 2002). In der Nordsee wer-

den über Wracks und Steinfeldern vermehrt 

große adulte Räuber wie Kabeljau Gadus mor-

hua und Seelachs Pollachius virens beobachtet 

(EHRICH 2003), die dort z. T. durch Wrackfische-

rei mit Stellnetzen befischt werden. In der Nähe 

künstlicher Riffe wurden erhöhte Dichten von 

Plattfischen angetroffen (POLOVINA & SAKI 1989). 

An den Monopiles des bestehenden Windparks 

„Horns Rev I“ kommen laut Gutachten und Vi-

deoaufnahmen des Begleitmonitorings eine Viel-

zahl von Fischarten vor, welche das künstliche 

Hartsubstratangebot nutzen (LEONHARD et al. 

2011). Neben diesem positiven Effekt könnte die 

Veränderung der Dominanzverhältnisse und der 

Größenstruktur innerhalb der Fischgemeinschaft 

infolge der Zunahme großer Raubfische zu ei-

nem erhöhten Fraßdruck auf eine oder mehrere 

Beutefischarten führen. 

Es besteht eine Abhängigkeit der Attraktivität 

künstlicher Riffe für Fische von der Größe des 
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eingebrachten Hartsubstrats (OGAWA et al. 

1977). Der Wirkradius wird mit 200 bis 300 m für 

pelagische und bis 100 m für benthische Fische 

angenommen. (GROVE et al. 1989). STANLEY & 

WILSON (1997) fanden erhöhte Fischdichten in 

einem Umkreis von 16 m um eine Bohrinsel im 

Golf von Mexiko. Übertragen auf die Funda-

mente der Windenergieanlagen ist aufgrund des 

Abstandes der einzelnen Anlagen voneinander 

davon auszugehen, dass jedes einzelne Funda-

ment, unabhängig vom Fundamenttyp, als eige-

nes, relativ wenig strukturiertes riffähnliches 

Substrat wirkt und die Auswirkung nicht die ge-

samte Windparkfläche umfasst. COUPERUS ET 

AL. (2010) wiesen im Nahbereich (0-20 m) der 

Fundamente von Windturbinen mittels hydroa-

kustischer Methoden eine bis zu 37-fach erhöhte 

Konzentration pelagischer Fische nach im Ver-

gleich zu den Bereichen zwischen den einzelnen 

Windturbinen. REUBENS ET AL. (2013) fanden an 

Windradfundamenten deutlich höhere Konzent-

rationnen von Franzosendorschen Trisopterus 

luscus als über dem umliegenden Weichsub-

strat, die sich vorwiegend von dem Bewuchs auf 

den Fundamenten ernährten. 

Auf die Modellwindpark-Szenarien bezogen, 

könnte die Präsenz und Abundanz der Fischar-

ten in Szenario 1 aufgrund der höheren Anzahl 

von Anlagen steigen und damit potentiell die Bio-

diversität auf der Fläche N-3.8 stärker erhöhen 

als in Szenario 2. Als Folge der Besiedlung 

durch benthische Wirbellose könnten sich im 

Nahbereich der 25 Windenergieanlagen mehr 

Fischindividuen akkumulieren als an 15 Wind-

energieanlagen. Folgeeffekte wären dann wie 

oben genannt ein erhöhter Fraßdruck oder eine 

Änderung der Dominanzverhältnisse. Insgesamt 

könnte das erste Szenario durch die vermehrte 

Einbringung von Hartsubstrat einen stärkeren 

positiven Effekt für die Fischfauna bedeuten, als 

das zweite Szenario. 

Fischereiverbot: Der Wegfall der Fischerei auf-

grund des voraussichtlich anzuordnenden Be-

fahrensverbots in der Fläche N-3.8 könnte einen 

weiteren positiven Effekt auf die Fischfauna ha-

ben. 

Größere Fische könnten sich aufgrund des um-

fangreicheren Nahrungsangebots sowie des 

Wegfalls des Fischereidrucks dort ansiedeln und 

auch die Längenverteilung der Individuen einer 

Art könnte sich möglicherweise zugunsten grö-

ßerer Längenklassen verschieben. Weiterhin 

würden insbesondere standorttreue Fischarten 

von der nutzungsfreien Zone profitieren. Bisher 

wurden die Effekte auf die Fischfauna, die sich 

durch den Wegfall der Fischerei im Bereich der 

OWP ergeben könnten, nicht direkt untersucht. 

Unabhängig vom Design des künftigen Wind-

parks wird auf der gesamten Fläche N-3.8 die Fi-

scherei voraussichtlich untersagt sein, sodass 

Rückzugsgebiete für die Fischfauna entstehen. 

4.6 Marine Säuger 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszu-

gehen, dass die deutsche AWZ von Schweins-

walen zum Durchqueren, Aufenthalt sowie auch 

als Nahrungs- und gebietsspezifisch als Auf-

zuchtgebiet genutzt wird. Auf Grundlage der vor-

liegenden Erkenntnisse, insbesondere aus den 

aktuellen Untersuchungen für Offshore-Wind-

parks und dem Monitoring der Natura2000-Ge-

biete, kann eine mittlere bis saisonabhängig 

hohe Bedeutung des Gebiets in dem die Fläche 

N-3.8 für Schweinswale abgeleitet werden. Für 

Seehunde und Kegelrobben hat die Fläche N-

3.8 eine mittlere Bedeutung.  

4.6.1 Windenergieanlagen und Umspann-

plattform 

Baubedingt:  

Gefährdungen können für Schweinswale, Kegel-

robben und Seehunde durch Lärmemissionen 

während des Baus der Offshore-Windenergiean-

lagen sowie des Umspannwerks verursacht wer-

den, wenn keine Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen getroffen werden. Je nach Grün-

dungsmethode kann Impulsschall oder Dauer-
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schall eingetragen werden. Der Eintrag von Im-

pulsschall, der z.B. beim Einrammen von Pfäh-

len mit hydraulischen Hämmern entsteht ist gut 

untersucht. Der aktuelle Kenntnisstand über den 

Impulsschall trägt zu der Entwicklung von tech-

nischen Schallminderungssystemen maßgeb-

lich bei. Dagegen ist der aktuelle Kenntnisstand 

zum Eintrag von Dauerschall in Folge der Ein-

bringung von Gründungspfählen mittels alterna-

tiver Methoden sehr gering.  

Das UBA empfiehlt die Einhaltung von Lärm-

schutzwerten bei der Errichtung von Fundamen-

ten für Offshore-Windenergieanlagen. Der 

Schallereignispegel (SEL) soll außerhalb eines 

Kreises mit einem Radius von 750 m um die 

Ramm- bzw. Einbringungsstelle 160 dB (re 1 

µPa) nicht überschreiten. Der maximale Spitzen-

schalldruckpegel soll 190 dB möglichst nicht 

überschreiten. Die Empfehlung des UBA bein-

haltet keine weiteren Konkretisierungen des 

SEL-Lärmschutzwertes (http://www.umweltda-

ten.de/publikationen/fpdf-l/4118.pdf, Stand: Mai 

2011). 

Der vom UBA empfohlene Lärmschutzwert 

wurde bereits durch Vorarbeiten verschiedener 

Projekte erarbeitet (UNIVERSITÄT HANNOVER, 

ITAP, FTZ 2003). Es wurden dabei aus Vorsor-

gegründen „Sicherheitsabschläge“ berücksich-

tigt, z. B. für die bislang dokumentierte interindi-

viduelle Streuung der Gehörempfindlichkeit und 

vor allem wegen des Problems der wiederholten 

Einwirkung lauter Schallimpulse, wie diese bei 

der Rammung von Fundamenten entstehen wer-

den (ELMER et al., 2007). Es liegen derzeit nur 

sehr eingeschränkt gesicherte Daten vor, um die 

Einwirkdauer der Beschallung mit Rammgeräu-

schen bewerten zu können. Rammarbeiten, die 

mehrere Stunden dauern können, haben jedoch 

ein weit höheres Schädigungspotential als ein 

einziger Rammschlag. Mit welchem Abschlag 

auf den o. g. Grenzwert eine Folge von Einzele-

reignissen zu bewerten ist, bleibt derzeit unklar. 

Ein Abschlag von 3 dB bis 5 dB für jede Ver-

zehnfachung der Anzahl der Rammimpulse wird 

in Fachkreisen diskutiert. Aufgrund der hier auf-

gezeigten Unsicherheiten bei der Bewertung der 

Einwirkdauer liegt der in der Zulassungspraxis 

eingesetzte Grenzwert unter dem von SOUTHALL 

et al. (2007) vorgeschlagenen Grenzwert.  

Das BSH hat im Rahmen der Aufstellung einer 

Messvorschrift für die Erfassung und Bewertung 

des Unterwasserschalls von Offshore-Wind-

parks die Vorgaben aus der Empfehlung von 

UBA (UBA 2011) sowie aus Erkenntnissen der 

Forschungsvorhaben hinsichtlich der Lärm-

schutzwerte konkretisiert und soweit wie möglich 

standardisiert. In der Messvorschrift für Unter-

wasserschallmessungen des BSH wird als Be-

wertungspegel der SEL5-Wert definiert, d.h. 95% 

der gemessenen Einzel-Schallereignispegeln 

müssen unter den statistisch ermittelten SEL5-

Wert liegen (BSH 2011). Die umfangreichen 

Messungen in Rahmen der Effizienzkontrolle 

zeigen, dass der SEL5 bis zu 3 dB höher als der 

SEL50 liegt. Somit wurde durch die Definition des 

SEL5-Wertes als Bewertungspegels eine weitere 

Verschärfung des Lärmschutzwertes vorgenom-

men, um den Vorsorgeprinzip Rechnung zu tra-

gen.  

Somit geht das BSH bei Gesamtbewertung der 

vorliegenden Fachinformationen davon aus, 

dass der Schallereignispegel (SEL5) außerhalb 

eines Kreises mit einem Radius von 750 m um 

die Ramm- bzw. Einbringungsstelle den Wert 

160 dB (re 1 µPa) nicht überschreiten darf, um 

Beeinträchtigungen der Schweinswale mit der 

erforderlichen Sicherheit ausschließen zu kön-

nen. 

Erste Ergebnisse zur akustischen Belastbarkeit 

von Schweinswalen wurden im Rahmen des MI-

NOSplus-Projektes erzielt. Nach einer Beschal-

lung mit einem maximalen Empfangspegel von 

200 pk-pk dB re 1 µPa und einer Energiefluss-

dichte von 164 dB re 1 µPa2/Hz wurde bei ei-

nem Tier in Gefangenschaft bei 4 kHz erstmals 

eine temporäre Hörschwellenverschiebung (so 

genanntes TTS) festgestellt. Weiterhin zeigte 

sich, dass die Hörschwellenverschiebung mehr 
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als 24 Stunden anhielt. Verhaltensänderungen 

wurden an dem Tier bereits ab einem Emp-

fangspegel von 174 pk-pk dB re 1 µPa regis-

triert (LUCKE et al. 2009). Neben der absoluten 

Lautstärke bestimmt jedoch auch die Dauer des 

Signals die Auswirkungen auf die Belastungs-

grenze. Die Belastungsgrenze sinkt mit zuneh-

mender Dauer des Signals, d. h. bei dauerhafter 

Belastung kann es auch bei niedrigeren Laut-

stärken zu einer Schädigung des Gehörs der 

Tiere kommen. Aufgrund dieser neuesten Er-

kenntnisse ist es eindeutig, dass Schweinswale 

spätestens ab einem Wert von 200 Dezibel (dB) 

eine Hörschwellenverschiebung erleiden, die 

möglicherweise auch zu Schädigungen von le-

benswichtigen Sinnesorganen führen kann.  

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zur 

Empfehlung oder Festlegung von so genannten 

Lärmschutzwerten geführt haben, beruhen 

mehrheitlich auf Beobachtungen bei anderen 

Walarten (SOUTHALL et al. 2007) oder auf Expe-

rimenten an Schweinswalen in Gefangenschaft 

unter Einsatz von so genannten Airguns oder 

Luftpulsern (LUCKE et al. 2009). 

Ohne den Einsatz von schallmindernden Maß-

nahmen können erhebliche Beeinträchtigungen 

mariner Säuger während der Rammarbeiten der 

Fundamente nicht ausgeschlossen werden. Die 

Rammarbeiten von Pfählen der Windenergiean-

lagen und des Umspannwerks werden deshalb 

im im Entwurf der Eignungsfeststellung und spä-

ter im konkreten Zulassungsverfahren nur unter 

dem Einsatz wirksamer Schallminderungsmaß-

nahmen gestattet werden. Hierzu werden im 

Rahmen des Entwurfs der Feststellung der Eig-

nung Vorgaben gemacht (§ 8). Diese besagen, 

dass die Rammarbeiten bei der Installation der 

Fundamente von Offshore Windenergienanla-

gen und Plattformen nur unter Einhaltung von 

strengen Schallminderungsmaßnahmen durch-

zuführen sind. Im konkreten Zulassungsverfah-

ren werden zur Einhaltung geltender Lärm-

schutzwerte (Schallereignispegel (SEL) von 160 

dB re 1µPa und maximaler Spitzenpegel von 

190 dB re 1µPa in 750 m Entfernung um die 

Ramm- bzw. Einbringstelle) umfangreiche 

Schallminderungsmaßnahmen und Überwa-

chungsmaßnahmen angeordnet. Durch geeig-

nete Maßnahmen ist dabei sicherzustellen, dass 

sich im Nahbereich der Rammstelle keine mari-

nen Säugetiere aufhalten. 

Aktuelle technische Entwicklungen aus dem Be-

reich der Minderung von Unterwasserschall zei-

gen, dass durch den Einsatz von geeigneten 

Systemen Auswirkungen durch Schalleintrag auf 

marine Säugetiere wesentlich reduziert oder so-

gar ganz vermieden werden können (Bellmann, 

2020, in Vorbereitung).  

Unter Berücksichtigung des aktuellen Kenntnis-

stands werden in Kenntnis der konkret zu errich-

tenden Fundamenttypen im konkreten Zulas-

sungsverfahren Auflagen angeordnet werden, 

mit dem Ziel, Auswirkungen durch Schalleintrag 

auf Schweinswale soweit wie möglich zu vermei-

den. Das Maß der erforderlichen Auflagen ergibt 

sich auf Zulassungsebene standort- und projekt-

spezifisch aus der Prüfung der konstruktiven 

Ausführung des jeweiligen Vorhabens anhand 

von artenschutzrechtlichen und gebietsschutz-

rechtlichen Vorgaben.  

Seit 2013 gilt zudem das Schallschutzkonzept 

(BMU 2013). Der Ansatz des Schallschutzkon-

zeptes des BMU ist habitatbezogen. Gemäß 

dem Schallschutzkonzept sind Rammarbeiten 

derart zeitlich zu koordinieren, dass ausreichend 

große Bereiche, insbesondere innerhalb der 

deutschen AWZ in der Nordsee und insbeson-

dere innerhalb der Schutzgebiete und des 

Hauptkonzentrationsgebiets des Schweinswals 

in den Sommermonaten, von rammschall-be-

dingten Auswirkungen freigehalten werden. 

Generell gelten die für Schweinswale genannten 

Erwägungen zur Schallbelastung durch Bau- 

und Betriebsaktivitäten von Windenergieanlagen 

und Plattformen auch für alle weiteren in der mit-

telbaren Umgebung der Bauwerke vorkommen-

den marinen Säugetiere.  
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Insbesondere während der Rammarbeiten sind 

direkte Störungen mariner Säugetiere auf Indivi-

duenebene lokal um die Rammstelle und zeitlich 

begrenzt zu erwarten, wobei – wie oben ausge-

führt - auch die Dauer der Arbeiten Auswirkun-

gen auf die Belastungsgrenze hat. Um einer 

dadurch bedingten Gefährdung der Meeresum-

welt vorzubeugen, muss die Eignungsfeststel-

lung nach dem jetzigen Entwurf die Vorgabe ent-

halten, die effektive Rammzeit (einschließlich 

der Vergrämung) auf ein Mindestmaß zu be-

schränken (§ 8). Die jeweils einzuhaltende effek-

tive Rammzeit (einschließlich der Vergrämung) 

wird später im Zulassungsverfahren standort- 

und anlagenspezifisch vorgegeben. Im Rahmen 

des Vollzugsverfahrens wird zudem eine Koordi-

nation von schallintensiven Arbeiten mit anderen 

Bauprojekten vorbehalten, um kumulative Ef-

fekte zu verhindern bzw. zu reduzieren. 

Auf der Basis der funktionsabhängigen Bedeu-

tung der Gebiete für Schweinswale und unter 

Berücksichtigung des Schallschutzkonzeptes 

(BMU 2013) zur Vermeidung von Störungen und 

kumulativen Effekten, der getroffenen Regelun-

gen im FEP (BSH 2019c), der Vorgaben im Rah-

men des Entwurfs der Eignungsfeststellung und 

den Auflagen im Rahmen von Einzelzulassungs-

verfahren zur Reduzierung der Schalleinträge 

werden die möglichen Auswirkungen von schall-

intensiven Errichtungsarbeiten auf Schweins-

wale als nicht erheblich eingeschätzt. Durch die 

Ausschlusswirkung von Windparks in Natur-

schutzgebieten und die Umsetzung der Vorga-

ben aus dem Schallschutzkonzept (BMU 2013) 

werden Beeinträchtigungen von wichtigen Nah-

rungs- und Aufzuchtsgründen des Schweins-

wals ausgeschlossen. 

Betriebsbedingte Geräusche der Windenergie-

anlagen und Umspannwerke haben nach aktuel-

lem Kenntnisstand keine Auswirkungen auf 

hochmobile Tiere wie marine Säuger.  

Aus Öl- und Gasplattformen ist bekannt, dass 

die Anlockung von verschiedenen Fischarten zu 

einer Anreicherung des Nahrungsangebots führt 

(Fabi et al., 2004; Lokkeborg et al., 2002). Die 

Erfassung der Schweinswalsaktivität in der di-

rekten Umgebung von Plattformen hat zudem 

eine Zunahme der Schweinswalsaktivität, die mit 

Nahrungssuche assoziiert wird während der 

Nacht gezeigt (TODD et al., 2009). Es kann somit 

davon ausgegangen werden, dass das möglich-

erweise erhöhte Nahrungsangebot in der Umge-

bung der Umspannplattform mit großer Wahr-

scheinlichkeit attraktiv auf marine Säuger wirkt. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass nach der-

zeitigem Kenntnisstand keine erheblichen Aus-

wirkungen auf das Schutzgut Marine Säuger 

durch die Errichtung und den Betrieb von Offs-

hore Windenergieanlagen sowie des Umspann-

werks in der Fläche N-3.8 zu erwarten sind. 

4.6.2 Parkinterne Verkabelung 

Baubedingt: Während der zeitlich und räumlich 

eng begrenzten Verlegephase kann es durch 

den baubedingten Schiffsverkehr zu kurzfristi-

gen Scheucheffekten kommen. Diese Effekte 

gehen allerdings nicht über die Störungen hin-

aus, die allgemein mit langsamen Schiffsbewe-

gungen verbunden sind. Mögliche Veränderun-

gen der Sedimentstruktur und damit verbundene 

temporäre Benthosveränderungen haben auf 

marine Säugetiere keine erheblichen Auswirkun-

gen, da diese ihre Beute in weit ausgedehnten 

Arealen in der Wassersäule suchen. 

Betriebsbedingte Sedimenterwärmungen haben 

keine direkten Auswirkungen auf hochmobile 

Tiere wie marine Säuger. Der Einfluss elektro-

magnetischer Felder von Seekabeln auf das 

Wanderverhalten von Meeressäugetieren ist 

weitgehend unbekannt (GILL et al. 2005). Da die 

auftretenden Magnetfelder aber deutlich unter 

dem natürlichen Magnetfeld der Erde liegen, 

sind keine signifikanten Auswirkungen auf ma-

rine Säuger zu erwarten. 

Als Ergebnis der SUP bleibt festzuhalten, dass 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine erhebli-

chen Auswirkungen auf das Schutzgut Marine 
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Säuger durch die Verlegung und den Betrieb der 

parkinternen Verkabelung zu erwarten sind. 

4.7 See- und Rastvögel 

4.7.1 Windenergieanlagen 

Bei Eignungsfeststellung der Fläche N-3.8 und 

Realisierung eines Offshore-Windparkvorha-

bens auf dieser Fläche können nachfolgende all-

gemeine Auswirkungen eintreten: 

Baubedingt: Während der Errichtung von Offs-

hore-Windenergieanlagen ist von Auswirkungen 

auf See- und Rastvögel auszugehen, die aller-

dings in Art und Umfang zeitlich sowie räumlich 

begrenzt wirken werden.  

Störempfindliche Arten können mit Meideverhal-

ten auf die Baustelle bzw. den Baustellenverkehr 

reagieren. Durch den Installationsvorgang kön-

nen Trübungsfahnen entstehen. Anlockeffekte 

durch die Beleuchtung der Baustelle sowie der 

Baustellenfahrzeuge können ebenfalls nicht 

ausgeschlossen werden.  

Betriebs- und anlagenbedingt: Errichtete Wind-

energieanlagen können ein Hindernis im Luft-

raum darstellen und auch bei See- und Rastvö-

gel Kollisionen mit den vertikalen Strukturen ver-

ursachen (GARTHE 2000). Bisherige Ausmaße 

solcher Vorkommnisse sind schwerlich abzu-

schätzen, da angenommen wird, dass ein Groß-

teil der kollidierten Vögel nicht auf einer festen 

Struktur aufkommt (HÜPPOP et al. 2006). Das 

Kollisionsrisiko einer Art wird bestimmt von Fak-

toren wie z.B. Manövrierfähigkeit, Flughöhe und 

Anteil der Zeit, die fliegend verbracht wird 

(GARTHE & HÜPPOP 2004). Das Kollisionsrisiko 

für See- und Rastvögel ist daher artspezifisch 

unterschiedlich zu bewerten.  

Für störempfindliche Arten ist in der Betriebs-

phase der Windparks von einer Meidung der 

Windparkflächen in artspezifischem Ausmaß 

auszugehen. Weiterhin ist nicht auszuschließen, 

dass sich die Fischbestände während der Be-

triebsphase durch ein mit einem Befahrensver-

bot für Schiffe einhergehenden Fischereiverbots 

innerhalb des Windparks erholen. Zusätzlich zur 

Einbringung von Hartsubstrat könnte sich somit 

das Artenspektrum der vorkommenden Fische 

vergrößern und ein attraktives Nahrungsangebot 

für nahrungssuchende Seevögel bieten. 

Die potenziellen Auswirkungen während der 

Bauphase eines OWP auf der Fläche N-3.8 sind 

insgesamt als räumlich sowie zeitlich lokal zu be-

werten. Der baubedingte Schiffsverkehr wird 

nicht das Maß der Beeinflussung, die ohnehin in 

dem Bereich zwischen den beiden Verkehrstren-

nungsgebieten nördlich vor Borkum von der re-

gulären Schifffahrt auf die Seevögel wirkt, über-

schreiten. Trübungsfahnen werden ebenfalls nur 

lokal und zeitlich begrenzt auftreten. Hinsichtlich 

möglicher Anlockeffkte durch die Beleuchtung 

wird in der Eignungsfeststellung entsprechend 

dem jetzigen Entwurf eine Vorgabe zur Minimie-

rung von Emissionen aufgenommen werden, um 

u.a. Lichtemissionen auf ein notwendiges Min-

destmaß, und damit auch mögliche Anlockef-

fekte, zu reduzieren. Abschließend können auf-

grund der allgemein hohen Mobilität der Vögel 

und bei Vorgabe der Maßnahmen zur Vermei-

dung und Verminderung von intensiven Störun-

gen erhebliche Auswirkungen auf alle See- und 

Rastvogelarten während der Bauphase mit der 

erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen wer-

den. 

Für die Abschätzung eines möglichen Kollisions-

risikos für See- und Rastvögel mit Windenergie-

anlagen auf See sind die entsprechenden Hö-

henparameter der Anlagen eine wichtige Kenn-

zahl. In der Eignungsprüfung werden daher, 

analog zum FEP (BSH 2019c), entsprechend 

den aktuellen technischen Weiterentwicklungen 

in Bezug auf die Dimensionen zukünftiger Wind-

energieanlagen zwei Szenarien abgeprüft, die 

mögliche relevante Turbinenparameter berück-

sichtigen (vgl. Kapitel 1.5.6.3). Gemäß Szenario 

1 würden Windenergieanlagen mit einer Naben-

höhe von 125 m und einem Rotordurchmesser 
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von 198 m zum Einsatz kommen, die somit eine 

Gesamthöhe von 224 m erreichen würden. Ent-

sprechend dem Szenario 2 wären es Windener-

gieanlagen mit einer Nabenhöhe von 175 m, ei-

nem Rotordurchmesser von 250 m und einer 

Gesamthöhe von 300 m. Dies bedeutet, dass 

der untere rotorfreie Bereich von der Wasser-

oberfläche bis zur unteren Rotorblattspitze in 

Szenario 1 26 m beziehungsweise 50 m in Sze-

nario 2 betragen würde. 

Im Rahmen von StUKplus wurden im Vorhaben 

„TESTBIRD“ mittels Rangefinder die Flughöhen-

verteilung von insgesamt sieben See- und Rast-

vogelarten ermittelt. Die Großmöwenarten Sil-

ber-, Herings und Mantelmöwen flogen in der 

Mehrzahl der erfassten Flüge in Höhen von 30 – 

150 m. Arten wie Dreizehenmöwe, Sturmmöwe, 

Zwergmöwe und Basstölpel wurden hingegen 

hauptsächlich in den unteren Höhen bis 30 m be-

obachtet (MENDEL et al. 2015). Eine aktuelle Stu-

die im englischen Windpark Thanet Offshore-

Wind Farm untersuchte die Flughöhenverteilung 

von Basstölpel, Dreizehenmöwe und den Groß-

möwenarten Silbermöwe, Mantelmöwe und He-

ringsmöwe ebenfalls mit dem Rangefinder 

(SKOV et al. 2018). Dabei ergaben die Flughö-

henmessungen der Großmöwen und des 

Basstölpels vergleichbare Höhen wie von MEN-

DEL et al. (2015) ermittelt. Dreizehenmöwen wur-

den hingegen zumeist auf einer Höhe von etwa 

33 m beobachtet. 

Allgemein verfügen Groß- und Kleinmöwen über 

eine hohe Manövrierfähigkeit und können auf 

Windenergieanlagen mit entsprechenden Aus-

weichmanövern reagieren (GARTHE & HÜPPOP 

2004). Dies zeigte auch die Studie von SKOV et 

al. (2018) in der neben der Flughöhe auch das 

unmittelbare, kleinräumige und großräumige 

Ausweichverhalten der betrachteten Arten unter-

sucht wurde. Weiterhin ergaben die Untersu-

chungen mittels Radar und Wärmebildkamera 

eine geringe nächtliche Aktivität. Das Kollisions-

risiko in der Nacht durch Anlockeffekte auf 

Grund der Beleuchtung der Windenergieanlagen 

ist daher auch als gering zu bewerten.  

Für störempfindliche Arten, wie Stern- und 

Prachttaucher, ist das Kollisionsrisiko allerdings 

als sehr gering einzuschätzen, da sie auf Grund 

ihres Meideverhaltens nicht direkt in bzw. in die 

Nähe von Windparks fliegen. 

Für die in Anhang I der V-RL zählenden See-

schwalben besteht ebenfalls keine Gefährdung 

durch Kollisionen mit den Anlagen, da sie sowohl 

geringe Flughöhen präferieren als auch extrem 

wendige Flieger sind (GARTHE & HÜPPOP 2004). 

Insgesamt ist bei der Realisierung der in Szena-

rio 1 und 2 angegeben Windenergieanlagen auf 

der Fläche N-3.8 nicht von einem erhöhten Kol-

lisionsrisiko für See- und Rastvogelarten auszu-

gehen. Dies gilt nach derzeitiger Erkenntnis 

auch für solche Arten, deren Flughöhen sich im 

Bereich der sich drehenden Rotorblätter befin-

den, auf Grund ihres Flugverhaltens den Turbi-

nen allerdings frühzeitig ausweichen können.  

Für störempfindliche Arten ist in der Betriebs-

phase der Windparks von einer Meidung der 

Windparkflächen in artspezifischem Ausmaß 

auszugehen.  

Stern- und Prachttaucher zeigen ein stark aus-

geprägtes Meideverhalten gegenüber Offshore- 

Windparks. Im Rahmen einer aktuellen Studie 

des FTZ im Auftrag des BSH und des BfN, die 

neben den Daten aus dem Windparkmonitoring 

in der AWZ auch Forschungsdaten sowie Daten 

aus dem Natura2000-Monitoring berücksich-

tigte, wurde über alle bebauten Gebiete in der 

AWZ eine statistisch signifikante Abnahme der 

Seetaucherabundanz bis in 10 km, ausgehend 

von der Peripherie eines Windparks, ermittelt 

(GARTHE et al. 2018). Hierbei handelt es sich 

nicht um eine Totalmeidung, sondern um eine 

Teilmeidung mit steigenden Seetaucherdichten 

bis in 10 km Entfernung zu einem Windpark.  

Für die Quantifizierung des Habitatverlustes 

wurde in frühen Entscheidungen zu Einzelzulas-

sungsverfahren noch ein Scheuchabstand von 2 
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km (definiert als eine komplette Meidung der 

Windparkfläche einschließlich einer Pufferzone 

von 2 km) für Seetaucher zu Grunde gelegt. Die 

Annahme eines Habitatsverlustes von 2 km ba-

sierte auf Daten aus dem Monitoring des däni-

schen Windparks „Horns Rev“ (PETERSEN et 

al.2006). Die aktuelle Studie von GARTHE et al. 

(2018) zeigt mehr als eine Verdopplung des 

Scheuchabstandes auf durchschnittlich 5,5 km. 

Dieser Scheuchabstand, oder auch rechneri-

scher vollständiger Habitatverlust, unterliegt der 

rein statistischen Annahme, dass bis in einer 

Entfernung von 5,5 km zu einem Offshore-Wind-

park keine Seetaucher vorkommen. 

Für das Untersuchungscluster „Nördlich 

Borkum“ wurden auf Basis der großräumigen di-

gitalen Flugerfassung bis 2016 Effekte bis in 2 – 

4 km festgestellt (IFAÖ et al. 2017). Die Untersu-

chungsjahre 2017 und 2018 ergaben hingegen 

weitreichendere Meideeffekte bis in 10 km (IFAÖ 

et al. 2018, IFAÖ et al. 2019). Auch hierbei han-

dele es sich um eine Teilmeidung und keine voll-

ständige Meidung. Nach Aussage der Gutachter 

würden damit die in den Clusteruntersuchungen 

„Nördlich Borkum“ festgestellten Meidedistan-

zen denen in den Studien aus dem Bereich des 

Hauptkonzentrationsgebietes der Seetaucher 

(vgl. hierzu HEINÄNEN 2018 und GARTHE et al. 

2018) gleichen. Gleichzeitig weisen die Gutach-

ter auf die starke Streuung der Daten und das 

insgesamt heterogene Verteilungsmuster der 

Seetaucher hin (IFAÖ et al. 2019). Es ist davon 

auszugehen, dass weitere Untersuchungen ein 

eindeutigeres Bild zum Meideverhalten von See-

tauchern in dem Bereich nördlich von Borkum 

liefern werden. Detailierte Ausführungen zum 

Meideverhalten der Seetaucher, vor allem im 

Bereich des Hauptkonzentrationsgebiets west-

lich vor Sylt, können den entsprechenden Kapi-

teln im Umweltbericht zum FEP für die deutsche 

Nordsee (BSH 2019a) entnommen werden. 

Für die Fläche N-3.8 bedeuten die Ergebnisse 

aus den Clusteruntersuchungen „Nördlich Bo-

rum“ konkret, dass auch bei einem Windpark auf 

dieser Fläche von Meideverhalten von Seetau-

chern auzugehen sein wird. Die Fläche N-3.8 be-

findet sich allerdings in mehr als 40 km Entfer-

nung zum Hauptkonzentrationsgebiet der See-

taucher, dem wichtigsten Rastgebiet in der AWZ 

der Nordsee. Angesichts des geringen saisona-

len und räumlichen Vorkommens von Seetau-

chern in der Umgebung der Fläche N-3.8 (siehe 

Kapitel 2.8.3 2.8.3) können erhebliche Auswir-

kungen mit der erforderlichen Sicherheit ausge-

schlossen werden. Eine Betrachtung kumulati-

ver Effekte erfolgt in Kapitel4.12.4. 

Für weitere Arten wie Basstölpel, Zwergmöwen, 

Seeschwalben, Trottellumme und Tordalk und 

liegen Erkenntnisse zu kleinräumigen Meidever-

halten gegenüber Windparks vor. Diese reichen 

nach Auswertung der Daten aus dem Cluster 

„Nördlich Borkum“ bei Zwergmöwe und Basstöl-

pel bis max. 2 km, bei Trottellumme und Tordalk 

möglicherweise bis 4 km Entfernung zum Wind-

park. Auch hier handelt es sich jedoch nur um 

eine Teilmeidung. Für Seeschwalben zeichnet 

sich eine Meidung von Windparkflächen ab, die 

aber nicht über die Grenze eines Windparks hin-

ausgeht (IFAÖ et al. 2017, IFAÖ et al. 2018, IFAÖ 

et al. 2019). Zwergmöwe und Basstölpel kom-

men nur vereinzelt bzw. in den Zugzeiten in der 

Umgebung der Fläche N-3.8 vor. Trottellumme 

und Tordalk weisen eine weiträumige Verteilung 

in der gesamten AWZ der Nordsee auf. Von ei-

ner erheblichen Beeinträchtigung ist für diese 

Arten nach derzeitigem Stand nicht auszugehen. 

4.7.2 Parkinterne Verkabelung und Um-

spannplattform 

Die Auswirkungen von Plattformen und Seeka-

belsystemen wurden bereits auf Ebene der Stra-

tegischen Umweltprüfung zum FEP für die deut-

sche Nordsee (BSH 2019a) geprüft und bewer-

tet. Im Ergebnis wurden die Auswirkungen von 

Plattformen und Seekabelsystemen auf See- 

und Rastvögel als nicht erheblich bewertet. 

Diese Bewertung hat weiterhin Bestand.   
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4.8 Zugvögel 

Die Gefährdung des Vogelzugs ist ein Versa-

gungsgrund für Offshore-Windparkvorhaben ge-

mäß § 48 Abs. 4 Nr.1b WindSeeG. 

4.8.1 Windenergieanlagen 

Bei Eignungsfeststellung der Fläche N-3.8 und 

Realisierung eines Offshore-Windparkvorha-

bens auf dieser Fläche können folgende allge-

meine Auswirkungen eintreten: 

Baubedingt: In erster Linie gehen Störungen in 

der Bauphase von Lichtemissionen und visueller 

Unruhe aus. Diese können artspezifisch unter-

schiedlich ausgeprägte Scheuch- und Barriere-

wirkungen auf ziehende Vögel hervorrufen. Die 

Beleuchtung der Baugeräte kann aber auch zu 

Anlockeffekten für ziehende Vögel führen und 

das Kollisionsrisiko erhöhen. 

Anlage- und betriebsbedingt: Mögliche Auswir-

kungen eines Offshore-Windparks auf der Flä-

che N-3.8 in der Betriebsphase können darin be-

stehen, dass dieser eine Barriere für ziehende 

Vögel bzw. ein Kollisionsrisiko darstellt. Das Um-

fliegen oder sonstige Veränderungen des Flug-

verhaltens kann zu einem höheren Energiever-

brauch führen, der sich auf die Fitness der Vögel 

und in Folge auf ihre Überlebensrate bzw. den 

Bruterfolg auswirken kann. An den Vertikalstruk-

turen (wie Rotoren und Tragstrukturen der Wind-

energienanlagen) können Kollisionsereignisse 

auftreten. Schlechte Witterungsbedingungen - 

insbesondere bei Nacht und bei starkem Wind - 

erhöhen das Kollisionsrisiko. Dazu kommen 

mögliche Blend- oder Anlockeffekte durch die Si-

cherheitsbeleuchtung der Anlagen, die zur Ori-

entierungslosigkeit von Vögeln führen können. 

Weiterhin könnten Vögel, die in Nachlaufströ-

mungen und Luftverwirbelungen an den Rotoren 

geraten, in ihrer Manövrierfähigkeit beeinflusst 

werden. Für die vorgenannten Auswirkungen ist 

davon auszugehen, dass die Empfindlichkeiten 

und Risiken artspezifisch unterschiedlich ausge-

prägt sind. Aus diesem Grund wird bei der Be-

trachtung der voraussichtlich erheblichen Aus-

wirkungen auf der Fläche N-3.8 das Gefähr-

dungspotential artgruppenspezifisch betrachtet. 

Eine artspezifische Betrachtung ist auf Grund 

von methodischen Einschränkungen bei der Vo-

gelzugerfassung in den meisten Fällen nicht 

möglich. 

Detailierte Ausführungen zum allgemeinen Ge-

fährdungspotenzials des Vogelzugs und der Be-

wertungsmaßstäbe sind den entsprechenden 

Kapiteln des Umweltberichts zum Flächenent-

wicklungsplan für die deutsche Nordsee (BSH 

2019a) zu entnehmen. 

Im Rahmen der Eignungsprüfung sind, wie auch 

im FEP (BSH 2019c), zwei Szenarien bezüglich 

der Turbinengröße abzuprüfen, um den gegen-

wärtigen technischen Weiterentwicklungen 

Rechnung zu tragen. Gemäß Szenario 1 ist mit 

einer Nabenhöhe von 125 m, einem Rotordurch-

messer von 198 m und einer Gesamthöhe von 

224 m zu rechnen, wobei die Höhe der unteren 

Rotorspitze bei 26 m liegt. Bei Szenario 2 liegen 

die entsprechenden Werte bei 175 m, 250 m, 

300 m und 50 m. Durch diese größeren Abmes-

sungen erhöht sich auch die überstrichene Flä-

che des Rotors. Dieser Einfluss reduziert sich al-

lerdings durch die Abnahme der Anlagenzahl. 

Die höheren Anlagen können allerdings das Kol-

lisionsrisiko erhöhen. 

Die Abschätzung des Konfliktpotenzials für den 

Vogelzug erfolgt auf Grund der unterschiedli-

chen Lebensweise, des Navigationsvermögens 

und des Zugverhaltens (Tag-/Nachtzieher) nach 

Artgruppen differenziert. Im Rahmen der durch-

zuführenden Sensitivitätsbewertung sind außer-

dem die Seltenheit, der Gefährdungsstatus und 

die Reproduktionsstrategie einzubeziehen. Bei 

der nachfolgenden Einzelart- bzw. Artgruppen-

betrachtung werden nur solche berücksichtigt, 

die in nennenswerten Individuenzahlen in der 

Umgebung der Fläche N-3.8 registriert wurden. 
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Möwen 

In der Umgebung der Fläche N-3.8 dominierten 

Möwen das Zuggeschehen in der Hellphase in 

den zurückliegenden Erfassungsjahren (siehe 

Kapitel 2.9.3.12.9.3.1). Die Bestände der häu-

figsten Möwenarten sind allgemein groß.  Über 

alle Zugperioden der Erfassungsjahre 2013 bis 

2017 war die Heringsmöwe die häufigste Mö-

wenart (AVITEC RESEARCH GBR 2018). Der Be-

stand der in Deutschland dominierenden Unter-

art Larus fuscus intermedius wird aktuell auf 

566.000 – 699.000 Individuen geschätzt (WET-

LANDS INTERNATIONAL 2018). Unter den Möwen 

ist die Silbermöwe die einzige Art mit einer Zu-

ordnung in die SPEC-Kategorie 2 (Auf Europa 

konzentrierte Art mit negativer Bestandsentwick-

lung und ungünstigem Schutzstatus). In der 

deutschen Nordsee kommt sowohl die Unterart 

Larus argentatus argentatus als auch die Unter-

art Larus argentatus argenteus vor. Die Größe 

der beidenPopulationen umfassen schätzungs-

weise 1.300.000 – 1.600.000 Individuen bzw. 

710.000 – 790.000 Individuen (WETLANDS INTER-

NATIONAL 2018). 

In der Betrachtung der Flughöhenverteilung in 

der Hellphase im Frühjahr 2017 wurde am 

Standort FINO 1 an Tagen mit anteilig starkem 

Großmöwenzug festgestellt, dass Großmöwen 

mehrheitlich Höhenbereiche von mehr als 20 m 

beflogen (AVITEC RESEARCH GBR 2018). Im Rah-

men von Forschungsvorhaben ergaben Flughö-

henmessungen mittels Rangefinder für die 

Großmöwenarten Silber-, Herings und Mantel-

möwen mehrheitlich Flüge in Höhen von 30 – 

150 m. Kleinmöwenarten wie Dreizehenmöwe 

und Sturmmöwe wurden hingegen hauptsäch-

lich auf Höhen bis 30 m beobachtet (MENDEL et 

al. 2015, SKOV et al. 2018). 

Allgemein verfügen Groß- und Kleinmöwen über 

eine hohe Manövrierfähigkeit und können auf 

Windenergieanlagen mit entsprechenden Aus-

weichmanövern reagieren (GARTHE & HÜPPOP 

2004). Dies zeigte auch die Studie von SKOV et 

al. (2018) in der neben der Flughöhe auch das 

unmittelbare, kleinräumige und großräumige 

Ausweichverhalten der betrachteten Arten unter-

sucht wurde. Möwen können zudem auch bei 

wiedrigen Wetterverhältnissen auf dem Wasser 

landen und bessere Zugbedingungen abwarten. 

Insgesamt können daher erhebliche Auswirkun-

gen auf Möwen, auch vor dem Hintergrund der 

hier zu berücksichtigenden technischen Szena-

rien, durch eine Bebauung der Fläche N-3.8 mit 

der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen 

werden. 

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Vogelschutzricht-

linie (VRL) sind für die im Anhang 1 der Richtlinie 

aufgeführten Arten besondere Schutzmaßnah-

men (insb. die Ausweisung von Schutzgebieten) 

hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden. 

Darüber hinaus müssen die Mitgliedstaaten ge-

mäß Artikel 4 Absatz 2 der VRL für die nicht in 

Anhang 1 aufgeführten, regelmäßig auftreten-

den Zugvogelarten entsprechende Maßnahmen-

für deren Vermehrungs-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Rastgebiete treffen. Allerdings exis-

tiert für diese zu schützenden Zugvogelarten 

keine allgemeingültige und verbindliche Liste. 

Hinweise der Schutzwürdigkeit geben aber u.a. 

die Einstufungen der Arten in die europäischen 

SPEC-Kategorien (Species of European Con-

servation Concern), die gesamteuropäischen 

Gefährdungskategorien (EUR-Gef.), die EU25-

Gefährdungskategorien (EU25-Gef.) und der 

Status der Arten nach dem Aktionsplan zum „Ab-

kommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasi-

schen wandernden Wasservögel“ (AEWA).  

Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die 

besonders schützenswerten Arten nach An-

hang I und sonstigen schützenswerten Arten 

nach Art. 4 Abs. 2 VRL differenziert betrachtet 

und bewertet. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Arten des 

Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gilt folgen-

des: 
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Artengruppe Seeschwalben  

Seeschwalben zählten in den bisherigen Clus-

teruntersuchungen zum Vogelzug am Standort 

FINO 1 (Zeitraum 2013 – 2017), in der Umge-

bung der Fläche N.3-7, zu den am häufigsten be-

obachteten Artgruppen. Unter ihnen zählte die 

Brandseeschwalbe (Thalassesus sandvicensis) 

zur häufigsten Art, Fluss- und Küstensee-

schwalbe konnten nur in seltenen Fällen eindeu-

tig voneinander unterschieden werden.  

Die Bestandsgröße der relevanten biogeogra-

phischen Population der Brandseeschwalbe 

wird aktuell auf 160.000 – 186.000 Individuen 

geschätzt, der Bestandstrend ist zunehmend. 

Die Größe der biogeographischen Populationen 

von Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) 

und Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) werden 

auf 2.000.000 – 5.000.000 bzw. 760.000 – 

1.600.000 Individuen geschätzt (WETLANDS IN-

TERNATIONAL 2018). 

Mit Hilfe der über Tagzugbeobachtungen erho-

benen Daten aus den Jahren 2008 – 2012 führte 

AVITEC RESEARCH GBR (2014) für das Seegebiet 

um die FINO 1 und somit erstmals für einen Offs-

hore-Standort im Bereich der Deutschen Bucht 

auf mehrjährigen Beobachtungen basierende 

Schätzungen zur Menge des art(gruppen)spezi-

fischen Zuges durch. Es zeigte sich, dass über 

eine gedachte, quer zur Hauptzugrichtung ver-

laufende Linie mit einer Länge von 6 – 20 km in 

NW-SE-Richtung mit der FINO 1 im Zentrum pro 

Jahr hochgerechnet mit ca. 10.000 durchziehen-

den Brandseeschwalben gerechnet werden 

musste, was etwa 6,0 % der biogeographischen 

Population entspricht. Weiterhin war mit der Pas-

sage von ca. 1 % der biogeographischen Popu-

lation der Flussseeschwalben während des 

herbstlichen Wegzuges zu rechnen. Demzufolge 

wurde der Umgebung der Fläche N-3.8 bezüg-

lich des Seeschwalbenzuges in der Vergangen-

heit eine hohe Bedeutung beigemessen. 

Diesen Hochrechnungen lagen Sichtungen von 

20 (Herbst 2009) bis 901 Brandseeschwalben 

(Frühjahr 2012) bzw. 13 (Herbst 2009) bis 228 

Flussseeschwalben (Herbst 2010) zugrunde 

(AVITEC RESEARCH GBR 2014). 

Die Sichtbeobachtungen der vergangenen Jahre 

seit Beginn des Offshore-Windenergiezubaus in 

der Umgebung der Fläche N-3.8 ergaben Sich-

tungen von 34 (Herbst 2017) bis 304 (Frühjahr 

2015) Brandseeschwalben bzw. 6 (Herbst 2017) 

bis 20 (Herbst 2015) Flussseeschwalben 

(AVITEC RESEARCH GBR 2016; AVITEC RESE-

ARCH GBR 2018). Diese Sichtungen entspre-

chen gerade einmal 0,2 % der biogeographi-

schen Population der Brandseeschwalbe bzw. 

0,001 % der biogeographischen Population der 

Flussseeschwalbe.  

Für die Brandseeschwalbe zeigen die aktuellen 

Clusteruntersuchungen einen Rückgang der Zu-

gereignisraten in den Windpark-abgewandten 

Sektoren bei gleichzeitger Zunahme der Zuger-

eignisrate in den Windpark-zugewandten Sekto-

ren. Diese Veränderung deutet auf ein Umflie-

gen der Windparkvorhaben hin. Fluss- und Küs-

tenseeschwalben wurden häufiger dabei beo-

bachtet, wie sie entlang der Außengrenzen von 

Windparks vorbeizogen (AVITEC RESEARCH GBR 

2018). Vor dem Hintergrund der mitunter extrem 

langen Gesamtstrecke der Zugwege ist zu ver-

muten, dass das Umfliegen eines Windparks 

den Zugweg nur unwesentlich verlängert. Be-

züglich des Kollisionsrisikos ist die Kollisionsge-

fahr auf Grund der extremen Wendigkeit von 

Seeschwalben als gering einzuschätzen. Ihre 

bevorzugten Flughöhen liegen im Bereich der 

unteren 20 Höhenmeter und damit außerhalb 

des Gefährdungsbereiches der Rotorblätter bei-

der Windparkszenarien. 

Das Gefährdungspotenzial für Seeschwalben 

wird daher, trotz der zuvor hohen Bedeutung der 

Umgebung der Fläche N-3.8 für den See-

schwalbenzug, als gering eingeschätzt. 

Artengruppe Seetaucher 

Unter der Artengruppe Seetaucher werden die 

Arten Sterntaucher (Gavia stellata) und Pracht-

taucher (Gavia arctica) zusammengefasst. Die 
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jeweiligen relevanten biogeographischen Popu-

lationen umfassen schätzungsweise 216.000 – 

429.000 Individuen (Sterntaucher) bzw. 266.000 

– 473.000 Individuen (Prachttaucher) (WET-

LANDS INTERNATIONAL 2018). Seetaucher gelten 

als besonders störempfindlich und zeigen wäh-

rend der Rast ein ausgeprägtes Meideverhalten 

gegenüber Offshore-Windparks (siehe Kapi-

tel4.7.1). Nach GARTHE & HÜPPOP (2004) erhiel-

ten Stern- und Prachttaucher die höchsten 

Wind-parksensitivitätsindices von 43 bzw. 44. 

Auf Grund ihres Meideverhaltens kann das Kol-

lisi-onsrisiko als sehr gering eingeschätzt wer-

den. Zudem wurden Seetaucher zwar regelmä-

ßig, aber jeweils nur in geringen Individuenzah-

len im Rahmen der Vogelzugerfassung zum 

Cluster „Nördlich Borkum“ in den vergangenen 

Jahren beobachtet (AVITEC RESEARCH GBR 

2018). Des Weiteren fliegen Seetaucher vor-

nehmlich nahe der Wasseroberfläche und höst-

ens auf Höhen von ca. 10 m (GARTHE & HÜPPOP 

2004). Erhebliche Auswirkungen auf die Arten-

gruppe Seetaucher im Sinne einer Gefährdung 

des Vogelzugs können mit der erforderlichen Si-

cherheit ausgeschlossen werden. 

Zwergmöwe (Hydrocoloeus minutus) 

Die Zwergmöwe zählt ebenfalls zu den Arten des 

Anhang I der Vogelschutzrichtilinie und wird da-

her separat von den übrigen, in der Umgebung 

der Fläche N-3.8 beobachteten Möwenarten, be-

trachtet.  

Die biogeographische Population der Zwerg-

möwe umfasst nach aktuellen Schätzungen 

71.000 – 136.000 Individuen (WETLANDS INTER-

NATIIONAL 2018). In der Umgebung der Fläche 

N-3.8 wurde sie zwar regelmäßig, aber nur in ge-

ringen Individuenzahlen während der Vogelzug-

erfassung am Tag beobachtet. Darüber hinaus 

zeigten Erfassungen von Flughöhen mittels 

Rangefinder, dass Zwergmöwen Flughöhen in 

den unteren 30 m präferieren (MENDEL et al. 

2015). Somit könnten die unteren Rotorblattspit-

zen der Turbinen aus Szenario 1 prinzipiell in die 

präferierten Flughöhen von Zwergmöwen hin-

einragen. GARTHE & HÜPPOP (2004) stuften die 

Zwergmöwe, u.a. auf Grund ihrer extremen 

Wendigkeit, allerdings als relativ unempfindlich 

gegenüber Offshore-Windparks ein (WSI 12,8). 

Erhebliche Auswirkungen auf Zwergmöwen kön-

nen unter Berücksichtigung der Ekenntnisse zu 

Vorkommen, Bestand und Flugverhalten mit der 

erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen wer-

den. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die nach Art. 

4 Abs.2 VRL zu schützenden Arten gilt folgen-

des: 

Artengruppe Gänse und Enten 

Aus der Gruppe der Gänse und Enten, die nach 

mindestens einer der oben genannten Abkom-

men oder Gefährdungsanalysen geschützt oder 

gefährdet sind, wurden Trauerente (Melanitta 

nig-ra), Ringelgans (Branta bernicla), Kurz-

schnabelgans (Anser brachyrhynchus) und 

Graugans (Anser anser) in nennenswerten Indi-

viduenzah-len in der Umgebung der Fläche N-

3.8 in den vergangenen Erfassungsjahren beo-

bachtet. 

Trauerenten besitzen nach AEWA den Gefähr-

dungsstatus B 2a (Populationen mit einer Indivi-

duenzahl von mehr als etwa 100.000, für die be-

sondere Aufmerksamkeit notwendig erscheint 

aufgrund der Konzentration auf eine geringe An-

zahl von Stätten in jeder Phase ihres Jahreszyk-

lus). Die Größe der biographischen Population 

der Trauerente wird aktuell auf 687.000 – 

815.000 Individuen geschätzt (WETLANDS INTER-

NATIONAL 2018). 

Ringelgänse werden nach AEWA der Gefäh-

rungsstatus B 2b (Populationen mit einer Indivi-

duenzahl von mehr als etwa 100.000, für die be-

sondere Aufmerksamkeit notwendig erscheint 

aufgrund der Angewiesenheit auf einen erheb-

lich gefährdeten Habitattyp) zugeordnet. Die 

Größe der relevanten biogeographischen Popu-

lation wird aktuell auf 211.000 Individuen ge-

schätzt (WETLANDS INTERNATIONAL 2018). 
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Kurzschnabelgänse werden in der AEWA-Kate-

gorie B1 (Populationen mit einer Individuenzahl 

von etwa 25.000 und 100.000, die den Voraus-

setzungen für Spalte A nicht entsprechen) ge-

führt. Die relevante biogeographische Popula-

tion umfasst nach aktuellen Schätzungen 86.000 

Individuen (WETLANDS INTERNATIONAL 2018). 

Graugänse werden in der AEWA-Kategorie C1 

(Populationen mit einer Individuenzahl von mehr 

als etwa 100.000, für die eine internationale Zu-

sammenarbeit von erheblichem Nutzen sein 

könnte und die den Voraussetzungen für Spalte 

A oder B nicht entsprechen) geführt. Die rele-

vante biogeographische Population umfasst 

nach aktuellen Schätzungen 960.000 Individuen 

(WETLANDS INTERNATIONAL 2018). 

Bei den Sichtbeobachtungen zum Vogelzug des 

Clusters „Nördlich Borkum“ wurden in den ver-

gangenen Erfassungsjahren (2013 – 2017) re-

gelmäßig Individuen der genannten Arten regis-

triert. Die meisten Sichtungen von Trauerenten 

wurden dabei im Frühjahr 2016 mit 166 Indivi-

duen notiert (AVITEC RESEARCH GBR 2017). Dies 

entspricht etwa 0,02 % der biogeographischen 

Population. Für Ringelgans, Kurzschnabelgans 

und Graugans betrugen die höchsten Sichtun-

gen 303 Individuen (Frühjahr 2014), 171 Indiv-

duen (Herbst 2015) und 80 Individuen (Frühjahr 

2016) (AVITEC RESEARCH GBR 2015b, AVITEC 

RESEARCH GBR 2016, AVITEC RESEARCH GBR 

2017). Dies entspricht für Ringelgänse 0,14 % 

der biogeographischen Population, für Kurz-

schnabegänse 0,2 % und für Graugänse 0,008 

% der jeweiligen biogeographischen Populatio-

nen. 

Alle genannten Arten zählen hauptsächlich zu 

den Tagziehern. Es ist daher zu erwarten, dass 

sie die vertikalen Hindernisse auf Grund ihrer gu-

ten visuellen Fähigkeiten rechtzeitig erkennen 

und umfliegen können. Außerdem zeigten die 

Sichtbeobachtungen der vergangenen Jahre am 

Standort FINO 1, dass sich der Tagzug haupt-

sächlich in den unteren 20 - 50 Höhenmetern 

vollzieht (siehe Kapitel 2.9.3.22.9.3.2). In Anbe-

tracht der möglichen Größenszenarien der Tur-

binen vollzieht sich der Tagzug zumeist unter-

halb der unteren Rotorblattspitze. 

Aufgrund der geringen Populationsanteile auf 

dem Zug in der Umgebung der Fläche N-3.8 und 

des Flugverhaltens der betrachteten Arten, kön-

nen erhebliche Auswirkungen auf regelmäßig 

und in nennenswerten Indivduenzahlen vorkom-

menden Enten- und Gänsearten mit der erfor-

derlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Artengruppe Watvögel 

In der Umgebung der Fläche N-3.8 wurden bei 

den Untersuchungen zum Vogelzug in den zu-

rückliegenden Untersuchungsjahren sowohl 

nachts als auch tagsüber nur wenige Watvogel-

arten in sehr geringen Individuenzahlen regis-

triert. Es ist daher davon auszugehen, dass von 

einem Windpark auf der Fläche N-3.8 keine er-

heblichen Auswirkungen auf Watvögel ausge-

hen werden. Zusammenfassend kann für Tag-

zieher festgehalten werden, dass sie mehrheit-

lich in den unteren 50 Höhenmeter fliegen und 

somit auch unter der unteren Rotorspitze gemäß 

der o. g. Szenarien 1 und 2. Allgemein wird an-

genommen, dass Tagzieher sich visuell orientie-

ren und, sofern tagziehende Arten zu den See- 

bzw. Wasservogelarten gehören, auf dem Was-

ser landen können. Im Ergebnis sind erhebliche 

Auswirkungen auf überwiegend tagziehende Ar-

ten nicht zu erwarten. 

Singvögel 

Singvögel dominieren das nächtliche Vogelzug-

geschehen. Unter Berücksichtigung des Zug-

verhaltens besteht für den nächtlichen Zug von 

Kleinvögeln ein besonderes Kollisionsrisiko be-

dingt durch Zug in der Dunkelheit, hohes Zugvo-

lumen und starke Lockwirkung künstlicher Licht-

quellen. 

Generell fliegen ziehende Vögel bei gutem Wet-

ter höher als bei schlechtem. Unbestritten ist 

auch, dass die meisten Vögel ihren Zug gewöhn-

lich bei gutem Wetter starten und in der Lage 
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sind, ihre Abflugbedingungen so zu wählen, 

dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit den Zie-

lort bei bestmöglichem Wetter erreichen (BSH 

2009). In einer aktuellen Studie fanden BRUST et 

al. (2019) heraus, dass das Zugverhalten von 

Drosseln nicht nur von den vorherrschenden 

Windbedingungen, sondern auch von der Kondi-

tion des Individuums und individuellem Verhal-

ten beeinflusst wird. Individuen, die länger an 

Zwischenstationen entlang der Küste verweilten, 

neigten häufiger dazu, die Nordsee entlang einer 

Offshore-Route zu überqueren, und nicht der 

Küstenlinie zu folgen. Bei den von den Vögeln 

für ihren Zug bevorzugten klaren Wetterlagen ist 

überdies die Wahrscheinlichkeit einer Kollision 

mit WEA gering, weil die Flughöhen der meisten 

Vögel über der Reichweite der Rotorblätter lie-

gen und die Anlagen gut sichtbar sind. Eine po-

tenzielle Gefährdungs-situation stellen dagegen 

überraschend auftretende Nebellagen und Re-

gen dar, die zu schlechter Sicht und niedrigen 

Flughöhen führen. Problematisch ist insbeson-

dere das Zusammentreffen von Schlechtwetter-

lagen mit sog. Massenzugereignissen. Massen-

zugereignisse, bei denen Vögel verschiedenster 

Arten gleichzeitig über die Nordsee fliegen, tre-

ten nach Informationen aus verschiedenen Um-

weltverträglichkeitsstudien ca. 5- bis 10-mal im 

Jahr ein. Im Durchschnitt sind zwei bis drei da-

von mit schlechtem Wetter gekoppelt. 

Zu den häufigsten Arten nach Zugruferfassung 

der zurückliegenden Untersuchungsjahre zählen 

in der Umgebung der Fläche N-3.8 vor allem 

Drosselarten wie Singdrossel, Rotdrossel und 

Wacholderdrossel. Feldlerche, Wiesenpieper, 

Star und Rotkehlchen wurden ebenfalls regel-

mäßig und in höheren Zahlen erfasst (siehe Ka-

pitel 2.9.3.2 2.9.3.1).  

Die in großer Anzahl das Gebiet überquerenden 

Singvogelarten entstammen sehr individuenrei-

chen Populationen. Ausgehend von der Haupt-

zugrichtung SW bzw. NO wird die Deutsche 

Bucht vor allem von Singvögeln aus dem fen-

noskandischen Raum überflogen. Die festge-

stellten Zugvögel sind deshalb vermutlich über-

wiegend den Brutpopulationen Nordeuropas zu-

zurechnen. Derzeit liegen keine aktuelleren 

Schätzungen der Bestandsgrößen der nordeuro-

päischen Brutpopulationen vor. Nach BIRDLIFE 

INTERNATIONAL (2004) wurden die nordeuropäi-

schen Brutpopulationen für Rotdrosseln mit 

3.250.000 bis 5.500.000, Singdrosseln 

3.300.000 bis 5.700.000, Stare 1.380.000 bis 

2.660.000 Individuen, Feldlerchen 2.000.000 bis 

3.100.000 und Wiesenpiepern 2.230.000 bis 

7.245.000 angegeben. Nach den vorliegenden 

Untersuchungen am Standort FINO 1 treten die 

aufgeführten Singvogelarten nicht mit erhebli-

chen Populationsanteilen (> 1 Prozent der Ge-

samtindividuensumme der Brutpopulationen 

Nordeuropas) im Untersuchungsgebiet auf. An-

gesichts der Höhe der nordeuropäischen Brut-

bestände hat das Untersuchungsgebiet während 

des Zuges keine besondere Bedeutung für die 

Singvogelpopulationen.  

Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die 

Beleuchtung der Anlagen eine anlockende Wir-

kung insbesondere auf nachts ziehende Vögel 

ausübt und diese in die Anlagen hineinfliegen o-

der zumindest durch Blendwirkungen beein-

trächtigt werden. Untersuchungen an Leuchttür-

men in Dänemark haben ergeben, dass Licht-

quellen selten von See- und Wasservögeln, aber 

vermehrt von Kleinvogelarten wie Staren, Sing-

drosseln und Feldlerchen bei schlechter Sicht 

angeflogen werden. In einer aktuellen Studie un-

tersuchten REBKE et al. (2019) den Einfluss von 

verschiedenfarbigen und unterschiedlich leuch-

tenden Lichtquellen auf den nächtlichen Singvo-

gelzug bei verschiedenen Bewölkungsgraden. 

Im Ergebnis wurden Vögel vermehrt von konti-

nuierlicher als von blinkender Beleuchtung an-

gezogen. Außerdem empfalen die Autoren den 

Einsatz von rotem Licht bei bewölkten Wetterla-

gen, um Anlockeffekte bei schlechten Sichtbe-

dingungen zu reduzieren  



126 
Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des Plans auf die Meeresumwelt 

 

 

Die Gefahr des Vogelschlags durch Anlockef-

fekte der Beleuchtung von WEA scheint eher bei 

den genannten – individuenreichen - Populatio-

nen zu bestehen und lässt eine Gefährdung des 

nächtlichen Vogelzugs daher nicht erkennen. Im 

Entwurf der Eignungsfeststellung und in den Ein-

zelzulassungsverfahren sind zudem Anordnun-

gen zur Vermeidung bzw. Minimierung von u.a. 

Lichtemissionen vorgesehen, soweit diese nicht 

durch Sicherheitsanforderungen des Schiffs- 

und Luftverkehrs geboten und unvermeidlich 

sind.  

Insgesamt ergibt die artspezifische Einzelbe-

trachtung, dass für die im Vorhabengebiet auf-

tretenden Zugvogelarten bzw. ihren relevanten 

biogeographischen Populationen erhebliche 

Auswirkungen durch einen Windpark auf der 

Fläche N-3.8 mit der erforderlichen Sicherheit 

ausgeschlossen werden können. Das etwaig er-

höhte Kollisionsrisiko durch die höheren Anla-

gen gemäß Szenario 1 und 2 ist allerdings bei 

der kumulativen Betrachtung mehrerer Wind-

parkvorhaben in der Umgebung der Fläche N-

3.8 und bei der konkreten Planung des Einzel-

vorhabens zu berücksichtigen. 

4.8.2 Parkinterne Verkabelung und Um-

spannplattform 

Die Auswirkungen von Plattformen und Seeka-

belsystemen wurden bereits auf Ebene der Stra-

tegischen Umweltprüfung zum FEP (BSH 

2019a) geprüft und bewertet. Im Ergebnis wur-

den die Auswirkungen von Plattformen und See-

kabelsystemen auf See- und Rastvögel als nicht 

erheblich bewertet. Diese Bewertung hat weiter-

hin Bestand.  

4.9 Fledermäuse und Fledermaus-

zug 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 

Nordsee sind bis heute wenig dokumentiert und 

weitgehend unerforscht. Es fehlen konkrete In-

formationen über ziehende Arten, Zugkorridore, 

Zughöhen und Zugkonzentrationen. Bisherige 

Erkenntnisse bestätigen lediglich, dass Fleder-

mäuse, insbesondere langstreckenziehende Ar-

ten, über die Nordsee fliegen. 

Derzeit liegt keine belastbare Datengrundlage 

zu Zugkorridoren und Zugverhalten von Fleder-

mäusen über der Nordsee vor, um potenzielle 

Auswirkungen eines Windparks auf der Fläche 

N-3.8 realistisch bewerten zu können. Es ist da-

von auszugehen, dass etwaige negative Auswir-

kungen auf Fledermäuse durch dieselben Maß-

nahmen vermieden und vermindert werden kön-

nen, die zum Schutz des Vogelzuges eingesetzt 

werden. 

4.10 Klima 

Auswirkungen auf das Klima durch den Bau und 

Betrieb von Windenergieanlagen, einer Um-

spannplattform sowie der parkinternen Verkabe-

lung werden nicht erwartet, da weder im Bau 

noch im Betrieb messbare klimarelevante Emis-

sionen auftreten.  

Durch die mit dem Ausbau der Windenergie auf 

See verbundenen CO2-Einsparungen ist lang-

fristig mit positiven Auswirkungen für das Klima 

zu rechnen. 

4.11 Landschaft 

Durch die Realisierung von Offshore-Windparks 

treten Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

ein, da es durch die Errichtung vertikaler Struk-

turen und die Sicherheitsbefeuerung verändert 

wird. Das Maß dieser optischen Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes durch die geplanten 

Offshore-Anlagen wird stark von den jeweiligen 

Sichtverhältnissen abhängig sein. Das Gebiet N-

3 weist eine Entfernung von mehr als 30 km zur 

Nordseeküste auf, wodurch die bereits beste-

henden und noch geplanten Anlagen von Land 

aus nur sehr eingeschränkt wahrnehmbar 

sind/sein werden (HASLØV & KJÆRSGAARD 

2000), und dies auch nur bei guten Sichtverhält-

nissen. Die Entwicklung des Landschaftsbildes 

wird sich durch die Durchführung des Bauvorha-
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bens auf der Fläche N-3.8 nicht erheblich verän-

dern, da diese Fläche fast komplett von anderen, 

vorraussichltich vorher errichteten OWPs einge-

schlossen ist. 

4.12 Kumulative Effekte 

Im Folgenden wird entsprechend den Ausfüh-

rungen unter Kap. 1.5.6.1 geprüft, ob durch die 

Kumulation von Auswirkungen erhebliche Um-

weltauswirkungen auf die Schutzgüter zu erwar-

ten sind. 

4.12.1 Boden/Fläche, Benthos und Biotopty-

pen 

Ein wesentlicher Teil der Umweltwirkungen 

durch die Entwicklung der Fläche, Bau der Um-

spannplattform und der parkinternen Seekabel-

systeme auf Boden, Benthos und Biotope wird 

ausschließlich während der Bauzeit (Entstehung 

von Trübungsfahnen, Sedimentumlagerung etc.) 

und auf einem räumlich eng begrenzten Bereich 

stattfinden. Mögliche kumulative Auswirkungen 

auf den Meeresboden, die sich auch unmittelbar 

auf das Schutzgut Benthos und besonders ge-

schützte Biotope auswirken könnten, ergeben 

sich aus der dauerhaften direkten Flächeninan-

spruchnahme der Fundamente der Windener-

gieanlagen und Plattformen sowie durch die ver-

legten Kabelsysteme. Die Einzelauswirkungen 

sind grundsätzlich kleinräumig und lokal. 

Zur Abschätzung der direkten Flächeninan-

spruchnahme wird im Folgenden eine über-

schlägige Berechnung anhand Modellwindpark-

Szenarien vorgenommen. Die berechnete Flä-

cheninanspruchnahme erfolgt unter ökologi-

schen Gesichtspunkten, das heißt, der Berech-

nung wird der direkte ökologische Funktionsver-

lust bzw. die mögliche Strukturveränderung der 

Fläche durch das Einbringen der Fundamente 

und Kabelsysteme zugrunde gelegt. Im Bereich 

des Kabelgrabens wird die Beeinträchtigung des 

Sediments und der Benthosorganismen jedoch 

im Wesentlichen temporär sein. Im Falle der 

Querung von besonders empfindlichen Biotopty-

pen wie Riffen oder artenreichen Kies-, Grob-

sand- und Schillgründen wäre von einer dauer-

haften Beeinträchtigung auszugehen. 

Basierend auf der zugewiesenen Leistung von 

375 MW für die Fläche N-3.8 sowie einer ange-

nommenen Leistung pro Anlage von 9 MW (Mo-

dellwindpark-Szenario 1) bzw. 15 MW (Modell-

windpark-Szenario 2) ergibt sich für die Fläche 

eine rechnerische Anlagenzahl zwischen 42 An-

lagen (Szenario 1) und 25 Anlagen (Szenario 2).  

Unter Zugrundelegung der Modellwindparkpara-

meter ergibt sich hierdurch inklusive eines ange-

nommenen Kolkschutzes und einer Umspann-

plattform eine Flächenversiegelung von 61.603 

m² (Szenario 1) bzw. 72.713 m² (Szenario 2). Im 

Vergleich zur Gesamtfläche der Fläche N-3.8 

von ca. 23 km² ergibt sich für die Modellwind-

parkszenarien eine rechnerische Flächenversie-

gelung zwischen 0,27 % (Szenario 1) und 0,32 

% (Szenario 2).  

Die Berechnung des Funktionsverlustes durch 

die parkinterne Verkabelung erfolgte entspre-

chend der ausgewiesenen Leistung unter der 

Annahme eines 1 m breiten Kabelgrabens. An-

hand dieser konservativen Abschätzung ergibt 

sich für die Fläche N-3.8 eine temporäre Beein-

trächtigung durch ca. 45 km parkinterner Verka-

belung, was einer temporären Flächeninan-

spruchnahme von 0,20 % an der Gesamtfläche 

von N-3.8 entspricht.  

Auch in der Summe von Flächenversiegelung 

und temporärer Flächenbeanspruchung ergibt 

sich eine konservativ abgeschätzte Beeinträchti-

gung in der Größenordnung von weit unter 1 % 

der Gesamtfläche von N-3.8. Somit sind nach 

derzeitiger Kenntnis auch in der Kumulation 

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-

ten, die zu einer Gefährdung der Meeresumwelt 

in Bezug auf den Meeresboden und das Benthos 

führen. 
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4.12.2 Fische 

Die Auswirkungen auf die Fischfauna durch die 

Realisierung eines OWP auf der Fläche N-3.8 

konzentrieren sich einerseits auf die regelmäßig 

durch die Planfeststellungsbehörde 

angeordnete Schließung des Gebiets für die 

Fischerei, andererseits auf die Veränderung des 

Habitats und dessen Wechselwirkung.   

Die fischereifreie Zone könnte sich durch den 

Entfall der negativen Fischereieffekte, wie 

Störung oder Zerstörung des Meeresbodens 

sowie Fang und Beifang vieler Arten, positiv auf 

die Fischzönose auswirken. Durch den 

fehlenden Fischereidruck könnte sich die 

Altersstruktur der Fischfauna wieder zu einer 

natürlicheren Verteilung entwickeln, sodass die 

Anzahl älterer Individuen steigt. Der OWP 

könnte sich zu einem Aggregationsort für Fische 

entwickeln, wenngleich bislang nicht 

abschließend geklärt ist, ob Windparks Fische 

anlocken. Neben dem Fehlen der Fischerei wäre 

auch eine verbesserte Nahrungsgrundlage für 

Fischarten mit unterschiedlichster 

Ernährungsweise denkbar. Der Bewuchs der 

Windenergieanlagen mit sessilen Wirbellosen 

könnte benthosfressende Arten begünstigen 

und den Fischen eine größere und diversere 

Nahrungsquelle zugänglich machen 

(LINDEBOOM et al. 2011). Die Kondition der 

Fische könnte sich dadurch verbessern, was 

sich wiederum positiv auf die Fitness auswirken 

würde. Derzeit besteht Forschungsbedarf, um 

derartige kumulative Auswirkungen auf 

Populationsebene der Fische zu übertragen. 

Ferner könnten die Windparks der südlichen 

Nordsee additiv und über ihren unmittelbaren 

Standort hinaus wirken, indem die massenhafte 

und messbare Produktion von Plankton durch 

Strömungen verbreitet werden und so die 

qualitative und quantitative Zusammensetzung 

des Zooplanktons beeinflussen könnten 

(FLOETER et al. 2017). Dies wiederum könnte 

sich auf planktivore Fische auswirken. Darunter 

pelagische Schwarmfische wie Heringe und 

Sprotten, die Ziel einer der größten Fischereien 

der Nordsee sind. Auch könnte sich die 

Artenzusammensetzung direkt verändern, 

indem Arten mit anderen Habitatpräferenzen als 

die etablierten Arten, z. B. Riffbewohner, 

günstigere Lebensbedingungen vorfinden und 

häufiger vorkommen. Im dänischen Windpark 

Horns Rev wurde 7 Jahre nach dem Bau ein 

horizontaler Gradient des Vorkommens 

hartsubrataffiner Arten zwischen den 

umliegenden Sandflächen und nahe der 

Turbinengründungen festgestellt: Klippenbarsch 

Ctenolabrus rupestris, Aalmutter Zoarces 

viviparous und Seehase Cyclopterus lumpus 

kamen wesentlich häufiger nahe der 

Windradfundamente als auf den umliegenden 

Sandflächen vor (LEONHARD et al. 2011). Zu 

den kumulativen Effekten infolge eines 

umfangreichen Ausbaus der Offshore-

Windenergie könnten gehören 

eine Erhöhung der Anzahl älterer Individuen 

 bessere Konditionen der Fische durch eine 

größere und diversere Nahrungsgrundlage 

 eine weitergehende Etablierung und 

Verbreitung von an Riffstrukturen 

adaptierte Fischarten 

 die Wiederbesiedelung vorher stark 

befischter Gebiete und Flächen 

 bessere Lebensbedingungen für territoriale 

Arten wie kabeljauartige Fische 

Der natürliche Mechanismus zur Begrenzung 

von Populationen sind neben der Prädation die 

inner- und zwischenartliche Konkurrenz, die 

auch Dichtelimitierung genannt wird. Es ist nicht 

auszuschließen, dass innerhalb einzelner 

Windparks lokale Dichtelimitierung einsetzt, 

bevor sich die günstigen Effekte der Windparks 

räumlich fortpflanzen, z. B. durch die 

Abwanderung „überschüssiger“ Individuen. In 

diesem Fall wären die Effekte lokal und nicht 

kumulativ. Welche Auswirkungen 

Veränderungen der Fischfauna auf anderen 

Elemente des Nahrungsnetzes, sowohl 

unterhalb als auch oberhalb ihres trophischen 
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Niveaus haben könnten, kann zum derzeitigen 

Kenntnisstand nicht prognostiziert werden. 

4.12.3 Marine Säuger 

Kumulative Auswirkungen auf marine Säuger, 

insbesondere Schweinswale, können vor allem 

durch die Lärmbelastung während der Installa-

tion von Fundamenten mittels Impulsrammung 

auftreten. So können marine Säuger dadurch er-

heblich beeinträchtigt werden, wenn an ver-

schiedenen Standorten innerhalb der AWZ 

gleichzeitig gerammt wird ohne dass gleichwer-

tige Ausweichhabitate zur Verfügung stehen.  

Die bisherige Realisierung von Offshore-Wind-

parks und Plattformen erfolgte relativ langsam 

und schrittweise. In dem Zeitraum von 2009 bis 

einschließlich 2018, wurden Rammarbeiten in 

zwanzig Windparks und an acht Konverterplatt-

formen in der deutschen AWZ der Nordsee 

durchgeführt. Seit 2011 erfolgen alle Rammar-

beiten unter dem Einsatz von technischen 

Schallminderungsmaßnahmen. Seit 2014 wer-

den die Lärmschutzwerte durch den erfolgrei-

chen Einsatz von Schallminderungssystemen 

verlässlich eingehalten und sogar unterschritten 

werden (Bellmann, 2020 in Vorbereitung).  

Die Baustellen lagen mehrheitlich in Entfernun-

gen von 40 km bis 50 km zu einander, so dass 

es nicht zu Überschneidungen von schallintensi-

ven Rammarbeiten gekommen ist, die zu kumu-

lativen Auswirkungen hätten führen können. Le-

diglich im Falle der beiden räumlich direkt anei-

nander angrenzenden Vorhaben Meerwind 

Süd/Ost und Nordsee Ost im Gebiet N-4 war es 

erforderlich, die Rammarbeiten einschließlich 

der Vergrämungsmaßnahmen zu koordinieren. 

Die Auswertung der Schallergebnisse im Hin-

blick auf die Schallausbreitung und die möglich-

erweise daraus resultierende Kumulation hat ge-

zeigt, dass die Ausbreitung des impulshaften 

Schalls bei Anwendung von effektiven schallmi-

nimierenden Maßnahmen stark eingeschränkt 

wird (DÄHNE et al., 2017). 

Aktuelle Erkenntnisse über mögliche kumulative 

Effekte des Rammschalls auf das Vorkommen 

des Schweinswals in der deutschen AWZ der 

Nordsee liefern zwei Studien aus 2016 und 2019 

im Auftrag des Bundesverbands für Offshore 

Windenergie (BWO). Im Rahmen der zwei Stu-

dien wurden die umfangreichen Daten aus der 

Überwachung der Bauphasen von Offshore 

Windparks mittels akustischer und visueller/digi-

taler Erfassung des Schweinswals vorhabens-

übergreifend ausgewertet und bewertet (Brandt 

et al., 2016, Brandt et al., 2018, Diederichs et al., 

2019). Im Rahmen der Studien wurden neuar-

tige Evaluierungsansätze beschrieben und auf-

wendige statistische Analysen belastbar durch-

geführt. Bereits bekannte saisonale und gebiets-

gebundene Aktivitätsmuster wurden dabei er-

neut bestätigt. Es wurden aber auch starke inter-

annuelle wie auch räumliche Schwankungen der 

Aktivität des Schweinswals ermittelt.  Ziel der 

zweiten Studie (GESCHA 2) war mögliche Ef-

fekte aus den optimierten technischen Schall-

schutzmaßnahmen aus dem Zeitraum 2014 bis 

einschließlich 2016 im Hinblick auf Störung des 

Schweinswals in Form von Vertreibung zu eva-

luieren. 

Die Studie kommt zum Ergebnis, dass der seit 

2014 optimierter Einsatz der technischen Schall-

minderungsmaßnahmen und die dadurch ver-

lässliche Einhaltung des Grenzwertes zu keiner 

Verminderung der Vertreibungseffekte auf 

Schweinswale verglichen mit der Phase von 

2011 bis 2013 mit noch nicht optimierten Schall-

minderungssysteme geführt hat. Bereits ab eine 

Schallwert von 165 dB (SEL05 re 1µPa2 s in 750 

m Entfernung) konnte keine Verringerung der 

Vertreibungseffekte festgestellt werden.  Die 

Vertreibungseffekte wurden analog zu der GE-

SCHA 1 Studie aus 2016 (Zeitraum 2011 bis ein-

schließlich 2013) anhand der Reichweite und 

der Dauer bevor, während und nach Rammar-

beiten bewertet. Die Autoren stellen fünf Hypo-

thesen auf, um die Ergebnisse zu erklären (Die-

derichs et al., 2019):  
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 Stereotypische Reaktion des Schweinswals 

kann dazu führen, dass sich die Tiere ab 

einen bestimmten Schallpegel das Gebiet 

verlassen und für eine Zeit, unabhängig 

des Verlaufs der Schallemissionen nicht 

mehr zurückkehren.   

 Vertreibungseffekte durch den Einsatz des 

Seal Scarers fallen intensiver aus, als der 

effektiv gedämmte Rammschall. 

 Schiffsverkehr und sonstiger baustellenge-

bundener Schall führen zu Vertreibungsef-

fekte. 

 Kurz hintereinander erfolgte Installationen 

(Rammarbeiten) führen zu Vertreibung, da 

generell im Zeitraum ab 2014 die Errich-

tungsprozesse viel schneller abgelaufen 

sind als in den Jahren davor. 

 Schließlich Unterschiede zwischen den Ha-

bitaten und in Zusammenhang mit dem 

Nahrungsangebot aber auch Unterschiede 

an der Qualität der Daten haben Einfluss 

auf die Ergebnisse der Studie. 

Nach Bewertung der aktuellen Erkenntnisse 

geht das BSH davon aus, die festgestellte 

Meideeffekte auf Schweinswale während der In-

stallationsphase auf eine Vielfalt von baustellen-

gebundenen Faktoren sowie auf natürliche Vor-

gänge zurückzuführen sind. Allerdings ist davon 

auszugehen, dass die Meideeffekte größer aus-

fallen würden, wenn effektive technische Schall-

minderung und Einhaltung der Lärmschutzwerte 

fehlen würden. Die Minderung des Rammschalls 

an der Quelle ist umso wichtiger, als es sich be-

reits seit 2014 zunehmend herausstellte, dass 

sich bei Offshore Baustellen aufgrund der Opti-

mierung und Beschleunigung von Logistik- und 

Bauprozessen erhöhte Aktivität zu verzeichnen 

sei, die möglicherweise zusätzliche Quellen für 

Störung des Schweinswals bedeuten könnten. 

Die Erkenntnisse aus dem Monitoring wurden 

dabei stets im Rahmen des Vollzugs berücksich-

tigt. So wurde z.B. von den Behörden BSH und 

BfN entschieden, die Vergrämung seit 2018 von 

Pinger und SealScarer auf das Fauna Guard 

System umzustellen. Der Einsatz des neuartigen 

FaunaGuardSystems wurde dabei intensiv über-

wacht, die Daten wurden ausgewertet und die 

Ergebnisse werden im Rahmen einer Studie 

evaluiert.  

Kumulative Auswirkungen durch die Errichtung 

von Offshore Windenergieanlagen und Um-

spannwerk innerhalb der Fläche N-3.8 und mög-

licherweise der Fläche N-3.8, die gleichzeitig 

ausgeschrieben wird auf den Bestand des 

Schweinswals werden gemäß den Vorgaben 

des Schallschutzkonzeptes des BMU von 2013 

betrachtet. Sämtliche Rammarbeiten werden da-

bei gemäß dem Schallschutzkonzept des BMU 

(2013) derart koordiniert, so dass stets weniger 

als 10% der Fläche der deutschen AWZ in der 

Nordsee durch Rammschalleinträge belastet 

werden. Ziel ist es dabei immer ausreichend 

Ausweichmöglichkeiten in den Schutzgebieten, 

in gleichwertigen Habitaten sowie in der gesam-

ten deutschen AWZ frei zu halten 

4.12.4 See- und Rastvögel 

Vertikalstrukturen wie Plattformen oder Offs-

hore-Windenergieanlagen können unterschiedli-

che Auswirkungen auf Rastvögel haben, wie Ha-

bitatverlust, ein erhöhtes Kollisionsrisiko oder 

eine Scheuch- und Störwirkung. Diese Effekte 

wurden in Kapitel 4.7.1 bereits standortspezi-

fisch und unter Berücksichtung der möglichen 

technischen Szenarien hinsichtlich der Turbi-

nenparameter betrachtet. Eine nochmalige pro-

jektspezifische Betrachtung wird im Rahmen der 

Umweltverträglichkeitsprüfung zum Einzelvorha-

ben erfolgen und innerhalb des anschließenden 

verpflichtenden Monitorings der Bau- und Be-

triebsphase von Offshore-Windparkvorhaben 

überwacht. Für Rastvögel kann insbesondere 

der Habitatverlust durch kumulative Auswirkun-

gen von mehreren Bauwerken bzw. Offshore-

Windparks bedeutend sein. 

Um die Bedeutung von kumulativen Effekten auf 

Seevögel beurteilen zu können, müssen etwaige 
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Auswirkungen artspezifisch geprüft werden. Ins-

besondere sind Arten des Anhangs I der V-RL, 

Arten des Teilbereichs II des Naturschutzgebie-

tes „Sylter Außenriff - Östliche Deutsche Bucht“ 

und solche Arten, für die bereits ein Meidever-

halten gegenüber Bauwerken festgestellt wurde, 

im Hinblick auf kumulative Auswirkungen zu be-

trachten.  

Bei der Beurteilung kumulativer Effekte durch 

die Realisierung von Offshore-Windparks ist die 

Artengruppe der Seetaucher, mit den gefährde-

ten und zugleich störempflindlichen Arten Stern- 

und Prachttaucher, besonders zu berücksichti-

gen. GARTHE & HÜPPOP (2004) bescheinigen 

Seetauchern eine sehr hohe Sensitivität gegen-

über Bauwerken. Für die Betrachtung kumulati-

ver Effekte sind sowohl benachbarte Windparks, 

als auch solche, die sich in der gleichen zusam-

menhängenden funktionalen räumlichen Einheit 

befinden, welche durch physikalisch und biolo-

gisch bedeutende Eigenschaften für eine Art de-

finiert werden, zu berücksichtigen. Darüber hin-

aus sind neben den Bauwerken selbst auch Aus-

wirkungen durch den Schiffsverkehr (auch für 

den Betrieb und die Wartung von Kabeln und 

Plattformen) mit einzubeziehen. Aktuelle Er-

kenntnisse aus Studien bestätigen die durch 

Schiffe ausgelöste Scheuchwirkung auf Seetau-

cher. Stern- und Prachttaucher gehören zu den 

empfindlichsten Vogelarten der deutschen Nord-

see gegenüber Schiffsverkehr (MENDEL et al. 

2019, FLIESSBACH et al. 2019, BURGER et al. 

2019). 

Seit 2009 führt das BSH im Rahmen von Zulas-

sungsverfahren die qualitative Bewertung von 

kumulativen Effekten auf Seetaucher unter Her-

anziehen des Hauptkonzentrationsgebiets ge-

mäß dem Positionspapier des BMU (2009) 

durch. 

Die Festlegung des Hauptkonzentrationsgebiet 

der Seetaucher in der deutschen AWZ der Nord-

see im Rahmen des Positionspapiers des BMU 

(2009) stellt eine wichtige Maßnahme zur Ge-

währleistung des Artenschutzes der störemp-

findlichen Arten Stern- und Prachttaucher dar. 

Das BMU verfügte, dass im Rahmen zukünftiger 

Genehmigungsverfahren zu Offshore-Wind-

parks das Hauptkonzentrationsgebiet als Maß-

stab für die kumulative Bewertung des Seetau-

cherhabitatverlustes herangezogen werden 

sollte. 

Das Hauptkonzentrationsgebiet berücksichtigt 

den für die Arten besonders wichtigen Zeitraum, 

das Frühjahr. Auf Basis der zum Zeitpunkt der 

Festlegung des Hauptkonzentrationsgebiets 

vorliegenden Daten im Jahr 2009, beherbergte 

das Hauptkonzentrationsgebiet ca. 66 % des 

Seetaucherbestandes der deutschen Nordsee 

bzw. ca. 83 % des AWZ-Bestandes im Frühjahr 

und ist u.a. deshalb populationsbiologisch be-

sonders bedeutsam (BMU 2009) und ein wichti-

ger funktionaler Bestandteil der Meeresumwelt 

im Hinblick auf See-und Rastvögel. Vor dem Hin-

tergrund aktueller Bestandsberechnungen hat 

die Bedeutung des Hauptkonzentrationsgebiets 

für Seetaucher in der deutschen Nordsee und in-

nerhalb der AWZ weiter zugenommen (SCHWEM-

MER et al. 2019). Die Abgrenzung des Hauptkon-

zentrationsgebietes der Seetaucher beruht auf 

der als sehr gut eingeschätzten Datenlage und 

auf fachlichen Analysen, die eine breite wissen-

schaftliche Akzeptanz finden. Das Gebiet um-

fasst alle Bereiche sehr hoher und den Großteil 

der Bereiche mit hoher Seetaucherdichte in der 

Deutschen Bucht.  

Aktuelle Erkenntnisse aus dem Betriebsmonito-

ring von Offshore-Windparks und Forschungs-

vorhaben zeigen übereinstimmend, dass das 

Meideverhalten der Seetaucher gegenüber Offs-

hore-Windparks weitaus ausgeprägter ist, als in 

den ursprünglichen Genehmigungsbeschlüssen 

der Windpark-Vorhaben antizipiert worden war 

(siehe Kapitel4.7.1). Die flächenmäßige Beein-

trächtigung im Hauptkonzentrationsgebiet 

(HKG) durch Offshore-Windparks im HKG ist be-
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reits zum jetzigen Zeitpunkt größer, als ur-

sprünglich angenommen wurde (vgl. BSH 

2019a). 

Der Bereich, in dem die Fläche N-3.8 liegt, wird 

von Seetauchern überwiegend als Durchzugs-

gebiet während der Zugzeiten genutzt. Nach ak-

tuellem Kenntnisstand liegt diese Fläche und 

ihre Umgebung außerhalb von Hauptrastvor-

kommen von Seetauchern in der deutschen 

Nordsee.  

Basierend auf den vorliegenden Daten aus For-

schungsvorhaben und Monitoring von Windpark-

Clustern kommt das BSH zu der Einschätzung, 

dass die Fläche N-3.8 und ihre Umgebung nicht 

von hoher Bedeutung für den Seetaucherrastbe-

stand in der deutschen Nordsee sind. Die Fläche 

N-3.8 liegt in einer Entfernung > 40 km zum 

Hauptkonzentrationsgebiet westlich vor Sylt. 

Durch die Realisierung eines Offshore-Wind-

parks auf der Fläche N-3.8 können somit kumu-

lative Effekte mit der erforderlichen Sicherheit 

ausgeschlossen werden.  

4.12.5  Zugvögel 

Das Gefährdungspotenzial für den Vogelzug 

ergibt sich nicht nur aus den Auswirkungen des 

Einzelvorhabens, hier eines Vorhabens auf der 

Fläche N-3.8, sondern auch kumulativ in Verbin-

dung mit weiteren genehmigten oder bereits er-

richteten Windparkvorhaben in der Umgebung 

der Fläche N-3.8 bzw. in der Hauptzugrichtung.  

Die Umgebung der Fläche N-3.8 im Gebiet N-3 

weist bereits eine teilweise Bebauung mit Wind-

energieanlagen auf, die bis zu 50 m bzw. bis zu 

120 m niedriger sind als die Turbinen gemäß 

Szenario 1 und 2. Hierdurch entsteht ein Trep-

peneffekt, so dass die Sichtbarkeit der höheren 

Anlagen eingeschränkt ist, da die Anlagen nur 

teilweise zu sehen sind. Dies gilt besonders für 

das Szenario 1, da hier hauptsächlich die sich 

drehenden Rotoren zu sehen sein werden. Bei 

Szenario 2 mit einer Nabenhöhe von 175 m wird 

in der Regel auch die massive Gondel zu sehen 

sein. Bei der nachfolgenden Betrachtung des 

Kollisionsrisikos werden die Hauptzugrichtungen 

Nordost (Frühjahr) und Südwest (Herbst) zu-

grunde gelegt. 

Westlich der Fläche N-3.8 befinden sich zwei 

Windparkvorhaben bereits in Betrieb, deren 

Windenergieanlagen eine Gesamthöhe von 187 

m besitzen. Östlich der Fläche N-3.8 befindet 

sich ein Windparkvorhaben zum jetzigen Zeit-

punkt in der Planung. Es ist davon auszugehen, 

dass die Turbinen dieses Vorhabens ähnliche 

Dimensionen haben werden wie ein Vorhaben 

auf der Fläche N-3.8. Für die Fläche N-3.8 ent-

steht somit im Frühjahr der oben beschriebene 

Treppeneffekt, da die Vögel auf dem Zug in die 

Brutgebiete zunächst auf die niedrigeren Anla-

gen treffen würden, bevor sie N-3.8 erreichen. 

Im Herbst wäre dies nicht der Fall, da der Zug 

zuerst über die ebenfalls höheren Anlagen des 

benachbarten östlichen Vorhabens führen 

würde.  

Unter normalen, von Zugvögeln bevorzugten 

Zugverhältnissen lassen sich bisher für keine Art 

Hinweise darauf finden, dass die Vögel ihren 

Zug typischerweise im Gefahrenbereich der An-

lagen durchführen und/oder diese Hindernisse 

nicht erkennen und nicht ausweichen. 

Potenzielle Gefährdungssituationen stellen 

überraschend auftretende Nebellagen und Re-

gen dar, die zu schlechter Sicht und niedrigen 

Flughöhen führen. Problematisch ist insbeson-

dere das Zusammentreffen von Schlechtwetter-

lagen mit sog. Massenzugereignissen. Nach 

Forschungsergebnissen, die auf der For-

schungs-plattform FINO1 gewonnen wurden, 

könnte sich diese Prognose hingegen relativie-

ren. Es wurde festgestellt, dass Vögel bei sehr 

schlechter Sicht (unter 2 km) höher ziehen als 

bei mittlerer (3 bis 10 km) bzw. guter Sicht (> 10 

km). Allerdings beruhten diese Ergebnisse nur 

auf drei Mess-nächsten (HÜPPOP et al. 2005).  

Das Kollisionsrisiko für am Tag ziehende Vögel 

sowie Seevögel wird generell als gering einge-

schätzt (siehe Kapitel 4.8.1).  
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Kumulative Auswirkungen könnten darüber hin-

aus zu einer Verlängerung des Zugweges für 

ziehende Vögel führen. Die potenzielle Beein-

trächtigung des Vogelzugs im Sinne einer Barri-

erewirkung ist von vielen Faktoren abhängig, 

insbesondere ist die Ausrichtung der Windparks 

zu den Hauptzugrichtungen zu berücksichtigen. 

Bei der angenommenen Hauptzugrichtung Süd-

west nach Nordost und umgekehrt bilden die in 

dieser Ausrichtung aneinander angrenzenden 

Windparks desselben oder auch eines anderen 

Gebiets eine einheitliche Barriere, so dass eine 

einmalige Ausweichbewegung ausreicht. Es ist 

bekannt, dass Windparks von Vögeln gemieden, 

das heißt, horizontal umflogen oder überflogen 

werden. Dieses Verhalten wurde neben Be-

obachtungen an Land ebenfalls im Offshore-Be-

reich nachgewiesen (z.B. KAHLERT et al. 2004, 

AVITEC RESEARCH GBR 2015b). Seitliche Aus-

weichreaktionen sind offenbar die häufigste Re-

aktion (HORCH & KELLER 2005). Dabei traten 

Ausweichreaktionen in unterschiedliche Rich-

tungen auf, ein Umkehr-zug wurde aber nicht 

festgestellt (KAHLERT et al. 2004). AVITEC RESE-

ARCH GBR (2015) konnten während der Lang-

zeituntersuchungen Meideverhal-ten bei Enten, 

Basstölpel, Alken, Zwerg- und Dreizehenmöwe 

feststellen.  

Die Fläche N-3.8 liegt östlich von zwei bereits in 

Betrieb befindlichen Windparks, ein weiteres 

Vorhaben östlich der Fläche N-3.8 befindet sich 

derzeit in Planung. Zur Hauptzugrichtung Nord-

ost bzw. Südwest würden diese Vorhaben per-

spektivisch, wenn alle realisiert sind, eine Barri-

ere von ca. 50 km darstellen, so dass der ggf. 

erforderliche Umweg für die Zugvögel in der 

Hauptzugrichtung max. 70 km betragen würde, 

wenn nach der Ausweichbewegung wieder die 

ursprüngliche Zugroute aufgenommen wird. Un-

ter der Voraussetzung, dass die Zugvögel ihre 

Zugroute in Richtung Nordost beibehalten, ist 

eine weitere Ausweichreaktion bezüglich eines 

in mehr als 50 km Entfernung nordöstlich liegen-

den Vorhabens im FEP-Gebiet N-5 möglich, so 

dass sich für Zugvögel neben dem bereits er-

wähnten Umweg von 70 km noch zusätzlich ca. 

20 km für die Umfliegung des nördlichen Wind-

parks im Gebiet N-5 hinzukämen. 

Die Flugstrecke zur Überquerung der Nordsee 

beträgt teilweise mehrere 100 km. Nach BERT-

HOLD (2000) bewegen sich die Nonstop-Flugleis-

tungen des Großteils der Zugvogelarten in Grö-

ßenordnungen über 1000 km. Dies gilt auch für 

Kleinvögel. Es ist daher nicht damit zu rechnen, 

dass der gegebenenfalls benötigte Mehrbedarf 

an Energie durch einen möglicherweise erfor-

derlichen Umweg von ca. 50 km zu einer Gefähr-

dung des Vogelzuges führen würde 

Die Betrachtung der vorhandenen Erkenntnisse 

über die Zugverhaltensweisen der verschiede-

nen Vogelarten, die üblichen Flughöhen und die 

tageszeitliche Verteilung des Vogelzugs lässt 

den Schluss zu, dass eine Gefährdung des Vo-

gelzuges durch die Errichtung und den Betrieb 

eines Windparks auf der Fläche N-3.8 unter ku-

mulativer Betrachtung der bereits genehmigten 

Offshore-Windparkvorhaben nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht wahrscheinlich ist. Ein etwa-

iges Umfliegen der Vorhaben lässt derzeit kei-

nen erheblichen negativen Effekt auf die weitere 

Entwicklung der Populationen erwarten. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Prog-

nose nach dem bisherigen Stand von Wissen-

schaft und Technik unter Prämissen abgegeben 

wird, die noch nicht geeignet sind, die Grundlage 

für den Vogelzug auf befriedigende Weise abzu-

sichern. Kenntnislücken bestehen insbesondere 

hinsichtlich des artspezifischen Zug-verhaltens. 

bei schlechten Witterungsbedingun-gen (Regen, 

Nebel). 

4.13  Wechselwirkungen 

Allgemein führen Auswirkungen auf ein Schutz-

gut zu verschiedenen Folge- und Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern. So haben 

Auswirkungen auf den Boden oder den Wasser-

körper meist auch Folgewirkungen für die bioti-

schen Schutzgüter in diesen Lebensräumen. 
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Zum Beispiel können Schadstoffaustritte die 

Wasser- und/oder Sedimentqualität mindern und 

von den benthisch und pelagisch lebenden Or-

ganismen aus dem umgebenden Medium aufge-

nommen werden. Die wesentliche Verflechtung 

der biotischen Schutzgüter besteht über die 

Nahrungsketten. Diese Zusammenhänge zwi-

schen den unterschiedlichen Schutzgütern und 

mögliche Auswirkungen auf die biologische Viel-

falt werden ausführlich für die jeweiligen Schutz-

güter dargestellt. 

Mögliche Wirkzusammenhänge in der Bauphase 

ergeben sich aus der Sedimentumlagerung und 

Trübungsfahnen sowie Geräuschemissionen. 

Diese Wechselwirkungen treten jedoch nur sehr 

kurzfristig auf und sind auf wenige Tage bzw. 

Wochen beschränkt. 

Sedimentumlagerung und Trübungsfahnen 

Während der Bauphase von Windparks und 

Plattformen bzw. der Verlegung eines Seekabel-

systems kommt es zu Sedimentumlagerungen 

und Trübungsfahnen. Fische werden vorüberge-

hend verscheucht. Das Makrozoobenthos wird 

lokal überdeckt. Somit verändern sich kurzzeitig 

und lokal begrenzt auch die Nahrungsbedingun-

gen für benthosfressende Fische und für fisch-

fressende Seevögel und Schweinswale (Ab-

nahme des Angebotes an verfügbarer Nahrung). 

Erhebliche Beeinträchtigungen auf die bioti-

schen Schutzgüter und somit der bestehenden 

Wechselwirkungen untereinander können aber 

auf Grund der Mobilität der Arten bzw. der zeitli-

chen und räumlichen Begrenzung von Sedimen-

tumlagerungen und Trübungsfahnen mit der er-

forderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Schalleintrag 

Die schallintensive Installation der Fundamente 

der Offshore Windenergieanlagen und des Um-

spannwerks kann zu zeitweiligen Fluchtreaktio-

nen und einer temporären Meidung des Gebie-

tes durch Meeressäuger, einige Fischarten und 

Seevogelarten führen. Nach aktuellem Kenntnis-

stand sind durch den Betrieb von Offshore Wind-

energieanlagen, stromabführenden Kabeln und 

Umspannwerken keine nennenswerten Ge-

räuschemissionen zu erwarten. Lediglich der be-

triebsgebundene Schiffsverkehr kann zu einer 

temporären und lokalen Erhöhung des Unter-

wasserschalls führen.  Derzeit fehlen noch Er-

fahrungswerte und Daten, um mögliche Wech-

selwirkungen durch solche indirekt betriebsge-

bundenen Schallemissionen einzuschätzen. 

Flächennutzung 

Mit dem Einbringen von Fundamenten kommt es 

zu einem lokalen Entzug von Besiedlungsfläche 

für die Benthoszönose, welche für die innerhalb 

der Nahrungspyramide folgenden Fische, Vögel 

und Meeressäuger eine potenzielle Verschlech-

terung der Nahrungsbasis zur Folge haben 

kann. Allerdings ist für benthosfressende Seevö-

gel in tieferen Wasserbereichen keine Beein-

trächtigung durch den Verlust von Nahrungsflä-

chen durch die Flächenversiegelung gegeben, 

da das Wasser für einen effektiven Nahrungser-

werb zu tief ist.  

Einbringung von künstlichem Hartsubstrat 

Die Einbringung von künstlichem bzw. standort-

fremdem Hartsubstrat (Plattformfundamente, 

Kabelkreuzungsbauwerke) führt lokal zu einer 

Veränderung der Bodenbeschaffenheit und der 

Sedimentverhältnisse. In der Folge kann sich die 

Zusammensetzung des Makrozoobenthos än-

dern. Nach KNUST et al. (2003) führt das Einbrin-

gen künstlichen Hartsubstrats in Sandböden zu 

einer Ansiedlung von zusätzlichen Arten. Die 

Rekrutierung dieser Arten wird mit großer Wahr-

scheinlichkeit aus den natürlichen Hartsubstrat-

habitaten, wie oberflächlich anstehendem Ge-

schiebemergel und Steinen, erfolgen.  

Damit ist die Gefahr einer negativen Beeinflus-

sung der benthischen Sandbodengemeinschaf-

ten durch gebietsuntypische Arten gering. Aller-

dings gehen Siedlungsbereiche der Sandboden-

fauna an diesen Stellen verloren. Durch die Än-
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derung der Artenzusammensetzung der Makro-

zoobenthosgemeinschaft kann die Nahrungs-

grundlage der Fischzönose am Standort beein-

flusst werden (bottom-up Regulation). 

Bestimmte Fischarten könnten angelockt wer-

den, die wiederum durch Prädation den 

Fraßdruck auf das Benthos erhöhen und somit 

durch Selektion bestimmter Arten die Dominanz-

verhältnisse prägen (top-down Regulation).  

Nutzungs- und Befahrensverbot 

Innerhalb der Windparks wird voraussichtlich  

ein fischereiliches Nutzungsverbot gelten. Der 

dadurch bedingte Wegfall der Fischerei kann zu 

einer Erhöhung des Bestandes sowohl bei fi-

schereilichen Zielarten als auch bei den nicht ge-

nutzten Fischarten führen, auch eine Verschie-

bung im Längenspektrum dieser Fischarten ist 

denkbar. Im Falle einer Zunahme der Fischbe-

stände ist eine Anreicherung des Nahrungsan-

gebots für marine Säuger zu erwarten. Weiterhin 

wird erwartet, dass sich eine von fischereilicher 

Aktivität ungestörte Makrozoobenthosgemein-

schaft entwickeln wird. Dies könnte bedeuten, 

dass sich die Diversität der Artgemeinschaft er-

höht, indem empfindliche und langlebige Arten 

der derzeitigen Epi- und Infauna bessere Über-

lebenschancen bekommen und stabile Be-

stände entwickeln. 

Wegen der Variabilität des Lebensraumes und 

der Komplexität des Nahrungsnetzes und der 

Stoffkreisläufe lassen sich Wechselwirkungen 

insgesamt nur sehr ungenau beschreiben. 

Grundsätzlich ist für die SUP abschließend fest-

zuhalten, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 

bei Durchführung des Plans keine erheblichen 

Effekte auf bestehende Wechselwirkungen er-

kennbar sind, die eine Gefährdung der Mee-

resumwelt zur Folge haben könnten.  

4.14 Grenzüberschreitende Auswir-

kungen 

Nach derzeitigem Stand sind durch die Fläche 

N-3.8 keine erheblichen Auswirkungen auf die 

an die deutsche AWZ der Nordsee angrenzen-

den Gebiete der Nachbarstaaten erkennbar.  

Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

werden gemäß § 2 Abs. 3 UVPG definiert als 

Umweltauswirkungen in einem anderen Staat. 

Ob die Bebauung der Fläche N-3.8 Auswirkun-

gen auf die Umwelt in den Nachbarstaaten ha-

ben kann und ob diese ferner als erheblich ein-

zustufen sind, bemisst sich nach den Umstän-

den des Einzelfalls. 

Entsprechend den Annahmen der Vereinbarung 

zur Durchführung einer grenzüberschreitenden 

Beteiligung zwischen Deutschland und den Nie-

derlanden („Gemeinsamen Erklärung über die 

Zusammenarbeit bei der Durchführung grenz-

überschreitender Umweltverträglichkeitsprüfun-

gen sowie grenzüberschreitender strategischer 

Umweltprüfungen im deutsch-niederländischen 

Grenzbereich zwischen dem Ministerium für Inf-

rastruktur und Umwelt der Niederlande und dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land“ 2013), die zwischen Vorhaben unterschei-

det, deren Standort bis zu 5 km von der Grenze 

entfernt liegen und solchen über diese Entfer-

nung hinaus, sind Auswirkungen bei räumlicher 

Nähe wahrscheinlicher.  

Die Fläche N-3.8 liegt zentral in der deutschen 

AWZ der Nordsee mit einer Mindestentfernung 

von ca 50 Kilometern zu den angrenzenden 

Staaten. Somit sind lokale Auswirkungen etwa 

durch Trübungsfahnen und Flächenversiege-

lung auf Benthos, Boden oder Biotope in den 

Nachbarstaten, durch Schall auf Marine Säuger 

oder Fische bzw. Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild, damit auf den Tourismus grundsätz-

lich nicht zu erwarten. 

Weiträumige grenzüberschreitende Auswirkun-

gen sind ebenfalls nicht zu erwarten.  

Gemäß dem Leitfaden für die praktische Anwen-

dung der Espoo-Konvention, erarbeitet durch die 

Niederlande, Schweden und Finnland in 2003 

wären Projekte, die weiträumige Auswirkungen 
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im grenzüberschreitenden Rahmen haben kön-

nen, solche, die zu Luft- oder Wasserbelastun-

gen führen, Projekte, die eine mögliche Gefähr-

dung für wandernde Arten darstellen und Pro-

jekte mit Bezug zum Klimawandel. 

Wie oben dargestellt, sind keine erheblichen 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und 

Wasser bzw. das Klima zu erwarten.  

Mögliche erhebliche grenzüberschreitende Aus-

wirkungen könnten sich allenfalls für die hoch-

mobilen Schutzgüter Fische, marine Säuger, 

See- und Rastvögel, sowie Zugvögel und Fle-

dermäuse ergeben, wenn die (lokalen) Auswir-

kungen des Projekts erhebliche Auswirkungen 

auf die jeweilige Population/ die jeweilige wan-

dernde Art hätte. Entsprechend den obigen Aus-

wirkungsprognosen für die einzelnen Schutzgü-

ter ist dies aber nicht der Fall. 

Für das Schutzgut Fische kommt die SUP zu 

dem Ergebnis, dass nach derzeitigem Kenntnis-

stand durch die Fläche N-3.8 keine erheblichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten 

sind, da einerseits die Fläche keine herausgeho-

bene Funktion für die Fischfauna hat und ande-

rerseits die erkennbaren und prognostizierbaren 

Effekte kleinräumiger und temporärer Natur 

sind. Damit sind auch grenzüberschreitende 

Auswirkungen ausgeschlossen. 

Für das Schutzgut marine Säuger können nach 

aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichti-

gung auswirkungsminimierender und schadens-

begrenzender Maßnahmen ebenfalls erhebliche 

(grenzüberschreitende) Auswirkungen ausge-

schlossen werden. So wird die Installation der 

Fundamente von Windenergieanlagen und der 

Umspannplattform nur unter dem Einsatz wirk-

samer Schallminderungsmaßnahmen gestattet.  

Für das Schutzgut See- und Rastvögel können 

auf Grund der Entfernung zur niederländischen 

bzw. dänischen Grenze erhebliche grenzüber-

schreitende Auswirkungen mit der erforderlichen 

Sicherheit ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Vogelzug über der Nordsee vollzieht sich in ei-

nem nicht näher abgrenzbaren Breitfrontenzug 

mit einer Tendenz zur Küstenorientierung. Leitli-

nien und feste Zugwege sind bisher nicht be-

kannt. Die artspezifische Einzelbetrachtung (Ka-

pitel 4.8.1 hat keine erheblichen Auswirkungen 

ergeben. Die Betrachtung der vorhandenen Er-

kenntnisse über die Zugverhaltensweisen der 

verschiedenen Vogelarten, die üblichen Flughö-

hen und die tageszeitliche Verteilung des Vogel-

zugs lässt den Schluss zu, dass eine Gefähr-

dung des Vogelzuges durch die Errichtung und 

den Betrieb eines Windparks auf der Fläche N-

3.8 unter kumulativer Betrachtung der bereits 

genehmigten Offshore-Windparkvorhaben nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht wahrscheinlich 

ist, wenngleich noch Erkenntnisbedarf zum art-

spezifischen Zugverhalten besteht. Im Ergebnis 

werden auch erhebliche grenzüberschreitende 

Auswirkungen für nicht wahrscheinlich erachtet. 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 

Nordsee sind bis heute wenig dokumentiert und 

weitgehend unerforscht. Es fehlen konkrete In-

formationen über ziehende Arten, Zugkorridore, 

Zughöhen und Zugkonzentrationen. Bisherige 

Erkenntnisse bestätigen lediglich, dass Fleder-

mäuse, insbesondere langstreckenziehende Ar-

ten, über die Nordsee fliegen. Eine fachlich 

nachvollziehbare Bewertung von möglichen 

Auswirkungen, auch grenzüberschreitend, ist 

daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Es 

ist davon auszugehen, dass etwaige negative 

Auswirkungen durch dieselben Maßnahmen ver-

mieden und vermindert werden können, die zum 

Schutz des Vogelzuges eingesetzt werden. Im 

Übrigen wird auf die Ergebnisse der Auswir-

kungsprognosen zu den einzelnen Schutzgütern 

unter Kap 4.8.1. verwiesen. 
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5 Biotopschutzrechtliche 

Prüfung 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr.4 BNatSchG ist ein Biotop 

der Lebensraum einer Lebensgemeinschaft 

wildlebender Tiere und Pflanzen. Lebensge-

meinschaft meint dabei eine Gemeinschaft von 

Organismen verschiedener Arten in einem ab-

grenzbaren Lebensraum (SCHÜTTE/ GERBIG IN 

SCHLACKE-GK, BNatSchG § 7, Rn.36) Für 

Deutschland werden 764 Biotoptypen unter-

schieden (HENDRISCHKE/ KIEß in SCHLACKE GK, 

BNatSchG § 30, Rn.8). Bestimmte Teile von Na-

tur und Landschaft, die eine besondere Bedeu-

tung als Biotope haben, werden gesetzlich ge-

schützt, § 30 Abs. 1 BNatSchG 

5.1 Rechtsgrundlage 

Durch § 30 BNatSchG werden diejenigen Bio-

tope gesetzlich geschützt, die wegen Ihrer Sel-

tenheit, ihrer Gefährdung oder ihrer beson-

derenBedeutung als Lebensraum für besondere 

Tier- oder Pflanzenarten eines besonderen 

Schutzes bedürfen (HENDRISCHKE/ KIEß in 

SCHLACKE GK, BNatSchG § 30, Rn.8). 

§ 30 Abs. 2 Nr.6 BNatSchG nennt die gesetzlich 

geschützten Küsten- und Meeresbiotope. Für 

die AWZ relevant sind Riffe, sublitorale Sand-

bänke, artenreiche Kies-, Grobsand- und Schill-

gründe sowie Schlickgründe mit bohrender Bo-

denmegafauna. Letztere wurden aufgrund des 

Fehlens der für das Biotop charakteristischen Art 

der Seefeder noch nie in der AWZ nachgewie-

sen. 

Der gesetzliche Schutz dieser Biotope gilt unmit-

telbar, ohne dass es einer zusätzlichen administ-

rativen Ausweisung des Gebietes bedarf. Erläu-

terungen und Definitionen zu den einzelnen Bio-

toptypen finden sich in der Gesetzesbegründung 

des Bundesnaturschutzgesetzes. Zudem hat 

das BfN Kartieranleitungen zu verschiedenen 

marinen Biotoptypen veröffentlicht. Ergänzend 

kann bei Biotopen, die zugleich FHH-Lebens-

raumtypen darstellen (z.B. Riffe, Sandbänke), 

auf das „Interpretation Manual of European Ha-

bits – EUR27“ zurückgegriffen werden (HEN-

DRISCHKE/ KIEß in SCHLACKE GK, BNatSchG § 

30, Rn.11). 

Im Rahmen der vorliegenden biotopschutzrecht-

lichen Prüfung wird untersucht, ob auf der Flä-

che bzw. im Untersuchungsraum nach § 30 

BNatSchG gesetzlich geschütze Biotoptypen 

vorliegen und für diesen Fall das Zerstörungs- 

und Beeinträchtigungsverbot bei Durchführung 

des Plans gewahrt bleibt.  

Gemäß § 30 Abs. 2 S. 1 BNatSchG sind grund-

sätzlich alle Handlungen untersagt, die eine Zer-

störung oder eine sonstige erhebliche Beein-

trächtigung der in § 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 

BNatSchG genannten marinen Biotoptypen ver-

ursachen können. 

Die direkte und dauerhafte Inanspruchnahme ei-

nes nach § 30 BNatSchG geschützten Biotops 

ist im Regelfall eine erhebliche Beeinträchti-

gung. In Anlehnung an die Methodik nach LAM-

BRECHT & TRAUTNER (2007) kann eine Beein-

trächtigung im Einzelfall als nicht erheblich ein-

gestuft werden, wenn verschiedene qualitativ-

funktionale, quantitativ- absolute und relative 

Kriterien erfüllt sind und zwar unter Berücksich-

tigung aller Wirkfaktoren und bei kumulativer Be-

trachtung. Zentraler Bestandteil dieses Bewer-

tungsansatzes sind Orientierungswerte für 

quantitativ-absolute Flächenverluste eines be-

troffenen Biotopvorkommens, die in Abhängig-

keit seiner Gesamtgröße nicht überschritten 

werden dürfen. Grundsätzlich hat sich als Maxi-

malwert für den relativen Flächenverlust ein Ori-

entierungswert von 1% etabliert. 

5.2 Gesetzlich geschützte marine Bi-

otoptypen 

Für die Fläche N-3.8 liegen nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine Hinweise auf Vorkommen 

gesetzlich geschützter Biotope nach § 30 

BNatSchG vor.  
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In den geologischen Untersuchungen der Fläche 

im Rahmen der Voruntersuchungen wurden ne-

ben einer sehr homogenen Sedimentzusam-

mensetzung 35 Objekte im Bereich der Fläche 

N-3.8 erfasst. Bei zehn von diesen Objekten 

kann erst nach Abschluss der zurzeit durchge-

führten weiteren Untersuchungen das mögliche 

Vorliegen von marinen Findlingen im Sinne der 

Riffkartieranleitung des BfN geprüft werden. 

Sollten sich nach abschließender Auswertung 

der im Rahmen der geologischen Flächenvorun-

tersuchung festgestellten Objekte in der Fläche 

N-3.8 Hinweise auf das Vorliegen von gesetzlich 

geschützten Biotopen ergeben, werden diese in 

der Eignungsprüfung entsprechend berücksich-

tigt. 

5.3 Ergebnis der Prüfung 

Da nach derzeitigem Kenntnisstand keine nach 

§ 30 BNatSchG geschützten Biotope in der Flä-

che N-3.8 vorkommen, können erhebliche Be-

einträchtigungen von gesetzlich geschützten Bi-

otopen i.S.v. § 30 Abs. 2 BNatSchG ausge-

schlossen werden.  
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6 Artenschutzrechtliche Prü-

fung 

Bei Durchführung des Plans im Sinne der Errich-

tung und des Betriebs von Windenergieanla-gen 

auf See inklusive der für den Betrieb erforderli-

chen Nebeneinrichtungen werden die arten-

schutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. 

6.1 Rechtsgrundlage 

Der Artenschutz ist in den §§ 37 ff. BNatSchG 

als ein gestuftes Schutzregime geregelt und we-

gen der Erstreckung gemäß § 56 Abs. 1 

BNatSchG auch in der deutschen AWZ anwend-

bar. 

§ 39 BNatSchG enthält einen allgemeinen 

Grundschutz für alle wildlebenden Arten.  

Für besonders geschützte Arten gilt gemäß § 44 

Abs.1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG ein erhöhtes 

Schutzniveau und für streng geschützte Arten 

einschließlich der europäischen Vogelarten gilt 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG das höchste 

Schutzniveau.  

Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG sind beson-

ders geschützte Arten Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs A oder B des Washintoner Arten-

schutzübereinkommens (Verordnung (EG) Nr. 

338/97), Tier- und Pflanzenarten des Anhangs 

IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG), 

europäische Vogelarten und die in der Verord-

nung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflan-

zenarten (Bundesartenschutzverordnung - BArt-

SchV) aufgeführten Arten.  

Streng geschützt sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 14 

BNatSchG die Arten des Anhangs A oder B des 

Washintoner Artenschutzübereinkommens (Ver-

ordnung (EG) Nr. 338/97), Tier- und Pflanzenar-

ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Richtli-

nie 92/43/EWG) und die streng geschützten Ar-

ten gemäß der BArtSchV.  

Wild lebende Tiere der besonders geschützten 

Arten dürfen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

nicht verletzt oder getötet werden. Das Zugriffs-

verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zielt auf 

den Schutz der Individuen ab und ist als solches 

einer populationsbezogenen Relativierung unzu-

gänglich (GELLERMANN in LANDMANN/ROHMER 

BNatSchG § 44 Rn. 9). Gemäß § 44 Abs. 5 S. 2 

Nr. 1 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Tö-

tungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 

Nummer 1 u.a. für die in Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgeführten Tierarten und europäi-

schen Vogelarten nicht vor, „wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorha-

ben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifi-

kant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-

wendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann“. 

Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 

und der europäischen Vogelarten dürfen nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich 

gestört werden. Hierbei kommt es weder darauf 

an, ob eine relevante Schädigung oder Störung 

auf vernünftigen Gründen beruht, noch spielen 

Beweggründe, Motive oder subjektive Tenden-

zen für die Erfüllung der Verbotstatbestände 

eine Rolle (GELLERMANN in LANDMANN/ROHMER 

BNatSchG § 44 Rn. 10-14).  

Eine erhebliche Störung liegt nicht bereits bei ei-

ner Verwirklichung für einzelne Exemplare, son-

dern erst vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer 

Art verschlechtert (BVerwGE 130, 299; 

BVerwGE 131, 274).  

In der Begründung der Novelle des BNatSchG 

2007 wird der Begriff der lokalen Population, wie 

folgt definiert: „Eine lokale Population umfasst 

diejenigen (Teil-) Habitate und Aktivitätsbereiche 

der Individuen einer Art, die in einem für die Le-

bens(-raum)-Ansprüche der Art ausreichenden 

räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen“. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=44
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=44&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&n=1&p=44&x=1
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Nach dem Leitfaden zum strengen Schutzsys-

tem für Tierarten von gemeinschaftlichem Inte-

resse im Rahmen der FFH-RL liegt eine Störung 

im Sinne von Art. 12 FFH-RL vor, wenn durch 

die betreffende Handlung die Überlebenschan-

cen, der Fortpflanzungserfolg oder die Repro-

duktionsfähigkeit einer geschützten Art vermin-

dert werden oder diese Handlung zu einer Ver-

ringerung des Verbreitungsgebiets führt. Hinge-

gen sind gelegentliche Störungen ohne voraus-

sichtliche negative Auswirkungen auf die betref-

fende Art nicht als Störung im Sinne von 

Art. 12 FFH-RL anzusehen. 

Auch nach der Gesetzesbegründung ist eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population dann anzunehmen, wenn die 

Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Re-

produktionsfähigkeit vermindert werden (BT-

Drs. 16/5100, S. 11), wobei dies artspezifisch für 

den jeweiligen Einzelfall beurteilt werden muss. 

Wesentlich ist damit, ob sich mit der Störung 

Wirkungen verbinden, die in Ansehung der Ge-

gebenheiten des Einzelfalles und der Erhal-

tungssituation der betroffenen Art nachteilige 

Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lo-

kalen Population naheliegend erscheinen lassen 

(ähnlich OVG Berlin NuR 2009, 898 (899), z. B. 

wenn Exemplare seltener oder stark gefährdeter 

Arten gestört werden, die gestörten Individuen 

kleinen lokalen Populationen angehören oder 

eine Störung sämtliche Tiere des in Rede ste-

henden Bestandes betrifft (GELLERMANN in LAND-

MANN/ROHMER BNatSchG § 44 Rn.13). Gegen 

eine erhebliche Störung kann dagegen z. B. die 

weite Verbreitung einer Art mit womöglich indivi-

duenstarken lokalen Populationen (BVerwG 

NuR 2008, 633 Rn. 258) oder das Vorhanden-

sein von für die Tiere nutzbaren störungsarmen 

Ausweichräumen sprechen GELLERMANN in 

LANDMANN/ROHMER BNatSchG § 44 Rn.14). 

Im Rahmen der vorliegenden artenschutzrechtli-

chen Prüfung wird untersucht, ob bei Durchfüh-

rung des Plans, also bei Realisierung und Be-

trieb von Windenergieanlagen und den sonsti-

gen Einrichtungen die Vorgaben des § 44 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG für besonders und 

streng geschützte Tierarten erfüllt werden. Es 

wird insbesondere geprüft, ob der Bau und der 

Betrieb der Anlagen gegen die artenschutzrecht-

lichen Verbotstatbestände verstößt.  

Die vorliegende Prüfung erfolgt auf der Ebene 

der Prüfung der grundsätzlichen Eignung der 

Fläche N-3.8 für die Erzeugung von Strom aus 

Windenergie. Zu diesem Zeitpunkt fehlt die Fest-

legung der technisch konstruktiven Ausführung 

des konkreten Vorhabens. Insofern ist im Rah-

men des späteren Einzelzulassungsverfahrens 

eine Aktualisierung der artenschutzrechtlichen-

Prüfung unter Berücksichtigung der konkreten 

Projektparameter erforderlich. 

6.2 Marine Säuger 

In der Fläche N-3.8 kommen, wie dargelegt, mit 

dem Schweinswal Arten des Anhangs IV (streng 

zu schützende Tier- und Pflanzenarten von ge-

meinschaftlichem Interesse) der FFH-RL sowie 

mit dem Seehund und der Kegelrobbe als heimi-

sche Säugetiere nach der Bundesartenschutz-

verordnung (Anlage 1 BArtSchV) besonders ge-

schützte Arten vor. Dabei kommen Schweins-

wale ganzjährig in variierender Anzahl vor. See-

hunde und Kegelrobben werden in kleiner An-

zahl und unregelmäßig angetroffen. Vor diesem 

Hintergrund ist auch die Eignung der Fläche mit 

Blick auf § 44 Abs. 1 BNatSchG sicherzustellen.  

Die Nutzung durch marine Säugetiere fällt in den 

einzelnen Gebieten des FEP in der deutschen 

AWZ der Nordsee sehr unterschiedlich aus. Das 

Gebiet N-3, in dem sich auch die Fläche N-3.8 

befindet, hat eine mittlere bis – saisonbedingt im 

Frühjahr – hohe Bedeutung für Schweinswale, 

für Kegelrobben und Seehunde dagegen eine 

geringe bis mittlere Bedeutung. 

 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2009&s=898&z=NuR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2009&z=NuR&sx=899
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2008&s=633&z=NuR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2008&s=633&z=NuR&rn=258
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6.2.1 Schweinswal 

6.2.1.1 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tö-

tungs- und Verletzungsverbot) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSch ist eine Tö-

tung oder Verletzung wild lebender Tiere der be-

sonders geschützten Arten, das heißt u. a. von 

Tieren des Anhangs IV der FFH-RL, wie dem 

Schweinswal, untersagt.  

Das BfN geht regelmäßig in seinen Stellungnah-

men davon aus, dass nach derzeitigem Kennt-

nisstand bei Schweinswalen Verletzungen in 

Form eines temporären Hörverlustes auftreten, 

wenn Tiere einem Einzelereignis-Schalldruckpe-

gel (SEL) von 164 dB re 1 µPa2/Hz bzw. einem 

Spitzenpegel von 200 dB re 1 µPa ausgesetzt 

werden. 

Nach Einschätzung des BfN ist mit ausreichen-

der Sicherheit gewährleistet, dass bei Einhal-

tung der etablierten Grenzwerte von 160 dB für 

den Schallereignispegel (SEL05) und von 190 dB 

für den Spitzenpegel in 750 m Entfernung zur 

Emissionsstelle, bezogen auf den Schweinswal 

nicht zur Verwirklichung des Tötungs- und Ver-

letzungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG kommen kann.  

Das BfN berücksichtigt dabei die aktuell übliche 

Verwendung von Monopfählen mit einem Durch-

messer bis zu 8,2 m und von Jacketpfählen mit 

einem Durchmesser bis zu 4 m. Dabei setzt das 

BfN voraus, dass mit geeigneten Mitteln wie z. B. 

Vergrämung, Soft-start-Prozedur etc. sicherge-

stellt werde, dass sich innerhalb des 750 m Ra-

dius um die Rammstelle keine Schweinswale 

aufhalten. 

Dieser Einschätzung schließt sich das BSH an 

und ordnet nach dem Entwurf der Eignungsfest-

stellung und später in den Einzelzulassungsver-

fahren sowie ggf.in deren Vollzug die erforderli-

chen Schallschutzmaßnahmen und sonstigen 

Minderungsmaßnahmen (sog. konfliktvermei-

dende oder – mindernde Maßnahmen, so LAU in 

FRENZ/MÜGGENBORG, BNatSchG § 44 Rn 3) 

 an, mittels derer die Verwirklichung des Ver-

botstatbestandes ausgeschlossen bzw. die In-

tensität etwaiger Beeinträchtigungen herabge-

setzt werden kann. Die Maßnahmen werden 

durch das vorgegebene Monitoring streng über-

wacht, um mit der erforderlichen Sicherheit zu 

gewährleisten, dass es nicht zur Verwirklichung 

des Tötungs- und Verletzungstatbestandes nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt.  

Im Rahmen der Eignungsfeststellung wird dem 

späteren Träger des Vorhabens vorgegeben, bei 

der Gründung und Installation der Anlagen, die 

nach den vorgefundenen Umständen jeweils ge-

räuschärmste Arbeitsmethode zu verwenden. 

Auf dieser Grundlage kann das BSH im Rahmen 

des Einzelzulassungsverfahrens sowie im Rah-

men des Vollzugs geeignete Konkretisierungen 

in Bezug auf einzelne Arbeitsschritte, wie Ver-

grämungsmaßnahmen sowie einen langsamen 

Anstieg der Rammenergie, durch so genannte 

„soft-Start“-Verfahren anordnen. Durch Vergrä-

mungsmaßnahmen und den „soft-start“ kann si-

chergestellt werden, dass sich in einem adäqua-

ten Bereich um die Rammstelle, mindestens je-

doch bis zu einer Entfernung von 750 m von der 

Baustelle keine Schweinswale oder andere 

Meeressäuger aufhalten.  

Zusammenfassend kann durch die genannten 

Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen eine 

Verwirklichung des Tötungsverbotes ausge-

schlossen werden. Durch den Einsatz von ge-

eigneten Vergrämungsmaßnahmen wird sicher-

gestellt, dass sich die Tiere außerhalb des Be-

reichs von 750 Metern um die Emissionsstelle 

befinden. Zudem ist durch den geforderten und 

im Entwurf der Eignungsfeststellung vorgegebe-

nen Grad der Schallminderung davon auszuge-

hen, dass außerhalb dieses Bereicheskeine töd-

lichen und auch keine langfristig beeinträchti-

genden Schalleinträge wirken. 

Durch die vom BSH vorgegebenen und später 

im Rahmen des Einzelzulassungsverfahrens an-

geordneten Maßnahmen wird im Ergebnis mit 

hinreichender Sicherheit verhindert, dass es zu 
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einer Erfüllung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

kommt. 

Nach aktuellem Kenntnisstand werden zudem 

weder durch den Betrieb der Anlagen noch 

durch die Verlegung und den Betrieb der parkin-

ternen Verkabelung erhebliche negative Auswir-

kungen auf marine Säuger verbunden sein, die 

den Tötungs- und Verletzungstatbestand nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllen. 

6.2.1.2 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stö-

rungsverbot) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es zu-

dem verboten, wild lebende Tiere der streng ge-

schützten Arten während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derzeiten erheblich zu stören, wobei eine erheb-

liche Störung vorliegt, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion einer Art verschlechtert.  

Bei dem Schweinswal handelt es sich um eine 

gemäß Anhang IV der FFH-RL und damit i.S.d. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 14 

BNatSchG streng geschützte Art, so dass auch 

diesbezüglich eine artenschutzrechtliche Prü-

fung zu erfolgen hat. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezieht sich auf popula-

tionsrelevante Störungen der lokalen Popula-

tion, deren Vorkommen in der deutschen AWZ 

der Nordsee unterschiedlich ausgeprägt ist.  

Das BfN prüft in seinen Stellungnahmen im Rah-

men von Planfeststellungs- und Vollzugsverfah-

ren regelmäßig das Vorliegen einer artenschutz-

rechtlichen Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG. Es kommt zu dem Ergebnis, dass 

das Eintreten einer erheblichen Störung durch 

den baubedingten Unterwasserschall bezogen 

auf das Schutzgut Schweinswal vermieden wer-

den kann, sofern der Schallereignispegel von 

160 dB bzw. der Spitzenpegel von 190 dB je-

weils in 750 m Entfernung zur Emissionsstelle 

nicht überschritten wird und ausreichend Aus-

weichflächen in der deutschen Nordsee zur Ver-

fügung stehen. Letzteres sei nach Forderung 

des BfN durch zeitliche Koordinierung von 

schallintensiven Tätigkeiten verschiedener Vor-

habensträger mit dem Ziel, dass nicht mehr als 

10 % der Fläche der deutschen AWZ der Nord-

see von störungsauslösendem Schall betroffen 

sind, zu gewährleisten (Schallschutzkonzept, 

BMU 2013).  

Auswirkungen der Bauphase: 

Von dem Vorliegen einer Störung der Schweins-

wale i.S.d § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist durch 

die temporäre Durchführung der Rammarbeiten 

nicht auszugehen.  

Nach derzeitiger Kenntnislage ist nicht davon 

auszugehen, dass Störungen, welche durch 

schallintensive Baumaßnahmen auftreten kön-

nen, den Erhaltungszustand der „lokalen Popu-

lation“ verschlechtern würden. 

Durch ein effektives Schallschutzmanagement, 

insbesondere durch die Anwendung von geeig-

neten Schallminderungssystemen im Sinne der 

Vorgaben aus der Verordnung der Eignung so-

wie späterer Anordnungen im Einzelzulassungs-

verfahren des BSH und unter Berücksichtigung 

der Vorgaben aus dem Schallschutzkonzept 

(BMU 2013) sind negative Einflüsse der Ramm-

arbeiten auf die Schweinswale nicht zu erwar-

ten. 

Der Entwurf der Eignungsfeststellung enthält 

hierzu die Vorgabe an den Träger des Vorha-

bens, die für sein Vorhaben erforderlichen 

Rammarbeiten mit denen sonstiger Vorhaben, 

die potentiell im gleichen Zeitraum errichtet wer-

den können, zu koordinieren. Der Planfeststel-

lungsbeschluss des BSH wird konkretisierende 

Anordnungen, die ein effektives Schallschutz-

management durch geeignete Maßnahmen ge-

währleisten, enthalten.  

Dem Prinzip der Vorsorge folgend werden Maß-

nahmen zur Vermeidung und Verminderung der 

Auswirkungen von Lärm während der Errichtung 
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nach dem Stand der Wissenschaft und Technik 

festgelegt. Die im Entwurf der Eignungsfeststel-

lung oder später in dem Planfeststellungsbe-

schluss angordneten Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Anforderungen des Artenschutzes 

werden im Laufe des Vollzugs mit dem BSH ab-

gestimmt und ggf. angepasst. Folgende schall-

mindernde und umweltschützende Maßnahmen 

werden regelmäßig im Rahmen der Planfeststel-

lungsverfahren angeordnet: 

 Erstellung einer Schallprognose unter Be-

rücksichtigung der standort- und anlagen-

spezifischen Eigenschaften (Basic Design) 

vor Baubeginn 

 Auswahl des nach dem Stand der Technik 

und den vorgefundenen Gegebenheiten-

schallärmsten Errichtungsverfahrens  

 Erstellung eines konkretisierten, auf die ge-

wählten Gründungsstrukturen und Errich-

tungsprozesse abgestimmten Schallschutz-

konzeptes zur Durchführung der Rammar-

beiten grundsätzlichzwei Jahre vor Baube-

ginn, jedenfalls vor dem Abschluss von Ver-

trägen bezüglich der schallbetreffenden 

Komponenten  

 Einsatz von schallmindernden begleitenden 

Maßnahmen, einzelne oder in Kombination, 

pfahlfernen (Blasenschleiersystem) und 

wenn erforderlich auch Pfahlnahen Schal-

minderungssystemen nach dem Stand der 

Wissenschaft und Technik 

 Berücksichtigung der Eigenschaften des 

Hammers und der Möglichkeiten der Steue-

rung des Rammprozesses in dem Schall-

schutzkonzept 

 Konzept zur Vergrämung der Tiere aus dem 

Gefährdungsbereich (mindestens im Um-

kreis von 750 m Radius um die Rammstelle) 

 Konzept zur Überprüfung der Effizienz der 

Vergrämungs- und der schallmindernden 

Maßnahmen 

 betriebsschallmindernde Anlagenkonstruk-

tion nach Stand der Technik. 

Wie oben bereits dargestellt, sind Vergrämungs-

maßnahmen und ein „soft-start“ Verfahren anzu-

wenden, um sicherzustellen, dass Tiere, die sich 

im Nahbereich der Rammarbeiten aufhalten, 

Gelegenheit finden, sich zu entfernen bzw. 

rechtzeitig auszuweichen.  

Auch eine zur Vermeidung des Tötungsrisikos 

nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG angeordnete 

Maßnahme, wie die Vergrämung einer Art kann 

grundsätzlich den Tatbestand des Störungsver-

bots erfüllen, wenn sie während der geschützten 

Zeiten stattfindet und erheblich ist (BVerwG, Urt. 

v. 27.11.2018 – 9 A 8/17, zitiert nach juris). 

Zur Vergrämung wurde bis 2017 eine Kombina-

tion aus Pingern als Vorwarnsystem, gefolgt von 

dem Einsatz des so genannten Seal Scarers als 

Warnsystem eingesetzt. Sämtliche Ergebnisse 

aus der Überwachung mittels akustischer Erfas-

sung des Schweinswals in der Umgebung von 

Offshore Baustellen mit Rammarbeiten haben 

bestätigt, dass der Einsatz der Vergrämung stets 

effektiv war. Die Tiere haben den Gefährdungs-

bereich der jeweiligen Baustelle verlassen. Aller-

dings geht die Vergrämung mittels Seal Scarer 

mit einem großen Habitatverlust einher, hervor-

gerufen durch die Fluchtreaktionen der Tiere 

und stellt daher eine Störung dar (BRANDT et al., 

2013, DÄHNE et al., 2017, DIEDERICHS et al., 

2019).  

Um diesem Umstand vorzubeugen wirdseit 2018 

in Bauvorhaben in der deutschen AWZ der Nord-

see ein neues System für die Vergrämung von 

Tieren aus dem Gefährdungsbereich der Bau-

stellen, das so genannte Fauna Guard System 

eingesetzt. Die Entwicklung von neuen Vergrä-

mungssystemen, wie dem Fauna Guard System 

eröffnet erstmalig die Möglichkeit, die Vergrä-

mung des Schweinwals und der Robben, so an-

zupassen, dass die Verwirklichung des Tötungs- 

und Verwirklichungstatbestandes i.S.d. § 44 
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Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit Sicherheit ausge-

schlossen werden kann ohne zu einer zeitglei-

chen Verwirklichung des Störungstatbestandes 

i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu kommen. 

Der Einsatz des Fauna Guard Systems wird da-

bei von Überwachungsmaßnahmen begleitet. Im 

Rahmen eines Forschungsvorhabens werden 

die Auswirkungen des Fauna Guard Systems 

systematisch analysiert. Wenn erforderlich wer-

den Anpassungen bei der Anwendung des Sys-

tems in zukünftigen Bauvorhaben umzusetzen 

sein.  

Auf Grundlage der o.g. Vorgabe kann diese, 

aber auch eine andere Art der Vergrämung an-

geordnet werden, wenn sich diese auf Grund-

lage des dann gegebenen Wissenstandes und 

des Standes der Technik als geeigneter erweisst 

Die Auswahl von schallmindernden Maßnahmen 

durch den späteren Träger des Vorhabens muss 

sich am Stand der Wissenschaft und Technik 

und an bereits im Rahmen anderer Offshore-

Vorhaben gesammelten Erfahrungen orientie-

ren. Erkenntnisse aus der Praxis zur Anwen-

dung von technischen schallminimierenden Sys-

temen sowie aus den Erfahrungen mit der Steu-

erung des Rammprozesses in Zusammenhang 

mit den Eigenschaften des Impulshammers wur-

den insbesondere bei den Gründungsarbeiten in 

den Vorhaben „Butendiek“, „Borkum Riffgrund I“, 

„Sandbank“, Gode Wind 01/02“, „NordseeOne“, 

„Veja Mate“, „Arkona Becken Südost“, „Merkur 

Offshore“ u.a. gewonnen. Eine vorhabensüber-

greifende Auswertung und Darstellung der Er-

gebnisse aus allen bisher in deutschen Vorha-

ben eingesetzten technischen Schallminde-

rungsmaßnahmen liefert eine aktuelle Studie im 

Auftrag des BMU (BELLMANN 2020 in Vorberei-

tung). 

Die Ergebnisse aus dem sehr umfangreichen 

Monitoring der Bauphase von 20 Offshore Wind-

parks haben bestätigt, dass die Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung von Störungen 

des Schweinswals durch Rammschall effektiv 

umgesetzt werden und die Vorgaben aus dem 

Schallschutzkonzept (BMU 2013) verlässlich 

eingehalten werden. Der aktuelle Kenntnisstand 

berücksichtigt dabei Baustellen in Wassertiefen 

von 22 m bis 41 m, in Böden mit homogenen 

sandigen bis hin zu heterogenen und schwer zu 

durchdringenden Profilen und Pfähle mit Durch-

messern bis zu 8,1 m. Es hat sich dabei gezeigt, 

dass die Industrie in den verschiedenen Verfah-

ren Lösungen gefunden hat, um Installationspro-

zesse und Schallschutz effektiv in Einklang zu 

bringen.  

Nach aktuellem Kenntnisstand und aufgrund der 

bisherigen Entwicklung des technischen Schall-

schutzes ist davon auszugehen, dass von den 

Gründungsarbeiten innerhalb der Fläche N-3.8 

auch unter der Annahme des Einsatzes von 

Pfählen mit einem Durchmesser von bis zu 10 m 

erhebliche Störungen für den Schweinswal aus-

geschlossen werden können. 

Darüber hinaus werden in dem Planfeststel-

lungsbeschluss des BSH konkretisierende Moni-

toringmaßnahmen und Schallmessungen ange-

ordnet werden, um auf Grundlage der konkreten 

Projektparameter ein mögliches Gefährdungs-

potential vor Ort zu erfassen und ggf. schadens-

begrenzende Maßnahmen einzuleiten.  

Neue Erkenntnisse bestätigen, dass die Redu-

zierung des Schalleintrags durch den Einsatz 

von technischen Schallminderungssystemen 

Störungseffekte auf Schweinswale eindeutig re-

duziert. Die Minimierung von Effekten betrifft da-

bei sowohl die räumliche als auch die zeitliche 

Ausdehnung von Störungen (BRANDT et al. 

2016). 

Im Ergebnis sind unter Anwendung der genann-

ten strengen Schallschutz- und Schallminde-

rungsmaßnahmen gemäß den Vorgaben im Ent-

wurf der Eignungsfeststellung und den Anord-

nungen in den Planfeststellungsbeschlüssen 

und Einhaltung des Grenzwertes von 160 dB 

SEL5 in 750 m Entfernung erhebliche Störungen 
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i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht zu be-

sorgen. Ferner wird die vom BfN angeführte For-

derung, schallintensive Bauphasen verschiede-

ner Vorhabensträger in der deutschen AWZ der 

Nordsee nach den Vorgaben des Schallschutz-

konzeptes des BMU (2013) zeitlich zu koordinie-

ren, vorgegeben. 

Auswirkungen während des Betriebs: 

Von dem Vorliegen einer Störung gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nach aktuellem 

Kenntnisstand auch nicht durch den Betrieb von 

Offshore-WEA auszugehen. Betriebsbedingt 

sind nach heutigem Kenntnisstand bei der regel-

mäßigen konstruktiven Ausführung der Anlagen 

keine negativen Langzeiteffekte durch Schalle-

missionen der Turbinen für Schweinswale zu er-

warten. Etwaige Auswirkungen sind auf die di-

rekte Umgebung der Anlage beschränkt und von 

der Schallausbreitung im konkreten Gebiet so-

wie nicht zuletzt von der Anwesenheit anderer 

Schallquellen und Hintergrundgeräusche, wie 

z. B. Schiffsverkehr abhängig (MADSEN et al. 

2006). Dies wird durch Erkenntnisse aus experi-

mentellen Arbeiten zur Wahrnehmung von nie-

derfrequenten akustischen Signalen durch 

Schweinswale mit Hilfe von simulierten Betriebs-

geräuschen von Offshore-Windenergieanlagen 

(LUCKE et al. 2007b) bestätigt: Bei simulierten 

Betriebsgeräuschen von 128 dB re 1 µPa in Fre-

quenzen von 0,7, 1,0 und 2,0 kHz wurden Mas-

kierungseffekte registriert. Dagegen wurden 

keine signifikanten Maskierungseffekte bei Be-

triebsgeräuschen von 115 dB re 1 µPa festge-

stellt. Die ersten Ergebnisse deuten damit darauf 

hin, dass Maskierungseffekte durch Betriebsge-

räusche nurin unmittelbarer Umgebung der je-

weiligen Anlage zu erwarten sind, wobei die In-

tensität wiederum vom Anlagentyp abhängig ist. 

Ergebnisse einer Studie über die Habitatnutzung 

von Offshore-Windparks durch Schweinswale im 

Betrieb aus dem niederländischen Offshore-

Windpark „Egmont aan Zee“ bestätigen diese 

Annahme. Mit Hilfe der akustischen Erfassung 

wurde die Nutzung der Fläche des Windparks 

bzw. von zwei Referenzflächen durch Schweins-

wale vor der Errichtung der Anlagen (Basisauf-

nahme) und in zwei aufeinander folgenden Jah-

ren der Betriebsphase betrachtet. Die Ergeb-

nisse der Studie bestätigen eine ausgeprägte 

und statistisch signifikante Zunahme der akusti-

schen Aktivität im inneren Bereich des Wind-

parks in der Betriebsphase im Vergleich zu der 

Aktivität bzw. Nutzung während der Basisauf-

nahme (SCHEIDAT et al. 2011). Die Steigerung 

der Schweinswalaktivität innerhalb des Wind-

parks während des Betriebs übertraf die Zu-

nahme der Aktivität in beiden Referenzflächen 

signifikant. Die Zunahme der Nutzung der Flä-

che des Windparks war signifikant unabhängig 

von der Saisonalität und der interannuellen Vari-

abilität. Die Autoren der Studie sehen hier einen 

direkten Zusammenhang zwischen der Präsenz 

der Anlagen und der gestiegenen Nutzung durch 

Schweinswale. Die Ursachen vermuten sie in 

Faktoren wie einer Anreicherung des Nahrungs-

angebots durch einen so genannten „Reef-Ef-

fekt“ oder einer Beruhigung der Fläche durch 

das Fehlen der Fischerei und der Schifffahrt oder 

möglicherweise einer positiven Kombination die-

ser Faktoren. 

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen in der 

Betriebsphase des Vorhabens „alpha ventus“ 

weisen ebenfalls auf eine Rückkehr zu Vertei-

lungsmustern und Abundanzen des Schwein-

walsvorkommens hin, die vergleichbar sind – 

und teilweise höher - mit jenen aus der Basisauf-

nahme von 2008.  

Die Ergebnisse aus der Überwachung der Be-

triebsphase von Offshore Windparks in der AWZ 

haben bisher keine eindeutigen Ergebnisse ge-

liefert. Die Untersuchung gemäß dem StUK4 

mittels flugzeugbasierter Erfassung ergaben bis-

her weniger Sichtungen von Schweinswalen in-

nerhalb der Windparkflächen als außerhalb. Die 

akustische Erfassung der Habitatnutzung mittels 

spezieller Unterwassermessgeräte, die so ge-

nannten CPODs zeigt aber, dass Schweinswale 

die Windparkflächen nutzen (Butendiek 2017, 
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Nördlich Helgoland, 2019, Krumpel et al., 2017, 

2018, 2019). Die beiden Methoden – die visuelle/ 

digitale Erfassung vom Flugzeug aus und die 

akustische Erfassung sind komplementär, d.h. 

die Ergebnisse aus beiden Methoden sind her-

anzuziehen, um mögliche Effekte zu identifizie-

ren und zu bewerten. Die gemeinsame Auswer-

tung der Daten, die Entwicklung von geeigneten 

Bewertungskriterien und die Beschreibung der 

biologischen Relevanz soll Gegenstand eines 

Forschungsprogramms sein. 

Um mit ausreichender Sicherheit zu gewährleis-

ten, dass es nicht zur Verwirklichung des Stö-

rungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG kommt, ist vor diesem Hintergrund 

eine betriebsschallmindernde Anlagenkonstruk-

tion nach dem Stand der Technik vorgegeben (§ 

8 Abs. 4). 

Ein geeignetes Monitoring wird für die Betriebs-

phase des Einzelvorhabens in der Fläche N-3.8 

vorgegeben, um etwaige standort- und projekt-

spezifischen Auswirkungen erfassen und ein-

schätzen zu können. 

Im Ergebnis sind die angeordneten Schutzmaß-

nahmen ausreichend, um in Bezug auf 

Schweinswale sicherzustellen, dass durch den 

Betrieb der Anlagen in der Fläche N-3.8 auch der 

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG nicht erfüllt wird.  

6.2.2 Andere marine Säuger 

Neben dem Schweinswal gelten gemäß § 7 Abs. 

1 Nr. 13 lit c BNatSchG Tierarten als besonders 

geschützt, die als solche in einer Rechtsverord-

nung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind. In der 

auf Grundlage des § 54 Abs.1 Nr.1 BNatSchG 

erlassenen BArtSchV sind als besonders ge-

schützt die heimischen Säugetiere aufgeführt, 

die damit auch unter die artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG 

fallen. 

Grundsätzlich gelten die für Schweinswale aus-

führlich aufgeführten Erwägungen zur Schallbe-

lastung durch Bau- und Betriebsaktivitäten von 

Offshore-Windenergieanlagen für alle sonst in 

der Fläche N-3.8 und ihrer Umgebung vorkom-

menden marinen Säugetiere. Jedoch variieren 

unter marinen Säugetieren artspezifisch die Hör-

schwellen, Empfindlichkeit und Verhaltensreak-

tionen erheblich. Die Unterschiede bei der Wahr-

nehmung und Auswertung von Schallereignis-

sen unter marinen Säugetieren beruhen auf zwei 

Komponenten: Zum einen sind die sensorischen 

Systeme morphoanatomisch wie funktionell art-

spezifisch verschieden. Dadurch hören und rea-

gieren marine Säugetierarten auf Schall unter-

schiedlich. Zum anderen sind sowohl Wahrneh-

mung als auch Reaktionsverhalten vom jeweili-

gen Habitat abhängig (KETTEN 2004). 

Die Fläche N-3.8 und ihre Umgebung haben für 

Seehunde und Kegelrobben keine besondere 

Bedeutung. Die nächsten häufig frequentierten 

Wurf- und Liegeplätze liegen in einer Entfernung 

von mehr als 60 km bis Helgoland und mehr als 

30 km bis zu den ostfriesischen Inseln.  

Nach aktuellem Kenntnisstand werden auch mit 

der Verlegung und dem Betrieb der parkinternen 

Verkabelung keine artenschutzrechtlich relevan-

ten Störungen gemäß § 44 Abs.1 

Nr.2 BNatSchG von marinen Säugern verbun-

den sein. 

6.3 Avifauna (See- und Rastvögel 

sowie Zugvögel) 

Die Eignung der Fläche N-3-7 für Offshore-

Windenergienutzung ist anhand artenschutz-

rechtlicher Vorgaben gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die Avifauna (Rast- und Zugvögel) 

zu bewerten. 

In der Umgebung der Fläche N-3.8 kommen ge-

schützte Vogelarten nach Anhang I der Vogel-

schutzrichtlinie (insbesondere Sterntaucher, 

Prachttaucher, Zwergmöwe, Brand-, Fluss- und 
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Küstenseeschwalbe) und regelmäßig auftre-

tende Zugvogelarten (insbesondere Sturm- und 

Heringsmöwe, Eissturmvogel, Basstölpel, Drei-

zehenmöwe, Trottellumme und Tordalk) in un-

terschiedlichen Dichten vor. Vor diesem Hinter-

grund ist die Vereinbarkeit der Planungen mit § 

44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verlet-

zungsverbot) sowie § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

(Störungsverbot) zu prüfen und sicherzustellen. 

Alle bisherigen Erkenntnisse weisen für Seevö-

gel, einschließlich Arten des Anhangs I der V-RL 

auf eine mittlere Bedeutung der Fläche N-3.8 

einschließlich ihrer Umgebung hin. Die Fläche 

N-3.8 liegt außerhalb von Konzentrations-

schwerpunkten verschiedener Vogelarten des 

Anhangs I der V-RL wie Seetaucher, 

Zwergmöwe oder Seeschwalben. 

Für Zugvogelarten hat die Fläche N-3.8 ein-

schließlich ihrer Umgebung eine durchschnittli-

che bis überdurchschnittliche Bedeutung. Es 

wird davon ausgegangen, dass beträchtliche 

Populationsanteile der in Nordeuropa brütenden 

Singvögel über die Nordsee ziehen. Leitlinien 

und Konzentrationsbereiche des Vogelzugs sind 

in der AWZ allerdings nicht vorhanden. Es gibt 

Hinweise darauf, dass die Zugintensität mit der 

Entfernung zur Küste abnimmt. 

6.3.1 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- 

und Verletzungsverbot) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 

5 V-RL ist es verboten, wild lebende Tiere der 

besonders geschützten Arten zu jagen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten. Zu den be-

sonders geschützten Arten gehören die europä-

ischen Vogelarten, damit Arten des Anhangs I 

der V-RL, Arten, deren Habitate und Lebens-

räume in den Naturschutzgebieten geschützt 

werden sowie charakteristische Arten und regel-

mäßig auftretende Zugvogelarten (insbesondere 

Sturm- und Heringsmöwe, Eissturmvogel, Bass-

tölpel, Dreizehenmöwe, Trottellumme und 

Tordalk). Dementsprechend ist grundsätzlich 

eine Verletzung oder Tötung von Rastvögeln in 

Folge von Kollisionen mit Windenergieanlagen 

auszuschließen. Dabei ist das Kollisionsrisiko 

von dem Verhalten der einzelnen Tiere abhängig 

und steht in einem direkten Zusammenhang mit 

der jeweils betroffenen Art und den anzutreffen-

den Umweltbedingungen. So ist z. B. eine Kolli-

sion von Seetauchern auf Grund ihres ausge-

prägten Meideverhaltens gegenüber vertikalen 

Hindernissen nicht zu erwarten.  

Wie bereits dargestellt, liegt gemäß § 44 Abs.5 

S.2 Nr. 1 BNatSchG ein Verstoß gegen das Tö-

tungs- und Verletzungsverbot nicht vor, „wenn 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 

für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-

wendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 

kann“. Diese Ausnahme wurde auf Grundlage 

entsprechender höchstrichterlicher Rechtspre-

chung in das BNatSchG aufgenommen, da bei 

der Planung und Zulassung von öffentlichen Inf-

rastruktur- und privaten Bauvorhaben regelmä-

ßig davon auszugehen ist , dass es zu unver-

meidbaren betriebsbedingten Tötungen oder 

Verletzungen einzelner Individuen (z. B. durch 

Kollision von Vögeln mit Windenergieanlagen) 

kommen kann, die als Verwirklichung sozialadä-

quater Risiken jedoch nicht unter den Verbots-

tatbestand fallen sollen (BT-Drs. 16/5100, S. 11 

und 16/12274, S. 70 f.). Eine Zurechnung erfolgt 

nur dann, wenn sich das Risiko eines Erfolgsein-

tritts durch das Vorhaben aufgrund besonderer 

Umstände, etwa der Konstruktion der Anlagen, 

der topographischen Verhältnisse oder der Bio-

logie der Arten, signifikant erhöht. Dabei sind 

Maßnahmen zur Risikovermeidung und –ver-

minderung in die Beurteilung einzubeziehen 

(HEUGEL in  LÜTKES/EWER § 44, RN. 8, BVerwG, 

Urteil vom 12. März 2008; Az. 9 A3.06; BVerwG, 

Urteil vom 09. Juli 2008, Az. 9 A14.07, LAU in 

FRENZ/MÜGGENBORG, BNatSchG § 44, RN. 14). 

Das BfN führt in seinen Stellungnahmen regel-

mäßig aus, dass die Änderungen technischer 
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Größenparameter der Windenergieanlagen in 

aktuellen Offshore-Windparkvorhaben im Ver-

gleich zu der Realisierung aus den Jahren 2011 

bis 2014 grundsätzlich eine Vergrößerung verti-

kaler Hindernisse im Luftraum bewirken. Aller-

dings kann durch die gleichzeitige Verringerung 

der Anlagenzahl nach derzeitigem Kenntnis-

stand ein erhöhtes Vogelschlagrisiko nicht quan-

tifiziert werden. Zwar sind kollisionsbedingte Ein-

zelverluste durch die Errichtung einer ortsfesten 

Anlage in bisher hindernisfreien Räumen nicht 

gänzlich auszuschließen. Die angeordneten 

Maßnahmen, wie Minimierung der Lichtemissio-

nen, sorgen aber dafür, dass eine Kollision mit 

den Offshore-Windenergieanlagen soweit als 

möglich vermieden oder dieses Risiko zumin-

dest minimiert wird. Zudem wird ein Effektmoni-

toring in der Betriebsphase durchgeführt, um die 

jetzige naturschutzfachliche Einschätzung zu 

dem von den Anlagen tatsächlich ausgehenden 

Vogelschlagrisikos zu verifizieren und ggf. nach-

steuern zu können. Die Anordnung weiterer 

Maßnahmen ist nach den Regelungen des 

WindSeeG dabei im Rahmen der Planfeststel-

lung und auch später im Vollzug möglich. Vor 

diesem Hintergrund ist, nach Einschätzung des 

BSH, auch keine signifikante Erhöhung des Tö-

tungs- oder Verletzungsrisikos für Zugvögel zu 

besorgen. Die Realisierung von Offshore-Wind-

energieanlagen nebst Nebenanlagen, wie Um-

spannwerk und parkinterner Verkabelung ver-

letzt folglich nicht das Tötungs- und Verletzungs-

verbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG. Das 

BfN ist in seiner Stellungnahme im Rahmen der 

Aufstellung des Flächenentwicklungsplans von 

2019 zum gleichen Ergebnis gekommen. 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist ein standort-

bedingt signifikant erhöhtes Risiko einer Kolli-

sion einzelner Rastvogelarten in der Fläche  

N-3.8 nicht erkennbar.  

Von einer Verwirklichung des Verletzungs- und 

Tötungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

im Rahmen der Offshore Windenergienutzung 

auf der Fläche N-3.8 ist somit nicht auszugehen. 

 

6.3.2 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stö-

rungsverbot) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es ver-

boten, wild lebende Tiere der streng geschützten 

Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten er-

heblich zu stören, wobei eine erhebliche Störung 

vorliegt, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezieht sich auf popula-

tionsrelevanten Störungen der lokalen Be-

stände. Aus diesem Grund ist es erforderlich, 

mögliche Störungen auf die lokalen Bestände in 

deutschen Gewässern, insbesondere in der 

deutschen AWZ, durch Windenergienutzung auf 

der Fläche N-3.8 zu betrachten. Eine gebiets- 

und flächenübergreifende artenschutzrechtliche 

Prüfung im Hinblick auf das Störungsverbot im 

Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands der lokalen Populationen geschützter Ar-

ten wurde im Rahmen der SUP für den FEP 

(BSH, 2019a) durchgeführt. Im Folgenden wer-

den die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen 

Prüfung hinsichtlich § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

zum FEP (BSH 2019c) kurz zusammengefasst. 

Zusammenfassung der artenschutzrechtli-

chen Prüfung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG (Störungsverbots) zum FEP (BSH 

2019) 

Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf der Arten-

gruppe Seetaucher, die nachweislich auf Basis 

der Ergebnisse aus dem Betriebsmonitoring von 

Offshore-Windparks in der deutschen AWZ, For-

schungsvorhaben sowie publizierter Fachlitera-

tur als besonders störempfindlich gegenüber 

Windparks einzustufen sind.  

Die Prüfung ergab, dass Seetaucher populati-

onsbiologisch betrachtet hoch empfindlich sind, 

dass das Hauptkonzentrationsgebiet für die Er-
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haltung der lokalen Population eine hohe Bedeu-

tung hat und die nachteiligen Auswirkungen 

durch das Meideverhalten gegenüber Offshore-

Windparks intensiv und dauerhaft sind.  

Um eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands der lokalen Population durch die kumula-

tiven Auswirkungen der Windparks zu vermei-

den, ist es erforderlich, die aktuell den Seetau-

chern zur Verfügung stehende Fläche des 

Hauptkonzentrationsgebiets, außerhalb der 

Wirkzonen bereits realisierter Windparks, von 

neuen Windparkvorhaben frei zu halten. 

Das BSH kam zu dem Ergebnis, dass eine er-

hebliche Störung i.S.d. § 44, Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG infolge der Durchführung des Plans 

(FEP) mit der erforderlichen Sicherheit ausge-

schlossen werden kann, wenn sichergestellt ist, 

dass kein zusätzlicher Habitatverlust im Haupt-

konzentrationsgebiet erfolgt.  

Im Ergebnis wurde die Fläche N-5.4 aufgrund 

der Ergebnisse der Bewertung der kumulativen 

nachteiligen Auswirkungen auf den Erhaltungs-

zustand der lokalen Population der Seetaucher 

aus den weiteren Planungen für Offshore-Wind-

energieanlagen ausgeschlossen und die Ge-

biete N-4 und N-5 für eine Nachnutzung unter 

Prüfung gestellt. 

Für die Gebiete N-1 bis N-3, N-6 bis N-13 kam 

die Prüfung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu 

dem Ergebnis, dass von einer Erfüllung des Stö-

rungstatbestandes nach derzeitigem Kenntnis-

stand nicht ausgegangen werden kann, was 

ebenso für weitere Arten des Anhang I der VRL 

und charakteristische Arten sowie regelmäßig 

auftretende Zugvogelarten gilt. 

Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Fläche N-3.8 

Das Ergebnis der Prüfung im Rahmen der Auf-

stellung des FEP (BSH 2019a) kann auf Grund-

lage der vorliegenden Daten und Informationen 

für die Fläche N-3.8 bestätigt werden. 

Auf der Fläche N-3.8 und in ihrer Umgebung 

kommen, wie bereits dargelegt, geschützte Ar-

ten vor. Hierzu gehören Arten des Anhangs I der 

V-RL, Arten, deren Habitate und Lebensräume 

in den Naturschutzgebieten geschützt werden 

sowie charakteristische Arten und regelmäßig 

auftretende Zugvogelarten (insbesondere 

Sturm- und Heringsmöwe, Eissturmvogel, Bass-

tölpel, Dreizehenmöwe, Trottellumme und 

Tordalk). Vor diesem Hintergrund ist die Verein-

barkeit von Windenergienutzung auf die Fläche 

N-3.8 mit § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG i.V.m. 

Art. 5 V-RL sicherzustellen. 

Der Bereich, in dem die Fläche N-3.8 liegt, wird 

von Seetauchern überwiegend als Durchzugs-

gebiet während der Zugzeiten genutzt. Nach ak-

tuellem Kenntnisstand liegt diese Fläche und 

ihre Umgebung außerhalb des in der Deutschen 

Bucht identifizierten Hauptkonzentrationsge-

biets der Seetaucher. Basierend auf den vorlie-

genden Daten aus Forschungsvorhaben und 

Monitoring von Windpark-Clustern kommt das 

BSH zu der Einschätzung, dass die Fläche N-3.8 

und ihre Umgebung nicht von hoher Bedeutung 

für den Seetaucherrastbestand in der deutschen 

Nordsee sind. Die Fläche N-3.8 liegt in einer Ent-

fernung mehr als 40 km zum Hauptkonzentrati-

onsgebiet der Seetaucher. Es ist insofern nicht 

von einem Störungstatbestand der lokalen Po-

pulation auszugehen. Dies schließt eine kumula-

tive Bewertung mit ein, sofern im Hauptkonzent-

rationsgebiet keine weiteren Offshore-Windpark-

vorhaben genehmigt werden. 

Auf Grund der relativ geringen beobachteten 

Dichten von Zwergmöwen in der Umgebung der 

Fläche N-3.8 sowie die zeitlich begrenzte Kopp-

lung an die artspezifischen Hauptzugzeiten, ist 

von einer geringen bis höchstens mittleren Be-

deutung der Umgebung von N-3.8 für Zwergmö-

wen auszugehen. Ermittelte maximale Dichten 

unterliegen interannuellen Schwankungen. Ku-

mulative Auswirkungen auf die Population sind 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwar-
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ten. In Bezug aufZwergmöwen wird für ein reali-

siertes Windparkvorhaben auf der Fläche N-3.8, 

nach derzeitigem Kenntnisstand, nicht von einer 

Erfüllung des Störungstatbestandes nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ausgegangen.  

Basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen 

zum Vorkommen von Seeschwalben in der Um-

gebung der Fläche N-3.8 geht das BSH nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht von einer Stö-

rung der Seeschwalbenpopulation auf Grund ei-

nes Offshore-Windparkvorhabens auf der Flä-

che N-3.8 aus. Bisherige Erkenntnisse aus dem 

Clusteruntersuchungen zu „Nördlich Borkum“ 

deuten eine teilweise Meidung der Windparkflä-

chen an, die aber nicht über die Grenzen eines 

Windparks hinausgehen. Darüber hinaus nutzen 

Seeschwalben die mittelbare Umgebung der 

Fläche N-3.8 nur als Durchzugsgebiet während 

der Zugzeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand 

ist daher nicht von einer Erfüllung des Stö-

rungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG auszugehen. 

Erhebliche Auswirkungen auf den Bestand von 

Trottellummen und Tordalke verursacht durch 

einen Offshore-Windpark auf der Fläche N-3.8 

sind auf Grund des großen Gesamtbestandes 

und der großräumigen geographischen Ausbrei-

tung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 

erwarten. Abschließend wird für einen Offshore-

Windpark auf der Fläche N-3.8, nach derzeiti-

gem Kenntnisstand, nicht von einer Erfüllung 

des Störungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 

2 BNatSchG ausgegangen. 

Bisher ist wenig über Reaktionen des Eissturm-

vogels auf in Bau bzw. in Betrieb befindliche 

Offshore-Windparks bekannt, da allgemein ge-

ringe Sichtungsraten und unzureichende Daten-

lagen keine gesicherten Aussagen ermöglichen. 

In Fachkreisen wird eine sehr geringe Störemp-

findlichkeit Offshore-Windparks gegenüber an-

genommen. Erhebliche Auswirkungen auf den 

Bestand des Eissturmvogels durch einen Offs-

hore-Windpark auf der Fläche N-3.8 sind nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Für Basstölpel liegen teils statistisch nicht signi-

fikante Untersuchungen vor, die ein potentielles 

Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen 

nahelegen. Eindeutige Aussagen scheitern häu-

fig an der erhöhten Mobilität der Art und, ähnlich 

wie beim Eissturmvogel, den damit verbundenen 

geringen Sichtungsraten und kleinen Stichpro-

ben. Angesichts des geringen, interannuell 

schwankenden Vorkommens des Basstölpels ist 

für die Fläche N-3.8 von einer geringen Bedeu-

tung als Rast- und Nahrungsgebiet auszugehen. 

Erhebliche Auswirkungen auf den Bestand des 

Basstölpels durch einen Offshore-Windpark auf 

der Fläche N-3.8 sind nach derzeitigem Kennt-

nisstand nicht zu erwarten. 

Unter den Möwen besitzen Sturmmöwen und 

Dreizehenmöwen einen ungünstigen Schutzsta-

tus.Allgemein scheinen aber Offshore-Wind-

kraftanlagen die Mehrheit der Möwenarten anzu-

locken. Sie sind zudem als prominente Schiffs-

folger bekannt. Erhebliche Auswirkungen auf 

den Bestand beider Arten durch einen Offshore-

Windpark auf der Fläche N-3.8 sind nach derzei-

tigem Kenntnisstand damit nicht zu erwarten. 

Abschließend wird für die Errichtung und den 

Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen nebst 

Nebenanlagen (Umspannwerk, parkinterne Ver-

kabelung) auf der Fläche N-3.8 nach derzeiti-

gem Kenntnisstand nicht von einer Erfüllung des 

Störungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ausgegangen. 

Zum Zeitpunkt der Feststellung der Eignung der 

Fläche N-3.8 fehlt jedoch die Festlegung der 

technisch konstruktiven Ausführung des konkre-

ten Vorhabens. Insofern ist im Rahmen des Ein-

zelzulassungsverfahrens die Aktualisierung der 

Prüfung der Erfüllung des Störungstatbestandes 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erforderlich. 

6.4 Fledermäuse 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 

Nordsee sind bis heute wenig dokumentiert und 

weitgehend unerforscht. Es fehlen konkrete In-

formationen über ziehende Arten, Zugkorridore, 
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Zughöhen und Zugkonzentrationen. Bisherige 

Erkenntnisse bestätigen lediglich, dass Fleder-

mäuse, insbesondere langstreckenziehende Ar-

ten, über die Nordsee fliegen.  

6.4.1 § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG 

In Deutschland sind aktuell 25 Fledermausarten 

im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und 

deshalb nach § 7 Abs. 1 Nr.14 BNatSchG streng 

geschützt. Das Risiko vereinzelter Kollisionen 

mit Windenergieanlagen ist nach fachlichen Er-

kenntnissen nicht auszuschließen. Artenschutz-

rechtlich gelten im Grundsatz die gleichen Erwä-

gungen, die auch bereits im Rahmen der Beur-

teilung der Avifauna ausgeführt wurden. Bei der 

Kollision mit Offshore-Hochbauten handelt es 

sich nicht um eine absichtliche Tötung. Hier kann 

ausdrücklich auf den Leitfaden zum strengen 

Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftli-

chem Interesse im Rahmen der FFH-RL verwie-

sen werden, der in II.3.6 Rn. 83 davon ausgeht, 

die Tötung von Fledermäusen sei ein gemäß Art. 

12 Abs. 4 FFH-RL fortlaufend zu überwachen-

des unbeabsichtigtes Töten.  

Erfahrungen und Ergebnisse aus Forschungs-

vorhaben bzw. aus Windparks, die sich bereits 

in Betrieb befinden, werden auch im weiteren 

Verfahren angemessen Berücksichtigung fin-

den. 

Die für die AWZ der Nordsee vorliegenden Da-

ten sind fragmentarisch und unzureichend, um 

Rückschlüsse auf Zugbewegungen von Fleder-

mäusen ziehen zu können. Es ist anhand des 

vorhandenen Datenmaterials nicht möglich, kon-

krete Erkenntnisse über ziehende Arten, Zu-

grichtungen, Zughöhen, Zugkorridore und mög-

liche Konzentrationsbereiche zu gewinnen. Bis-

herige Erkenntnisse bestätigen lediglich, dass 

Fledermäuse, insbesondere Langstrecken-zie-

hende Arten, über die Nordsee fliegen. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass etwa-

igen negativen Auswirkungen von Windenergie-

anlagen auf Fledermäuse durch dieselben Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen be-

gegnet werden kann, die zum Schutz des Vogel-

zuges vorgesehen sind. 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist mit der Errich-

tung und dem Betrieb von Offshore-Windener-

gieanlagen nebst Nebenanlagen (Umspann-

werk, parkinterne Verkabelung) auf der Flächen 

N-3.8 weder eine Verwirklichung des Tötungs- 

und Verletzungstatbestands nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG noch des artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestandes einer erheblichen 

Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu 

erwarten. 
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7 Verträglichkeitsprüfung/ 

Gebietsschutzrechtliche 

Prüfung  

Im Rahmen der vorliegenden SUP für die Fest-

stellung der Eignung der Fläche N-3.8 für Offs-

hore Windenergienutzung erfolgt eine Prüfung 

auf ihre Verträglichkeit mit den Schutzzwecken 

der Naturschutzgebiete. Die hier durchgeführte 

Verträglichkeitsprüfung der Fläche N-3.8 lehnt 

sich an den Ergebnissen der Verträglichkeitsprü-

fung für Gebiete und Flächen des FEP (BSH 

2019c) und berücksichtigt aktuelle Erkenntnisse 

ohne die entsprechende Prüfung auf der Ebene 

des Planfeststellungsverfahrens zu ersetzen. In-

sofern sind weitere Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen zu erwarten, wenn diese 

durch die Verträglichkeitsprüfung im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens und unter Be-

rücksichtigung der konstruktiven Ausführung 

des Projektes als erforderlich erachtet werden, 

um eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

der Schutzgebiete durch die Nutzung innerhalb 

oder außerhalb eines Naturschutzgebietes aus-

zuschließen. 

7.1 Rechtsgrundlage 

Gemäß § 34 BNatSchG ist es für Pläne oder 

Projekte erforderlich, die einzeln oder im Zusam-

menwirken mit anderen Plänen oder Projekten 

ein Natura2000-Gebiet erheblich beeinträchti-

gen können und nicht unmittelbar der Verwal-

tung des Gebiets dienen, eine Prüfung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Schutz- und Erhaltungs-

zielen des Natura2000-Gebietes durchzuführen. 

Dies gilt auch für Projekte außerhalb des Gebie-

tes, die einzeln oder im Zusammenwirken mit 

anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, 

den Schutzzweck der Gebiete erheblich zu be-

einträchtigen. Das Natura2000-Netz umfasst die 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(FFH-Gebiete) nach der FFH-Richtlinie sowie 

die Vogelschutzgebiete (Special Protection 

Areas, SPA) nach der Vogelschutzrichtlinie, die 

in Deutschland zwischenzeitlich als Schutzge-

biete ausgewiesen wurden (so etwa BVerwG, 

Beschl. v. 13.3.2008 – 9 VR 9/07) Die Prüfung 

bezieht sich somit in Schutzgebieten auf die Ver-

träglichkeit mit dem Schutzzweck dieser Natur-

schutzgebiete.  

Die Verträglichkeitsprüfung hat dabei einen en-

ger gefassten Anwendungsbereich als die üb-

rige SUPdenn sie beschränkt sich auf die Über-

prüfung der Verträglichkeit mit den für das 

Schutzgebiet festgelegten Erhaltungszielen, 

weist also einen Gebietsbezug auf. 

Im Rahmen der vorliegenden SUP wird, getrennt 

nach Schutzgütern und Schutzgebieten die Ver-

träglichkeit einer Bebauung und des Betriebs 

von Windenergieanlagen auf der Fläche N-3.8 

mit den Schutzzwecken der einzelnen Natur-

schutzgebiete geprüft.  

Die hier durchgeführte Verträglichkeitsprüfung 

für die Fläche N-3.8 findet auf übergeordneter 

Ebene der Eignungsprüfung statt und und er-

setzt nicht die Prüfung auf der Ebene des kon-

kreten Vorhabens in Kenntnis der konkreten 

Projektparameter, die im Rahmen von Planfest-

stellungsverfahren durchgeführt wird. Insofern 

sind weitere Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen zu erwarten, wenn diese durch die 

Verträglichkeitsprüfung im Rahmen von Plan-

feststellungsverfahren als erforderlich erachtet 

werden, um eine Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele der Natura2000-Gebiete bzw. 

Schutzzwecke der Schutzgebiete durch die Nut-

zung innerhalb oder außerhalb eines Natur-

schutzgebietes auszuschließen. Die Verträglich-

keit im Rahmen der Eignungsprüfung ist dabei 

auf Grundlage der vorherigen für die Natur-

schutzgebiete bzw. FFH-Gebiete durchgeführ-

ten Prüfungen zu untersuchen. 

Die Naturschutzgebiete in der AWZ waren vor 

ihrer Ausweisung als geschützte Meeresgebiete 

gemäß §§ 20 Abs.2, 57 BNatSchG  europarecht-

lich mit Entscheidung der EU-Kommission vom 
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12.11.2007 als FFH-Gebiete in die erste aktuali-

sierte Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher 

Bedeutung in der atlantischen biogeografischen 

Region gemäß Artikel 4 Abs. 2 FFH-RL aufge-

nommen worden (Amtsblatt der EU, 15.01.2008, 

L 12/1), so dass im Rahmen des Bundesfach-

plan Offshore für die deutsche AWZ der Nordsee 

(BSH 2017) bereits eine FFH-Verträglichkeits-

prüfung durchgeführt wurde. Zuletzt wurde eine 

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs.1 

BNatSchG im Rahmen der SUP für den FEP 

(BSH, 2019a) durchgeführt.  

Grundsätzlich ist die Errichtung künstlicher Anla-

gen und Bauwerke in den Naturschutzgebieten 

verboten. Auch gemäß § 5 Abs.3 Nr.5 lit a) dür-

fen Flächen nicht innerhalb eines nach § 57 

BNatSchG ausgewiesenen Schutzgebiets lie-

gen, was im Rahmen der Eignungsprüfung 

nochmals zu prüfen ist.  

Projekte und Pläne sind aber auch bei einer 

Lage außerhalb der Schutzgebiete als sog. „Um-

gebungsvorhaben“ (GELLERMANN in LAND-

MANN/ROHMER UmweltR, BNatSchG § 34 Rn.10) 

auf ihre Verträglichkeit mit dem Schutzzweck 

aus der jeweiligen Verordnung hin zu prüfen (vgl. 

etwa § 5 Abs. 4 NSGBRgV). Dabei sind sie zu-

lässig, wenn sie nach § 34 Abs. 2 BNatSchG 

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der für 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile 

des Naturschutzgebiets führen können oder die 

Anforderungen nach § 34 Absatz 3 bis 5 

BNatSchG erfüllen (vgl. auch § 5 Abs. 2 und 4 

NSGBRgV). Die Schutzzwecke ergeben sich 

aus den Schutzgebietsverordnungen oder sons-

tigen Ausweisungen. 

In der deutschen AWZ der Nordsee befinden 

sich die Naturschutzgebiete „Sylter Außenriff - 

Östliche Deutsche Bucht“ (Verordnung über die 

Festsetzung des Naturschutzgebietes „Sylter 

Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ vom 22. 

September 2017 (NSGSylV)), „Borkum Riff-

grund" (Verordnung über die Festsetzung des 

Naturschutzgebietes „Borkum Riffgrund“ vom 

22. September 2017 (NSGBRgV)) sowie „Dog-

gerbank" (Verordnung über die Festsetzung des 

Naturschutzgebietes „Doggerbank“ vom 22. 

September 2017 (NSGDgbV)).  

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung sind da-

nach die Lebensraumtypen „Riff“ (EU-Code 

1170) und „Sandbank“ (EU-Code 1110)  nach 

Anhang I FFH-RL mit ihren charakteristischen 

und gefährdeten Lebensgemeinschaften und Ar-

ten sowie geschützte Arten, konkret Fische 

(Flussneunauge, Meerneunauge, Finte), marine 

Säugetiere nach Anhang II der FFH-RL 

(Schweinswal, Kegelrobbe und Seehund) sowie 

geschützte Vogelarten nach Anhang I der Vogel-

schutzrichtlinie (insbesondere Sterntaucher, 

Prachttaucher, Zwergmöwe, Brand-, Fluss- und 

Küstenseeschwalbe) und regelmäßig auftre-

tende Zugvogelarten (insbesondere Sturm- und 

Heringsmöwe, Eissturmvogel, Basstölpel, Drei-

zehenmöwe, Trottellumme und Tordalk) zu be-

trachten. 

Das Naturschutzgebiet „Borkum Riffgrund“ mit 

einer Fläche von 625 km2 ist der Fläche N-3.8 

nächstgelegen in der deutschen AWZ. Die kür-

zeste Entfernung der Fläche N-3.8 zum Natur-

schutzgebiet N-3.8 beträgt dabei 20,4 km. 

In 21,7 km Entfernung zur Fläche N-3.8 befindet 

sich außerdem das FFH-Gebiet „Nationalpark 

Niedersächsisches Wattenmeer“ (EU-Code: 

DE 2306-301, Gesetz über den Nationalpark 

„Niedersächsisches Wattenmeer vom 11. Juli 

2001(NWattNPG) im Küstenmeer. Das FFH-Ge-

biet im Küstenmeer wurde bereits mit Entschei-

dung der EU-Kommission vom 07. Dezem-

ber 2004 (Amtsblatt der EU, 29. Dezem-

ber 2004, L387/1) in der Liste von Gebieten von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) in der at-

lantischen biogeografischen Region gemäß Arti-

kel 4 Abs. 2 der FFH-RL aufgenommen.  

Das Naturschutzgebiet „Sylter Außenriff – Östli-

che Deutsche Bucht“ hat eine Fläche von 5.603 

Quadratkilometern und liegt in der südlichen 
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Nordsee. Die kürzeste Entfernung zur Fläche N-

3.8 beträgt 51,2 km. 

Das Naturschutzgebiet „Doggerbank“ hat eine 

Fläche von 1.692 Quadratkilometern und liegt im 

sog. „Entenschnabel“ der deutschen AWZ. Die 

kürzeste Entfernung zur Fläche N-3.8 beträgt 

215,5 km. 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung werden 

auch mögliche Fernwirkungen auf diese beiden-

Schutzgebiete in der deutschen AWZ sowie 

Schutzgebietein den angrenzenden Gewässern 

der Nachbarstaaten betrachtet. 

7.2 Prüfung der Verträglichkeit im 

Hinblick auf Lebensraumtypen 

Die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

stands der Lebensraumtypen „Sandbänke mit 

nur schwacher ständiger Überspülung durch 

Meerwasser“ und „Riffe“ ist gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 

1 NSGSylV Schutzzweck des Bereichs I des Na-

turschutzgebietes „Sylter Außenriff – Östliche 

Deutsche Bucht“ und gemäß § 3 Abs.3 Nr.1 

NSGBRgV auch des Naturschutzgebietes 

„Borkum Riffgrund“. „Sandbänke“ sind zudem 

gemäß § 3 Abs.3 Nr.1 NSGDgbV im Natur-

schutzgebiet „Doggerbank“ geschützt und wert-

bestimmende Lebensraumtypen im „National-

park Niedersächisches Wattenmeer“ im Küsten-

meer. 

Aufgrund der kürzesten Entfernung der Fläche 

N-3.8 von mindestens 20,4 km zum Naturschutz-

gebiet „Borkum Riffgrund“ in der deutschen AWZ 

bzw. von 21,7 km zum FFH-Gebiet „Nationalpark 

Niedersächisches Wattenmeer“ im Küstenmeer, 

können bau-, anlage-, und betriebsbedingte 

Auswirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen 

„Riff“ und „Sandbank“ mit ihren charakteristi-

schen und gefährdeten Lebensgemeinschaften 

und Arten ausgeschlossen werden. Die Distanz 

der Fläche N-3.8 liegt weit außerhalb der in der 

Fachliteratur diskutierten Verdriftungsentfernun-

gen, sodass nicht mit einer Freisetzung von Trü-

bung, Nährstoffen und Schadstoffen zu rechnen 

ist, die die Naturschutz- und FFH-Gebiete in ih-

ren für die Erhaltungsziele oder den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteilen beeinträch-

tigen könnten. 

7.3 Prüfung der Verträglichkeit im 

Hinblick auf geschützte Arten 

7.3.1 Geschützte marine Säugertierarten 

7.3.1.1 Verträglichkeitsprüfung gemäß 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 6, 

Abs. 3 FFH-Richtlinie sowie nach § 

5 Abs. 6 der Verordnung über die 

Festsetzung des Naturschutzge-

bietes „Borkum Riffgrund“ 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. sowie 

nach § 5 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 6 NSGBRgVsind-

Projekte und Pläne vor ihrer Zulassung oder 

Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Er-

haltungszielen eines Schutzgebietes zu über-

prüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwir-

ken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 

sind, das Naturschutzgebiet erheblich zu beein-

trächtigen.  

Die Prüfung der Auswirkungen durch die Reali-

sierung von Offshore Windenergieanlagen nebst 

Nebenanlagen innerhalb der Fläche N-3.8 er-

folgt anhand der Schutzzwecke des nächstgele-

genen Schutzgebietes in der deutschen AWZ 

„Borkum Riffgrund“. Schutzzweck ist nach § 3, 

Abs. 1 NSGBRgV die Verwirklichung der Erhal-

tungsziele des Natura2000-Gebietes. Gemäß § 

3 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs.2 NSGBRgV sind die 

Erhaltung und Wiederherstellung der spezifi-

schen ökologischen Werte und Funktionen des 

Gebietes, insbesondere der Bestände von 

Schweinswal und Seehund sowie ihrer Lebens-

räume und der natürlichen Populationsdynamik 

zu schützen. 
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Gemäß § 3 Abs. 5 Nr. 1 bis Nr. 5 NSGBRgV sind 

zum Schutz genannten Säugetierarten erforder-

lich, die Erhaltung und Wiederherstellung: 

 Nr.1: der natürlichen Bestandsdichten die-

ser Arten mit dem Ziel der Erreichung eines 

günstigen Erhaltungszustands, ihrer natürli-

chen räumlichen und zeitlichen Verbreitung, 

ihres Gesundheitszustands und ihrer repro-

duktiven Fitness unter Berücksichtigung der 

natürlichen Populationsdynamik sowie der 

genetischen Austauschmöglichkeiten mit 

Beständen außerhalb des Gebietes, 

 Nr. 2: des Gebietes als weitgehend stö-

rungsfreies und von lokalen Verschmutzun-

gen unbeeinträchtigtes Habitat der in Ab-

satz 3 Nummer 2 genannten Arten mariner 

Säuger und insbesondere als überregional 

bedeutsames Habitat der Schweinswale im 

Bereich des ostfriesischen Wattenmeeres, 

 Nr. 3: unzerschnittener Habitate und die 

Möglichkeit der Migration der in Absatz 3 Nr. 

2 NSGBRgV genannten Arten mariner Säu-

ger innerhalb, insbesondere in benachbarte 

Schutzgebiete des Wattenmeeres und vor 

Helgoland, 

 Nr. 4: der wesentlichen Nahrungsgrundla-

gen der in Absatz 3 Nummer 2 NSGBRgV 

genannten Arten mariner Säuger, insbeson-

dere der natürlichen Bestandsdichten, Al-

tersklassenverteilungen und Verbreitungs-

muster der für diese marinen Arten mariner 

Säuger als Nahrungsgrundlage dienenden 

Organismen sowie 

Die Fläche N-3.8 befindet sich innerhalb des Ge-

bietes N-3 des FEP (BSH 2019c) in der deut-

schen AWZ der Nordsee. Die kürzeste Entfer-

nung zum Naturschutzgebiet „Borkum Riffgrund“ 

beträgt 20,4 km  

Der FEP (BSH 2019c) hat Festlegungen im Hin-

blick auf Gebiete und Flächen für Windenergie-

anlagen und Plattformen getroffen. Im Rahmen 

der Verträglichkeitsprüfung für den FEP wurden 

mögliche Auswirkungen des Plans geprüft. Die 

Prüfung hat dabei ergeben, dass mit der Errich-

tung und mit dem Betrieb der Offshore-Wind-

energieanlagen und Plattformen in dem Gebiet 

N-3 keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-

gen auf marine Säugetiere verbunden sein wer-

den.  

In der dortigen Prüfung wurden mögliche Aus-

wirkungen des dem Baus und Betriebs von Offs-

hore Windenergieanlagen in der konkreten Flä-

che N-3.8 sowie in Zusammenwirken mit den be-

reits existierenden Windenergieanlagen aus den 

benachbarten Offshore Windparks „Nordsee-

One“, „GodeWind01“ und „GodeWind02“ sowie 

mit den geplanten Windenergieanlagen in der 

Fläche N-3.7 und in dem Offshore Windpark 

„GodeWind03“ berücksichtigt.  

Die Prüfung hatte ergeben, dass der Schallein-

trag durch Rammarbeiten während der Installa-

tion von Fundamenten für Offshore-Windener-

gieanlagen und Plattformen erhebliche Auswir-

kungen auf marine Säugetiere, insbesondere 

auf den Schweinswal hervorrufen kann, wenn 

keine Schallschutzmaßnahmen ergriffen wer-

den. Der Ausschluss von erheblichen Auswir-

kungen, insbesondere durch Störung des loka-

len Bestands und der Population der jeweiligen 

Art setzt die Durchführung von strengen Schall-

schutzmaßnahmen voraus. Die Festlegung der 

Eignung der Fläche N-3.8 wird diesbezüglich 

eine Reihe von Vorgaben beinhalten. Im Rah-

men der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden 

darüber hinaus Schallschutzmaßnahmen nach 

dem Stand der Wissenschaft und Technik be-

schrieben, deren Anwendung nach aktuellem 

Kenntnisstand eine erhebliche Störung des Be-

stands in der Fläche N-3.8, in ihrer Umgebung 

sowie in der deutschen AWZ der Nordsee aus-

schließen. In 2008 hat das BSH in seinen Zulas-

sungsbescheiden Anordnungen, die verbindli-

che Grenzwerte für den impulshaltigen Schal-

leintrag durch Rammarbeiten beinhalten einge-

führt. Die Einführung der verbindlichen Grenz-

werte ist mit Erkenntnissen über die Auslösung 
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von temporärer Hörschwellenverschiebung bei 

Schweinswalen begründet (Lucke et al., 2008, 

2009). Die Einhaltung der Grenzwerte (160 dB 

Einzelschallereignispegel (SEL05) re 1µPa2s 

und 190 dB re 1µPa in 750 m Entfernung wird 

vom BSH durch die Anwendung von standardi-

sierten Mess- und Auswertemethoden über-

wacht. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen im 

Hinblick auf die Koordinierung von parallelen 

Rammarbeiten und zur Reduzierung der Belas-

tung von Naturschutzgebieten leiten sich außer-

dem aus dem Schallschutzkonzept (BMU 2013) 

und werden im Rahmen der Eignungsprüfung 

angelegt und in den einzelnen Zulassungsver-

fahren durch das BSH, den standort- und pro-

jektspezifischen Eigenschaften angepasst, an-

geordnet und streng überwacht. Seit 2011 wer-

den sämtliche Rammarbeiten in deutschen Ge-

wässern der Nord und Ostsee unter dem Einsatz 

von Schallminderungssystemen durchgeführt. 

Die Überwachung der schallschutzbezogenen 

Maßnahmen hat ergeben, dass diese seit 2014 

sehr effektiv sind, so dass eine erhebliche Stö-

rung der Bestände und eine damit einherge-

hende Beeinträchtigung der lokalen Population 

in der deutschen AWZ der Nordsee ausge-

schlossen werden kann. 

Eine Beeinträchtigung der Schutzzwecke des 

Naturschutzgebiets „Borkum Riffgrund“ durch 

die Errichtung und den Betrieb von Offshore 

Windenergieanlagen nebst parkinterner Verka-

belung in der Fläche N-3.8 können unter Berück-

sichtigung der Vorgaben aus dem Entwurf zur 

Feststellung der Eignung sowie der Anordnun-

gen aus dem Planfeststellungsbeschluss mit der 

erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen wer-

den. 

Die Prüfung kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt 

die konstruktive Ausführung der Anlagen und 

den Errichtungsprozess nicht berücksichtigen. 

Insofern ist eine Aktualisierung der Verträglich-

keitsprüfung im Rahmen des folgenden Plan-

feststellungsverfahrens erforderlich, in der zu-

sätzlich standort- und projektspezifische Eigen-

schaften der Anlagen geprüft werden und geeig-

nete Schutzmaßnahmen angeordnet ggf. wer-

den. 

7.3.1.2 Verträglichkeitsprüfung gemäß 

§ 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 6, 

Abs. 3 FFH-Richtlinie im Hinblick 

auf das FFH-Gebiet „Nationalpark 

Niedersächsisches Wattenmeer“ 

Gleiches gilt für das FFH-Gebiet „National-

park Niedersächsisches Wattenmeer“. Aus-

weislich des Standard-Datenbogens kom-

men dort nach aktuellem wissenschaftlichen 

Kenntnisstand neben dem Lebensraumty-

pen „Riff“ (EU-Code 1170) und „Sandbank“ 

(EU-Code 1110) auch die Arten Schweins-

wal sowie der Seehund vor (Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften 2011, Nr. L 

107/4, DE 2306-301, Fortschreibung vom 

08/2011). Die kürzeste Entfernung zur Flä-

che N-3.8 beträgt jedoch mehr als 21 km, so 

dass bei Einhaltung der schallmindernden 

Maßnahmen auch hier eine erhebliche Be-

einträchtigung im Sinne des § 34 BNatSchG 

ausgeschlossen werden kann. Die Realisie-

rung von Offshore Windenergieanlagen in 

der Fläche N-3.8 ist entsprechend nicht ge-

eignet, die Erhaltungsziele dieses FFH-Ge-

biet erheblich zu beeinträchtigen. 

7.3.1.3 Erfordernis einer Verträglichkeits-

prüfung gemäß § 34 Abs. 1 

BNatSchG i.V.m. Art. 6, Abs. 3 

FFH-Richtlinie im Hinblick auf die 

FFH-Gebiete „Sylter Außenriff – 

Östliche Deutsche Bucht“ und 

„Doggerbank“ 

Eine Verträglichkeitsprüfung der Realisierung 

von Offshore Windenergienutzung in der Fläche 

N-3.8 nach § 34 BNatSchG in Zusammenhang 

mit den Schutzzwecken der Naturschutzgebiete 

„Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ und 
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„Doggerbank“ im Hinblick auf marine Säugetie-

ren ist aufgrund der großen Entfernung (>50 km) 

der Fläche zu den Naturschutzgebieten nicht er-

forderlich. 

7.3.1.4 Ergebnis 

Im Ergebnis kann eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Schutzzwecke der Naturschutzgebiete 

in der deutschen AWZ „Borkum Riffgrund“, „Syl-

ter Außenriff –Östliche Deutsche Bucht“, „Dog-

gerbank“ und dem „Nationalpark Niedersächsi-

sches Wattenmeer“ im Küstenmeer in Bezug auf 

marine Säugetiere durch die Errichtung und den 

Betrieb von Offshore Windenergienlagen in der 

Fläche N-3.8 unter Berücksichtigung der Vorga-

ben zum Schallschutz mit der erforderlichen Si-

cherheit ausgeschlossen werden. 

7.3.2 Geschützte Vogelarten 

7.3.2.1 Prüfung der Verträglichkeit anhand 

der Schutzzwecke und Erhaltungs-

ziele des Bereichs II des Natur-

schutzgebietes „Sylter Außenriff – 

Östliche Deutsche Bucht“ im Hin-

blick auf die Avifauna - Fernwir-

kungen 

Gemäß § 5 Abs. 1, Nr. 1 NSGSylV gehören die 

Erhaltung oder, soweit erforderlich, die Wieder-

herstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

von Vogelarten nach Anhang I der V-RL sowie 

von regelmäßig auftretenden Zugvogelarten, die 

in diesem Bereich vorkommen, zu den Schutz-

zwecken des Naturschutzgebietes.  

Unter § 5 Abs. 1, Nr. 1 SGNSylV werden u.a. die 

Arten Sterntaucher (Gavia stellata, EU-Code 

A001) und Prachttaucher (Gavia arctica, EU-

Code A002) genannt. 

Die Verordnung legt anschließend für den Be-

reich II unter § 5 Abs. 2, Nr. 1 bis Nr. 4 SGNSylV 

Ziele zur Sicherung der Erhaltung und der Wie-

derherstellung der in § 5, Abs. 1 SGNSylV auf-

geführten Vogelarten sowie der Funktionen des 

Bereichs II gemäß Absatz 1 fest. 

Erhaltung und Wiederherstellung: 

 Nr.1: der qualitativen und quantitativen Be-

stände der Vogelarten mit dem Ziel der Er-

reichung eines günstigen Erhaltungszu-

stands unter Berücksichtigung der natürli-

chen Populationsdynamik und Bestands-

entwicklung; Vogelarten mit einer negati-

ven Bestandsentwicklung ihrer biogeogra-

phischen Population sind besonders zu be-

rücksichtigen, 

 Nr.2: der wesentlichen als Nahrungsgrund-

lagen der Vogelarten dienenden Organis-

men, insbesondere deren natürlichen Be-

standsdichten, Altersklassenverteilungen 

und Verbreitungsmuster, 

 Nr.3: der für den Bereich charakteristischen 

erhöhten biologischen Produktivität an den 

vertikalen Frontenbildungen und der geo- 

und hydromorphologischen Beschaffenheit 

mit ihren artspezifischen ökologischen 

Funktionen und Wirkungen sowie 

 Nr.4: der natürlichen Qualität der Lebens-

räume mit ihren jeweiligen artspezifischen 

ökologischen Funktionen, ihrer Unzer-

schnittenheit und ihren räumlichen Wech-

selbeziehungen sowie des ungehinderten 

Zugangs zu angrenzenden und benachbar-

ten Meeresbereichen. 

Nach aktuellem Kenntnisstand hat die Fläche N-

3.8 aufgrund der Entfernung keine Bedeutung im 

Hinblick auf das Vorkommen geschützter Vogel-

arten im Bereich II des Naturschutzgebietes 

„Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz-

zwecke und Erhaltungsziele des Bereichs II des 

Naturschutzgebiets „Sylter Außenriff –Östliche 

Deutsche Bucht“ durch die Realisierung von 

Offshore Windenergienutzung in der Fläche N-

3.8 kann aufgrund der Entfernung ausgeschlos-

sen werden. 
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7.3.3 Sonstige Arten 

Gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 NSGBRgV gehört zu 

den im Naturschutzgebiet verfolgten Schutzzwe-

cken die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustands der Finte (Alosa fallax, EU-Code 1103) 

als Art nach Anhang II der FFH-Richtlinie.  

Gemäß § 2 Abs.3 i.V.m. Anlage 5 NWattNPG 

dienen die Flächen des Nationalparks auch der 

Bewahrung oder Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustandes der Finte, des Fluss-

neunauges (Lampetra fluviatilis) und des Meer-

neunauges (Petromyzon marinus). 

Aufgrund der kürzesten Entfernung der Fläche 

N-3. von mindestens 20,4 km zum Naturschutz-

gebiet „Borkum Riffgrund“ in der deutschen AWZ 

bzw. von 21,7 km zum FFH-Gebiet „Nationalpark 

Niedersächisches Wattenmeer“ im Küstenmeer, 

können bau-, anlage- und betriebsbedingte Aus-

wirkungen auf diese Arten bzw. ihren Erhal-

tungszustand im Naturschutzgebiet jedoch aus-

geschlossen werden.  

7.4 Ergebnis der Verträglichkeits-

prüfung 

Im Ergebnis kann eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Schutzzwecke der Naturschutzgebiete 

„Borkum Riffgrund“, der Schutzzwecke des Na-

turschutzgebiets „Sylter Außenriff – Östliche 

Deutsche Bucht“, der Schutzzwecke des Natur-

schutzgebiets „Doggerbank“ und, der Schutz-

zwecke des FFH-Gebiets „Nationalpark Nieder-

sächsiches Wattenmeer“ sowie auf Schutzge-

biete außerhalb der deutschen AWZ durch die 

Durchführung des FEP Plans und unter Be-rück-

sichtigung von Vermeidungs- und Vermin-de-

rungsmaßnahmen für FHH-Lebensraumty-

pen,FFH-LRT, marine Säugetie-re, Avifauna 

und sonstige nach FFH-geschützte Tiergruppen 

mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlos-

sen werden. 

Es ist dabei zu beachten, dass die hier durchge-

führte FFH-Verträglichkeitsprüfung projektspezi-

fische Eigenschaften, die erst im Rahmen von 

Planfeststellungsverfahren durch die Entwickler 

von Projekten konkretisiert und festgelegt wer-

den nicht geprüft werdenprüfen konnten. Die 

Verträglichkeitsprüfung wird daher im Rahmen 

von Planfeststellungsverfahren für das jeweilige 

Vorhaben konkretisierend durchgeführt, mit dem 

Ziel die erforderlichen Vermeidungs- und Ver-

minderungsmaßnahmen auf Vorhabens-ebene 

abzuleiten und festzulegen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der FFH-LRT-

Lebensraumtypen „Riffe“ und „Sandbänke mit 

nur schwacher ständiger Überspülung durch 

Meerwasser“ kann nach derzeitigem Kenntnis-

stand auch bei kumulativer Betrachtung des 

Plans und schon bestehender Projekte für die 

Naturschutzgebiete „Borkum Riffgrund“, „Sylter 

Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ und „Dog-

gerbank“ sowie für den „Nationalpark Nie-dersä-

chisches Wattenmeer“ im Küstenmeer wegen 

der kleinräumigen Auswirkungen einer-seits 

bzw. der Entfernungen zu den Gebieten ande-

reseits ausgeschlossen werden.  
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8 Gesamtplanbewertung 

Zusammenfassend sind erhebliche Auswirkun-

gen auf die Meeresumwelt durch die Erichtung 

und den Betrieb von Windenergieanlagen auf 

See inklusive der erforderlichen Einrichtungen 

nicht zu erwarten. Unter strenger Einhaltung von 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, ins-

besondere zur Schallminderung in der Bau-

phase, Vermeidung von Lichtemissionen kön-

nen erhebliche Auswirkungen durch die Umset-

zung eines Vorhabens auf der Fläche vermieden 

werden.  

Die Verlegung der parkinternen Verkabelung 

kann u. a. durch die Wahl eines möglichst scho-

nenden Verlegeverfahrens möglichst umweltge-

recht gestaltet werden. Die Vorgabe zur Einhal-

tung des 2K-Kriteriums soll sicherstellen, dass 

erhebliche negative Auswirkungen der Kabeler-

wärmung auf Benthosgemeinschaften vermie-

den werden. Die weitestgehende Vermeidung 

von Kreuzungen von Seekabelsystemen unter-

einander dient zusätzlich der Vermeidung von 

negativen Auswirkungen auf die Meeresumwelt, 

insbesondere auf die Schutzgüter Boden, und 

Benthos. Auf der Grundlage der vorstehenden 

Beschreibungen und Bewertungen ist für die 

Strategische Umweltprüfung abschließend auch 

hinsichtlich etwaiger Wechselwirkungen festzu-

halten, dass bei Errichtung und Betrieb eines 

Offshore-Windparks auf der Fläche N-3.8 nach 

derzeitigem Kenntnisstand und auf der ver-

gleichsweise abstrakteren Ebene der Fachpla-

nung keine erheblichen Auswirkungen auf die 

Meeresumwelt innerhalb des Untersuchungs-

raums zu erwarten sind. Die potenziellen Auswir-

kungen sind häufig kleinräumig und zum Groß-

teil kurzfristig, da sie sich auf die Bauphase be-

schränken. Für die kumulative Beurteilung der 

Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter wie den 

Fledermauszug fehlen bislang ausreichende 

wissenschaftliche Erkenntnisse und einheitliche 

Bewertungsmethoden. Daher können diese 

Auswirkungen im Rahmen der vorliegenden 

SUP nicht abschließend bewertet werden bzw. 

sind mit Unsicherheiten behaftet und bedürfen 

im Rahmen nachgelagerter Planungsstufen ge-

naueren Überprüfung. 
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9 Geplante Maßnahmen zur 

Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich erhebli-

cher negativer Auswirkun-

gen auf die Meeresumwelt 

Gemäß § 40 Abs. 2 UVPG enthält der Umwelt-

bericht eine Darstellung der geplanten Maßnah-

men, um erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen durch die Umsetzung des Plans zu ver-

hindern, zu verringern und soweit wie möglich 

auszugleichen. Während einzelne Vermei-

dungs-, Minderung- und Ausgleichsmaßnahmen 

bereits auf der Planungsebene ansetzen kön-

nen, kommen andere erst bei der konkreten Um-

setzung zum Tragen  

Bezüglich planerischer Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen trifft bereits der FEP räum-

liche und textliche Festlegungen, die entspre-

chend der dort dargelegten Umweltschutzziele 

dazu dienen, erhebliche negative Auswirkungen 

der Durchführung des FEP auf die Meeresum-

welt zu vermeiden bzw. zu verringern. Die Fest-

legungen des FEP werden im Rahmen der Eig-

nungsprüfung berücksichtigt. Durch den konkre-

ten Flächenbezug können die Maßnahmen hier 

zudem konkretisiert bzw. auch zusätzliche Maß-

nahmen vorgegeben werden. Im anschließen-

den Planfeststellungsverfahren kommen dann 

projekt- bzw. standortspezifische Maßnahmen, 

die sich auf das konkret geplante Vorhaben be-

ziehen hinzu. 

Im Rahmen der Eignungsprüfung können Maß-

nahmen entsprechend § 12 Abs. 5 S. 2 Wind-

SeeG als Vorgaben für das spätere Vorhaben in 

die Rechtsverordnung zur Feststellung der Eig-

nung der Fläche aufgenommen werden, wenn 

andernfalls durch die Errichtung und den Betrieb 

von Windenergieanlagen auf der Fläche Beein-

trächtigungen von Kriterien und Belangen nach 

§ 10 Abs. 2 WindSeeG zu besorgen sind.  

Die Beurteilung der Eignung der Fläche in Bezug 

auf eine Gefährdung der Meeresumwelt basiert 

unter anderem auf Daten der Basisaufnahme 

nach StUK.  

Zur Vermeidung von Gefahren für die Mee-

resumwelt durch Schallemissionen sind insbe-

sondere bei der Errichtung der Anlagen Maß-

nahmen zu ergreifen. Diese sollen bewirken, 

dass die Arbeiten unter Einhaltung von Grenz-

werten für den Schalldruck (SEL05) und den 

Spitzenschalldruckpegel so geräuscharm und 

kurz wie möglich durchgeführt werden. Dieser 

Grundsatz, insbesondere das Einhalten von 

Höchstwerten von 160 dB für den Schallereig-

nispegel (SEL05) und von 190 dB für den Spit-

zenpegel in 750 m Entfernung zur Emissions-

stelle kann auch ohne Kenntnis der konkreten 

Anlagentypen bereits im Entwurf der Eignungs-

feststellung verankert werden. Die Planfeststel-

lungsbehörde ordnet später in Kenntnis der ver-

wendeten Anlagen- und Fundamenttypen Kon-

kretisierungen etwa zu maximal zulässigen Zeit-

dauern an. 

Die Träger der Vorhaben parallel fertigzustellen-

der Offshore-Windparks haben ihre jeweiligen 

Rammarbeiten zur Vermeidung von Störungen 

im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatschG zu ko-

ordinieren. 

Mit den Planunterlagen hat der Träger des Vor-

habens ein Konzept zu den vorgesehenen Maß-

nahmen zur Realkompensation unvermeidlicher 

Beeinträchtigungen vorzulegen, um so der Plan-

feststellungsbehörde die gemäß § 15 BNatSchG 

erforderliche Grundlage zur Verfügung zu stel-

len, über die Zulässigkeit der avisierten Beein-

trächtigung entscheiden zu können. 

Die erforderlichen Seekabelsysteme sind so 

auszulegen und zu verlegen, dass die Beein-

trächtigungen der Meeresumwelt durch eine ka-

belinduzierte Sedimenterwärmung möglichst re-

duziert werden. Es ist sicherzustellen und im 

Planfeststellungsverfahren nachzuweisen, dass 

das Sediment über dem Kabelsystem in einer 
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Tiefe von 20 cm unterhalb der Meeresboden-

oberfläche um nicht mehr als zwei Grad (Kelvin) 

erwärmt wird. Die Planfeststellungsbehörde ord-

net später in Kenntnis der konkreten Parameter– 

ggf. unterschieden nach Teilabschnitten – die 

mindestens herzustellende Überdeckung an. 

Das Verfahren zur Verlegung von Seekabelsys-

temen ist so zu wählen, dass die angeordnete 

Mindestüberdeckung mit möglichst geringen 

Umweltauswirkungen erreicht wird. 

Damit eine Verschmutzung der Meeresumwelt 

nicht zu besorgen ist, sind bei der Planung und 

Umsetzung der Anlagen Maßnahmen erforder-

lich, um stoffliche Emissionen bei Errichtung und 

Betrieb zu vermeiden bzw. zu vermindern. Diese 

müssen sicherstellen, dass keine nach dem 

Stand der Technik vermeidbaren Emissionen 

von Schadstoffen, Schall und Licht in die Mee-

resumwelt eintreten. Soweit entsprechende 

Emissionen durch Sicherheitsanforderungen 

des Schiffs- und Luftverkehrs geboten und un-

vermeidlich sind, ist sicherzustellen, dass hier-

durch möglichst geringe Beeinträchtigungen 

hervorgerufen werden. Die möglichst geringe 

Beeinträchtigung ist etwa durch die Wahl der 

eingesetzten Betriebsstoffe, die baulichen Si-

cherheitssysteme, geeignete Überwachungs-

maßnahmen sowie organisatorische und techni-

sche Vorsichtsmaßnahmen zu gewährleisten. 

Dies gilt im Besonderen für die Bereiche Be-

triebsstoffwechsel, Betankung, Korrosions-

schutz, Abwasser, Drainagewasser, die einge-

setzten Dieselgeneratoren sowie den Kolk- und 

Kabelschutz. 
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10 Geprüfte Alternativen 

Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 1 

S. 1 SUP-RL i.V.m. den Kriterien im Anhang I 

SUP-RL und § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine Kurz-

darstellung der Gründe für die Wahl der geprüf-

ten vernünftigen Alternativen.  

Für eine Alternativenprüfung kommen grund-

sätzlich verschiedene Arten von Alternativen in 

Betracht, insbesondere strategische, räumliche 

oder technische Alternativen. Voraussetzung ist 

stets, dass diese vernünftig sind bzw. ernsthaft 

in Betracht kommen. Es müssen also nicht alle 

auch nur denkbaren Alternativen geprüft wer-

den. Es genügt aber auch nicht mehr, nur noch 

diejenigen Alternativen zu ermitteln, zu beschrei-

ben und zu bewerten, die sich „ernsthaft anbie-

ten“ oder „gar aufdrängen“. Die Ermittlungs-

pflicht erstreckt sich also auf alle Alternativen, 

die „nicht offensichtlich (…) fern liegen“ 

(LANDMANN & ROHMER 2018). Die Alternativen-

prüfung verlangt nicht explizit, besonders um-

weltschonende Alternativen zu entwickeln und 

zu prüfen. Vielmehr sollen die im obigen Sinne 

„vernünftigen“ Alternativen hinsichtlich ihrer Um-

weltauswirkungen vergleichend dargestellt wer-

den, damit die Berücksichtigung von Umweltbe-

langen bei der Entscheidung über die weiter zu 

verfolgende Alternative nachvollziehbar wird 

(BALLA et al. 2009). 

Gleichzeitig muss der Aufwand für die Ermittlung 

und Prüfung der in Betracht kommenden Alter-

nativen zumutbar sein. Dabei gilt: Je größer die 

zu erwartenden Umweltauswirkungen und damit 

das Bedürfnis nach planerischer Konfliktbewälti-

gung sind, desto eher sind auch umfängliche o-

der detaillierte Untersuchungen erforderlich. 

Anlage 4 Nr. 2 UVPG nennt beispielshaft die 

Prüfung von Alternativen mit Bezug auf die Aus-

gestaltung, die Technologie, den Standort, die 

Größe und den Umfang des Vorhabens, bezieht 

sich jedoch ausdrücklich nur auf Vorhaben. 

Nach (HOPPE 2018) dürfte sich die plan- und pro-

grammbezogene Alternativenprüfung schwer-

punktmäßig auf Konzeptalternativen und stand-

ortbezogenen Alternativen reduzieren und anla-

genspezifische Alternativen bis auf seltene Aus-

nahmefälle aussparen. Gleichzeitig sei darauf zu 

achten, ob alternative Plan- oder Programmkon-

zeptionen bereits auf einer höheren Planungs-

ebene im Sinne der in § 39 Abs. 3 UVPG ange-

legten Synergieeffekte von Abschichtungen be-

reits behandelt wurden. 

Im Rahmen der vorgelagerten SUP zum FEP 

(BSH 2019a) werden bereits Alternativen ge-

prüft. Auf dieser Planebene sind dies vor allem 

die konzeptionelle/ strategische Ausgestaltung, 

der räumliche Standort sowie technische Alter-

nativen.  

Schwerpunkt dieser Prüfung zum FEP ist die Be-

trachtung von Alternativen für die Festlegung der 

zum Erreichen des gesetzlichen Ausbausziels 

für Windenergie auf See erforderlichen Flächen: 

Die Flächen werden unter Anwendung von na-

turschutzfachlichen Kriterien verglichen und 

festgelegt. Die im FEP festgelegte Fläche stellt 

jeweils das Planungsgebiet für die auf die Fest-

legung im FEP folgende Eignungsprüfung dar. 

Der Umfang des späteren Vorhabens werden 

daher bereits im FEP v. a. durch die Festlegung 

der Fläche und die voraussichtlich auf der Flä-

che zu installierende Leistung im Wesentlichen 

vorgegeben. 

Diese Festlegung der Flächen für Windenergie 

auf See bildet wiederum den Ausgangspunkt für 

die weiteren Festlegungen des FEP hinsichtlich 

der benötigten Netzanbindungssysteme. Auf der 

gegenständlichen Ebene der Eignungsprüfung 

ist es daher weder erforderlich noch vernünftig, 

alternative Standorte zum vorliegenden Pla-

nungsgebiet, der durch den FEP festgelegten 

Fläche, zu prüfen. Eine solche Prüfung würde 

zwangsläufig dem FEP-„Gefüge“, bestehend 

aus den in Betrieb bzw. in konkreter Planung be-

findlichen Windparkverfahren und Netzanbin-

dungen sowie den darauf aufbauenden synchro-
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nisierten Festlegungen des FEP für Windener-

gie-Flächen und Netzanbindungssysteme, ent-

gegenlaufen.  

Die Prüfung von alternativen Flächenstandorten 

wären daher ungeeignet, das Ziel des Plans, die 

Eignungsprüfung für die zu prüfende Fläche in 

der im FEP festgelegten Reihenfolge für die Aus-

schreibung festzustellen (§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 

WindSeeG), zu verwirklichen. Der Verzicht auf 

die Prüfung von räumlichen Alternativen ent-

spricht auch den in § 39 Abs. 3 UVPG angeleg-

ten „Synergieeffekten von Abschichtungen“, 

durch die die Alternativenprüfung entscheidend 

reduziert werden kann (HOPPE 2018). Die Alter-

nativenprüfung im Rahmen der SUP zum FEP-

Verfahrens (veröffentlicht am 28.06.2019) er-

scheint hierfür ausreichend aktuell und detail-

liert. 

Im Rahmen der Eignungsprüfung sind daher im 

Sinne der Abschichtung zwischen den Instru-

menten allein Alternativen zu berücksichtigen, 

die sich auf die konkret nach den Festlegungen 

des FEP zu prüfende Fläche, hier N-3.8, bezie-

hen. Dies können vor allem Verfahrensalternati-

ven, also die (technische) Ausgestaltung der An-

lagen im Detail (BALLA et al.2009) sein.  

Gleichzeitig steht die genaue Ausgestaltung der 

auf der Fläche zu errichtenden Anlagen zum 

Zeitpunkt der Eignungsprüfung noch nicht fest. 

Die Prüfung von Alternativen hinsichtlich der 

konkreten Ausgestaltung des späteren Vorha-

bens kann daher erst im anschließenden Plan-

feststellungsverfahren erfolgen. An dieser Stelle 

sind daher nur Alternativen zu prüfen, die sich 

auf die jeweilige Fläche beziehen und bereits 

ohne Detailkenntnis des konkreten Bauvorha-

bens vorgenommen werden können. Dabei geht 

es „nicht um Alternativen für den gesamten Plan, 

sondern um Varianten für einzelne planerische 

Festsetzungen bzw. die in Rede stehenden Aus-

führungsart“ (HOPPE 2018).  

Diese sind abzugrenzen gegenüber den Maß-

nahmen zur Vermeidung und Verringerung und 

zum Ausgleich von erheblichen nachteiligen 

Auswirkungen des Plans auf die Meeresumwelt. 

Dabei sind allein „Umplanungen, die zu einer 

wesentlichen Änderung des Planungskonzep-

zes und damit zu einer neuen Planvariante füh-

ren, (…) Gegenstand der Alternativenprüfung“ 

(BALLA et al. 2009). Die entsprechenden „Umpla-

nungen“, die nicht zu entsprechenden neuen 

Planvarianten führen, werden als Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verringerung in Kapitel 9 

dargestellt. 

Die verbleibenden denkbaren Alternativen, die 

nicht bereits im Rahmen des FEP abschließend 

behandelt wurden und nicht bloße Maßnahmen 

darstellen und auf der gegenständlichen abs-

trakten Ebene ohne Kenntnis des konkreten Vor-

habens denkbar sind, erscheinen daher be-

grenzt. Wie dargestellt, beschränken sie sich auf 

Verfahrensalternativen, also die (technische) 

Ausgestaltung der Anlagen im Detail.  

Eine ernsthaft in Betracht kommende Alternative 

erscheint vor diesem Hintergrund der Einsatz 

von verschiedenen Anlagenkonzepten, die sich 

in Bezug auf ihre physischen Parameter unter-

scheiden. Aufgrund der zu erwartenden auf der 

Fläche zu errichtenden Menge an Bauwerken 

und deren Auswirkungen auf die Meeresumwelt 

erscheint die Variation der Anlagenparameter in-

besondere für die Windenergieanlagen von Be-

deutung. Zum Erreichen der im Rahmen der Eig-

nungsprüfung bestimmten (§ 12 Abs. 4 Wind-

SeeG) und per Rechtsverordnung (§ 12 Abs. 5 

S. 1 WindSeeG) festzulegenden Leistung von 

433 MW auf der Fläche N-3.8 kann der Vorha-

benträger verschiedene zum Zeitpunkt der Pro-

jektierung am Markt verfügbare Anlagen einset-

zen. Im Sinne einer „umfassenden Informations-

beschaffung“ (HOPPE 2018)  kann die Umset-

zung des Vorhabens anhand von modellhaften 

Parametern für entgegengesetzte Konzepte be-

wertet werden: Einerseits für eine Umsetzung 

mit kleinen Anlagen, einer entsprechend relativ 

geringen Erzeugungsleistung und einer somit 

größeren Anzahl von Anlagen bzw. andereseits 
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mit großen, leistungsstarken Anlagen und somit 

einer geringeren Anzahl von Anlagen; siehe Ka-

pitel 1.5.6.3.  

Denkbar erscheint zudem bereits ohne Kenntnis 

des konkreten Vorhabens eine Betrachtung von 

Alternativen im Hinblick auf die Gründung der 

Hochbauten (Windenergieanlage und Umspann-

plattform); siehe Kapitel 10.2. Aufgrund der 

grundsätzlichen Auswirkungen der Wahl des 

Gründungstyps auf das Design und die Umwelt-

auswirkungen stellt der Vergleich von Grün-

dungsvarianten eine Alternative dar, nicht eine 

bloße Maßnahme zur Verringerung oder Ver-

meidung von Auswirkungen auf die Meeresum-

welt. Die weiteren technischen Ausgestaltungen 

der Anlagen wie etwa die Ausführung des Kolk-

schutzes oder Korrosionsschutzes werden hin-

gegen als Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-

gerung oder zum Ausgleich von Umweltauswir-

kungen angesehen und entsprechend in Kapi-

tel 9 beschrieben.  

Eine Nullvariante ist im Rahmen der Alterna-

tivenprüfung nur zu berücksichtigen, wenn Sie 

„vernünftig“ ist, also die Ziele und den geogra-

phischen Anwendungsbereich berücksichtigt. Im 

vorliegenden Fall würde diese Nullvariante be-

deuten, dass die Fläche nicht für eine Ausschrei-

bung geeignet ist. Dies setzt voraus, dass die 

Beeinträchtigung der einschlägigen Kriterien 

und Belange auch zu besorgen wäre, wenn die 

Eignungsfeststellung Vorgaben für das spätere 

Vorhaben beinhaltet. Für die Fläche N-3.8 ist 

dies nicht der Fall, da entsprechende Beein-

trächtigungen durch die Vorgaben entsprechend 

dem Entwurf der Eignungsfeststellung ausge-

schlossen werden können. Die Nullvariante stellt 

daher keine vernünftige Alternative dar und ist 

nicht zu prüfen, da sie nicht mit „den Zielen der 

Planung in Einklang“ (HOPPE 2018) stünde.  

Die voraussichtlichen Entwicklungen des Um-

weltzustands bei Nichtdurchführung des Plans, 

d. h. ohne dass Windenergieanlagen auf See 

auf der Fläche errichtet und betrieben würden, 

werden als Vergleichsmaßstab für die Bewer-

tung der Umweltauswirkungen in Kapitel 3 be-

schrieben. 

Die Betrachtung von Alternativen im Hinblick auf 

die parkinterne Verkabelung erscheint nicht an-

gezeigt, da für diese keine vernünftigen Alterna-

tiven hinsichtlich deren technischer Ausgestal-

tung (weitgehend standardisierte Übertragungs-

spannungen und Kabelsysteme) bzw. Verlegung 

(Ablegen auf dem Meeresboden scheidet wegen 

des fehlenden Schutzes des Kabels aus) beste-

hen.  

10.1 Anlagenkonzept 

Bei der Umsetzung des Vorhabens können 

Windenergieanlagen eingesetzt werden, die 

durch verschiedene Parameter charakterisiert 

werden. Zum Alternativenvergleich und deren 

Bewertung erscheint es sinnvoll, modellartige 

Windparkplanungen zu bewerten, die die 

Spanne von verfügbaren bzw. in der Zukunft ver-

fügbaren Windenergieanlagen aufzeigen.  

Entsprechende modellhafte Szenarien wurden 

bereits im (BSH 2019c) eingeführt. Diese beiden 

Szenarien werden auch in der vorliegenden Prü-

fung herangezogen, unter Kapitel 1.5.6.3 be-

schrieben und auf die Fläche N-3.8 angewendet. 

Die beiden Alternativszenarien unterscheiden 

sich insbesondere in Bezug auf die Anzahl der 

für das Erreichen der zu installierenden Leistung 

zu errichtenden Anlagen (Szenario 1: 42 Anla-

gen ggü. Szenario 2: 25 Anlagen) sowie Naben-

höhe und Rotorduchmesser, aus denen sich die 

Gesamthöhe der einzelnen Windenergieanlagen 

ergibt (etwa 225 m ggü. 300 m).  

Die Bewertung dieser Alternativen bzw. Szen-

rien erfolgt jeweils bezogen auf das einzelne 

Schutzgut in Kapitel 4.  

Im Ergebnis ist keines der beiden Szenarien auf-

grund seiner geringeren Umweltauswirkungen 

als eindeutig vorzugswürdig zu bewerten. Die 

Bewertung fällt vielmehr je nach Schutzgut un-
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terschiedlich aus. So ist etwa Szenario 2 in Be-

zug auf die Schutzgüter Boden und Benthos vor-

teilhafter, da aufgrund der geringeren Anzahl 

von Windenergieanlagen und dem mit jeder An-

lage einhergehenden Kolkschutz in Form von 

standortfremdem Hartsubstrat eingebracht wird. 

Für die Avifauna hingegen wird von den niedri-

geren Anlagen des Szenario 1 eine etwas gerin-

gere Beeinträchtigung erwartet.  

10.2 Gründung 

Wie in Kapitel 1.5.6.3 dargestellt, wird für die ge-

genständliche Prüfung die Gründung der Wind-

energieanlagen sowie der Umspannplattform 

mittels gerammter Pfahlgründungen (Monopile 

für die Offshore Windenergieanlagen und Jacket 

für das Umspannwerk) angenommen. Grund-

sätzlich ist der Einsatz von anderen Gründungs-

typen denkbar. In Einzelfällen oder zu Testzwe-

cke wurden auch andere Varianten bereits in der 

deutschen AWZ umgesetzt bzw. geplant. 

Als denkbare Alternativen für die Gründung von 

Anlagen werden Suction Bucket, Vibro-Pfahl o-

der Schwerkraftfundament diskutiert. Bohrpfäh-

len kommen für einen Einsatz in den Sandböden 

der deutschen AWZ in der Nordsee hingegen 

nicht in Frage, da die erforderliche Bohrflüssig-

keit in dem porösen sandigen Baugrund nicht im 

Bohrloch gehalten werden kann. 

Für die genannten, in Frage kommenden Grün-

dungstypen liegen nur sehr begrenzte Informati-

onen vor. Insbesondere liegen keine ausrei-

chenden Kenntnisse aus dem Monitoring ver-

gleichbarer Offshore-Installationen vor. Auf der 

Grundlage des gegenwärtigen Wissensstandes 

in Bezug auf die konkreten Parameter und ins-

besondere bzgl. der Auswirkungen auf die ver-

schiedenen Schutzgüter während Errichtung 

und Betrieb können die Umweltauswirkungen 

dieser Gründungstypen nicht ermittelt, beschrie-

ben und bewertet werden.  

So kann etwa die verschiedenen Gründungsty-

pen nicht im Hinblick auf deren Schallemissio-

nen bei Errichtung und Betrieb verglichen wer-

den, da sowohl Kenntnisse in Bezug auf die mit 

der Errichtung verbundenen Schallemissionen 

als auch zum Dauerschall im Betrieb fehlen. Da-

her können auch möglichen Auswirkungen der 

Gründungsalternativen auf die Meeresumwelt 

nicht abgeschätzt werden. Dies ist z.B. der Fall 

bei dem Einsatz von Vibrationshammern aber 

auch bei so genannten Suction Buckets. Ledig-

lich Schwerkraftfundamente, wenn diese ohne 

Spundwände eingebracht werden können, sind 

möglicherweise als schallarm zu bezeichnen. Al-

lerdings wären dann auch wesentliche weitere 

Auswirkungen von Schwerkraftfundamenten, 

wie z.B. die Versiegelung von großen Flächen 

und die damit einhergehende Veränderung der 

Funktionen des Meeresbodens im Hinblick auf 

die Umweltverträglichkeit zu prüfen. Auch hierzu 

liegen keine ausreichenden Informationen vor. 

Die Betrachtung dieser Alternativen im Detail 

scheidet somit aus, da die notwendigen Anga-

ben nicht mit zumutbarem Aufwand ermittelt 

werden können. 

Des Weiteren sind die genannten Gründungsva-

rianten jeweils für unterschiedliche Bodentypen 

und Wassertiefen geeignet, so dass bei der 

Wahl der Gründung auch die jeweiligen Gege-

benheiten der Fläche zu berücksichtigen wären. 

Die Bewertung des Bodens hinsichtlich seiner 

Baugrundeigenschaften erfolgt im Rahmen der 

Eignungsprüfung jedoch nicht, allenfalls kann 

die Vorerkundung eine Beschaffenheit des Bo-

dens aufzeigen, die für bestimmte Gründungs-

technologien nicht oder weniger geeignet ist 

(DEUTSCHER BUNDESTAG 2016). 

Für die Beurteilung, ob eine der genannten 

Gründungsmethoden für die konkrete Fläche in 

Betracht kommt, bedürfte es noch weitergehen-

der Untersuchungen, die abhängig vom jeweili-

gen Einzelfall festgelegt und ausgewertet wer-

den müssten.  
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11 Geplante Maßnahmen zur 

Überwachung der Auswir-

kungen des Plans auf die 

Umwelt 

Die potenziellen erheblichen Auswirkungen, die 

sich aus der Durchführung des Plans auf die 

Umwelt ergeben, sind gemäß § 45 UVPG zu 

überwachen. Damit sollen frühzeitig unvorherge-

sehene negative Auswirkungen ermittelt und ge-

eignete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden 

können. 

Dementsprechend sind gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 9 

UVPG im Umweltbericht die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen der Durchführung des Plans auf 

die Umwelt zu benennen. Die Überwachung ob-

liegt dem BSH, da dieses die für die SUP zustän-

dige Behörde ist (siehe § 45 Abs. 2 UVPG). Da-

bei kann, wie es § 45 Abs. 5 UVPG intendiert, 

auf bestehende Überwachungsmechanismen 

zurückgegriffen werden, um Doppelarbeit bei 

der Überwachung zu vermeiden.  

Bezüglich der vorgesehenen Überwachungs-

maßnahmen ist zu beachten, dass die eigentli-

che Überwachung der potenziellen Auswirkun-

gen auf die Meeresumwelt erst in dem Moment 

einsetzen kann, in dem der Plan umgesetzt wird, 

also das Vorhaben auf der Fläche N-3.8 reali-

siert wird. Bei der Bewertung von Ergebnissen 

aus den Überwachungsmaßnahmen darf den-

noch die natürliche Entwicklung der Meeresum-

welt einschließlich des Klimawandels nicht au-

ßer Betracht bleiben. Im Rahmen des Monito-

rings kann jedoch keine allgemeine Forschung 

betrieben werden. Daher ist das vorhabenbezo-

genen Monitoring der Auswirkungen des Vorha-

bens auf der Fläche und deren Umgebung von 

besonderer Bedeutung. 

Wesentliche Aufgabe der Überwachung dieses 

Plans im Zusammenspiel mit dem FEP sowie 

den Einzel-Planfeststellungsverfahren ist es, die 

Ergebnisse aus verschiedenen Phasen des Mo-

nitorings zusammenzuführen und zu bewerten. 

Die Bewertung wird sich auch auf die unvorher-

gesehenen erheblichen Auswirkungen der Um-

setzung des Plans, auf die Meeresumwelt sowie 

auf die Überprüfung der Prognosen des Umwelt-

berichts beziehen. Das hierfür vorgesehene Vor-

gehen, die geplanten Maßnahmen für die Über-

wachung der möglichen Auswirkungen der 

Pläne sowie die erforderlichen Daten werden im 

Umweltbericht zum FEP für die deutsche Nord-

see in Kapitel 10 (besonders in Kapitel 10.1 für 

die potenziellen Auswirkungen der Gebiete und 

Flächen für Windenergieanlagen auf See) be-

schrieben (BSH 2019a).  

Um die Prognosen des vorliegenden Umweltbe-

richts und der späteren UVP im Rahmen der 

Planfeststellung zu überprüfen und ein ggf. er-

forderliches Nachsteuern zu ermöglichen, ist ein 

auf die einzelnen Schutzgüter und etwaige Ge-

fährdungen wie z. B. Kollisionen von Zugvögeln 

mit den Windenergieanlagen bezogenes Bau- 

und Betriebsmonitoring durchzuführen. Dieses 

ist entsprechend den Vorgaben des StUK aus-

zulegen. 
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12 Nichttechnische Zusam-

menfassung 

Nach § 12 Absatz 4 i.V. m. § 10 Absatz 2 Wind-

SeeG prüft das BSH die Eignung einer Fläche 

für die Errichtung und den Betrieb von Windener-

gieanlagen auf See als Grundlage für die geson-

derte Feststellung der Eignung mittels Rechts-

verordnung. Im Rahmen der Eignungsprüfung 

erfolgt eine Umweltprüfung im Sinne des Geset-

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Feb-

ruar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Arti-

kel 22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I 

S. 706) geändert worden ist (Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz - UVPG), die sog. Strategi-

sche Umweltprüfung (SUP). Das inhaltliche 

Hauptdokument der Strategischen Umweltprü-

fung ist der vorliegende Umweltbericht. Dieser 

ermittelt, beschreibt und bewertet die voraus-

sichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die 

Durchführung des Plans, also die Errichtung und 

der Betrieb eines Offshore Windparks auf der 

Fläche N-3.8 auf die Umwelt haben wird, sowie 

mögliche Planungsalternativen unter Berück-

sichtigung der wesentlichen Zwecke des Plans. 

Die Feststellung der Eignung ist Teil einer Pla-

nungskaskade. Ihr vorgeschaltet sind die Fach-

planungen der Raumordnung als grobe Gesamt-

planung für alle Nutzungen in der deutschen 

AWZ sowie der FEP als wichtiges Steuerungs-

instrument für den geordneten Ausbau der 

Windenergie auf See. Auf Grundlage des FEP, 

der Gebiete und Flächen sowie Standorte, Tras-

sen- und Trassenkorridore für Netzanbindungen 

festlegt, werden die Flächen vom BSH vorunter-

sucht und auf Ihrer Eignung geprüft.  

Die auf Grundlage einer positiven Eignungsprü-

fung zu erlassende Rechtsverordnung enthält 

neben der grundsätzlichen Feststellung der Eig-

nung und der zu installierenden Leistung Vorga-

ben für das Vorhaben auf der Fläche, wenn an-

derenfalls eine Eignung wegen Beeinträchtigun-

gen der Meeresumwelt oder sonstigen zu prü-

fenden Belangen zu verneinen wäre. 

Die Eignungsfeststellung im Zusammenhang mit 

der zugrunde liegenden Eignungsprüfung hat 

den Charakter einer Fachplanung und bildet als 

solche die Grundlage für die später anschlie-

ßende Planfeststellung. Wird die Eignung einer 

Fläche für die Nutzung von Windenergie auf See 

festgestellt, kommt die Fläche zur Ausschrei-

bung und der obsiegende Bieter kann einen An-

trag auf Zulassung (Planfeststellung bzw. Plan-

genehmigung) für die Errichtung und den Betrieb 

von Windenergieanlagen auf der Fläche stellen.  

Die hiesige SUP steht dabei im Zusammenhang 

mit den Umweltprüfungen der vor- und nachge-

lagerten Planungsebenen. Während in den vor-

gelagerten SUPs der Maritimen Raumornung 

und des FEP die Tiefe der Prüfung von voraus-

sichtlich erheblichen Umweltauswirkungen 

durch eine größere Untersuchungsbreite und im 

Grundsatz eine geringere Untersuchungstiefe 

gekennzeichnet war und der Schwerpunkt der 

Prüfung auf der Bewertung kumulativer Effekte 

und der Prüfung von räumlichen Alternativen, 

lag, werden im Rahmen der SUP zur Eignungs-

prüfung die Auswirkungen auf die Meeresum-

welt durch ein Offshore-Windparkvorhaben auf 

der konkreten Fläche geprüft. Zudem sind für die 

Eignungsprüfung die Ergebnisse der staatlichen 

Voruntersuchung heranzuziehen, die Prüfungs-

tiefe ist demnach gegenüber den vorgelagerten 

Plänen erhöht. 

Die Eignungsprüfung sowie die Durchführung 

der SUP als Grundlage für die Feststellung 

durch Rechtsverordnung erfolgen unter Berück-

sichtigung der Ziele des Umweltschutzes. Diese 

geben Auskunft darüber, welcher Umweltzu-

stand in Zukunft angestrebt wird (Umweltquali-

tätsziele). Die Ziele des Umweltschutzes lassen 

sich einer Gesamtschau den internationalen, ge-

meinschaftlichen und nationalen Übereinkom-

men bzw. Vorschriften entnehmen, die sich mit 
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dem Meeresumweltschutz befassen und auf-

grund derer sich die Bundesrepublik Deutsch-

land zu bestimmten Grundsätzen bekannt und 

zu Zielen verpflichtet hat. 

Methodik der Strategischen Umweltprüfung 

Im vorliegenden Umweltbericht wird auf die be-

reits zugrunde gelegte Methodik der SUP der 

Bundesfachpläne Offshore (BSH 2017) und des 

FEP (BSH 2019c) aufgebaut und diese mit Blick 

auf die in der Eignunsgfeststellung getroffenen 

Festlegungen weiterentwickelt. 

Im Rahmen dieser SUP wird in erster Linie er-

mittelt, beschrieben und bewertet, ob die Errich-

tung und der Betrieb eines Offshore-Windparks 

auf der Fläche erhebliche Auswirkungen auf die 

betroffenen Schutzgüter haben kann. Soweit 

Auswirkungen zu erwarten wären wird weiterhin 

geprüft, ob diese durch Vorgaben ausgeglichen 

werden können und diese Vorgaben nicht für 

sich genommen eine erhebliche Beeinträchti-

gung darstellen würden. Einige Vorgaben die-

nen zwar u.a. auch der Verminderung von Um-

weltauswirkungen, können ihrerseits aber auch 

zu Auswirkungen führen, so dass eine Prüfung 

erforderlich ist. 

Die Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen umfasst schutzgutbezo-

gen sekundäre, kumulative, synergetische, kurz-

, mittel- und langfristige, ständige und vorüber-

gehende, positive und negative Auswirkungen. 

Grundlage für die Einschätzung möglicher Aus-

wirkungen ist eine ausführliche Beschreibung 

und Einschätzung des Umweltzustandes. Die 

SUP wird auf Grundlage der Ergebnisse der 

SUP-FEP-Nordsee (BSH 2019) für folgende 

Schutzgüter durchgeführt: 

 Boden/ Fläche 

 Wasser 

 Benthos 

 Biotoptypen 

 Fische 

 Marine Säugetiere 

 See- und Rastvögel 

 Zugvögel 

 Fledermäuse 

 Biologische Vielfalt 

 Luft 

 Klima 

 Landschaft 

 kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 Menschen, insbesondere die menschliche 

Gesundheit 

 Wechselwirkungen zw. Schutzgütern 

 

Die Beschreibung und Bewertung der voraus-

sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-

folgt schutzgutbezogen. Es werden alle Planin-

halte untersucht, die potenziell erhebliche Um-

weltauswirkungen entfalten können. 

Dabei werden sowohl die bau- und rückbau- als 

auch die anlage- und betriebsbedingten Auswir-

kungen betrachtet. Berücksichtigung finden dar-

über hinaus Auswirkungen, die sich im Rahmen 

von Wartungs- und Reparaturarbeiten ergeben 

können. Anschließend erfolgt eine Darstellung 

möglicher Wechselwirkungen, eine Betrachtung 

möglicher kumulativer Effekte und potenzieller 

grenzüberschreitender Auswirkungen. 

Eine Bewertung der Auswirkungen erfolgt an-

hand der Zustandsbeschreibung und Zustands-

einschätzung und der Funktion und Bedeutung 

der jeweiligen Fläche für die einzelnen Schutz-

güter Die Prognose erfolgt in Abhängigkeit der 

Kriterien Intensität, Reichweite und Dauer der 

Effekte. 

Im Rahmen der Auswirkungsprognose werden 

für die schutzgutbezogene Betrachtung in der 

SUP bestimmte Parameter angenommen. Um 
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die Bandbreite möglicher (realistischer) Entwick-

lungen abzubilden, erfolgt die Prüfung im We-

sentlichen anhand zweier Szenarien. In Szena-

rio 1 wird von vielen kleinen Anlagen ausgegan-

gen, in Szenario 2 von wenigen großen Anlagen, 

dadurch jeweils mit unterschiedlichenParame-

tern, wie etwa Anzahl der Anlagen, Nabenhöhe, 

Höhe der unteren Rotorspitze, Rotordurchmes-

ser, Gesamthöhe, Durchmesser von Grün-

dungstypen und des Kolkschutzes Aufgrund der 

dadurch abgedeckten Bandbreite wird eine mög-

lichst umfassende schutzgutbezogene Beschrei-

bung und Bewertung von dem derzeitigen Pla-

nungsstand ermöglicht. 

Boden / Fläche 

Die Oberflächensedimente der Fläche N-3.8 

weisen eine homogene Sedimentzusammenset-

zung und einen weitestgehend strukturlosen 

Meeresboden auf. Es handelt sich um ein typi-

sches Feinsandgebiet, wie es in nahezu der ge-

samten Nordsee anzutreffen ist. 

Windenergieanlagen haben im Hinblick auf das 

Schutzgut Boden eine lokal eng begrenzte Um-

weltauswirkung. Das Sediment ist nur im unmit-

telbaren Nahbereich permanent durch das Ein-

bringen der Gründungselemente, inkl. ggf. Kol-

schutz, und die daraus resultierende Flächenin-

anspruchnahme betroffen. 

Baubedingt kommt es bei der Gründung von 

Windenergieanlagen kurzzeitig zur Aufwirbelung 

von Sedimenten und zur Ausbildung von Trü-

bungsfahnen. Das Ausmaß der Resuspension 

hängt im Wesentlichen vom Feinkorngehalt im 

Boden ab. In den Bereichen mit einem geringe-

ren Feinkornanteil wird sich der größte Teil des 

freigesetzten Sediments relativ rasch direkt im 

Bereich des Eingriffs oder in deren unmittelbarer 

Umgebung absetzen. Der Suspensionsgehalt 

nimmt durch Verdünnungseffekte und Sedimen-

tation der aufgewirbelten Sedimentpartikel 

schnell wieder auf die natürlichen Hintergrund-

werte ab. Die zu erwartenden Beeinträchtigun-

gen in Bereichen mit höherem Feinkornanteil 

und der damit einhergehenden erhöhten Trü-

bung bleiben jedoch aufgrund der geringen bo-

dennahen Strömung kleinräumig begrenzt. 

Betriebsbedingt kann es durch die Wechselwir-

kung von Fundament und Hydrodynamik im un-

mittelbaren Umfeld der Anlage zu einer dauer-

haften Aufwirbelung und Umlagerung von Sedi-

menten kommen. Nach den bisherigen Erfah-

rungen in der Nordsee ist mit strömungsbeding-

ten dauerhaften Sedimentumlagerungen nur im 

unmittelbaren Umfeld der Windenergieanlagen 

zu rechnen. Aufgrund des prognostizierten 

räumlich eng begrenzten Umgriffs der Auskolk-

ung ist mit keinen nennenswerten Substratver-

änderungen zu rechnen. 

Bei der Verlegung der parkinternen Verkabelung 

nimmt aufgrund der Sedimentaufwirbelung die 

Trübung der Wassersäule zu. Das Ausmaß der 

Resuspension hängt im Wesentlichen vom Ver-

legeverfahren und vom Feinkorngehalt im Bo-

den ab. In den Bereichen mit einem geringeren 

Feinkornanteil wird sich der größte Teil des frei-

gesetzten Sediments relativ rasch direkt an der 

Baustelle oder in deren unmittelbarer Umgebung 

absetzen. Dabei nimmt der Suspensionsgehalt 

durch Verdünnungseffekte und Sedimentation 

der aufgewirbelten Sedimentpartikel wieder auf 

die natürlichen Hintergrundwerte ab. Die zu er-

wartenden Beeinträchtigungen durch erhöhte 

Trübung bleiben lokal kleinräumig begrenzt. 

Eine substanzielle Änderung in der Sedimentzu-

sammensetzung ist nicht zu erwarten. 

Kurzfristig können Schad- und Nährstoffe aus 

dem Sediment in das Bodenwasser freigesetzt 

werden. Die mögliche Freisetzung von Schad-

stoffen aus dem sandigen Sediment ist aufgrund 

des relativ geringen Feinkornanteils (Schluff und 

Ton) und der geringen Schwermetallkonzentrati-

onen zu vernachlässigen.  

Auswirkungen in Form mechanischer Beanspru-

chung des Bodens durch Verdrängung, Kom-

paktion und Erschütterungen, die im Zuge der 
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Bauphase zu erwarten sind, werden wegen ihrer 

Kleinräumigkeit als gering eingeschätzt. 

Wasser 

Auswirkungen auf den Wasserkörper können 

sich während der Bauphase der Windenergiean-

lagen und der parkinternen Verkabelung durch 

die Resuspension von Sediment, Schadstoffein-

träge und die Bildung von Trübungsfahnen erge-

ben. Betriebsbedingt ist eine Erhöhung der Trü-

bung im Zuge der Kolkbildung um die Funda-

mente nicht auszuschließen. Diese Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Wasser sind jedoch nicht 

erheblich, da sie nur kleinräumig bzw. kurzfristig 

auftreten. Vorhabenbedingten Einträgen von 

Emissionen wird durch Vorgabe von Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen vorge-

beugt. 

Benthos 

Die Fläche N-3.8 hat hinsichtlich des Arteninven-

tars der Benthosorganismen keine herausra-

gende Bedeutung. Auch die identifizierten 

Benthoslebensgemeinschaften weisen keine 

Besonderheiten auf, da sie aufgrund der vorherr-

schenden Sedimente für die AWZ der Nordsee 

typisch sind. Untersuchungen des Makro-

zoobenthos im Rahmen der Flächen-Vorunter-

suchung haben für die deutsche Nordsee typi-

sche Lebensgemeinschaften ergeben. Das vor-

gefundene Arteninventar und die Anzahl der 

Rote-Liste-Arten weisen auf eine durchschnittli-

che Bedeutung der Fläche N-3.8 für Benthosor-

ganismen hin. 

Bei der Tiefgründung der Windenergieanlagen 

und Plattformen kommt es zu Störungen des 

Meeresbodens, Sedimentaufwirbelungen und 

zur Ausbildung von Trübungsfahnen. Durch die 

Resuspension von Sediment und die anschlie-

ßende Sedimentation kann es für die Dauer der 

Bautätigkeiten in der unmittelbaren Umgebung 

der Fundamente zu einer Beeinträchtigung oder 

Schädigung des Benthos kommen. Diese Beein-

trächtigungen werden sich aufgrund der vorherr-

schenden Sedimentbeschaffenheit jedoch nur 

kleinräumig auswirken und sind zeitlich eng be-

grenzt. In der Regel nimmt die Konzentration des 

suspendierten Materials mit der Entfernung sehr 

schnell ab. Anlagebedingt kann es durch die lo-

kale Flächenversiegelung und das Einbringen 

von Hartsubstraten im unmittelbaren Umfeld der 

Bauwerke zu Veränderungen der Artenzusam-

mensetzung kommen.  

Durch die Verlegung der parkinternen Verkabe-

lung sind ebenfalls nur kleinräumige und kurz-

fristige Störungen des Benthos durch Sedi-

mentaufwirbelungen und Trübungsfahnen im 

Bereich der Kabeltrassen zu erwarten. Mögliche 

Auswirkungen auf das Benthos sind abhängig 

von den eingesetzten Verlegeverfahren. Bei der 

vergleichsweise schonenden Verlegung mittels 

Einspülverfahren sind nur geringfügige Störun-

gen des Benthos im Bereich der Kabeltrasse zu 

erwarten. Für die Dauer der Verlegung der See-

kabelsysteme ist mit lokalen Sedimentumlage-

rungen und Trübungsfahnen zu rechnen. Auf-

grund der vorherrschenden Sedimentbeschaf-

fenheit in der AWZ der Nordsee wird sich der 

größte Teil des freigesetzten Sediments direkt 

an der Baustelle oder in dessen unmittelbarer 

Umgebung absetzen. 

Im Bereich erforderlicher Steinschüttungen für 

Kabelkreuzungen werden benthische Lebens-

räume direkt überbaut. Der dadurch bedingte 

Lebensraumverlust ist dauerhaft, aber kleinräu-

mig. Es entsteht ein standortfremdes Hartsub-

strat, das kleinräumig Veränderungen der Arten-

zusammensetzung hervorrufen kann. 

Betriebsbedingt kann direkt über dem Kabelsys-

tem eine Erwärmung der obersten Sediment-

schicht des Meeresbodens auftreten. Bei ausrei-

chender Verlegetiefe und unter Berücksichti-

gung der Tatsache, dass die Effekte kleinräumig 

auftreten werden, werden nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine erheblichen Auswirkungen 

auf die Benthoslebensgemeinschaften erwartet. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird bei Einhal-

tung einer ausreichenden Verlegetiefe und bei 

Einsatz von Kabelkonfigurationen nach Stand 
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der Technik das 2K-Kriterium eingehalten und 

es sind keine signifikanten Auswirkungen auf 

das Benthos durch die kabelinduzierte Sedimen-

terwärmung zu erwarten. Selbige Annahmen 

gelten für elektrische bzw. elektromagnetische 

Felder.  

Die ökologischen Auswirkungen sind kleinräu-

mig und zum Großteil kurzfristig.  

Biotoptypen 

Mögliche Auswirkungen der Anlagen und See-

kabel auf geschützte Biotope können sich durch 

eine direkte Inanspruchnahme dieser Biotope, 

deren Überdeckung durch Sedimentation von 

baubedingt freigesetztem Material oder durch 

potenzielle Habitatveränderungen ergeben.  

Beeinträchtigungen durch Überdeckung sind 

aufgrund der vorherrschenden Sedimentbe-

schaffenheit voraussichtlich kleinräumig und 

temporär, da sich das freigesetzte Sediment 

schnell absetzen wird. Permanente Habitatver-

änderungen beschränken sich auf den unmittel-

baren Bereich der Fundamente und Kreuzungs-

bauwerke für Kabelkreuzungen. Erforderliche 

Kabelkreuzungen werden mit einer Steinschüt-

tung gesichert, die dauerhaft ein standortfrem-

des Hartsubstrat darstellt. Dieses bietet hartsub-

stratliebenden Benthosorganismen neuen Le-

bensraum und kann zu einer Veränderung der 

Artenzusammensetzung führen. Erhebliche 

Auswirkungen durch diese kleinräumigen Habi-

tatveränderungen auf das Schutzgut Biotopty-

pen sind nicht zu erwarten. Zudem ist die Gefahr 

einer negativen Beeinflussung der benthischen 

Weichbodengemeinschaft durch gebietsuntypi-

sche Arten gering, da die Rekrutierung der Arten 

mit großer Wahrscheinlichkeit aus den natürli-

chen Hartsubstrathabitaten erfolgen wird. 

Permanente Habitatveränderungen beschrän-

ken sich auf den unmittelbaren Bereich der Fun-

damente und von Steinschüttungen, die im Falle 

von Kabelkreuzungen erforderlich werden. Die 

Steinschüttungen stellen dauerhaft ein standort-

fremdes Hartsubstrat dar. Dieses bietet den 

Benthosorganismen neuen Lebensraum und 

kann zu einer Veränderung der Artenzusam-

mensetzung führen. Erhebliche Auswirkungen 

durch diese kleinräumigen Bereiche auf das 

Schutzgut Biotoptypen sind nicht zu erwarten. 

Zudem ist die Gefahr einer negativen Beeinflus-

sung der benthischen Weichbodengemeinschaft 

durch gebietsuntypische Arten gering, da die 

Rekrutierung der Arten mit großer Wahrschein-

lichkeit aus den natürlichen Hartsubstrathabita-

ten erfolgen wird. 

Fische 

Die Fischfauna weist im Bereich der Fläche N-

3.8 eine typische Artenzusammensetzung auf. 

In allen Bereichen wird die demersale Fischge-

meinschaft von Charakterarten der Plattfische 

dominiert, was typisch für die Deutsche Bucht 

ist. Die Fläche stellt nach derzeitigem Kenntnis-

stand für keine der geschützten Fischarten ein 

bevorzugtes Habitat dar. Demzufolge hat der 

Fischbestand im Planungsbereich N-3.8 im Ver-

gleich zu angrenzenden Meeresgebieten keine 

ökologisch herausgehobene Bedeutung. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand ist nicht mit einer er-

heblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fi-

sche durch den geplanten Bau eines Windparks 

und den dazugehörigen Umspannplattform und 

internen Parkverkabelung zu rechnen. Die Aus-

wirkungen beim Bau des Windparks auf die 

Fischfauna sind räumlich und zeitlich begrenzt. 

Während der Bauphase der OWEAs, der Um-

spannplattform und der Verlegung der Seekabel 

kann es durch Sedimentaufwirbelungen sowie 

die Bildung von Trübungsfahnen kleinräumig 

und vorübergehend zu Beeinträchtigungen der 

Fischfauna kommen. Aufgrund der vorherr-

schenden Sediment- und Strömungsbedingun-

gen wird die Trübung des Wassers voraussicht-

lich schnell wieder abnehmen. Somit ist die Be-

einträchtigung nach derzeitigem Kenntnisstand 

räumlich und zeitlich begrenzt und nicht erheb-

lich. Zudem ist die Fischfauna an die hier typi-

schen, von Stürmen verursachten natürlichen 

Sedimentaufwirbelungen angepasst. Ferner 
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kann es während der Bauphase zur vorüberge-

henden Fluchtreaktionen von Fischen durch 

Lärm und Vibrationen kommen. Schallemmissi-

onen werden durch Verminderungsmaßnah-

men, wie der Vergrämung und dem Blasen-

schleier, minimiert. Weitere lokale Auswirkungen 

auf die Fischfauna können von den zusätzlich 

eingebrachten Hartsubstraten infolge einer Ver-

änderung des Lebensraumes ausgehen. Die 

Fischgemeinschaft verliert durch die Installation 

des Windparks einen Teil ihres Habitates. An 

den eingebrachten Strukturen siedeln sich bent-

hische Wirbellose an und bieten den Fischen 

Nahrung. Außerdem könnte die Fischgemein-

schaft von der Fischereifreiheit profitieren und 

sich in der Rückzugsfläche N-3.8 akkumulieren.  

Für die Fischfauna enstehen unabhängig vom 

Windparkszenario durch die Installation eines 

Windparks keine erheblichen Beeinträchtigun-

gen. Langfristig betrachtet könnte das erste Sze-

nario durch die geringere Flächeninanspruch-

nahme und die Mehrzahl der OWEAs für die 

Fischgemeinschaft einen Vorteil bieten. 

Marine Säugetiere 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszu-

gehen, dass die deutsche AWZ von Schweins-

walen zum Durchqueren, Aufenthalt sowie auch 

als Nahrungs- und gebietsspezifisch als Auf-

zuchtgebiet genutzt wird. Aufgrund der vorlie-

genden Erkenntnisse kann eine mittlere bis ge-

bietsweise hohe Bedeutung der AWZ für 

Schweinswale abgeleitet werden. Die Nutzung 

fällt in den Teilgebieten der AWZ unterschiedlich 

aus. Das gilt auch für Seehunde und Kegelrob-

ben. Die Fläche N-3.8 hat eine mittlere bis – sai-

sonbedingt im Frühjahr – hohe Bedeutung für 

Schweinswale, für Kegelrobben und Seehunde 

eine geringe bis mittlere Bedeutung.  

Gefährdungen können für marine Säuger durch 

Lärmemissionen während der Rammarbeiten 

der Fundamente der Offshore-Windenergieanla-

gen und des Umspannwerks verursacht werden. 

Ohne den Einsatz von schallmindernden Maß-

nahmen könnten erhebliche Beeinträchtigungen 

mariner Säuger während der Rammungen nicht 

ausgeschlossen werden. Die Rammung von 

Pfählen der Offshore-Windenergieanlagen und 

des Umspannewerks wird deshalb im konkreten 

Zulassungsverfahren nur unter dem Einsatz 

wirksamer Schallminderungsmaßnahmen ge-

stattet. Hierzu werden im Rahmen des Entwurfs 

zur Feststellung der Eignung der Fläche N-3.8 

Vorgaben zum Schutz der belebten Meeresum-

welt von impulshaltigen Schalleinträgen ge-

macht.  

Diese besagen, dass die Installation der Funda-

mente unter dem Einsatz wirksamer Schallmin-

derungsmaßnahmen zur Einhaltung geltender 

Lärmschutzwerte durchzuführen ist. Im konkre-

ten Zulassungsverfahren werden zur Einhaltung 

geltender Lärmschutzwerte (Schallereignispegel 

(SEL) von 160 dB re 1µPa²s und maximaler Spit-

zenpegel von 190 dB re 1µPa in 750 m Entfer-

nung um die Ramm- bzw. Einbringstelle) um-

fangreiche Schallminderungsmaßnahmen und 

Überwachungsmaßnahmen angeordnet. Durch 

geeignete Maßnahmen ist dabei sicherzustellen, 

dass sich im Nahbereich der Rammstelle keine 

marinen Säugetiere aufhalten. 

Die aktuellen technischen Entwicklungen aus 

dem Bereich der Minderung von Unterwasser-

schall zeigen, dass durch den Einsatz von geeig-

neten Maßnahmen Auswirkungen durch Schal-

leintrag auf marine Säugetiere wesentlich redu-

ziert werden können. Seit 2013 gilt zudem das 

Schallschutzkonzept des BMUB. Gemäß dem 

Schallschutzkonzept sind Rammarbeiten derart 

zeitlich zu koordinieren, dass ausreichend große 

Bereiche, insbesondere innerhalb der Schutzge-

biete und des Hauptkonzentrationsgebiets des 

Schweinswals in den Sommermonaten, von 

rammschall-bedingten Auswirkungen freigehal-

ten werden. Erhebliche Auswirkungen auf ma-

rine Säugetiere durch den Betrieb von Offshore-

Windenergieanlagen und Umspannwerke kön-

nen nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlos-

sen werden. 
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Der bereits im FEP festgelegte Ausschluss der 

Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen 

und Konverterplattformen in Natura2000-Gebie-

ten trägt zu einer Reduzierung der Gefährdung 

von Schweinswalen in wichtigen Nahrungs- und 

Aufzuchtgebieten bei.  

Nach Umsetzung der im Einzelverfahren anzu-

ordnenden Minderungsmaßnahmen zur Einhal-

tung geltender Lärmschutzwerte gemäß dem 

Planungsgrundsatz aus dem FEP (BSH 2019c) 

sowie den Vorgaben aus dem Entwurf zur Fest-

stellung der Eignung der Fläche N-3.8 ist durch 

die Errichtung und den Betrieb der geplanten 

Offshore-Windenergieanlagen und des Um-

spannwerks derzeit nicht mit erheblichen nach-

teiligen Auswirkungen auf marine Säuger zu 

rechnen. Durch die Verlegung und den Betrieb 

von Seekabelsystemen sind keine erheblichen 

Auswirkungen auf marine Säugetiere zu erwar-

ten. 

See- und Rastvögel 

Nach aktuellem Kenntnisstand hat die Umge-

bung der Fläche N-3.8 insgesamt eine mittlere 

Bedeutung für rastende und nahrungssuchende 

Seevögel. Insgesamt wurden typische Seevo-

gelarten der AWZ der Nordsee festgestellt (BSH 

2019), allerdings oftmals nur in geringeren Dich-

ten. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass 

die Gebietseigenschaften nicht den artspezifisch 

bevorzugten Gegebenheiten einiger Seevogel-

arten entsprechen. 

Auswirkungen in der Bauphase durch Scheu-

cheffekte sind höchstens lokal und zeitlich be-

grenzt zu erwarten. Aufgrund der hohen Mobili-

tät der Vögel können erhebliche Auswirkungen 

mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlos-

sen werden.  

Auf störempfindliche Arten wie Stern- und 

Prachttaucher können Windenergieanlagen eine 

dauerhafte Stör- und Scheuchwirkung ausüben. 

Aktuelle Erkenntnisse zeigen ein ausgeprägte-

res Meideverhalten von Seetaucher gegenüber 

bestehenden Windparks, als ursprünglich antizi-

piert wurde. Erkenntnisse zu Gewöhnungseffek-

ten liegen bisher nicht vor. Angesichts der Lage 

der Fläche N-3.8 inmitten von bereits (oder zum 

Zeitpunkt der Realisierung) bestehenden OWP-

Vorhaben im Osten von Gebiet N-3 ist es wahr-

scheinlich, dass es zu einer Überlagerung der 

Meideeffekte kommen wird. Zudem befindet sich 

die Fläche N-3.8 in mehr als 40 km Entfernung 

zum Hauptkonzentrationsgebiet der Seetaucher, 

dem wichtigsten Rastgebiet in der AWZ der 

Nordsee. Angesichts des geringen saisonalen 

und räumlichen Vorkommens von Seetauchern 

in der Umgebung der Fläche N-3.8 (siehe Kapi-

tel 2.8.3) können erhebliche Auswirkungen mit 

der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen 

werden. 

Zugvögel 

Insgesamt ergibt sich für die Fläche N-3.8 und 

ihre Umgebung eine mittlere Bedeutung für den 

Vogelzug. 

Mögliche Auswirkungen können darin bestehen, 

dass die Windenergieanlagen eine Barriere bzw. 

ein Kollisionsrisiko darstellen. Bei den von den 

Vögeln für ihren Zug bevorzugten klaren Wetter-

lagen ist die Wahrscheinlichkeit einer Kollision 

mit einer Windenergieanlage oder einer Platt-

form gering. Schlechte Witterungsbedingungen 

erhöhen das Risiko. Insgesamt ergab die artspe-

zifische Einzelbetrachtung, dass für die im Vor-

habengebiet auftretenden Zugvogelarten bzw. 

ihren relevanten biogeographischen Populatio-

nen erhebliche Auswirkungen durch einen Wind-

park auf der Fläche N-3.8 mit der erforderlichen 

Sicherheit ausgeschlossen werden können. Das 

etwaig erhöhte Kollisionsrisiko durch die höhe-

ren Anlagen gemäß Szenario 1 und 2 ist aller-

dings bei der kumulativen Betrachtung mehrere 

Windparkvorhaben in der Umgebung der Fläche 

N-3.8 und bei der konkreten Planung des Einzel-

vorhabens zu berücksichtigen.  
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Fledermäuse 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 

Nordsee sind bis heute wenig dokumentiert und 

weitgehend unerforscht. Es fehlen konkrete In-

formationen über ziehende Arten, Zugkorridore, 

Zughöhen und Zugkonzentrationen. Bisherige 

Erkenntnisse bestätigen lediglich, dass Fleder-

mäuse, insbesondere langstreckenziehende Ar-

ten, über die Nordsee fliegen.  

Gefährdungen von einzelnen Individuen durch 

Kollisionen mit Windenergieanlagen und Platt-

formen lassen sich nicht ausschließen. Erkennt-

nisse über mögliche erhebliche Beeinträchtigun-

gen des Fledermauszuges über der AWZ der 

Nordsee liegen nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht vor. Es ist zudem davon auszugehen, dass 

etwaige negative Auswirkungen auf Fleder-

mäuse durch dieselben Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen vermieden werden kön-

nen, die zum Schutz des Vogelzuges eingesetzt 

werden.  

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt an 

Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, die 

Vielfalt an Arten sowie die genetische Vielfalt in-

nerhalb der Arten (Art. 2 Convention on Biologi-

cal Diversity, 1992). Im Blickpunkt der Öffentlich-

keit steht die Artenvielfalt.  

Hinsichtlich des derzeitigen Zustandes der biolo-

gischen Vielfalt in der Nordsee ist festzustellen, 

dass es zahllose Hinweise auf Veränderungen 

der Biodiversität und des Artengefüges in allen 

systematischen und trophischen Niveaus der 

Nordsee gibt. Diese gehen im Wesentlichen auf 

menschliche Aktivitäten, wie Fischerei und Mee-

resverschmutzung, bzw. auf Klimaveränderun-

gen zurück. Rote Listen gefährdeter Tier- und 

Pflanzenarten besitzen in diesem Zusammen-

hang eine wichtige Kontroll- und Warnfunktion, 

da sie den Zustand der Bestände von Arten und 

Biotopen in einer Region aufzeigen. Mögliche 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt wer-

den im Umweltbericht bei den einzelnen Schutz-

gütern behandelt. Zusammenfassend ist festzu-

stellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 

durch den geplanten Ausbau der Windenergie 

auf See und der entsprechenden Netzanbindun-

gen keine erheblichen Auswirkungen auf die bi-

ologische Vielfalt zu erwarten sind. 

Luft 

Durch den Bau und Betrieb der Windenergiean-

lagen und die Verlegung der parkinternen Ver-

kabelung ergeben sich keine messbaren Auswir-

kungen auf die Luftqualität. 

Klima 

Negative Auswirkungen auf das Klima durch den 

Bau und Betrieb von Windenergieanlagen sowie 

der parkinternen Verkabelung werden nicht er-

wartet, da weder im Bau noch im Betrieb mess-

bare klimarelevante Emissionen auftreten.  

Landschaft 

Durch die Realisierung von Offshore-Windparks 

treten Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

ein, da es durch die Errichtung vertikaler Struk-

turen und die Sicherheitsbefeuerung verändert 

wird. Das Maß dieser optischen Beeinträchtigun-

gen des Landschaftsbildes durch die geplanten 

Windenergieanlagen stark von den jeweiligen 

Sichtverhältnissen abhängig sein. 

Aufgrund der großen Entfernung zur nächstgele-

genen Küste (> 30 km) wird sich die Entwicklung 

des Landschaftsbildes aufgrund der Durchfüh-

rung des Bauvorhabens auf der Fläche N-3.8 

nicht erheblich verändern, zumal sich die gegen-

ständliche Fläche nördlich bereits bestehender 

OWPs befindet. 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Hinweise auf mögliche Sachwerte oder kulturel-

les Erbe (beispielsweise Wracks oder Sied-

lungsreste) liegen im Bereich der Fläche N-3.8 

nicht vor. Unter dieser Voraussetzung sind keine 

erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

„Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter auf der 

Fläche N-3.8 zu erwarten. 
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Schutzgut Mensch einschließlich der 
menschlichen Gesundheit 

Insgesamt hat die Fläche N-3.8 eine geringe Be-

deutung für Gesundheit und Wohlbefinden des 

Menschen. Eine direkte Nutzung für Erholung 

und Freizeit findet nicht statt. Der Mensch ist 

durch den Plan nicht direkt betroffen, allein als 

Arbeitsumfeld wird die Fläche N-3.8 durch die 

Bautätigkeiten der umliegenden Windparks be-

reits genutzt. Diese Nutzung wird durch die Be-

bauung der Fläche N-3.8 gesteigert werden, 

eine besondere Bedeutung dieser Fläche für 

Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen 

kann jedoch nicht abgeleitet werden. 

Wechselwirkungen/ Kumulative Auswirkun-
gen 

Allgemein führen Auswirkungen auf ein Schutz-

gut zu verschiedenen Folge- und Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern. Die we-

sentliche Verflechtung der biotischen Schutzgü-

ter besteht über die Nahrungsketten. Mögliche 

Wirkzusammenhänge in der Bauphase ergeben 

sich aus der Sedimentumlagerung und Trü-

bungsfahnen sowie Geräuschemissionen. Diese 

Wechselwirkungen treten jedoch nur sehr kurz-

fristig auf und sind auf wenige Tage bzw. Wo-

chen beschränkt.  

Anlagebedingte Wechselwirkungen, z. B. durch 

das Einbringen von Hartsubstrat, sind zwar dau-

erhaft, aber nur lokal zu erwarten. Dies könnte 

zu einer kleinräumigen Änderung des Nahrungs-

angebots führen.  

Wegen der Variabilität des Lebensraumes las-

sen sich Wechselwirkungen insgesamt nur sehr 

ungenau beschreiben. Grundsätzlich ist festzu-

stellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 

keine Wechselwirkungen erkennbar sind, die 

eine Gefährdung der Meeresumwelt zur Folge 

haben könnten. 

Kumulative Auswirkungen entstehen aus dem 

Zusammenwirken verschiedener unabhängiger 

Einzeleffekte, die sich entweder durch ihre Zu-

sammenwirkung addieren (Kumulativeffekte) o-

der sich gegenseitig verstärken und damit mehr 

als die Summe ihrer einzelnen Wirkung erzeu-

gen (synergetische Effekte). Kumulative wie sy-

nergetische Auswirkungen können sowohl durch 

zeitliches als auch durch räumliches Zusam-

mentreffen von Auswirkungen desselben oder 

verschiedener Vorhaben hervorgerufen werden.  

Boden, Benthos und Biotoptypen 

Ein wesentlicher Teil der Umweltwirkungen 

durch die Entwicklung der Fläche, Bau der Um-

spannplattform und der parkinternen Seekabel-

systeme auf Boden, Benthos und Biotope wird 

ausschließlich während der Bauzeit (Entstehung 

von Trübungsfahnen, Sedimentumlagerung etc.) 

und auf einem räumlich eng begrenzten Bereich 

stattfinden. Mögliche kumulative Auswirkungen 

auf den Meeresboden, die sich auch unmittelbar 

auf das Schutzgut Benthos und besonders ge-

schützte Biotope auswirken könnten, ergeben 

sich aus der dauerhaften direkten Flächeninan-

spruchnahme der Fundamente der Windener-

gieanlagen und Plattformen sowie durch die ver-

legten Kabelsysteme. Die Einzelauswirkungen 

sind grundsätzlich kleinräumig und lokal. 

Zur Abschätzung der direkten Flächeninan-

spruchnahme wird eine überschlägige Berech-

nung anhand Modellwindpark-Szenarien vorge-

nommen. Die berechnete Flächeninanspruch-

nahme erfolgt unter ökologischen Gesichtspunk-

ten, das heißt, der Berechnung wird der direkte 

ökologische Funktionsverlust bzw. die mögliche 

Strukturveränderung der Fläche durch das Ein-

bringen der Fundamente und Kabelsysteme zu-

grunde gelegt. Im Bereich des Kabelgrabens 

wird die Beeinträchtigung des Sediments und 

der Benthosorganismen jedoch im Wesentlichen 

temporär sein. Im Falle der Querung von beson-

ders empfindlichen Biotoptypen wie Riffen oder 

artenreichen Kies-, Grobsand- und Schillgrün-

den wäre von einer dauerhaften Beeinträchti-

gung auszugehen. 
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Basierend auf der zugewiesenen Leistung von 

375 MW für die Fläche N-3.8 sowie einer ange-

nommenen Leistung pro Anlage von 9 MW (Mo-

dellwindpark-Szenario 1) bzw. 15 MW (Modell-

windpark-Szenario 2) ergibt sich für die Fläche 

eine rechnerische Anlagenzahl zwischen 42 An-

lagen (Szenario 1) und 25 Anlagen (Szenario 2).  

Unter Zugrundelegung der Modellwindparkpara-

meter ergibt sich hierdurch inklusive eines ange-

nommenen Kolkschutzes und einer Umspann-

plattform eine Flächenversiegelung von 61.603 

m² (Szenario 1) bzw. 72.713 m² (Szenario 2). Im 

Vergleich zur Gesamtfläche der Fläche N-3.8 

von ca. 23 km² ergibt sich für die Modellwind-

parkszenarien eine rechnerische Flächenversie-

gelung zwischen 0,27 % (Szenario 1) und 0,32 

% (Szenario 2).  

Die Berechnung des Funktionsverlustes durch 

die parkinterne Verkabelung erfolgte entspre-

chend der ausgewiesenen Leistung unter der 

Annahme eines 1 m breiten Kabelgrabens. An-

hand dieser konservativen Abschätzung ergibt 

sich für die Fläche N-3.8 eine temporäre Beein-

trächtigung durch ca. 45 km parkinterner Verka-

belung, was einer temporären Flächeninan-

spruchnahme von 0,20 % an der Gesamtfläche 

von N-3.8 entspricht.  

Auch in der Summe von Flächenversiegelung 

und temporärer Flächenbeanspruchung ergibt 

sich eine konservativ abgeschätzte Beeinträchti-

gung in der Größenordnung von weit unter 1 % 

der Gesamtfläche von N-3.8. Somit sind nach 

derzeitiger Kenntnis auch in der Kumulation 

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwar-

ten, die zu einer Gefährdung der Meeresumwelt 

in Bezug auf den Meeresboden und das Benthos 

führen. 

Marine Säugetiere 

Kumulative Auswirkungen auf marine Säuger, 

insbesondere Schweinswale, können vor allem 

durch die Lärmbelastung während der Rammar-

beiten der Fundamente auftreten. So könnten 

diese Schutzgüter dadurch erheblich beeinträch-

tigt werden, dass – wenn an andren Flächen in-

nerhalb der AWZ gleichzeitig gerammt wird – 

nicht ausreichend Raum zum ausweichen zur 

Verfügung steht.,  

Kumulative Auswirkungen des Plans auf den Be-

stand des Schweinswals werden gemäß den 

Vorgaben des Schallschutzkonzeptes des BMU 

von 2013 betrachtet. Rammarbeiten, die das Po-

tenzial aufweisen, Störungen des Schweinswals 

durch Schalleinträge in den Naturschutzgebie-

ten oder in der gesamten AWZ der Nordsee her-

vorzurufen, werden zeitlich derart koordiniert, 

dass der Anteil der betroffenen Fläche stets un-

terhalb von 10% bzw. unterhalb von 1% im Teil-

bereich I des Naturschutzgebiets „Sylter Außen-

riff – Östliche Deutsche Bucht“ bleibt. 

See- und Rastvögel 

Vertikalstrukturen wie Plattformen oder Offs-

hore-Windenergieanlagen können unterschiedli-

che Auswirkungen auf Rastvögel haben, wie Ha-

bitatverlust, ein erhöhtes Kollisionsrisiko oder 

eine Scheuch- und Störwirkung. Diese Effekte 

werden im Rahmen der Umweltverträglichkeits-

prüfung standort- und projektspezifisch betrach-

tet und im Rahmen des anschließenden Monito-

rings der Bau- und Betriebsphase von Offshore-

Windparkvorhaben überwacht. Für Rastvögel 

kann insbesondere der Habitatverlust durch ku-

mulative Auswirkungen von mehreren Bauwer-

ken bzw. Offshore-Windparks bedeutend sein. 

Seit 2009 führt das BSH im Rahmen von Zulas-

sungsverfahren die qualitative Bewertung von 

kumulativen Effekten auf Seetaucher unter Her-

anziehen des Hauptkonzentrationsgebiets ge-

mäß dem Positionspapier des BMU (2009) 

durch. 

Die Festlegung des Hauptkonzentrationsgebiet 

der Seetaucher in der deutschen AWZ der Nord-

see im Rahmen des Positionspapiers des BMU 

(2009) stellt eine wichtige Maßnahme zur Ge-

währleistung des Artenschutzes der störemp-

findlichen Arten Stern- und Prachttaucher dar. 
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Das BMU verfügte, dass im Rahmen zukünftiger 

Genehmigungsverfahren zu Offshore-Wind-

parks das Hauptkonzentrationsgebiet als Maß-

stab für die kumulative Bewertung des Seetau-

cherhabitatverlustes herangezogen werden 

sollte. 

Das Hauptkonzentrationsgebiet berücksichtigt 

den für die Arten besonders wichtigen Zeitraum, 

das Frühjahr. Auf Basis der zum Zeitpunkt der 

Festlegung des Hauptkonzentrationsgebiets 

vorliegenden Daten im Jahr 2009, beherbergte 

das Hauptkonzentrationsgebiet ca. 66 % des 

Seetaucherbestandes der deutschen Nordsee 

bzw. ca. 83 % des AWZ-Bestandes im Frühjahr 

und ist u.a. deshalb populationsbiologisch be-

sonders bedeutsam (BMU 2009) und ein wichti-

ger funktionaler Bestandteil der Meeresumwelt 

im Hinblick auf See-und Rastvögel. Vor dem Hin-

tergrund aktueller Bestandsberechnungen hat 

die Bedeutung des Hauptkonzentrationsgebiets 

für Seetaucher in der deutschen Nordsee und in-

nerhalb der AWZ weiter zugenommen (SCHWEM-

MER et al. 2019). Die Abgrenzung des Hauptkon-

zentrationsgebietes der Seetaucher beruht auf 

der als sehr gut eingeschätzten Datenlage und 

auf fachlichen Analysen, die eine breite wissen-

schaftliche Akzeptanz finden. Das Gebiet um-

fasst alle Bereiche sehr hoher und den Großteil 

der Bereiche mit hoher Seetaucherdichte in der 

Deutschen Bucht.  

Der Bereich, in dem die Fläche N-3.8 liegt, wird 

von Seetauchern überwiegend als Durchzugs-

gebiet während der Zugzeiten genutzt. Nach ak-

tuellem Kenntnisstand liegt diese Fläche und 

ihre Umgebung außerhalb von Hauptrastvor-

kommen von Seetauchern in der deutschen 

Nordsee.  

Basierend auf den vorliegenden Daten aus For-

schungsvorhaben und Monitoring von Windpark-

Clustern kommt das BSH zu der Einschätzung, 

dass die Fläche N-3.8 und ihre Umgebung nicht 

von hoher Bedeutung für den Seetaucherrastbe-

stand in der deutschen Nordsee sind. Die Fläche 

N-3.8 liegt in einer Entfernung > 40 km zum 

Hauptkonzentrationsgebiet westlich vor Sylt. 

Durch die Realisierung eines Offshore-Wind-

parks auf der Fläche N-3.8 können somit kumu-

lative Effekte mit der erforderlichen Sicherheit 

ausgeschlossen werden.  

Zugvögel 

Das Gefährdungspotenzial für den Vogelzug 

ergibt sich nicht nur aus den Auswirkungen des 

Einzelvorhabens, hier eines Vorhabens auf der 

Fläche N-3.8, sondern auch kumulativ in Verbin-

dung mit weiteren genehmigten oder bereits er-

richteten Windparkvorhaben in der Umgebung 

der Fläche N-3.8 bzw. in der Hauptzugrichtung.  

Die Umgebung der Fläche N-3.8 im Gebiet N-3 

weist bereits eine teilweise Bebauung mit Wind-

energieanlagen auf, die bis zu 50 m bzw. bis zu 

120 m niedriger sind als die Turbinen gemäß 

Szenario 1 und 2. Hierdurch entsteht ein Trep-

peneffekt, so dass die Sichtbarkeit der höheren 

Anlagen eingeschränkt ist, da die Anlagen nur 

teilweise zu sehen sind. Dies gilt besonders für 

das Szenario 1, da hier hauptsächlich die sich 

drehenden Rotoren zu sehen sein werden. Bei 

Szenario 2 mit einer Nabenhöhe von 175 m wird 

in der Regel auch die massive Gondel zu sehen 

sein. Bei der nachfolgenden Betrachtung des 

Kollisionsrisikos werden die Hauptzugrichtungen 

Nordost (Frühjahr) und Südwest (Herbst) zu-

grunde gelegt. 

Westlich der Fläche N-3.8 befinden sich zwei 

Windparkvorhaben bereits in Betrieb, deren 

Windenergieanlagen eine Gesamthöhe von 187 

m besitzen. Östlich der Fläche N-3.8 befindet 

sich ein Windparkvorhaben zum jetzigen Zeit-

punkt in der Planung. Es ist davon auszugehen, 

dass die Turbinen dieses Vorhabens ähnliche 

Dimensionen haben werden wie ein Vorhaben 

auf der Fläche N-3.8. Für die Fläche N-3.8 ent-

steht somit im Frühjahr der oben beschriebene 

Treppeneffekt, da die Vögel auf dem Zug in die 

Brutgebiete zunächst auf die niedrigeren Anla-

gen treffen würden, bevor sie N-3.8 erreichen. 

Im Herbst wäre dies nicht der Fall, da der Zug 

zuerst über die ebenfalls höheren Anlagen des 



178 Nichttechnische Zusammenfassung 

 

 

benachbarten östlichen Vorhabens führen 

würde.  

Unter normalen, von Zugvögeln bevorzugten 

Zugverhältnissen lassen sich bisher für keine Art 

Hinweise darauf finden, dass die Vögel ihren 

Zug typischerweise im Gefahrenbereich der An-

lagen durchführen und/oder diese Hindernisse 

nicht erkennen und nicht ausweichen. 

Potenzielle Gefährdungssituationen stellen 

überraschend auftretende Nebellagen und Re-

gen dar, die zu schlechter Sicht und niedrigen 

Flughöhen führen. Problematisch ist insbeson-

dere das Zusammentreffen von Schlechtwetter-

lagen mit sog. Massenzugereignissen. Nach 

Forschungsergebnissen, die auf der For-

schungsplattform FINO1 gewonnen wurden, 

könnte sich diese Prognose hingegen relativie-

ren. Es wurde festgestellt, dass Vögel bei sehr 

schlechter Sicht (unter 2 km) höher ziehen als 

bei mittlerer (3 bis 10 km) bzw. guter Sicht (> 10 

km). Allerdings beruhten diese Ergebnisse nur 

auf drei Messnächsten (HÜPPOP et al. 2005).  

Das Kollisionsrisiko für am Tag ziehende Vögel 

sowie Seevögel wird generell als gering einge-

schätzt (siehe Kapitel 4.8.1).  

Kumulative Auswirkungen könnten darüber hin-

aus zu einer Verlängerung des Zugweges für 

ziehende Vögel führen. Die potenzielle Beein-

trächtigung des Vogelzugs im Sinne einer Barri-

erewirkung ist von vielen Faktoren abhängig, 

insbesondere ist die Ausrichtung der Windparks 

zu den Hauptzugrichtungen zu berücksichtigen. 

Bei der angenommenen Hauptzugrichtung Süd-

west nach Nordost und umgekehrt bilden die in 

dieser Ausrichtung aneinander angrenzenden 

Windparks desselben oder auch eines anderen 

Gebiets eine einheitliche Barriere, so dass eine 

einmalige Ausweichbewegung ausreicht. Es ist 

bekannt, dass Windparks von Vögeln gemieden, 

das heißt, horizontal umflogen oder überflogen 

werden. Dieses Verhalten wurde neben Be-

obachtungen an Land ebenfalls im Offshore-Be-

reich nachgewiesen (z.B. KAHLERT et al. 2004, 

AVITEC RESEARCH GBR 2015b). Seitliche Aus-

weichreaktionen sind offenbar die häufigste Re-

aktion (HORCH & KELLER 2004). Dabei traten 

Ausweichreaktionen in unterschiedliche Rich-

tungen auf, ein Umkehrzug wurde aber nicht 

festgestellt (KAHLERT et al. 2004). AVITEC RESE-

ARCH GBR (2015) konnten während der Lang-

zeituntersuchungen Meideverhalten bei Enten, 

Basstölpel, Alken, Zwerg- und Dreizehenmöwe 

feststellen.  

Die Fläche N-3.8 liegt östlich von zwei bereits in 

Betrieb befindlichen Windparks, ein weiteres 

Vorhaben östlich der Fläche N-3.8 befindet sich 

derzeit in Planung. Zur Hauptzugrichtung Nord-

ost bzw. Südwest würden diese Vorhaben per-

spektivisch, wenn alle realisiert sind, eine Barri-

ere von ca. 50 km darstellen, so dass der ggf. 

erforderliche Umweg für die Zugvögel in der 

Hauptzugrichtung max. 70 km betragen würde, 

wenn nach der Ausweichbewegung wieder die 

ursprüngliche Zugroute aufgenommen wird. Un-

ter der Voraussetzung, dass die Zugvögel ihre 

Zugroute in Richtung Nordost beibehalten, ist 

eine weitere Ausweichreaktion bezüglich eines 

in mehr als 50 km Entfernung nordöstlich liegen-

den Vorhabens im FEP-Gebiet N-5 möglich, so 

dass sich für Zugvögel neben dem bereits er-

wähnten Umweg von 70 km noch zusätzlich ca. 

20 km für die Umfliegung des nördlichen Wind-

parks im Gebiet N-5 hinzukämen. 

Die Flugstrecke zur Überquerung der Nordsee 

beträgt teilweise mehrere 100 km. Nach BERT-

HOLD (2000) bewegen sich die Nonstop-Flugleis-

tungen des Großteils der Zugvogelarten in Grö-

ßenordnungen über 1000 km. Dies gilt auch für 

Kleinvögel. Es ist daher nicht damit zu rechnen, 

dass der gegebenenfalls benötigte Mehrbedarf 

an Energie durch einen möglicherweise erfor-

derlichen Umweg von ca. 50 km zu einer Gefähr-

dung des Vogelzuges führen würde 

Die Betrachtung der vorhandenen Erkenntnisse 

über die Zugverhaltensweisen der verschiede-

nen Vogelarten, die üblichen Flughöhen und die 

tageszeitliche Verteilung des Vogelzugs lässt 
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den Schluss zu, dass eine Gefährdung des Vo-

gelzuges durch die Errichtung und den Betrieb 

eines Windparks auf der Fläche N-3.8 unter ku-

mulativer Betrachtung der bereits genehmigten 

Offshore-Windparkvorhaben nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht wahrscheinlich ist. Ein etwa-

iges Umfliegen der Vorhaben lässt derzeit kei-

nen erheblichen negativen Effekt auf die weitere 

Entwicklung der Populationen erwarten. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Prog-

nose nach dem bisherigen Stand von Wissen-

schaft und Technik unter Prämissen abgegeben 

wird, die noch nicht geeignet sind, die Grundlage 

für den Vogelzug auf befriedigende Weise abzu-

sichern. Kenntnislücken bestehen insbesondere 

hinsichtlich des artspezifischen Zugverhaltens. 

bei schlechten Witterungsbedingungen (Regen, 

Nebel). 

Grenzüberschreitende Auswirkungen 

Die SUP kommt zu dem Schluss, dass nach der-

zeitigem Stand durch die Fläche N-3.8 keine er-

heblichen Auswirkungen auf die an die deutsche 

AWZ der Nordsee angrenzenden Gebiete der 

Nachbarstaaten erkennbar sind.  

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Plankton, 

Benthos, Biotoptypen, Landschaft, kulturelles 

Erbe und sonstige Sachgüter und das Schutzgut 

Mensch und menschliche Gesundheit können 

erhebliche grenzüberschreitende Auswirkungen 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. Mögliche 

erhebliche grenzüberschreitende Auswirkungen 

könnten sich allenfalls bei kumulativer Betrach-

tung unter Einbeziehung aller geplanten Wind-

parkvorhaben im Bereich der deutschen Nord-

see für die hochmobilen Schutzgüter Fische, 

marine Säuger, See- und Rastvögel, sowie Zug-

vögel und Fledermäuse ergeben. 

Für das Schutzgut Fische kommt die SUP zu 

dem Ergebnis, dass nach derzeitigem Kenntnis-

stand durch die Fläche N-3.8 keine erheblichen 

grenzüberschreitenden Auswirkungen auf das 

Schutzgut zu erwarten sind, da einerseits die 

Fläche keine herausgehobene Funktion für die 

Fischfauna hat und andererseits die erkennba-

ren und prognostizierbaren Effekte kleinräumi-

ger und temporärer Natur sind.  

Für das Schutzgut marine Säuger können nach 

aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichti-

gung auswirkungsminimierender und schadens-

begrenzender Maßnahmen ebenfalls erhebliche 

grenzüberschreitende Auswirkungen ausge-

schlossen werden. So wird die Installation der 

Fundamente von Windenergieanlagen und Um-

spannplattform im Rahmen des Entswurfs der 

Eignungsfeststellung nur unter dem Einsatz 

wirksamer Schallminderungsmaßnahmen und 

Koordination von schallintensiven Errichtungsar-

beiten mit benachbarten Vorhaben gestattet.  

Vogelzug über der Nordsee vollzieht sich in ei-

nem nicht näher abgrenzbaren Breitfrontenzug 

mit einer Tendenz zur Küstenorientierung. Leitli-

nien und feste Zugwege sind bisher nicht be-

kannt. Die artspezifische Einzelbetrachtung hat 

keine erheblichen Auswirkungen ergeben. Die 

Betrachtung der vorhandenen Erkenntnisse 

über die Zugverhaltensweisen der verschiede-

nen Vogelarten, die üblichen Flughöhen und die 

tageszeitliche Verteilung des Vogelzugs lässt 

den Schluss zu, dass eine Gefährdung des Vo-

gelzuges durch die Errichtung und den Betrieb 

eines Windparks auf der Fläche N-3.8 unter ku-

mulativer Betrachtung der bereits genehmigten 

Offshore-Windparkvorhaben nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht wahrscheinlich ist, wenn-

gleich noch Erkenntnisbedarf zum artspezifi-

schen Zugverhalten besteht. Im Ergebnis wer-

den auch erhebliche grenzüberschreitende Aus-

wirkungen für nicht wahrscheinlich erachtet. 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG kommt zu dem Ergebnis, 

dass nach aktuellem Kenntnisstand unter stren-

ger Einhaltung von Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen sowie Umsetzung der Vorga-

ben des Schallschutzkonzeptes des BMU keine 

erheblichen negativen Auswirkungen mit der Er-

richtung eines Windparks auf der Fläche N-3.8 
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verbunden sein werden, durch die artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst wer-

den. 

Verträglichkeitsprüfung 

In der deutschen AWZ der Nordsee befinden 

sich die Naturschutzgebiete „Sylter Außenriff - 

Östliche Deutsche Bucht“ in 49,8 km Entfernung 

zur Fläche N-3.8, „Borkum Riffgrund" in 20,4 km 

Entfernung, „Doggerbank" in 202,7 km Entfer-

nung sowie der im Küstenmeer befindliche „Na-

tionalpark Niedersächsisches Wattenmeer“, wel-

cher 21,7 km entfernt ist. 

Gemäß § 34 BNatSchG ist die Verträglichkeit 

von Plänen oder Projekten zu prüfen und zu er-

mitteln, ob sie einzeln oder im Zusammenwirken 

mit anderen Plänen oder Projekten die Erhal-

tungsziele eines Natura2000-Gebietes bzw. die 

Schutzzwecke eines Naturschutzgebietes er-

heblich beeinträchtigen können. Dies gilt grund-

sätzlich auch für Projekte außerhalb des Gebie-

tes. 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung sind e-

entsprechend der Schutzzwecke der genannten 

Naturschutzgebiete die Lebensraumtypen „Riff“ 

und „Sandbank“ mit ihren charakteristischen und 

gefährdeten Lebensgemeinschaften und Arten 

sowie geschützte Arten, konkret Fische, be-

stimmte marine Säugetiere nach Anhang II der 

FFH-RL (Schweinswal, Kegelrobbe und See-

hund) sowie geschützte Vogelarten nach An-

hang I der Vogelschutzrichtlinie (insbesondere 

Sterntaucher, Prachttaucher, Zwergmöwe, 

Brand-, Fluss- und Küstenseeschwalbe) und re-

gelmäßig auftretende Zugvogelarten (insbeson-

dere Sturm- und Heringsmöwe, Eissturmvogel, 

Basstölpel, Dreizehenmöwe, Trottellumme und 

Tordalk) zu betrachten. 

Aufgrund der kürzesten Entfernung der Fläche 

N-3.8 von mindestens 20,4 km zum Naturschutz-

gebiet „Borkum Riffgrund“ in der deutschen AWZ 

bzw. von 21,7 km zum FFH-Gebiet „Nationalpark 

Niedersächisches Wattenmeer“ im Küstenmeer, 

können bau-, anlage-, und betriebsbedingte 

Auswirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen 

„Riff“ und „Sandbank“ mit ihren charakteristi-

schen und gefährdeten Lebensgemeinschaften 

und Arten ausgeschlossen werden. Die Distanz 

der Fläche N-3.8 liegt weit außerhalb der in der 

Fachliteratur diskutierten Verdriftungsentfernun-

gen, sodass nicht mit einer Freisetzung von Trü-

bung, Nährstoffen und Schadstoffen zu rechnen 

ist, die die Naturschutz- und FFH-Gebiete in ih-

ren für die Erhaltungsziele oder den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteilen beeinträch-

tigen könnten. Gleiches gilt wegen der Entfer-

nungen zu den Gebieten für die Fische und 

Rundmäuler. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Natur-

schutzgebiete in der deutschen AWZ „Borkum 

Riffgrund“ und des „Nationalpark Niedersächsi-

sches Wattenmeer“ im Küstenmeer in Bezug auf 

die dort geschützten Schweinswale, Kegelrob-

ben und Seehunde kann unter Berücksichtigung 

der Vorgaben zum Schallschutz ebenfalls mit 

der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen 

werden. Insbesondere etwaige Auswirkungen 

durch baubedingte Schallemissionen kann 

durch Vorgabe von Schallminderungsmaßnah-

men und Koordinierung mit den Baumaßnah-

men anderer Vorhaben effizient vorgebeugt wer-

den. 

In Bezug auf die im Naturschutzgebiet „Sylter 

Außenriff – Östliche Deutsche Bucht geschütz-

ten Seevogelarten hat die Fläche N-3.8 und da-

mit auch ein Offshore-Windpark auf der Fläche 

nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund der Ent-

fernung keine Bedeutung. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich erheblicher negativer 
Auswirkungen des Flächenentwicklungs-
plans auf die Meeresumwelt 

Entsprechend § 40 Abs. 2 UVPG und den Anfor-

derungen der SUP-RL werden die Maßnahmen 

dargestellt, die geplant sind, um erhebliche ne-

gative Umweltauswirkungen durch die Umset-

zung des Plans zu verhindern, zu verringern und 
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soweit wie möglich auszugleichen. Während ein-

zelne Vermeidungs-, Minderung- und Aus-

gleichsmaßnahmen bereits auf der Planungs-

ebene ansetzen können, kommen andere erst 

bei der konkreten Umsetzung zum Tragen. 

Bezüglich planerischer Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen trifft bereits der FEP räum-

liche und textliche Festlegungen, die entspre-

chend der dort dargelegten Umweltschutzziele 

dazu dienen, erhebliche negative Auswirkungen 

der Durchführung des FEP auf die Meeresum-

welt zu vermeiden bzw. zu verringern. Die Fest-

legungen des FEP werden im Rahmen der Eig-

nungsprüfung berücksichtigt. Durch den konkre-

ten Flächenbezug können die Maßnahmen hier 

zudem konkretisiert bzw. im Rahmen der Eig-

nungsfeststellung auch zusätzliche Maßnahmen 

vorgegeben werden. Im anschließenden Plan-

feststellungsverfahren kommen dann projekt- 

bzw. standortspezifische Maßnahmen, die sich 

auf das konkret geplante Vorhaben beziehen 

hinzu. 

Im Rahmen der Eignunsprüfung können Maß-

nahmen entsprechend § 12 Abs. 5 S. 2 Wind-

SeeG als Vorgaben für das spätere Vorhaben in 

die Rechtsverordnung zur Feststellung der Eig-

nung der Fläche aufgenommen werden, wenn 

andernfalls durch die Errichtung und den Betrieb 

von Windenergieanlagen auf der Fläche Beein-

trächtigungen von Kriterien und Belangen nach 

§ 10 Abs. 2 WindSeeG zu besorgen sind. 

Konkret sind etwa zur Vermeidung von Gefahren 

für die Meeresumwelt durch Schallemissionen 

insbesondere bei der Errichtung der anlagen 

Maßnahmen zu ergreifen, um Grenzwerte für 

den Schalldruck sowie den Spitzenschalldruck-

pegel einzuhalten und die Arbeiten so geräusch-

arm und kurz wie möglich durchzuführen. Damit 

eine Verschmutzung der Meeresumwelt nicht zu 

besorgen ist, sind Emissionen zu vermeiden und 

nicht vermeidbare Emissionen zu vermindern. 

 

 

Alternativenprüfung 

Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 1 

Satz 1 SUP-RL i.V.m. den Kriterien im Anhang I 

SUP-RL und § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine Kurz-

darstellung der Gründe für die Wahl der geprüf-

ten vernünftigen Alternativen.  

Für eine Alternativenprüfung kommen grund-

sätzlich verschiedene Arten von Alternativen in 

Betracht, insbesondere strategische, räumliche 

oder technische Alternativen. Voraussetzung ist 

stets, dass diese vernünftig sind bzw. ernsthaft 

in Betracht kommen.  

Im Rahmen der vorgelagerten SUP zum FEP 

2019 (BSH 2019a/b) werden bereits Alternativen 

geprüft. Auf dieser Planebene sind dies vor al-

lem die konzeptionelle/ strategische Ausgestal-

tung, der räumliche Standort sowie technische 

Alternativen. 

Im Rahmen der Eignungsprüfung sind daher im 

Sinne der Abschichtung zwischen den Instru-

menten allein Alternativen zu berücksichtigen, 

die sich auf die konkret nach den Festlegungen 

des FEP zu prüfende Fläche, hier N-3.8 bezie-

hen. Dies können vor allem Verfahrensalternati-

ven, also die (technische) Ausgestaltung der An-

lagen im Detail (BALLA et al. 2009) sein. Gleich-

zeitig steht die genaue Ausgestaltung der auf der 

Fläche zu errichtenden Anlagen zum Zeitpunkt 

der Eignungsprüfung noch nicht fest. Die Prü-

fung von Alternativen hinsichtlich der konkreten 

Ausgestaltung des späteren Vorhabens kann 

daher erst im anschließenden Planfeststellungs-

verfahren erfolgen. An dieser Stelle sind daher 

nur Alternativen zu prüfen, die sich auf die jewei-

lige Fläche beziehen und bereits ohne Detail-

kenntnis des konkreten Bauvorhabens vorge-

nommen werden können. In Frage kommen 

hierfür die Umsetzung des Vorhabens mit ver-

schiedenen Anlagenkonzepten anhand modell-

hafter Szenarien. Die beiden Alternativszenarien 

unterscheiden sich insbesondere in Bezug auf 

die Anzahl der für das Erreichen der zu installie-

renden Leistung zu errichtenden Anlagen (Sze-
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nario 1 mit 42 ggü. Szenario 2 mit 25) sowie Na-

benhöhe und Rotorduchmesser, aus denen sich 

die Gesamthöhe der einzelnen Windenergiean-

lagen ergibt (etwa 225 m ggü. 300 m). Im Ergeb-

nis ist keines der beiden Szenarien aufgrund sei-

ner geringeren Umweltauswirkungen als eindeu-

tig vorzugswürdig zu bewerten. Die Bewertung 

fällt vielmehr je nach Schutzgut unterschiedlich 

aus. So ist etwa Szenario 2 in Bezug auf die 

Schutzgüter Boden und Benthos vorteilhafter, da 

aufgrund der geringeren Anzahl von Windener-

gieanlagen und dem mit jeder Anlage einherge-

henden Kolkschutz in Form von standortfrem-

dem Hartsubstrat eingebracht wird. Für die 

Avifauna hingegen wird von den niedrigeren An-

lagen des Szenario 1 eine etwas geringere Be-

einträchtigung erwartet. 

Als weitere Alternative kommt die Bewertung 

des Einsatzes verschiedener Gründungstypen in 

Frage. Als denkbare Alternativen für die Grün-

dung von Anlagen mittels gerammter Pfahlgrün-

dung werden für die deutsche AWZ der Nordsee 

Suction Bucket, Vibro-Pfahl oder Schwerkraft-

fundament diskutiert. 

Für die genannten, in Frage kommenden Grün-

dungstypen liegen nur sehr begrenzte Informati-

onen vor. Insbesondere liegen keine ausrei-

chenden Kenntnisse aus dem Monitoring ver-

gleichbarer Offshore-Installationen vor. Auf der 

Grundlage des gegenwärtigen Wissensstandes 

in Bezug auf die konkreten Parameter und ins-

besondere bzgl. der Auswirkungen auf die ver-

schiedenen Schutzgüter während Errichtung 

und Betrieb können die Umweltauswirkungen 

dieser Gründungstypen nicht ermittelt, beschrie-

ben und bewertet werden.  

Die Betrachtung dieser Alternativen im Detail 

scheidet somit aus, da die notwendigen Anga-

ben nicht mit zumutbarem Aufwand ermittelt 

werden können.

Geplante Maßnahmen zur Überwachung der 

Auswirkungen der Durchführung des Flä-

chenentwicklungsplans auf die Umwelt 

Die potenziellen erheblichen Auswirkungen, die 

sich aus der Durchführung des Plans auf die 

Umwelt ergeben, sind gemäß § 45 UVPG zu 

überwachen. Damit sollen frühzeitig unvorherge-

sehene negative Auswirkungen ermittelt und ge-

eignete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden 

können. 

Dementsprechend sind gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 9 

UVPG im Umweltbericht die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 

Auswirkungen der Durchführung des Plans auf 

die Umwelt zu benennen. Die Überwachung ob-

liegt dem BSH, da dieses die für die SUP zustän-

dige Behörde ist (siehe § 45 Abs. 2 UVPG). Da-

bei kann, wie es § 45 Abs. 5 UVPG intendiert, 

auf bestehende Überwachungsmechanismen 

zurückgegriffen werden, um Doppelarbeit bei 

der Überwachung zu vermeiden. 

Bezüglich der vorgesehenen Überwachungs-

maßnahmen ist zu beachten, dass die eigentli-

che Überwachung der potenziellen Auswirkun-

gen auf die Meeresumwelt erst in dem Moment 

einsetzen kann, in dem der Plan umgesetzt wird, 

also das Vorhaben auf der Fläche N-3.8 reali-

siert wird. Im Rahmen des Monitorings kann je-

doch keine allgemeine Forschung betrieben 

werden. Daher ist das vorhabenbezogenen Mo-

nitoring der Auswirkungen des Vorhabens auf 

der Fläche und deren Umgebung von besonde-

rer Bedeutung. 

Wesentliche Aufgabe der Überwachung der Eig-

nungsfeststellung im Zusammenspiel mit dem 

FEP sowie den Einzel-Planfeststellungsverfah-

ren ist es, die Ergebnisse aus verschiedenen 

Phasen des Monitorings zusammenzuführen 

und zu bewerten. Die Bewertung wird sich auch 

auf die unvorhergesehenen erheblichen Auswir-

kungen der Umsetzung des Plans, auf die Mee-

resumwelt sowie auf die Überprüfung der Prog-

nosen des Umweltberichts beziehen. Das hierfür 
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vorgesehene Vorgehen, die geplanten Maßnah-

men für die Überwachung der möglichen Auswir-

kungen der Pläne sowie die erforderlichen Daten 

werden im Umweltbericht zum FEP für die deut-

sche Nordsee in Kapitel 10 (besonders in Kapitel 

10.1 für die potenziellen Auswirkungen der Ge-

biete und Flächen für Windenergieanlagen auf 

See) beschrieben (BSH 2019a).  
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